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In den Amtlichen Bekanntmachungen, 39. Jahrgang, Nr. 33 vom 21. Juli 2009 
wurde der Text der nachstehenden Ordnung fehlerhaft veröffentlicht. In die-
ser Ausgabe der Amtlichen Bekanntmachungen erfolgt die Richtigstellung in 
Form einer erneuten Veröffentlichung. 
 
 

Prüfungsordnung für die Masterstudiengänge 
der Philosophischen Fakultät der 

Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 
Vom 15. Juli 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 4 und 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) in der Fassung des 
Hochschulfreiheitsgesetzes (HFG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW S. 474), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Reform der Lehrerausbildung 
vom 12. Mai 2009 (GV. NRW S. 308), hat die Philosophische Fakultät der 
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn folgende Prüfungsordnung 
erlassen: 
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Die Prüfungsordnung für die Masterstudiengänge der Philosophischen Fakultät 
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn in der Fassung der 
Änderungsordnung vom 03. November 2008 (Amtliche Bekanntmachungen der 
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 38. Jg. Nr. 46 vom 11. 
November 2008) wird wie folgt neu gefasst: 

 
 

§ 1 Ziel des Studiums und Zweck der Prüfung  
 

(1) Die Masterprüfung in Studiengängen der Philosophischen Fakultät der Uni-
versität Bonn bildet den zweiten berufsqualifizierenden Abschluss einer vertief-
ten und forschungsbezogenen wissenschaftlichen Ausbildung. Ziel der Ausbil-
dung ist es, die Studierenden durch die Vermittlung von Forschungsmethoden 
und wissenschaftlichen Erkenntnissen aus unterschiedlichen Perspektiven zu ei-
genständiger Forschungsarbeit anzuregen. Durch die Ausprägung der Lehre 
sollen die Studierenden lernen, komplexe Problemstellungen aufzugreifen und 
sie mit wissenschaftlichen Methoden auch über die aktuellen Grenzen des Wis-
sensstandes hinaus zu lösen. Die interdisziplinäre Ausrichtung der Studiengänge 
soll dazu befähigen, fachübergreifende Zusammenhänge zu überblicken und 
wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse in verschiedenen Anwendungs-
feldern selbständig anzuwenden. Die Studiengänge sind in der Regel konsekutiv 
ausgerichtet. Abweichungen werden in den studiengangspezifischen Bestim-
mungen festgelegt. 
 
(2) Unter Berücksichtigung der Anforderungen und Veränderungen in der Be-
rufswelt und der fachübergreifenden Bezüge soll das Studium die fachlichen 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln, die zur wissenschaftlichen 
Arbeit, zur Anwendung und kritischen Einordnung wissenschaftlicher Erkennt-
nisse und zu verantwortlichem Handeln erforderlich sind. Die Studienziele kon-
zentrieren sich vor allem auf: 
 
- ein an den aktuellen Forschungsfragen orientiertes Fachwissen auf der Basis 

vertieften Grundlagenwissens,  
- methodische und analytische Kompetenzen, die zu einer selbständigen Er-

weiterung der wissenschaftlichen Erkenntnisse befähigen, wobei Forschungs-
methoden und -strategien eine zentrale Bedeutung haben.  
 

(3) Durch die Masterprüfung soll der Nachweis einer über den ersten berufs-
qualifizierenden Abschluss hinausgehenden wissenschaftlichen Qualifikation er-
bracht werden. 
 
(4) Die Unterrichtssprache ist in der Regel Deutsch. Die Modulbeschreibungen 
können für einzelne Module Abweichungen vorsehen.  
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§ 2 Akademischer Grad 
  

Ist die Masterprüfung bestanden, verleiht die Philosophische Fakultät der 
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn den akademischen Grad 
„Master of Arts (M.A.)“ im jeweiligen Studiengang. Im Einzelfall kann nach 
Maßgabe der studiengangspezifischen Bestimmungen der „Master of Science 
(M. Sc.)“ verliehen werden. 
 
 

§ 3 Zugangsvoraussetzungen 
  

(1) Voraussetzung für den Zugang zum Masterstudium ist ein erster fachspezi-
fischer berufsqualifizierender akademischer Abschluss; dies ist in der Regel ein 
Bachelorexamen. Die spezifischen Bestimmungen für die einzelnen Studiengän-
ge gemäß Anlage 2 machen darüber hinaus Festlegungen über den Inhalt und 
den Umfang der Studien- und Prüfungsleistungen, die im Erststudium erbracht 
worden sein müssen. 
 
(2) Der Zugang zum Studium kann vom Nachweis von Sprachkenntnissen und 
vom Bestehen einer Eignungsfeststellungsprüfung abhängig gemacht werden. 
Näheres regeln die studiengangspezifischen Bestimmungen für den jeweiligen 
Studiengang (Anlage 2) sowie das Verfahren zur Feststellung der besonderen 
studiengangbezogenen Eignung (Anlage 1). 
 
(3) Kapazitätsbezogene Zulassungsbeschränkungen (Numerus clausus) bleiben 
unberührt. 
 
 

§ 4 Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots  
 
(1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Masterarbeit zwei Jahre 
(4 Semester).  
 
(2) Die Studieninhalte werden in Form von Modulen vermittelt, die in der Regel 
aus mehreren thematisch, methodisch oder systematisch aufeinander bezogenen 
Lehrveranstaltungen bestehen, die sich über ein oder zwei Semester erstrecken.  
 
(3) Jedes Modul wird mit einer Modulprüfung abgeschlossen und mit Leistungs-
punkten (LP) nach ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) 
bewertet. Ein ECTS-LP entspricht einem kalkulierten studentischen Arbeitszeit-
aufwand (Workload) von 30 Stunden. 
 
(4) Das Studium hat einen Gesamtumfang von 120 Leistungspunkten. Neben 
den Pflichtmodulen enthält es mehrere Wahlpflichtmodule, die eine individuelle 
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Schwerpunktsetzung ermöglichen. 30 Leistungspunkte entfallen auf die Master-
arbeit. 
 
(5) Die Philosophische Fakultät bietet folgende Masterstudiengänge an: 
 

 Institut I (Philosophie): 
- Philosophie 
 

 Institut III (Politische Wissenschaft und Soziologie): 
- Deutsche und Europäische Politik 
- Gesellschaften, Globalisierung und Entwicklung 
 

 Institut IV (Geschichtswissenschaft): 
- Geschichte 
 

 Institut V (Germanistik, vgl. Literatur- und Kulturwissenschaft): 
- Germanistik 
- Komparatistik 
- Skandinavistik 
 

 Institut VI (Anglistik, Amerikanistik und Keltologie): 
- Englische Literaturen und Kulturen 
- Englische Sprachwissenschaft 
- North American Studies 
 

 Institut VII (Griechische und Lateinische Philologie, Romanistik  
und Altamerikanistik): 
- Altamerikanistik und Ethnologie 
- Deutsch-Französische Studien (DFS) 
- Deutsch-Italienische Studien (DIS) 
- Griechische und Lateinische Literatur der Antike und ihr Fortleben 
- Renaissancestudien 
- Romanistik 
 

 Institut VIII (Orient- und Asienwissenschaften): 
- Geschichte und Kultur der Region ‚China, Mongolei, Tibet‘ 
- Geschichte und Kultur West- und Südasiens 
- Orientalische und asiatische Sprachen (Übersetzen) 
- Regionalwissenschaft Japan 
- Regionalwissenschaft Südostasien 
- Religionen und Kunst in den Kulturen Asiens 
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Institut IX (Kommunikationswissenschaften): 
- Medienwissenschaft 
- Sound Studies 
 

 Institut X (Kunstgeschichte und Archäologie): 
- Klassische Archäologie 
- Kunstgeschichte 
- Frühgeschichtliche Archäologie Europas 

 
(6) Die Studieninhalte sind so ausgewählt und begrenzt, dass die Masterprüfung 
in der Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann.  
 
(7) Die Einzelheiten zu den Modulen, ihren Zugangsvoraussetzungen und der 
Anzahl der Leistungspunkte je Modul werden in den studiengangspezifischen 
Bestimmungen geregelt, die dieser Prüfungsordnung als Anlage 2 beigefügt 
sind.  
 
(8) Das Studium kann in der Regel nur zum Wintersemester aufgenommen wer-
den. Die studiengangspezifischen Bestimmungen können im Einzelfall diesbe-
züglich Abweichungen vorsehen. 
 
 

§ 5 Zugang zu einzelnen Lehrveranstaltungen 
 
(1) In den Modulbeschreibungen ist geregelt, wer zur Teilnahme an den einzel-
nen Lehrveranstaltungen berechtigt ist.  
 
(2) Übersteigt die Zahl der teilnahmewilligen und teilnahmeberechtigten Studie-
renden für eine Lehrveranstaltung mit begrenzter Platzzahl die Zahl der verfüg-
baren Plätze, so sind vorrangig diejenigen Studierenden des Masterstudiengangs 
zu berücksichtigen, deren Studienfortschritt den Besuch der Modulveranstaltung 
verpflichtend erfordert. Im Übrigen wird der Zugang zu Lehrveranstaltungen 
von einer Zugangsordnung geregelt. Solange die Zugangsordnung nicht besteht, 
entscheidet der Dekan über das Zugangsverfahren. 
 
(3) Ist im Einzelfall bei einer Lehrveranstaltung wegen deren Art oder Zweck 
oder aus sonstigen Gründen von Forschung und Lehre eine Begrenzung der 
Teilnehmerzahl erforderlich und übersteigt die Zahl der Bewerberinnen und 
Bewerber die Aufnahmefähigkeit, so regelt auf Antrag des Lehrenden der Dekan 
den Zugang unter Berücksichtigung von § 59 des Hochschulgesetzes.  
 



 

 

8

§ 6 Prüfungsamt der Fakultät 
 
(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung 
zugewiesenen Aufgaben richtet die Philosophische Fakultät ein Prüfungsamt 
ein. Dieses wird vom Dekan geleitet. Stellvertretender Leiter ist der Prodekan 
für Studien- und Prüfungsangelegenheiten (Studiendekan). Fachbezogene Auf-
gaben, die im Zusammenhang mit Prüfungen anfallen, können vom Dekan an 
den Prüfungsbeirat übertragen werden. Näheres regelt § 7. 
 
(2) Das Prüfungsamt ist Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrens- und des 
Verwaltungsprozessrechtes.

 
 

 
(3) Das Prüfungsamt achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsord-
nung eingehalten werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der 
Prüfungen. 
 
(4) Anordnungen, Festsetzungen von Terminen und andere Mitteilungen des 
Prüfungsamtes, die nicht nur einzelne Personen betreffen, werden durch Aus-
hang oder in elektronischer Form unter Beachtung des Datenschutzes mit recht-
lich verbindlicher Wirkung bekannt gemacht. Zusätzliche anderweitige Bekannt-
machungen sind zulässig, aber nicht rechtsverbindlich.  
 
(5) Das Prüfungsamt berichtet dem Fakultätsrat regelmäßig, mindestens einmal 
im Jahr, über die Entwicklung der Prüfungs- und Studienzeiten einschließlich 
der Dauer der Masterarbeiten. Es gibt Anregungen zur Reform der Prüfungs-
ordnung und der Studienpläne und legt die Verteilung der Modulnoten und der 
Gesamtnoten offen.  
 
 

§ 7 Prüfungsbeirat 
 
(1) Für folgende Aufgaben bedient sich das Prüfungsamt der Philosophischen 
Fakultät des Prüfungsbeirates: Anerkennung von Prüfungsleistungen, Auswahl 
der Prüfer, Härtefallentscheidungen, Entscheidungen über Widersprüche gegen 
die im Prüfungsverfahren getroffenen Entscheidungen, Anregungen zur Reform 
der Prüfungsordnung und der Studienpläne. Weitere spezielle Aufgaben werden 
in dieser Prüfungsordnung festgelegt.  
 
(2) Der Prüfungsbeirat besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden 
Vorsitzenden und zwölf weiteren Mitgliedern. Der Vorsitzende des Prüfungs-
beirates ist der Studiendekan. Der stellvertretende Vorsitzende und acht weitere 
Mitglieder sowie deren Stellvertreter werden aus der Gruppe der Hochschul-
lehrer gewählt. Dabei stellt jedes der beteiligten Institute der Philosophischen 
Fakultät mindestens ein Mitglied. Je zwei weitere Mitglieder und deren Stell-
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vertreter werden aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter und aus der 
Gruppe der Studierenden der Masterstudiengänge der Philosophischen Fakultät 
nach Gruppen getrennt gewählt.  
 
(3) Wählbar für den Prüfungsbeirat sind diejenigen Hochschullehrer, die mit ei-
nem festen Lehrdeputat im Studiengang tätig sind. Aus der Gruppe der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter sind diejenigen wählbar, die dem Studiengang zugeord-
net sind. Aus der Gruppe der Studierenden sind diejenigen wählbar, die für den 
Studiengang eingeschrieben sind. Pro Mitglied wird je ein Stellvertreter ge-
wählt. Die Amtszeit der Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrer und aus 
der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter beträgt drei Jahre, die des studen-
tischen Mitglieds ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig. 
 
(4) Der Prüfungsbeirat ist beschlussfähig, wenn neben dem Vorsitzenden oder 
stellvertretenden Vorsitzenden mindestens drei weitere stimmberechtigte Mit-
glieder oder deren Vertreter anwesend sind. Er beschließt mit einfacher Mehr-
heit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Die stu-
dentischen Mitglieder des Prüfungsbeirates wirken bei der Bewertung und An-
rechnung von Studienzeiten sowie Studien- und Prüfungsleistungen, der Festle-
gung von Prüfungsaufgaben und der Bestellung von Prüfern und Beisitzern nicht 
mit. In Routineangelegenheiten kann der Vorsitzende des Prüfungsbeirates 
allein entscheiden. 
 
(5) Die Mitglieder des Prüfungsbeirates haben das Recht, der Abnahme der Prü-
fungen beizuwohnen. 
 
(6) Die Sitzungen des Prüfungsbeirates sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des 
Prüfungsbeirates, deren Stellvertreter, die Prüfer und die Beisitzenden unterlie-
gen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, 
sind sie durch den Vorsitzenden des Prüfungsbeirates zur Verschwiegenheit zu 
verpflichten. Über die Beratungen des Prüfungsbeirates wird ein Ergebnisproto-
koll angefertigt. 

 
 

§ 8 Prüfer und Beisitzer 
 

(1) Das Prüfungsamt bestellt auf Vorschlag des Prüfungsbeirates die Prüfer und 
die Beisitzer für die einzelnen Prüfungen. Zur Abnahme von Hochschulprü-
fungen sind die an der Universität Bonn Lehrenden und in der beruflichen Praxis 
und Ausbildung erfahrene Personen, soweit dies zur Erreichung des Prüfungs-
zweckes erforderlich oder sachgerecht ist, befugt. Prüfungsleistungen dürfen nur 
von Personen bewertet werden, die selbst mindestens die durch die Prüfung 
festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. Einer der beiden 
Prüfer soll mindestens zu 50% hauptamtlich an der Universität Bonn beschäftigt 
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sein. Zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer mindestens die entsprechende 
Masterprüfung oder eine gleichwertige Prüfung abgelegt hat.  
 
(2) Modulprüfungen werden jeweils von den für das Modul verantwortlichen 
Lehrenden abgehalten. Ist ein Lehrender wegen Krankheit oder aus anderen 
wichtigen Gründen daran gehindert, Modulprüfungen fristgerecht abzuhalten, 
sorgt das Prüfungsamt dafür, dass ein anderer Prüfer für die Abhaltung der Mo-
dulprüfung bestimmt wird. Dieser Prüfer soll bereits Lehrveranstaltungen des 
betreffenden Moduls durchgeführt haben.  
 
(3) Die Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig.  
 
(4) Der Prüfling kann die Prüfer für die Masterarbeit vorschlagen. Auf den Vor-
schlag soll nach Möglichkeit Rücksicht genommen werden; er begründet jedoch 
keinen Anspruch.  
 
(5) Das Prüfungsamt sorgt dafür, dass dem Prüfling die Namen der Prüfer recht-
zeitig, mindestens jedoch zwei Wochen vor dem Termin der jeweiligen Prüfung, 
bekannt gegeben werden.  

 
 

§ 9 Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen  
 
(1) Leistungen, die an einer anderen Hochschule im Geltungsbereich des Grund-
gesetzes in einem Studiengang erbracht worden sind, werden in dem gleichen 
Studiengang von Amts wegen ohne Gleichwertigkeitsprüfung angerechnet.  
 
(2) Leistungen in anderen Studiengängen oder an anderen Hochschulen sowie an 
staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien im Geltungsbereich des 
Grundgesetzes sind bei Gleichwertigkeit anzurechnen; dies gilt auf Antrag auch 
für Leistungen an Hochschulen außerhalb des Geltungsbereiches des Grundge-
setzes. Bei der Feststellung der Gleichwertigkeit sind die von der Kultusmi-
nisterkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenz-
vereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu 
beachten. Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn Leistungen in Inhalt, Umfang 
und in den Anforderungen den geforderten im Wesentlichen entsprechen. Dabei 
ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamt-
bewertung vorzunehmen. Für Leistungen, die in einem weiterbildenden Studium 
erbracht worden sind, gelten die vorstehenden Bestimmungen entsprechend. 
 
(3) Auf Antrag können sonstige Kenntnisse und Qualifikationen auf der Grund-
lage vorgelegter Unterlagen auf den jeweiligen Masterstudiengang angerechnet 
werden. 
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(4) Zuständig für Anrechnungen nach den Absätzen 1 bis 3 ist der Prüfungsbei-
rat. Vor Feststellungen über die Gleichwertigkeit sind zuständige Fachvertreter 
zu hören. Weiterhin kann bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit im Ausland er-
brachter Studien- und Prüfungsleistungen die Zentralstelle für ausländisches Bil-
dungswesen gehört werden. 
 
(5) Leistungen können nur ein Mal für einen Studiengang angerechnet werden. 
 
(6) Werden Leistungen angerechnet, sind die Noten – soweit die Notensysteme 
vergleichbar sind – zu übernehmen und gewichtet mit den zugehörigen Lei-
stungspunkten in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Werden Stu-
dienleistungen angerechnet, werden sie ohne Benotung mit dem Vermerk „be-
standen“ aufgenommen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk 
„bestanden“ aufgenommen. Die Anrechnung wird im Zeugnis gekennzeichnet.  
Leistungen, die in Studiengängen ohne Leistungspunktesystem erbracht wurden, 
werden durch das Prüfungsamt in Leistungspunkte umgerechnet, sofern die ent-
sprechenden Prüfungen Modulen dieser Prüfungsordnung entsprechen. Hierbei 
ist der von der Kultusministerkonferenz für den Vergleich mit dem ECTS ge-
billigte Maßstab zu Grunde zu legen. Teilleistungen eines Moduls können nicht 
angerechnet werden. 
 
(7) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 besteht ein Rechts-
anspruch auf Anrechnung. Die Studierenden haben die für die Anrechnung er-
forderlichen Unterlagen vorzulegen und entsprechende Auskünfte zu erteilen. 
Das Prüfungsamt kann eine Erklärung des Studierenden verlangen, dass alle er-
brachten Leistungen mitgeteilt wurden. Eine Anrechnung kann solange versagt 
werden, wie der antragstellende Studierende seiner Mitwirkungspflicht nicht 
nachkommt. 
 
(8) Der akademische Grad „Master of Arts“ bzw. „Master of Science“ wird von 
der Fakultät nur vergeben, wenn von der Gesamtzahl der erforderlichen Leis-
tungspunkte (120 LP) mindestens 60 Leistungspunkte einschließlich der Master-
arbeit an der Universität Bonn erworben wurden.  
 

 
§ 10 Umfang und Ablauf der Masterprüfung 

 
(1) Durch die Masterprüfung soll der Nachweis einer weiteren berufsqualifizie-
renden, vertieften und forschungsbezogenen wissenschaftlichen Qualifikation 
erbracht werden.  
 
(2) Die Masterprüfung besteht aus  
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- den studienbegleitenden Modulprüfungen, die sich auf die Lehrinhalte der 
in Anlage 2 spezifizierten Module des jeweiligen Studienganges beziehen 
und 

- der Masterarbeit als abschließender Prüfungsleistung.  
 
Sie soll einschließlich der Masterarbeit innerhalb der in § 4 Absatz 6 festgeleg-
ten Regelstudienzeit abgeschlossen sein.  
 
(3) Die zu erbringenden Prüfungsleistungen werden studienbegleitend abgelegt. 
Jedem Modul, auch wenn es aus mehreren Veranstaltungen besteht, ist eine Mo-
dulprüfung zugeordnet, mit deren Bestehen die Leistungspunkte des Moduls 
gutgeschrieben werden.

 
 

 
 

(4) Die Prüfungen werden grundsätzlich in der Unterrichtssprache abgenommen. 
Prüfungen oder Teile der Prüfungen können auf Antrag der Studierenden und

 

nach Absprache mit dem bzw. den jeweiligen Prüfern auch in einer anderen stu-
diengangbezogenen Sprache abgenommen werden. Es besteht jedoch kein An-
spruch, Teile der Prüfung in der gewählten Sprache abzulegen. Näheres regeln 
die Modulbeschreibungen.  
 

 
§ 11 Zulassung und Anmeldung, Fristen 

 
(1) Zu den Modulprüfungen kann nur zugelassen werden, wer  
 

a) die in § 3 bezeichneten allgemeinen Zugangsvoraussetzungen erfüllt;  
b) an der Universität Bonn für den jeweiligen Studiengang als ordentlicher 

Student eingeschrieben oder gemäß § 52 Absatz 2 HG als Zweithörer zu-
gelassen ist; 

c) die ggf. für das Modul vorgesehenen speziellen Zulassungsvoraussetzun-
gen, auch in Bezug auf zahlenmäßige Begrenzungen, erfüllt; 

d) die jeweilig erforderlichen speziellen Studienleistungen gemäß den stu-
diengangspezifischen Bestimmungen erbracht hat; 

e) nicht das Modul oder ein gleichwertiges Modul an der Universität Bonn 
oder an einer anderen Universität endgültig nicht bestanden hat.   
 

(2) Der Antrag auf Zulassung zur Masterprüfung muss im ersten Fachsemester 
gestellt werden und ist spätestens mit der Anmeldung zur ersten Modulprüfung 
schriftlich an das Prüfungsamt zu richten. Dem Antrag sind beizufügen: 
 

a) die Nachweise über das Vorliegen der in Absatz 1 genannten Zulassungs-
voraussetzungen, 
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b) eine Erklärung
 
darüber, ob der Prüfling in diesem Studiengang oder in ei-

nem verwandten bzw. vergleichbaren Studiengang eine Prüfungsleistung 
oder die Masterprüfung nicht oder endgültig nicht bestanden hat oder sich 
gleichzeitig in einem anderen Prüfungsverfahren eines solchen Studien-
ganges befindet.

 
 

 
(3) Zu jeder Modulprüfung ist eine gesonderte Anmeldung beim Prüfungsamt 
erforderlich. Die Zulassung zur Modulprüfung kann jeweils nur erfolgen, soweit 
und solange die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind. Die Prüfungstermine 
sowie die Meldetermine werden durch Aushang oder elektronisch bekannt gege-
ben; dabei handelt es sich um Ausschlussfristen. Die Studierenden können sich 
ohne Angabe von Gründen spätestens eine Woche vor dem jeweiligen Prüfungs-
termin schriftlich von der Prüfung abmelden. Eine Abmeldung ist bei Veranstal-
tungen, deren Prüfungen sich auf das Semester verteilen, nach Vergabe der The-
men bzw. Plätze nicht möglich. Der erste Versuch einer Prüfung hat spätestens 
drei Semester nach Besuch der ersten diesem Modul zugeordneten Lehrveran-
staltung zu erfolgen. Versäumt der Prüfling diese Frist, verliert er den Prüfungs-
anspruch, es sei denn, er weist nach, dass er das Fristversäumnis nicht zu ver-
treten hat. Der Verlust des Prüfungsanspruchs führt zur Exmatrikulation. 
 
(4) Bei der Meldung zu Modulprüfungen, die mehreren Schwerpunkten zuge-
ordnet werden können, hat der Prüfling bei der Anmeldung zu erklären, wel-
chem Schwerpunkt die Prüfung zugeordnet werden soll.  

 
 

(5) Bei der Meldung zur Masterarbeit hat der Prüfling zu erklären, welchem Be-
reich der Forschung und Lehre die Arbeit zugeordnet werden soll und

 
bei wel-

chen Fachvertretern er die Arbeit anfertigen möchte.  
 
(6) Kann der Prüfling eine nach Absatz 2 Satz 2 erforderliche Unterlage nicht in 
der vorgeschriebenen Weise beibringen, kann das Prüfungsamt gestatten, statt 
durch Vorlage der Unterlagen den Beweis auf andere Art zu führen.  
 
(7) Über die Zulassung entscheidet das Prüfungsamt.  
 
(8) Die Zulassung darf nur abgelehnt werden, wenn  
 

a) die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind,  
b) die Unterlagen gemäß Absatz 2 unvollständig sind und/oder trotz Auffor-

derung nicht vorgelegt werden,  
c) der Studierende eine Prüfungsleistung oder die Masterprüfung in diesem 

Studiengang oder in einem verwandten bzw. vergleichbaren Studiengang 
endgültig nicht bestanden hat oder  
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d) der Studierende sich in einem anderen Prüfungsverfahren in diesem Stu-
diengang oder einem verwandten bzw. vergleichbaren Studiengang befin-
det.  

(9) Die Möglichkeit der Einführung einer Anmeldung auf elektronischem Wege 
bleibt vorbehalten, Einzelheiten werden ggf. vom Prüfungsamt bekannt ge-
macht. 
 
 

§ 12 Art und Durchführung der studienbegleitenden Prüfungen 
  

(1) Modulprüfungen beziehen sich auf die Lehrinhalte der in der Anlage 2 auf-
geführten Module des jeweiligen Studienganges.  
 
(2) Während der Modulprüfungen müssen die Studierenden an der Universität 
Bonn eingeschrieben oder gemäß § 52 Absatz 2 HG als Zweithörer zugelassen 
sein. 
 
(3) In den Modulprüfungen werden die im Rahmen des jeweiligen Moduls er-
worbenen theoretischen Kenntnisse der gelehrten Fachgebiete und die Fähigkeit, 
übergreifende Zusammenhänge zu verstehen, überprüft. Die Modulprüfungen 
erfolgen in der Regel in Form einer Klausurarbeit, mündlichen Prüfung oder Se-
minarprüfung gemäß Absatz 5. Modulprüfungen können durch bewertete Teil-
prüfungen abgelegt werden; Teilprüfungen und deren Gewichtung werden in 
den Modulplänen festgelegt. Teilprüfungen finden als schriftliche Klausurarbei-
ten, mündliche Prüfungsleistungen oder Seminarprüfungen statt. 
Die jeweils möglichen Prüfungsformen sowie die Zulassungsvoraussetzungen 
und ggf. die Untergliederung in Teilprüfungen werden in den Modulbeschrei-
bungen festgelegt. Die jeweilige Prüfungsform wird zu Beginn des Moduls in 
Abstimmung mit den Prüfern festgelegt und rechtzeitig vor Beginn des Semes-
ters vom Prüfungsamt bekannt gegeben. Der Prüfungsbeirat kann im Einzelfall 
Abweichungen von den vorgesehenen Prüfungsformen zulassen. 
 
(4) Für Modulprüfungen, die in Form von Klausurarbeiten oder mündlichen 
Prüfungen zu erbringen sind, werden in dem Semester, in dem das Modul abge-
schlossen wird, zwei Prüfungstermine angesetzt. In der Regel finden die Prü-
fungstermine am Ende der Vorlesungszeit des jeweiligen Semesters und kurz 
vor Beginn des neuen Semesters statt. Die Termine werden vom Prüfungsamt 
rechtzeitig durch Aushang oder elektronisch bekannt gegeben.

 
 

 
(5) Seminarprüfungen bestehen in der Regel aus Prüfungsleistungen, die als Be-
standteile der Lehrveranstaltungen erbracht werden. Das sind schriftliche Arbei-
ten, schriftliche Ausarbeitungen mündlicher Vortragsleistungen (Referate, Pro-
jektarbeiten) oder Präsentationen. Dazu gehören auch Prüfungsleistungen in 
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Projektseminaren oder Praktika, die eine eigenständige Bearbeitung, Dokumen-
tation und Vorstellung eines Projektes einschließen können. Gruppenarbeit ist 
möglich, sofern sie eine differenzierte Bewertung der individuellen Leistung der 
Prüflinge nicht ausschließt. Der Prüfer gibt die geforderten Prüfungsleistungen 
rechtzeitig vor Beginn des Seminars durch Aushang oder auf elektronischem 
Wege bekannt. Die Wiederholung einzelner Teilleistungen einer studienbeglei-
tenden Seminarprüfung ist nicht möglich.  
 
(6) Macht der Prüfling durch einen geeigneten Nachweis gegenüber dem Prü-
fungsamt glaubhaft, dass er wegen ständiger oder mehr als ein Semester an-
dauernder Behinderung oder einer chronischen Krankheit nicht in der Lage ist, 
die Prüfung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, gestattet 
der Prüfungsbeirat die Erbringung gleichwertiger Studien- und/oder Prüfungs-
leistungen in einer bedarfsgerechten Form, ggf. auch innerhalb einer entspre-
chend verlängerten Bearbeitungszeit.  

 
 

§ 13 Wiederholung von Prüfungen 
  

(1) Jede Prüfungsleistung, die nicht bestanden ist oder als nicht bestanden gilt, 
darf höchstens zweimal wiederholt werden. Fehlversuche in demselben oder 
verwandten bzw. vergleichbaren Modul oder Studiengang an anderen Hoch-
schulen werden angerechnet. Der Prüfungsbeirat stellt ggf. fest, welche Module 
oder Studiengänge als gleich anzusehen sind. Die Wiederholung hat grundsätz-
lich beim nächsten festgesetzten Prüfungstermin zu erfolgen.  
 
(2) Erscheint ein Prüfling trotz der Pflicht zur Wiederholungsprüfung unent-
schuldigt nicht, wird die Prüfung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet.  
 
(3) Wird die Modulprüfung auch bei der zweiten Wiederholung nicht bestanden, 
so ist sie endgültig nicht bestanden. Handelt es sich um ein Pflichtmodul, so ist 
die Masterprüfung endgültig nicht bestanden. Handelt es sich um ein Wahl-
pflichtmodul, so können die studiengangspezifischen Bestimmungen Kompen-
sationsmöglichkeiten durch andere äquivalente Wahlpflichtmodule festlegen. 
 
(4) Eine mindestens als „ausreichend“ (4,0) bewertete Modulprüfung kann nicht 
wiederholt werden.  
 
(5) Für Seminarprüfungen, die die regelmäßige Teilnahme und aktive Mitwir-
kung an der Lehrveranstaltung umfassen, ist eine Abmeldung wegen des beson-
deren Charakters dieser Leistungen nicht möglich. Für diese Veranstaltungs-
formen ist auch keine Wiederholung der Leistung in dem jeweiligen Semester 
möglich. Ein nicht erfolgreich abgeschlossenes Modul dieser Modulform kann 
nur durch erneute Teilnahme an dem Modul wiederholt werden. 
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§ 14 Schutzvorschriften, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, 
Ordnungsverstoß  

 
(1) Eine Prüfungsleistung wird mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn der 
Prüfling einen Prüfungstermin ohne triftige Gründe versäumt, nach Beginn der 
Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt oder wenn er die Mas-
terarbeit nicht fristgerecht einreicht. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prü-
fungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 
Eine Abmeldung ohne Angabe von Gründen ist nur möglich gemäß § 11 Absatz 
3. 
 
(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müs-
sen dem Prüfungsamt unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht 
werden. Bei Krankheit des Prüflings kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes 
verlangt werden, das die Befundangaben enthält, die das Prüfungsamt zur Fest-
stellung der Prüfungsunfähigkeit benötigt. Der Vorsitzende des Prüfungsbeirates 
kann im Einzelfall die Vorlage eines Attestes eines vom Prüfungsamt benannten 
Vertrauensarztes oder des Amtsarztes verlangen. Erkennt der Prüfungsbeirat die 
Gründe an, gilt der Prüfungsversuch als nicht unternommen. 
  
(3) Wird versucht, das Ergebnis der Prüfungsleistung durch Täuschung oder Be-
nutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die betreffende 
Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet; die Feststellung wird 
von dem jeweiligen Prüfer oder Aufsichtführenden getroffen, aktenkundig ge-
macht und an das Prüfungsamt weitergeleitet. Ein Prüfling, der den ordnungsge-
mäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von dem jeweiligen Prüfer oder Aufsicht-
führenden nach Abmahnung von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausge-
schlossen werden; in diesem Fall wird die betreffende Prüfungsleistung als nicht 
bestanden erklärt und mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Die Gründe für 
den Ausschluss sind aktenkundig zu machen.  
 
(4) Prüflinge können innerhalb einer Frist von zwei Wochen verlangen, dass 
Entscheidungen nach Absatz 3 Sätze 1 und 2 vom Prüfungsbeirat überprüft wer-
den.  
 
(5) Auf Antrag des Prüflings sind Mutterschutzfristen, wie sie im jeweils gülti-
gen Mutterschutzgesetz (MuSchG) festgelegt sind, entsprechend zu berücksich-
tigen. Dem Antrag sind die erforderlichen Nachweise beizufügen. Die Mutter-
schutzfristen unterbrechen jede Frist nach dieser Prüfungsordnung; die Dauer 
des Mutterschutzes wird nicht in die Frist eingerechnet.  
 
(6) Gleichfalls sind auf Antrag die Fristen der Elternzeit nach Maßgabe des je-
weils gültigen Gesetzes zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG) zu berück-
sichtigen. Prüflinge müssen spätestens vier Wochen vor dem Zeitpunkt, von 
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dem ab sie die Elternzeit antreten wollen, dem Prüfungsamt unter Beifügung der 
erforderlichen Nachweise schriftlich mitteilen, für welchen Zeitraum oder für 
welche Zeiträume sie Elternzeit in Anspruch nehmen wollen. Das Prüfungsamt 
hat zu prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, die bei einem Ar-
beitnehmer einen Anspruch auf Elternzeit nach dem BEEG auslösen würden, 
und teilt das Ergebnis sowie gegebenenfalls die neu festgesetzten Prüfungsfris-
ten dem Prüfling unverzüglich mit. Die Bearbeitungsfrist einer Masterarbeit 
kann nicht durch die Elternzeit unterbrochen werden. Die gestellte Arbeit gilt als 
nicht vergeben. Nach Ablauf der Elternzeit erhält der Prüfling ein neues Thema.  
 
(7) Auf Antrag zu berücksichtigen sind Ausfallzeiten aufgrund der Pflege oder 
Versorgung von Ehegatten, eingetragenen Lebenspartnern, in gerader Linie Ver-
wandten oder ersten Grades Verschwägerten, wenn diese pflege- oder versor-
gungsbedürftig sind. Das Prüfungsamt hat zu prüfen, ob die Voraussetzungen 
des Satzes 1 vorliegen. Der Antrag ist unverzüglich nach Eintreten der Voraus-
setzungen zu stellen. Dem Antrag sind aussagekräftige Nachweise beizufügen. 
Das Prüfungsamt teilt das Ergebnis sowie gegebenenfalls die neu festgesetzten 
Prüfungsfristen dem Prüfling unverzüglich mit. Die Bearbeitungsfrist einer 
Masterarbeit kann durch solche Ausfallzeiten nicht verlängert werden. Die 
gestellte Arbeit gilt als nicht vergeben. Nach Ablauf der Ausfallzeit erhält der 
Prüfling ein neues Thema.  
 
(8) Im Falle eines mehrfachen oder sonst schwerwiegenden Täuschungsver-
suches kann der Prüfling exmatrikuliert werden. Die Entscheidung hierüber trifft 
der Dekan auf Vorschlag des Prüfungsbeirates. 
 
(9) Wer vorsätzlich gegen eine die Täuschung über Prüfungsleistungen betref-
fende Regelung dieser Prüfungsordnung verstößt, handelt ordnungswidrig. Die 
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro geahndet 
werden. Zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach Satz 1 ist der Kanzler der Universität Bonn.  

 
 

§ 15 Klausurarbeiten  
 
(1) In den Klausurarbeiten sollen die Studierenden nachweisen, dass sie in be-
grenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln ein Problem aus dem Stoffgebiet 
des Moduls mit den in diesem Gebiet geläufigen Methoden erkennen und Wege 
zu dessen Lösung finden können. Die Prüfer geben die zugelassenen Hilfsmittel 
rechtzeitig bekannt.  
 
(2) Jede Klausurarbeit dauert mindestens 90 Minuten und höchstens 180 Minu-
ten und ist von zwei Prüfern zu bewerten. Die konkrete Dauer wird zu Beginn 
des Semesters durch das Prüfungsamt bekannt gegeben.  
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(3) Das Prüfungsamt kann im Einvernehmen mit dem Prüfer anstelle einer vor-
gesehenen Klausurarbeit eine mündliche Prüfung ansetzen, die sich auf das 
Stoffgebiet des Moduls erstreckt. Dies wird rechtzeitig zu Beginn des Semesters 
durch Aushang oder in elektronischer Form bekannt gegeben.

 
 

 
 

§ 16 Mündliche Prüfungsleistungen  
 
(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Prüfling nachweisen, dass er 
über ein breites Wissen in dem jeweiligen Prüfungsgebiet verfügt, dessen Zu-
sammenhänge erkennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge 
einzuordnen und Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen vermag. 
 
(2) Mündliche Prüfungsleistungen werden entweder vor mehreren Prüfern 
(Kollegialprüfung) oder vor einem Prüfer in Gegenwart eines sachkundigen Bei-
sitzers als Einzel- oder Gruppenprüfungen abgelegt. Eine Abweichung ist mög-
lich, wenn die Nachvollziehbarkeit der Prüfung gesichert ist.

 
Findet die Prüfung 

vor mehreren Prüfern statt, wird der Prüfling in einem Prüfungsgebiet nur von 
einem Prüfer geprüft.

 
Vor der Festsetzung der Note hat der Prüfer die anderen 

Prüfer bzw. den Beisitzer unter Ausschluss der Studierenden zu hören. Pro Prüf-
ling und Modulprüfung beträgt die Prüfungszeit mindestens 15 und höchstens 45 
Minuten. Bei Gruppenprüfungen ist zu gewährleisten, dass auf alle Prüflinge 
innerhalb einer Gruppe dieselbe Prüfungszeit entfällt.  
 
(3) Die wesentlichen Gegenstände und das Ergebnis der einzelnen Prüfungsleis-
tungen sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist dem Prüfling im 
Anschluss an die mündlichen Prüfungsleistungen bekannt zu geben.  
 
(4) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungstermin der gleichen mündli-
chen Prüfung unterziehen wollen, können nach Maßgabe der räumlichen Ver-
hältnisse als Zuhörer zugelassen werden, sofern kein Prüfling widerspricht. Die 
Entscheidung trifft der Prüfer. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Bera-
tung und Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse. Den Zuhörern ist es untersagt, 
während der Prüfung Aufzeichnungen anzufertigen.  
 
(5) Das Prüfungsamt kann im Einvernehmen mit dem Prüfer anstelle einer vor-
gesehenen mündlichen Prüfung eine Klausurarbeit ansetzen, die sich auf das 
Stoffgebiet des Moduls erstreckt. Dies wird rechtzeitig zu Beginn des Semesters 
durch Aushang oder in elektronischer Form bekannt gegeben.
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§ 17 Schriftliche Arbeiten, Ausarbeitungen und Präsentationen
 
 

 
(1) In schriftlichen Arbeiten oder Ausarbeitungen soll der Prüfling nachweisen, 
dass er in einem Stoffgebiet des Moduls unter Verwendung der in diesem Gebiet 
geläufigen Methoden ein begrenztes Thema eigenständig bearbeiten und in den 
Erfordernissen der Wissenschaft entsprechender Weise schriftlich darlegen 
kann.  
 
(2) Jede schriftliche Arbeit oder Ausarbeitung gemäß Absatz 1 umfasst mindes-
tens 10 und höchstens 25 DIN A 4-Seiten und ist von zwei Prüfern zu bewerten.  
 
(3) Präsentationen sind mündliche Vorträge von mindestens 20 und höchstens 
45 Minuten Dauer. Sie dokumentieren die Fähigkeit, eigene, mit wissenschaftli-
chen Methoden erarbeitete Ergebnisse nachvollziehbar darzustellen und in der 
Diskussion zu erläutern. Sie beruhen in der Regel auf einer schriftlichen Ausar-
beitung von 5-15 DIN A 4-Seiten.  
 
(4) Durch Projektarbeiten wird in der Regel die Fähigkeit zur Teamarbeit und 
insbesondere zur Entwicklung, Durchsetzung und Präsentation von Konzepten 
nachgewiesen. Hierbei soll der Prüfling nachweisen, dass er konkrete wissen-
schaftliche Ziele definieren sowie interdisziplinäre Lösungsansätze und Konzep-
te erarbeiten kann. Eine Projektarbeit kann in Form einer schriftlichen Arbeit 
oder einer Präsentation vorgelegt werden. Bei einer Teamarbeit muss der Bei-
trag des einzelnen Prüflings deutlich erkennbar und bewertbar sein. Die Dauer 
der Präsentation soll für jeden Prüfling mindestens 15 Minuten und höchstens 30 
Minuten, der Umfang einer schriftlichen Ausarbeitung mindestens 8 und höchs-
tens 20 DIN A 4-Seiten betragen.  
 
(5) Die studiengangspezifischen Bestimmungen können den Umfang schriftli-
cher Arbeiten und die Dauer von Präsentationen abweichend von den in den Ab-
sätzen 2, 3 und 4 gegebenen Bestimmungen festlegen.  
  
(6) Das Prüfungsamt kann im Einvernehmen mit den Prüfern anstelle einer Se-
minarprüfung eine Klausur oder eine mündliche Prüfungsleistung ansetzen, die 
sich auf das Stoffgebiet des Moduls erstreckt. Dies wird rechtzeitig zu Beginn 
des Semesters durch Aushang oder in elektronischer Form bekannt gegeben.

 
 

 
 

§ 18 Masterarbeit  
 
(1) Die Masterarbeit ist eine schriftliche Prüfungsarbeit, die zeigen soll, dass der 
Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus 
dem Gebiet des Studiengangs auf hohem wissenschaftlichen Niveau selbständig 
nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten, einer Lösung zuzuführen und 
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diese angemessen darzustellen. Das Thema muss grundsätzlich den Themenbe-
reichen des jeweiligen Studienganges entstammen. Dem Prüfling ist Gelegenheit 
zu geben, mit der Anmeldung zur Masterarbeit Vorschläge für das Gebiet, aus 
dem das Thema gewählt wird, zu machen; das Prüfungsamt ist jedoch nicht da-
ran gebunden.  
 
(2) Das Thema der Masterarbeit kann von jedem nach § 8 Absatz 1 bestellten 
Prüfer gestellt werden. Einer der beiden Prüfer soll habilitiert und mindestens zu 
50% hauptamtlich an der Universität Bonn beschäftigt sein. Wer das Thema 
gestellt hat, betreut in der Regel auch die Masterarbeit. Soll die Masterarbeit von 
einem Hochschullehrer außerhalb dieses Kreises gestellt und betreut oder in 
einer Einrichtung außerhalb der Hochschule durchgeführt werden, bedarf es 
hierzu der Zustimmung des Prüfungsbeirates, die nur erteilt werden darf, wenn 
eine angemessene Betreuung durch einen Prüfer der Universität Bonn im Sinne 
des Satzes 2 gesichert ist.  
 
(3) Auf Antrag des Prüflings sorgt das Prüfungsamt dafür, dass der Prüfling 
rechtzeitig ein Thema für die Masterarbeit erhält.  
 
(4) Das Thema der Masterarbeit kann erst ausgegeben werden, wenn der Prüf-
ling mindestens 60 Leistungspunkte erworben hat. Die studiengangspezifischen 
Bestimmungen können weitere Voraussetzungen, z.B. das Bestehen bestimmter 
Module, vorschreiben. Die Ausgabe des Themas der Masterarbeit erfolgt über 
das Prüfungsamt. Thema der Arbeit und Zeitpunkt der Ausgabe sind aktenkun-
dig zu machen. 
  
(5) Die Masterarbeit umfasst einen Arbeitszeitaufwand von 30 LP (entspricht 
einem Arbeitsaufwand von 900 Stunden). Der Bearbeitungszeitraum beträgt 
höchstens 6 Monate, wenn in den studiengangspezifischen Bestimmungen keine 
andere Bearbeitungszeit vorgegeben ist.

 
Thema, Aufgabenstellung und Umfang 

der Masterarbeit sind so zu begrenzen, dass sie unter zumutbaren Anforderun-
gen innerhalb der vorgegebenen Frist abgeschlossen werden kann. In Ausnah-
mefällen kann das Prüfungsamt auf begründeten Antrag im Einvernehmen mit 
dem Betreuer eine Nachfrist von bis zu drei Monaten gewähren. Die Master-
arbeit wird in der Regel im Laufe des dritten Semesters vergeben. Das Thema 
der Masterarbeit kann vom Prüfling nur einmal und nur innerhalb der ersten 
zwei Monate nach Ausgabe zurückgegeben werden. Die Masterarbeit gilt bei 
Rückgabe des Themas als nicht ausgegeben.  
 
(6) Der Textteil der Masterarbeit soll mindestens 80 und höchstens 100 DIN A 
4-Seiten umfassen, sofern in den studiengangspezifischen Bestimmungen keine 
anderen Vorgaben gemacht werden. 
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(7) Bei der Abgabe der Masterarbeit hat der Prüfling schriftlich zu versichern, 
dass er die Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen 
Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht hat. Das Prü-
fungsamt kann dem Prüfling in Zweifelsfällen eine eidesstattliche Versicherung 
hierüber abverlangen. 
 
 

§ 19 Annahme, Bewertung und Wiederholung der Masterarbeit 
 
(1) Die Masterarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsamt in dreifacher Ausfertigung 
abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Der Prüfling kann 
eine eingereichte Masterarbeit nicht zurückziehen. Wird die Masterarbeit nicht 
fristgemäß abgeliefert, wird sie mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet.  
 
(2) Die Masterarbeit ist von zwei nach § 8 Absatz 1 bestellten Prüfern zu begut-
achten und zu bewerten. § 18 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Einer der Prüfer 
ist derjenige, der das Thema der Masterarbeit gestellt hat; den zweiten Prüfer 
bestimmt der Prüfungsbeirat aus dem Kreis der nach § 8 Absatz 1 benannten 
Prüfer. Der Prüfling hat ein Vorschlagsrecht, ein Anspruch auf Zuweisung eines 
bestimmten Prüfers besteht aber nicht.  
 
(3) Die einzelne Bewertung ist entsprechend § 20 Absatz 1 vorzunehmen und 
schriftlich zu begründen. Die Note der Masterarbeit wird aus dem arithmeti-
schen Mittel der Einzelbewertungen gebildet, sofern die Differenz weniger als 
2,0 beträgt. Beträgt die Differenz 2,0 oder mehr, wird vom Prüfungsbeirat ein 
dritter Prüfer zur Bewertung der Masterarbeit bestimmt. In diesem Fall ergibt 
sich die Note aus dem arithmetischen Mittel der beiden besseren Einzelbewer-
tungen. Bei der Mittelwertsbildung wird entsprechend § 20 Absatz 6 verfahren. 
Die Masterarbeit kann jedoch nur dann als „ausreichend“ oder besser bewertet 
werden, wenn mindestens zwei Noten „ausreichend“ oder besser sind.  
 
(4) Die Bewertung der Masterarbeit wird dem Prüfling spätestens neun Wochen 
nach dem Abgabetermin mitgeteilt. Die Frist kann sich auf drei Monate verlän-
gern, wenn ein drittes Gutachten eingeholt werden muss. 
 
(5) Für die mit „ausreichend“ (4,0) oder besser bewertete Masterarbeit erwirbt 
der Prüfling 30 Leistungspunkte.  
 
(6) Ist die Masterarbeit „nicht bestanden“ oder gilt sie als „nicht bestanden“, 
kann der Prüfling sie einmal wiederholen. Fehlversuche im selben Fach an ande-
ren Hochschulen werden angerechnet. Das Thema der zweiten Masterarbeit 
muss nicht aus demselben Gebiet ausgewählt werden, aus dem die erste Master-
arbeit stammt. Eine Rückgabe des Themas der Masterarbeit im Wiederholungs-
versuch in der in § 18 Absatz 5 Satz 6 genannten Weise ist jedoch nur zulässig, 
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wenn der Studierende bei der Anfertigung seiner ersten Masterarbeit von dieser 
Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. Wird auch die zweite Masterarbeit 
mit „nicht ausreichend“ bewertet, ist die Masterprüfung endgültig nicht bestan-
den.  

 
 

§ 20 Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der Noten und  
Bestehen der Masterprüfung  

 
(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen 
Prüfern festgesetzt. Sind mehrere Prüfer an einer Prüfung beteiligt, so ergibt sich 
die Note aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. Für die Bewer-
tung sind folgende Noten zu verwenden: 
 
 
1  sehr gut  eine hervorragende Leistung  
2  gut  eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen 

Anforderungen liegt  
3  befriedigend  eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen 

entspricht  
4  ausreichend  eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den 

Anforderungen genügt  
5  nicht 

ausreichend  
eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den 
Anforderungen nicht mehr genügt  

 
Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können einzelne Noten 
um 0,3 auf Zwischenwerte angehoben oder abgesenkt werden; die Noten 0,7 
und 4,3 sowie 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen.  
 
(2) Die Prüfung in einem Modul ist bestanden, wenn die Modulnote mindestens 
„ausreichend“ (4,0) ist. Setzt sich die Modulnote aus mehreren Teilprüfungsleis-
tungen zusammen, errechnet sie sich aus dem gewichteten arithmetischen Mittel 
der Noten der einzelnen Prüfungsleistungen. Die im Zeugnis auszuweisende 
Modulnote lautet:  
 
bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5   = sehr gut  
bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5  = gut  
bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5  = befriedigend  
bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0  = ausreichend  
bei einem Durchschnitt ab 4,1      = nicht ausreichend.  
 
(3) Die Bewertung der mündlichen Prüfungsleistungen ist dem Prüfling gemäß 
§ 16 Absatz 3 unmittelbar nach der Prüfung, die Bewertung von Klausuren spä-
testens nach vier Wochen, die Bewertung von schriftlichen Seminarleistungen 
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sechs Wochen nach der Abgabe und die Bewertung der Masterarbeit gemäß § 19 
Absatz 4 spätestens neun Wochen nach dem Abgabetermin mitzuteilen. Die 
Bekanntmachung durch Aushang oder in elektronischer Form – entsprechend 
den datenschutzrechtlichen Vorgaben – ist ausreichend.  
 
(4) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn alle Modulprüfungen sowie die Mas-
terarbeit mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertet sind und 120 Leistungs-
punkte erworben wurden.  
 
(5) Die Gesamtnote der Masterprüfung errechnet sich aus dem mit den Leis-
tungspunkten des jeweiligen Moduls gewichteten Durchschnitt (arithmetisches 
Mittel) der einzelnen Modulnoten. Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. Abwei-
chend hiervon lautet die Gesamtnote „ausgezeichnet“, wenn die Durchschnitts-
note aller Modulprüfungen nicht schlechter als 1,3 ist und die Masterarbeit mit 
1,0 benotet worden ist.  
 
(6) Bei der Bildung der Modulnoten und der Gesamtnote wird nur die erste De-
zimalstelle nach dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne 
Rundung gestrichen.  
 
(7) Zur Erleichterung der internationalen Vergleichbarkeit ist der Gesamtnote 
die entsprechende Stufe des European Credit Transfer and Accumulation Sys-
tem (ECTS) zuzuordnen. 
 
 
(8) Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn der Prüfling ein 
Pflichtmodul oder ein Wahlpflichtmodul einschließlich der gegebenenfalls dafür 
studiengangspezifisch festgelegten Kompensationsmodule des Studiengangs 
endgültig nicht bestanden hat. Die Masterprüfung ist auch dann endgültig nicht 
bestanden, wenn die wiederholte Masterarbeit mit „nicht ausreichend“ benotet 
worden ist.  

 
 

§ 21 Zeugnis  
 
(1) Über die Ergebnisse der bestandenen Masterprüfung wird dem Prüfling un-
mittelbar nach endgültigem Vorliegen aller Noten eine vorläufige Bescheini-
gung über das Bestehen der Masterprüfung ausgestellt. Sodann wird – möglichst 
innerhalb von vier Wochen – ein Zeugnis in deutscher Sprache ausgestellt. Auf 
Antrag des Prüflings kann auch eine englische Fassung des Zeugnisses vom Prü-
fungsamt ausgestellt werden. 
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Das Zeugnis enthält 
- sämtliche Module, aus denen Leistungspunkte erworben worden sind, wobei 

Anrechnungen als solche kenntlich gemacht werden,  
- das Semester des Erwerbs der Leistungspunkte,  
- die bei den einzelnen Modulprüfungen erzielten Noten,  
- das Thema und die Note der Masterarbeit und  
- die Gesamtnote der Masterprüfung sowie die entsprechende ECTS-Stufe. 

 
 

 
(2) Auf Antrag des Prüflings werden in das Zeugnis auch die Ergebnisse der 
Prüfungen in den Zusatzfächern oder -modulen gemäß § 26 mit dem entspre-
chenden Studienumfang aufgenommen. 
 
(3) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung 
erbracht worden ist. Es wird mit dem Siegel des Prüfungsamtes versehen und 
vom Dekan sowie vom Vorsitzenden des Prüfungsbeirates unterzeichnet.  
 
(4) Ist die Masterprüfung endgültig nicht bestanden oder gilt sie als endgültig 
nicht bestanden, erteilt das Prüfungsamt dem Prüfling hierüber einen schriftli-
chen Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung.  
 
(5) Hat ein Studierender die Masterprüfung endgültig nicht bestanden oder ver-
lässt er die Hochschule ohne Studienabschluss, wird ihm auf Antrag nach der 
Exmatrikulation eine Bescheinigung ausgestellt, die die abgelegten Prüfungen 
und deren Noten enthält und zudem erkennen lässt, welche Prüfungen nicht 
bestanden sind oder ggf. zum Bestehen der Masterprüfung noch fehlen. Wurde 
die Masterprüfung endgültig nicht bestanden, so enthält die Bescheinigung einen 
entsprechenden Vermerk. Darüber hinaus wird dem Studierenden auf Antrag 
eine Bescheinigung ausgestellt, die nur die erfolgreich absolvierten Prüfungen 
ausweist.  
 
(6) Auf Antrag des Prüflings ist in einem Beiblatt zum Zeugnis die Notenver-
teilung des jeweiligen Prüfungsjahrganges (Notenspiegel, Rangzahl) anzugeben. 
 
 

§ 22 Diploma Supplement  
 
Das Master-Zeugnis wird durch ein „Diploma Supplement“ ergänzt. Das „Di-
ploma Supplement“ gibt in einer standardisierten englischsprachigen Form 
ergänzende Informationen über Studieninhalte, Studienverlauf, die mit dem Ab-
schluss erworbenen akademischen und beruflichen Qualifikationen sowie über 
die verleihende Hochschule.  
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§ 23 Masterurkunde  
 
Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Masterprüfung wird dem Prüfling eine mit 
dem Datum des Zeugnisses versehene Masterurkunde in deutscher Sprache über 
die Verleihung des akademischen Grades gemäß § 2 ausgehändigt. Die Urkunde 
wird vom Dekan der Fakultät unterzeichnet und mit dem Siegel der Fakultät ver-
sehen.  

 
 

§ 24 Einsichtnahme in die Prüfungsakten  
 
(1) Innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach Aushändigung des Prüfungs-
zeugnisses wird dem Prüfling auf schriftlichen Antrag im Rahmen der organisa-
torischen Möglichkeiten durch das Prüfungsamt Einsichtnahme in seine Prü-
fungsakten gewährt. 
 
(2) Das Prüfungsamt bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. Die Anfertigung 
von Kopien oder die Entnahme von Teilen der Prüfungsakte ist nicht zulässig. 

 
 

§ 25 Ungültigkeit der Masterprüfung, Aberkennung des Mastergrades  
 
(1) Hat ein Prüfling bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst 
nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann das Prüfungsamt nachträglich 
die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung getäuscht 
wurde, sowie die Gesamtnote entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz 
oder teilweise für „nicht bestanden“ erklären.  
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, 
ohne dass der Prüfling hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst 
nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch 
das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat ein Prüfling die Zulassung vorsätzlich zu 
Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsbeirat unter Beachtung des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfol-
gen.  
 
(3) Den Betroffenen ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu 
geben.  
 
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ist ein 
neues Prüfungszeugnis zu erteilen. Wenn eine oder mehrere der Prüfungen auf-
grund einer Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt worden sind, sind mit dem 
unrichtigen Prüfungszeugnis auch die Masterurkunde sowie alle übrigen Unter-
lagen, die den Studienabschluss dokumentieren, einzuziehen. Eine Entscheidung 
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nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren nach 
Ausstellung des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen.  
 
(5) Wird die Masterprüfung insgesamt für „nicht bestanden“ erklärt, ist der Mas-
tergrad von der Fakultät abzuerkennen; das Masterzeugnis sowie die Masterur-
kunde sind einzuziehen.  

 
 

§ 26 Zusätzliche Prüfungsleistungen 
 
Die Studierenden können, solange noch nicht alle Prüfungsleistungen erbracht 
sind, auf Antrag Prüfungsleistungen im Umfang von max. 20 Leistungspunkten 
in zusätzlichen Modulen des jeweiligen Studienganges wie auch in Modulen er-
bringen, die nicht zum Lehrangebot des Studienganges gehören, aber an einer 
Fakultät als Prüfungsfach anerkannt sind (Zusatzfächer oder -module). Das Er-
gebnis der Prüfungsleistungen in diesen Zusatzfächern oder -modulen wird auf 
Antrag des Studierenden in das Zeugnis aufgenommen, jedoch bei der Festset-
zung der Gesamtnote nicht berücksichtigt.  
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§ 27 Inkrafttreten und Veröffentlichung  
 

Diese Prüfungsordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den 
Amtlichen Bekanntmachungen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität 
Bonn - Verkündungsblatt - in Kraft.  
 

 
G. Schulz 
Der Dekan 

der Philosophischen Fakultät 
Universitätsprofessor Dr. G. Schulz  

 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Philosophischen 
Fakultät vom 21. Januar 2009 sowie der Entschließung des Rektorats vom 16. 
Juni 2009. 
  

 
 

J. Fohrmann 
Der Rektor  

der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 
Universitätsprofessor Dr. J. Fohrmann 

 
 
(Hinweis: Diese Prüfungsordnung wird durch studiengangspezifische Re-
gelungen ergänzt, die spezielle Bestimmungen der jeweiligen Masterstudien-
gänge wie Zulassungsvoraussetzungen, Aspekte des Studienverlaufs etc. betref-
fen. Die für den Aufbau und den Verlauf der Studiengänge relevanten Teile der 
Modulbeschreibungen sind ebenfalls Bestandteil der Prüfungsordnung.) 
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Anlage 1  zur Prüfungsordnung für die Masterstudiengänge der  
  Philosophischen Fakultät der Universität Bonn 
 
 
Verfahren zur Feststellung der besonderen studiengangbezogenen Eignung 
 
 
I Allgemeine Grundsätze und Zulassung zum Eignungsfeststellungs-
 verfahren 
 
(1) Die Zulassung zum jeweiligen Masterstudiengang der Philosophischen Fa-
kultät kann neben dem Nachweis der in § 3 Abs. 1 der Masterprüfungsordnung 
aufgeführten Zulassungsvoraussetzungen den Nachweis einer besonderen stu-
diengangbezogenen Eignung voraussetzen. Dieser Nachweis wird in einem Eig-
nungsfeststellungsverfahren festgestellt. 
 
(2) Ziel des Verfahrens ist es festzustellen, ob eine Studienbewerberin oder ein 
Studienbewerber über besondere studiengangbezogene Fähigkeiten verfügt, die 
einen erfolgreichen Abschluss des Masterstudiums erwarten lassen. 
 
(3) Die §§ 6, 7, 8, 9, 24 und 25 der Masterprüfungsordnung finden entsprechen-
de Anwendung. 
 
(4) An dem Eignungsfeststellungsverfahren können Studienbewerberinnen und  
-bewerber teilnehmen, die über einen ersten berufsqualifizierenden Hochschul-
abschluss in einem Studiengang verfügen bzw. voraussichtlich verfügen werden, 
wie er nach den jeweiligen studiengangspezifischen Bestimmungen gefordert 
wird. 
 
 
II Eignungsfeststellungskommission  
 
(1) Über den Antrag auf Zulassung zum Eignungsfeststellungsverfahren ent-
scheidet das Prüfungsamt der Philosophischen Fakultät, das für jeden Master-
studiengang, bei dem eine besondere studiengangbezogene Eignung gefordert 
wird, eine Eignungsfeststellungskommission für die Durchführung des Verfah-
rens bestellt.  
 
(2) Die Eignungsfeststellungskommission legt die Einzelheiten des Verfahrens 
fest, sorgt für seine ordnungsgemäße Durchführung und trifft die erforderlichen 
Einzelfeststellungen.  
 
(3) Die Eignungsfeststellungskommission besteht aus vier Mitgliedern. Zwei 
Mitglieder werden aus der Gruppe der am Studiengang beteiligten Hochschul-
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lehrer, die zwei weiteren aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter mit abgeschlossenem Magister-/ Masterstudium oder mit 
dem Abschluss eines vergleichbaren Studiengangs bestellt. Eines der professo-
ralen Mitglieder wird mit dem Vorsitz betraut. Für die Mitglieder werden nach 
Maßgabe der personellen Möglichkeiten Stellvertreter bestellt. Die Amtszeit der 
Mitglieder beträgt ein Jahr. Eine wiederholte Bestellung ist zulässig.  
 
(4) Die Eignungsfeststellungskommission ist nur beschlussfähig, wenn drei der 
vier Mitglieder oder ihre Stellvertreter anwesend sind. Sie beschließt mit ein-
facher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder des 
Vorsitzenden.  
 
(5) Die Sitzungen der Eignungsfeststellungskommission sind nicht öffentlich. 
Die Mitglieder der Eignungsfeststellungskommission unterliegen der Amtsver-
schwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den 
Vorsitzenden des Prüfungsbeirates zur Verschwiegenheit zu verpflichten.  
 
 
III Termine und Fristen 
 
(1) Das Verfahren zur Feststellung der besonderen Eignung findet je nach Be-
ginn des Studienganges einmal oder zweimal im Jahr, und zwar jeweils vor Be-
ginn des Semesters statt. Die Termine des Verfahrens und die Erteilung der Be-
scheide gemäß Abschnitt VIII Abs. 1 werden mit der Einschreibungsfrist koor-
diniert. Die Bewerbungsfrist wiederum setzt spätestens drei Wochen vor dem 
Beginn des jeweiligen Verfahrens ein. Die jeweiligen konkreten Termine wer-
den von der Eignungsfeststellungskommission festgelegt. 
 
(2) Der Antrag auf Zulassung zum Eignungsfeststellungsverfahren ist innerhalb 
der nach Absatz 1 vorgesehenen Bewerbungsfrist schriftlich beim Prüfungsamt 
der Philosophischen Fakultät zu stellen.  
 
 
IV Einzureichende Unterlagen 
 
(1) Die Studienbewerberin bzw. der Studienbewerber muss folgende Bewer-
bungsunterlagen einreichen: 
1.  das vollständig ausgefüllte Bewerbungsformular  
2.  Nachweise über die formale Qualifikation gemäß § 3 Abs. 1 der Master-

prüfungsordnung; sind diese Nachweise zum Zeitpunkt der Bewerbung 
noch nicht verfügbar, so reicht zunächst eine entsprechende Bescheini-
gung der zuständigen Hochschule sowie eine Aufstellung der absolvierten 
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Module mit ihrer Bewertung. Der formale Nachweis ist vom Antragsteller 
umgehend nach Erhalt nachzureichen.  

3.  ggf. ein Antrag gemäß Abschnitt I Abs. 4 sowie die zugehörigen Unterla-
gen. 

 
(2) Die Zulassung kann versagt werden, wenn der Antrag unvollständig ist oder 
die Bewerbungsunterlagen nicht fristgerecht eingereicht werden. 
 
(3) Die studiengangspezifischen Bestimmungen können festlegen, dass die Teil-
nahme an der Eignungsfeststellungsprüfung für Absolventinnen und Absolven-
ten entfallen kann, die ein gemäß den studiengangspezifischen Bestimmungen 
festgelegtes Niveau des ersten berufsqualifizierenden Abschlusses nachweisen. 
 
 
V Gegenstand der Feststellung 
 
Der Nachweis der besonderen Eignung bezieht sich auf Fähigkeiten bzw. Kennt-
nisse in den Bereichen, die in den studiengangspezifischen Bestimmungen ange-
führt sind. 
 
Maßstab für die Beurteilung des Niveaus sind in der Regel die Anforderungen in 
vergleichbaren Vertiefungsmodulen des jeweiligen Bachelorstudiengangs, der 
dem Masterstudiengang an der Universität Bonn zu Grunde liegt. Diese Anfor-
derungen werden in den studiengangspezifischen Bestimmungen spezifiziert. 
Bei den Masterstudiengängen, die nicht auf einem Bachelorstudiengang auf-
bauen, werden die Anforderungen ebenfalls in den studiengangspezifischen Be-
stimmungen angegeben. 
 
 
VI Nachweis der besonderen Eignung 
 
(1) Das Prüfungsverfahren besteht aus einer Klausur und/oder einem Prüfungs-
gespräch, das als Einzel- oder Gruppengespräch durchgeführt werden kann. Prü-
fungsform und Prüfungstermin werden den Studienbewerberinnen und -bewer-
bern rechtzeitig schriftlich mitgeteilt. 
 
(2) Die Dauer der schriftlichen Prüfung beträgt maximal zwei Stunden. Die 
Dauer des Prüfungsgesprächs beträgt mindestens 15 und höchstens 30 Minuten. 
Die Prüfungsgespräche werden vor zwei Prüferinnen oder Prüfern abgelegt, die 
von der Eignungsfeststellungskommission aus dem Kreis der hauptamtlichen 
Mitglieder des Lehrkörpers bestellt werden. 
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(3) Macht der Prüfling durch einen geeigneten Nachweis gegenüber der Eig-
nungsfeststellungskommission glaubhaft, dass er wegen ständiger oder mehr als 
ein Semester andauernder Behinderung oder einer chronischen Krankheit nicht 
in der Lage ist, die Prüfung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzu-
legen, gestattet die Eignungsfeststellungskommission die Erbringung gleich-
wertiger Prüfungsleistungen in einer bedarfsgerechten Form, ggf. auch innerhalb 
einer entsprechend verlängerten Bearbeitungszeit. 
 
(4) Über die abschließende Bewertung der Eignungsfeststellungsprüfung ent-
scheidet die Eignungsfeststellungskommission. Die besondere studiengangbezo-
gene Eignung ist nachgewiesen, wenn die Prüfung gemäß den in den studien-
gangspezifischen Bestimmungen definierten Anforderungen bestanden wurde. 
 
 
VII Versäumnis, Rücktritt und Täuschung 
 
(1) Bleibt eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber ohne ausreichende 
Entschuldigung dem Prüfungsverfahren fern, gilt die besondere studiengangbe-
zogene Eignung als nicht nachgewiesen.  
 
(2) War eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber infolge Krankheit ge-
hindert, an der Klausur oder am Prüfungsgespräch teilzunehmen, wird ein Nach-
holtermin durch die oder den Vorsitzenden der Eignungsfeststellungskommis-
sion bestimmt. Bei Krankheit ist ein ärztliches Attest vorzulegen. 
 
(3) Hat eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber in einem Verfahren 
zur Feststellung der besonderen Eignung getäuscht und wird diese Tatsache erst 
nach Aushändigung der Bescheinigung nach Abschnitt VIII Abs. 1 bekannt, 
kann die Eignungsfeststellungskommission die Feststellung der besonderen Eig-
nung widerrufen und informiert hierüber das Studentensekretariat. Ein Widerruf 
ist bis zum Abschluss des Masterstudiums möglich.  
 
 
VIII Bekanntgabe des Ergebnisses und Wiederholung des Eignungsfest-

stellungsverfahrens 
 
(1) Das Ergebnis des Eignungsfeststellungsverfahrens wird der Bewerberin bzw. 
dem Bewerber schriftlich vom Prüfungsamt mitgeteilt. Bei bestandener Eig-
nungsfeststellungsprüfung wird zudem eine Bescheinigung ausgestellt. Ein ab-
lehnender Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen; er soll die 
Gründe für die ablehnende Entscheidung enthalten. 
 
(2) Bewerberinnen und Bewerber, die das Eignungsfeststellungsverfahren nicht 
erfolgreich durchlaufen haben, können sich frühestens zum nächsten gemäß Ab-
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schnitt III vorgesehenen Termin erneut dem Eignungsfeststellungsverfahren un-
terziehen. Eine zweite Wiederholung ist nicht möglich. 
 
 
IX Einsicht in die Verfahrensakten 
 
(1) Nach Abschluss des Verfahrens wird der Bewerberin oder dem Bewerber auf 
Antrag Einsicht in die Verfahrensakte gewährt. 
  
(2) Der Antrag ist binnen eines Monats nach Aushändigung der Bescheinigung 
gemäß Abschnitt VIII Abs. 1 zu stellen. Die oder der Vorsitzende der Eignungs-
feststellungskommission bestimmt Zeit und Ort der Einsichtnahme. 



 

 

33

Anlage 2  zur Prüfungsordnung für die Masterstudiengänge der  
Philosophischen Fakultät der Universität Bonn 

 
 
Studiengangspezifische Bestimmungen und Modulpläne 

 
Institut I   Philosophie 
 
Studiengang:  - Philosophie 
 
Institut III   Politische Wissenschaft und Soziologie 
 
Studiengänge:  - Deutsche und Europäische Politik 

- Gesellschaften, Globalisierung und Entwicklung 
 
Institut IV   Geschichte 
 
Studiengang:  - Geschichte 
 
Institut V   Germanistik, Vergleichende Literatur-  

und Kulturwissenschaft 
 
Studiengänge:  - Germanistik 

- Komparatistik 
- Skandinavistik 

 
Institut VI   Anglistik, Amerikanistik und Keltologie 
 
Studiengänge:  - Englische Literaturen und Kulturen 

- Englische Sprachwissenschaft 
- North American Studies 

 
Institut VII  Griechische und Lateinische Philologie,  

Romanistik und Altamerikanistik 
 
Studiengänge: - Altamerikanistik und Ethnologie  

- Deutsch-Französische Studien (DFS)  
- Deutsch-Italienische Studien (DIS)  
- Griechische und Lateinische Literatur der Antike und ihr Fortleben  
- Renaissancestudien 
- Romanistik 
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Institut VIII Orient- und Asienwissenschaften 
 
Studiengänge: - Geschichte und Kultur der Region ‚China, Mongolei, Tibet‘ 

- Geschichte und Kultur West- und Südasiens  
- Orientalische und asiatische Sprachen (Übersetzen)  
- Regionalwissenschaft Japan  
- Regionalwissenschaft Südostasien  
- Religionen und Kunst in den Kulturen Asiens  

 
Institut IX   Kommunikationswissenschaften 
 
Studiengänge: - Medienwissenschaft  

- Sound Studies  
 
Institut X   Kunstgeschichte und Archäologie 
 
Studiengang: - Klassische Archäologie 

- Kunstgeschichte  
- Frühgeschichtliche Archäologie Europas 
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Anlage 2 zur Prüfungsordnung für die Masterstudiengänge  
der philosophischen Fakultät der Universität Bonn 

 
 
 
 
 

Studiengangspezifische Bestimmungen und Modulpläne 
 

 
 
 
 
 

Institut  I 
 
 

Philosophie 
 
 
 
 
 
 
Studiengang:  
 
- Philosophie 
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang: 
 
M.A. Philosophie 
 
(1) Zugangsvoraussetzungen, Eignungsfeststellung und Empfehlungen (§ 3)  
Zum Master-Studiengang „Philosophie“ können folgende Bewerberinnen und 
Bewerber zugelassen werden: 

a) Absolventinnen und Absolventen der Universität Bonn, die den Bachelor-
Studiengang der Philosophischen Fakultät mit „Philosophie“ als Kernfach 
oder Begleitfach mit einer Gesamtnote von mindestens 3,0 abgeschlossen ha-
ben; 

b) Absolventinnen und Absolventen anderer Studiengänge der Universität 
Bonn, die Module des Fachs „Philosophie“ im Umfang von mindestens 36 
LP studiert haben und in ihrem Abschluss mindestens die Gesamtnote 3,0 er-
zielt haben; 

c) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss im Fach „Philosophie“ als Kern-/Hauptfach oder Begleit-/Nebenfach 
mit der Gesamtnote von mindestens 3,0 bzw. dem länderspezifischen Äqui-
valent erworben haben; 

d) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss in solchen Studiengängen erworben haben, die Module des Fachs 
„Philosophie“ im Umfang von mindestens 36 LP enthalten, und eine Gesamt-
note von mindestens 3,0 bzw. dem länderspezifischen Äquivalent erreicht ha-
ben; 

e) Bewerberinnen und Bewerber, die erst im Semester der Bewerbung einen der 
o.g. Studiengänge abschließen werden, sofern sie bereits 132 LP mit einem 
Notendurchschnitt von mindestens 2,7 bzw. dem länderspezifischen Äqui-
valent erreicht haben. Solche Bewerber und Bewerberinnen können zugelas-
sen werden, wenn sie bis zum 30. September das Zeugnis über das abge-
schlossene Studium nachreichen. 
 

In Zweifelsfällen entscheidet das Prüfungsamt über die Gleichwertigkeit. 
 
Darüber hinaus werden zum Verständnis der antiken, mittelalterlichen und mo-
dernen Philosophie Kenntnisse des Griechischen, Lateinischen und Englischen 
empfohlen. 
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Die Bewerberinnen und Bewerber müssen sich einem Verfahren zur Fest-
stellung der besonderen studiengangbezogenen Eignung unterziehen, das in all-
gemeiner Form in Anlage 1 der Masterprüfungsordnung geregelt ist. Das Ver-
fahren zur Feststellung der besonderen Eignung findet ein Mal im Studienjahr 
statt. Die Bewerbungsfristen werden rechtzeitig vom Prüfungsamt bekannt gege-
ben. 
 
Die besondere Eignung beruht auf Fähigkeiten und vertieften Kenntnissen in 
den folgenden Bereichen: 

• Grundlagen der theoretischen Philosophie (Erkenntnistheorie, Sprachphiloso-
phie, Ontologie, Logik, Philosophie des Geistes, Wissenschaftstheorie, Kul-
turphilosophie, Ästhetik) 

• Grundlagen der praktischen Philosophie (Ethik, Moral- und Rechtsphiloso-
phie, Politische Philosophie, Sozialphilosophie, Religionsphilosophie, Ge-
schichtsphilosophie) 

• Grundkenntnisse der Philosophiegeschichte (Antike, Mittelalter, Neuzeit, 
Gegenwart) 

 
Maßstab für die Feststellung der Eignung ist der Kenntnisstand, der im Bache-
lor-Studiengang „Philosophie“ (Kernfach) an der Universität Bonn in den Mo-
dulen des dritten Studienjahres erreicht wird. Die Kenntnisse und Fähigkeiten in 
den o.g. Bereichen sollen in einer schriftlichen oder mündlichen (protokollier-
ten) Prüfung nachgewiesen werden.  
 
Die Eignung folgender Bewerberinnen und Bewerber gilt als festgestellt: 

a) Absolventinnen und Absolventen des Bachelor-Studiengangs „Philosophie“ 
(Kernfach) der Universität Bonn, die diesen Studiengang mit einer Gesamt-
note von mindestens 2,3 abgeschlossen haben;  

b) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss im Fach „Philosophie“ (Kern-/Hauptfach) mit einer Gesamtnote von 
mindestens 2,3 bzw. dem länderspezifischen Äquivalent erworben haben; 

c) Bewerberinnen und Bewerber, die ihr Studium mit dem Fach „Philosophie“ 
als Kern-/Hauptfach im Semester der Bewerbung abschließen werden, sofern 
sie bereits 132 LP mit einem Notendurchschnitt von mindestens 1,7 bzw. 
dem länderspezifischen Äquivalent erreicht haben. 

 
(2) Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4) 
Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Masterprüfung vier Semester 
(zwei Studienjahre). Das Studium umfasst die in der Anlage genannten Module 
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im Umfang von insgesamt 120 Leistungspunkten, die sich in vier Pflichtmodule 
(60 LP), drei Wahlpflichtmodule (30 LP) und die Masterarbeit (30 LP) auf-
gliedern. 
 
(3) Studienleistungen als Voraussetzungen zur Teilnahme an Prüfungen 
Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige Teil-
nahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Teilnahme ist nicht regel-
mäßig, wenn ein Studierender eine Lehrveranstaltung von 2 SWS mehr als zwei 
Mal, bei einem Umfang von zwei Lehrveranstaltungen mit je 2 SWS mehr als 
vier Lehrveranstaltungen und in einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Un-
terrichtszeit versäumt. Wenn schwerwiegende Umstände für das Versäumnis 
geltend gemacht werden, kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Kon-
fliktfall entscheidet der Prüfungsbeirat. Weitere Studienleistungen, die Voraus-
setzung für die Teilnahme an den Prüfungen sind, werden im Modulplan ange-
führt und den Studierenden spätestens zu Beginn der Veranstaltung bekannt ge-
geben. 
 
(4) Wiederholung von Prüfungen (§ 13) 
Wird ein Wahlpflichtmodul endgültig nicht bestanden, so kann ein anderes, 
bisher nicht gewähltes Wahlpflichtmodul kompensierend gewählt werden. Eine 
solche Kompensation ist nur ein Mal möglich. 
 
(5) Masterarbeit (§ 18) 
Die Masterarbeit kann in deutscher Sprache oder – bei Einverständnis des 
Betreuers/der Betreuerin – auf Antrag beim Prüfungsamt in englischer Sprache 
verfasst werden. Wird die Masterarbeit nicht in deutscher Sprache verfasst, dann 
ist ihr eine Zusammenfassung in deutscher Sprache im Umfang von mindestens 
2 Seiten beizufügen. 
 
(6) Module des M.A. Philosophie (§ 4 Abs. 7) lt. nachfolgendem Modulplan
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Modulplan: M.A. Philosophie  
V = Vorlesung, Ü = Übung, S = Seminar 

1. Studienjahr: Pflichtmodule 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
TPM Theoretische Philosophie 

(S, S, S) 

 

2 Sem. keine schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistung 

vertiefte Fragestellungen der theoretischen 
Philosophie wie etwa 

 Erkenntnistheorie 
 Sprachphilosophie 
 Ontologie 

Die Studierenden sollen in einer dieser Disziplinen 
einen Schwerpunkt bilden. 

Klausur oder 
Seminarprüfung oder 
mdl. Prüfung 

 

15 

PPM Praktische Philosophie 

(S, S, S) 

 

 

2 Sem. keine schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistung 

vertiefte Fragestellungen der praktischen 
Philosophie wie etwa 

 Normative Ethik, Metaethik, angewandte Ethik 
 Politische Philosophie 
 Sozialphilosophie 
 Rechtsphilosophie 
 Religionsphilosophie 
 Geschichtsphilosophie 

Klausur oder 
Seminarprüfung oder 
mdl. Prüfung 

 

15 

PGM Philosophiegeschichte 

(S, S, S) 

2 Sem. keine schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistung 

vertiefte Fragestellungen der Philosophiegeschichte 
(alle Epochen) 

Klausur oder 
Seminarprüfung oder 
mdl. Prüfung 

15 

GPM Gegenwartsphilosophie 

(S, S, S) 

 

2 Sem. keine schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistung 

 

spezifische Fragestellungen der Gegenwartsphiloso-
phie aus allen Bereichen der theoretischen und prak-
tischen Philosophie, wobei auch der historische Hin-
tergrund der modernen Debatten thematisiert wird 

Klausur oder 
Seminarprüfung oder 
mdl. Prüfung 

 

15 
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2. Studienjahr: Wahlpflichtmodule (es sind drei aus sechs Modulen zu wählen) 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 

Logik und Epistemologie 

(S, S) 

2 Sem. keine schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistung 

Logik, Ontologie, Erkenntnistheorie 
In einem dieser Gebiete sollen die Studierenden 
einen Schwerpunkt bilden. In die anderen beiden 
Gebiete sollen sie sich einen Einblick verschaffen. 

Klausur oder 
Seminarprüfung oder 
mdl. Prüfung 

10 

Metaphysik und Religionsphilosophie 

(S, S) 

2 Sem. keine schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistung 

 Verständnis zentraler Positionen der Metaphysik-
tradition  

 Einblick in spezielle Probleme der Religions-
philosophie in Geschichte und Gegenwart 

Klausur oder 
Seminarprüfung oder 
mdl. Prüfung 

10 

Ethik und angewandte Philosophie 

(S, S) 

2 Sem. keine schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistung 

Spezielle Fragen der normativen Ethik, Methaethik, 
Angewandten Ethik, Politischen Philosophie, 
Sozial- und Rechtsphilosophie 

Klausur oder 
Seminarprüfung oder 
mdl. Prüfung 

10 

Kulturphilosophie und Ästhetik 

(S, S) 

2 Sem. keine schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistung 

 Verständnis zentraler Forschungsprobleme der 
Kulturphilosophie, d.h. neben der Ästhetik auch 
Hermeneutik, Geschichtsphilosophie, Anthropologie 

 Kompetenter Umgang mit den Methoden und 
Techniken der Kulturphilosophie  und Ästhetik 

 Einblick in spezifische Gebiete der Kulturphiloso-
phie und Ästhetik  

Klausur oder 
Seminarprüfung oder 
mdl. Prüfung 

 

 

10 

Naturphilosophie 

(S, S) 

2 Sem. keine schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistung 

 Verständnis zentraler aktueller Forschungsproble-
me der Naturphilosophie im Kontext ihrer Pro-
blemgeschichte 

 Kompetenter Umgang mit Methoden, Techniken, 
Fachterminologie der Naturphilosophie 

 Einblick in spezielle Gebiete der Naturphilosophie 

Klausur oder 
Seminarprüfung oder 
mdl. Prüfung 

 

10 

Philosophie des Geistes und 
Sprachphilosophie 

(S, S) 

2 Sem. keine schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistung 

 Verständnis zentraler aktueller Forschungsproble-
me der Philosophie des Geistes und der Sprach-
philosophie im Kontext ihrer Problemgeschichte 

 Kompetenter Umgang mit Methoden, Techniken, 
Fachterminologie der Philosophie des Geistes und 
der Sprachphilosophie 

 Einblick in spezielle Gebiete der Philosophie des 
Geistes und Sprachphilosophie 

Klausur oder 
Seminarprüfung oder 
mdl. Prüfung 

 

10 
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Weitere Prüfungsleistung im Studiengang M. A. Philosophie: Masterarbeit im Umfang von 30 LP 
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Anlage 2 zur Prüfungsordnung für die Masterstudiengänge  
der Philosophischen Fakultät der Universität Bonn 

 
 
 
 
 

Studiengangspezifische Bestimmungen und Modulpläne 
 

 
 
 
 
 

Institut  III 
 
 

Politische Wissenschaft und Soziologie 
 

 
 
 
 
 
Studiengänge: 
 
- Deutsche und Europäische Politik 
- Gesellschaften, Globalisierung und Entwicklung 
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang: 
 
M.A. Deutsche und Europäische Politik 
 
(1) Zugangsvoraussetzungen, Eignungsfeststellung und Empfehlungen (§ 3) 
Zum Master-Studiengang „Deutsche und Europäische Politik“ können folgende 
Bewerberinnen und Bewerber zugelassen werden: 

a) Absolventinnen und Absolventen der Universität Bonn, die den Bachelor-
Studiengang der Philosophischen Fakultät mit „Politik und Gesellschaft“ als 
Kernfach oder Begleitfach mit der Gesamtnote von mindestens 3,0 abge-
schlossen haben; 

b) Absolventinnen und Absolventen anderer in- oder ausländischer Universi-
täten und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschul-
abschluss in einem politikwissenschaftlichen Studiengang als Kern-/Haupt-
fach oder Begleit-/Nebenfach mit der Gesamtnote von mindestens 3,0 bzw. 
dem länderspezifischen Äquivalent erworben haben; 

c) Absolventinnen und Absolventen anderer in- oder ausländischer Universitä-
ten und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss in solchen Studiengängen erworben haben, die politikwissenschaftli-
che Module im Umfang von mindestens 36 LP enthalten, und eine Gesamt-
note von mindestens 3,0 bzw. dem länderspezifischen Äquivalent erreicht ha-
ben; 

d) Bewerberinnen und Bewerber, die erst im Semester der Bewerbung einen der 
o.g. Studiengänge abschließen werden, sofern sie bereits 132 LP mit einem 
Notendurchschnitt von mindestens 2,7 bzw. dem länderspezifischen Äquiva-
lent erreicht haben. Solche Bewerberinnen und Bewerber können zugelassen 
werden, wenn sie bis zum 30. September das Zeugnis über das abgeschlosse-
ne Studium nachreichen. 

In Zweifelsfällen entscheidet das Prüfungsamt über die Gleichwertigkeit. 
 
Darüber hinaus sind folgende Fremdsprachenkenntnisse nachzuweisen: 

• Englischkenntnisse von mindestens drei Schuljahren oder von entsprechen-
den, aufeinander aufbauenden Sprachkursen an Universitäten oder Sprach- 
und Kulturinstituten (CEF- Niveau: A2); 

• Empfohlen wird eine weitere moderne Fremdsprache (z.B. Französisch, 
Italienisch, Spanisch). 

 
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen sich einem Verfahren zur Feststel-
lung der besonderen, studiengangbezogenen Eignung unterziehen, das in allge-
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meiner Form in Anlage 1 der Masterprüfungsordnung geregelt ist. Das Verfah-
ren zur Feststellung der besonderen Eignung findet ein Mal im Studienjahr statt. 
Die Bewerbungsfristen werden rechtzeitig vom Prüfungsamt bekannt gegeben. 
 
Die besondere Eignung beruht auf Fähigkeiten und vertieften Kenntnissen in 
den folgenden Bereichen: 

• Politische Theorien- und Ideengeschichte 

• (Vergleichende) Regierungslehre und Regierungssysteme 

• Grundlagen des politischen Systems Deutschlands 

• Außenpolitik und Internationale Beziehungen 

• Grundfragen der Europapolitik und der Integration Europas 
 
Maßstab für die Feststellung der Eignung ist der Kenntnisstand, der im Bache-
lor-Studiengang „Politik und Gesellschaft“ (Studiengang ohne Begleitfach) an 
der Universität Bonn in den Modulen des dritten Studienjahres erreicht wird. 
Die Kenntnisse und Fähigkeiten in den o.g. Bereichen sollen in einer schrift-
lichen oder mündlichen (protokollierten) Prüfung nachgewiesen werden.  
 
Die Eignung folgender Bewerberinnen und Bewerber gilt als festgestellt: 

a) Absolventinnen und Absolventen des Bachelor-Studiengangs „Politik und 
Gesellschaft“ (Studiengang ohne Begleitfach) der Universität Bonn, die die-
sen Studiengang mit einer Gesamtnote von mindestens 2,3 abgeschlossen ha-
ben;  

b) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss in einem politikwissenschaftlichen Studiengang (Kern-/Hauptfach) 
mit einer Gesamtnote von mindestens 2,3 bzw. dem länderspezifischen Äqui-
valent erworben haben; 

c) Absolventinnen und Absolventen eines anderen Studiengangs der Universität 
Bonn mit dem Begleitfach „Politik und Gesellschaft“, die in den Modulen 
des Begleitfachs einen Notendurchschnitt von mindestens 1,7 erreicht haben; 

d) Bewerberinnen und Bewerber, die ihr Studium in einem politikwissenschaft-
lichen Studiengang (Kern-/Hauptfach) im Semester der Bewerbung ab-
schließen werden, sofern sie bereits 132 LP mit einem Notendurchschnitt von 
mindestens 1,7 bzw. dem länderspezifischen Äquivalent erreicht haben.  
 

(2) Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4) 
Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Masterprüfung vier Semester 
(zwei Studienjahre). Das Studium umfasst die in der Anlage genannten Module 
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im Umfang von insgesamt 120 Leistungspunkten, die sich in ein Pflichtmodul 
(10 LP), acht Wahlpflichtmodule aus zwei Wahlpflichtbereichen (80 LP) und 
die Masterarbeit (30 LP) aufgliedern. 
 
(3) Studienleistungen als Voraussetzungen zur Teilnahme an Prüfungen 
Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige Teil-
nahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Teilnahme ist nicht regel-
mäßig, wenn ein Studierender eine Lehrveranstaltung von 2 SWS mehr als zwei 
Mal, bei einem Umfang von zwei Lehrveranstaltungen mit je 2 SWS mehr als 
vier Lehrveranstaltungen und in einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Un-
terrichtszeit versäumt. Wenn schwerwiegende Umstände für das Versäumnis 
geltend gemacht werden, kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Kon-
fliktfall entscheidet der Prüfungsbeirat. Weitere Studienleistungen, die Voraus-
setzung für die Teilnahme an den Prüfungen sind, werden im Modulplan ange-
führt und den Studierenden spätestens zu Beginn der Veranstaltung bekannt ge-
geben. 
 
(4) Wiederholung von Prüfungen (§ 13) 
Wird ein Wahlpflichtmodul endgültig nicht bestanden, so kann ein anderes, bis-
her nicht gewähltes Wahlpflichtmodul aus dem entsprechenden Wahlpflichtbe-
reich kompensierend gewählt werden. Eine solche Kompensation ist nur ein Mal 
möglich. 
 
(5) Masterarbeit (§ 18) 
Die Masterarbeit kann in deutscher Sprache oder – bei Einverständnis des Be-
treuers/der Betreuerin – auf Antrag beim Prüfungsamt in englischer Sprache 
verfasst werden. Wird die Masterarbeit nicht in deutscher Sprache verfasst, dann 
ist ihr eine Zusammenfassung in deutscher Sprache im Umfang von mindestens 
2 Seiten beizufügen. 
 
(6) Module des M.A. Deutsche und Europäische Politik (§ 4 Abs. 7) lt. 
nachfolgendem Modulplan 
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Modulplan: M.A. Deutsche und Europäische Politik 

V = Vorlesung, S = Seminar, Ü = Übung 

 
1. / 2. Studienjahr: Wahlpflichtbereich 1 (es sind sechs aus neun Modulen zu wählen) 

PSR1 
Politische Systeme & 
Regieren 1 

(S, S) 

1-2 Sem. keine 1. Seminar: Referat und Thesenpapier  
2. Seminar: Referat und Thesenpapier  
 

Lernziele 
 Überblick über Strukturen, Funktionsweisen und 
Einzelelemente politischer Systeme 

 Fähigkeit zur vergleichenden Bewertung 
Prüfungsgegenstände 
 Genese institutioneller und prozessualer Strukturen 
der politischen Systeme der Bundesrepublik 
Deutschland und anderer europäischer Länder 

  normative Anforderungen und empirische Bedin-
gungen des „guten Regierens“ 

Seminarprüfung  
oder 
mdl. Prüfung 
oder  
Klausur 

10 

AP1 
Außenpolitik & 
Internationale Beziehungen 1 

(S, S) 

1-2 Sem. keine  1. Seminar: Referat und Thesenpapier  
2. Seminar: Referat und Thesenpapier  
 

Lernziele 
 Überblick über Akteure, Strukturen und Prozesse 
der Weltpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg 

 vertiefte Auseinandersetzung mit den Theorien der 
internationalen Beziehungen 

 Anwendung der Theorien der internationalen Be-
ziehungen auf weltpolitische Entwicklungen der 
Gegenwart 

Prüfungsgegenstände 
Historische, ideelle, materielle und institutionelle 
Grundlagen der Außen- und Sicherheitspolitik der 
führenden Staaten in Europa, Amerika, Asien und 
Afrika und ihre vergleichende Analyse, insbesondere 
im Rahmen der transatlantischen, transpazifischen, 
euroasiatischen und euroafrikanischen Beziehungen 

Seminarprüfung  
oder 
mdl. Prüfung 
oder  
Klausur 

10 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
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sowie in Verbindung mit den prägenden Weltproble-
men des 21. Jahrhunderts wie Energiesicherheit, 
Klimawandel, Globalisierung und Systemwechsel 

EI1 
Europäische  
Integration 1 
(S, S) 

1-2 Sem. keine  1. Seminar: Referat und Thesenpapier  
2. Seminar: Referat und Thesenpapier  
 

Lernziele 
 Überblick über die Wirkungszusammenhänge des 
europäischen Integrationsprozesses 

 vertiefte Einsicht in die europäische Kooperation;  
 Fähigkeit zur Bewertung der aktuellen politikwis-
senschaftlichen Diskussion in diesem Bereich 

Prüfungsgegenstände 
 ideelle, historische und theoretische Grundlagen 
des europäischen Integrationsprozesses 

 Wirkungskräfte beim Zusammenwachsen Europas 
 Tätigkeitsfelder der Europäischen Union 
 Regieren im europäischen Mehrebenensystem; 
 Trias von politischer Theorie-/ Ideengeschichte, 
Regierungslehre und Internationale Politik mit 
Bezug auf die EU-Materie 

Seminarprüfung  
oder 
mdl. Prüfung 
oder  
Klausur 

10 

PI1 
Politische Ideen 1 
(S, S) 

1-2 Sem. 
 

keine 1. Seminar: Referat und Thesenpapier  
2. Seminar: Referat und Thesenpapier  
 

Lernziele 
 Überblick über die Ideengeschichte, der sich ver-
tieft auf Ideologien und geistesgeschichtliche Strö-
mungen des 19. und 20 Jahrhunderts bezieht, und 
deren Anwendung auf aktuelle Entwicklungen in 
Staat und Gesellschaft 

Prüfungsgegenstände 
 Ideengeschichtliche Grundlagen deutscher und eu-
ropäischer Politik im 21. Jahrhundert  

 geistesgeschichtliche Prägungen Europas, Voraus-
setzungen und Grenzen einer „europäischen Identi-
tät“ im Zeitalter der Globalisierung  

 ideologiegeschichtliche Entwicklungslinien des 19. 
und 20. Jahrhunderts als Voraussetzungen der Ge-
genwartsanalyse 

Seminarprüfung  
oder 
mdl. Prüfung 
oder  
Klausur 

10 

GLE 
Globalisierung  
und Entwicklung 
(S, S) 

1-2 Sem. keine 1. Seminar: Referat und Thesenpapier  
2. Seminar: Referat und Thesenpapier  
 

Lernziele 
 Analyse der politischen und ökonomischen Ent-
wicklungen und ihrer Implikationen für die inter-
nationale Gemeinschaft 

 Integration aktueller Forschungsergebnisse sowie 
die eigenständige Reflexion und Präsentation wis-

Seminarprüfung  
oder 
mdl. Prüfung 
oder  
Klausur 

10 



 

 

48

senschaftlicher Befunde 
 Fähigkeiten zu abstraktem, analytischem und ver-
netztem Denken 

Prüfungsgegenstände 
 Globalisierung und Entwicklung in der internatio-
nalen Gemeinschaft   

 Entwicklungspolitik und globale Entwicklungs-
herausforderungen aus der Perspektive der Ent-
wicklungsländer und der Industriestaaten 

PSR2 
Politische Systeme & 
Regieren 2 

(S, S) 

1 Sem. keine  1. Seminar: Referat und Thesenpapier  
2. Seminar: Referat und Thesenpapier  
 

Lernziele 
 Überblick über Strukturen, Funktionsweisen und 
Einzelelemente politischer Systeme 

 Fähigkeit zur vergleichenden Bewertung 
Prüfungsgegenstände 
 Genese institutioneller und prozessualer Strukturen 
der politischen Systeme der Bundesrepublik 
Deutschland und anderer europäischer Länder 

 normative Anforderungen und empirische Bedin-
gungen des „guten Regierens“ 

Seminarprüfung  
oder 
mdl. Prüfung 
oder  
Klausur 

10 
 

AP2 
Außenpolitik & 
Internationale Beziehungen 2 

(S, S) 

1 Sem. keine 1. Seminar: Referat und Thesenpapier  
2. Seminar: Referat und Thesenpapier  
 

Lernziele 
 Überblick über Akteure, Strukturen und Prozesse 
der Weltpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg 

 vertiefte Auseinandersetzung mit den Theorien der 
internationalen Beziehungen 

 Anwendung der Theorien der internationalen 
Beziehungen auf weltpolitische Entwicklungen der 
Gegenwart 

Prüfungsgegenstände 
 Historische, ideelle, materielle und institutionelle 
Grundlagen der Außen- und Sicherheitspolitik der 
führenden Staaten in Europa, Amerika, Asien und 
Afrika und ihre vergleichende Analyse, insbeson-
dere im Rahmen der transatlantischen, transpazifi-
schen, euroasiatischen und euroafrikanischen Be-
ziehungen, sowie in Verbindung mit den prägenden 
Weltproblemen des 21. Jahrhunderts wie Energie-
sicherheit, Klimawandel, Globalisierung und 
Systemwechsel 
 

Seminarprüfung  
oder 
mdl. Prüfung 
oder  
Klausur 

10 
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EI2 
Europäische  
Integration 2 

(S, S) 

1 Sem. keine 1. Seminar: Referat und Thesenpapier  
2. Seminar: Referat und Thesenpapier  
 

Lernziele 
 vertiefter Einblick in die Wirkungszusammenhänge 
des europäischen Integrationsprozesses  

 Auseinandersetzung mit weiteren Themenfeldern 
europäischer Kooperation  

 verstärkte Einbeziehung der aktuellen politikwis-
senschaftlichen Diskussion in die eigenen Arbeiten 
der Studierenden  

Prüfungsgegenstände 
 Aktuelle Entwicklungen in Europa und thematische 
Fachdiskussionen bezogen auf den Integrationspro-
zess  

 Wirkungskräfte des zusammenwachsenden Euro-
pas, Tätigkeitsfelder der Europäischen Union und 
das Regieren im europäischen Mehrebenensystem 

Seminarprüfung  
oder 
mdl. Prüfung 
oder  
Klausur 

10 

PI2 
Politische Ideen 2 

(S, S) 

1 Sem. keine 1. Seminar: Referat und Thesenpapier  
2. Seminar: Referat und Thesenpapier  
 

Lernziele 
 Überblick über die Ideengeschichte, die sich ver-
tieft auf Ideologien und geistesgeschichtlichen 
Strömungen des 19. und 20. Jahrhunderts beziehen, 
und deren Anwendung auf aktuelle Entwicklungen 
in Staat und Gesellschaft 

Prüfungsgegenstände 
 Ideengeschichtliche Grundlagen deutscher und eu-
ropäischer Politik im 21. Jahrhundert 

 geistesgeschichtliche Prägungen Europas, Voraus-
setzungen und Grenzen einer „europäischen Iden-
tität“ im Zeitalter der Globalisierung  

 ideologiegeschichtliche Entwicklungslinien des 19. 
und 20. Jahrhunderts als Voraussetzungen der Ge-
genwartsanalyse 

Seminarprüfung  
oder 
mdl. Prüfung 
oder  
Klausur 

10 
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1./ 2. Studienjahr: Wahlpflichtbereich 2 (es sind zwei Module zu wählen) 

SO1 
Soziologie 1:  ein Modul aus  
FMDA, VGWG, VGEW 

siehe Modulplan des Masterstudiengangs Gesellschaften, Globalisierung und Entwicklung 10 

GE1 
Geschichte 1:Aufbaumodul 
Neuzeit 
oder Vertiefungsmodul Neuzeit 

siehe Modulplan des Masterstudiengangs Geschichte  10 

SO2 
Soziologie 2: ein Modul aus 
RPG, FPDE, FPDA, NWG1, 
NWG2 

siehe Modulplan des Masterstudiengangs Gesellschaften, Globalisierung und Entwicklung 10 

GE2 
Geschichte 2: Aufbaumodul 
Neuzeit oder Vertiefungsmodul 
Neuzeit 

siehe Modulplan des Masterstudiengangs Geschichte 10 

 
Der Dekan kann auf Vorschlag des Prüfungsbeirates weitere Wahlpflichtmodule genehmigen.  
Das Prüfungsamt gibt die genehmigten Wahlpflichtmodule rechtzeitig zu Beginn des Semesters durch Aushang oder elektronisch bekannt. 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
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1./2. Studienjahr:  Pflichtbereich 

 
weitere Prüfungsleistungen im Studiengang M.A. Deutsche und Europäische Politik: Masterarbeit im Umfang von 30 LP 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
MAK Master-Kolloquium 1-2 Sem. keine  Teilnahmenachweis Kolloquium 1  

Teilnahmenachweis Kolloquium 2 
Lernziele  
 Vertiefung methodischer Kenntnisse und 
Fähigkeiten (sowohl in formaler wie in 
inhaltlicher Hinsicht) 

 Verfeinerung der Fähigkeit zur Präsenta-
tion von Arbeitsergebnissen bzw. Ar-
beitsprojekten 

 Erkenntnisfortschritt durch kritische Be-
handlung von Masterarbeitsexposés so-
wie der in Bearbeitung befindlichen Mas-
terarbeiten 

Prüfungsgegenstände  
 Anfertigung eines Master arbeitsexposés 
im 2. der beiden Kolloquien. Im Exposé 
sollen die Studierenden ihr eigenes 
Masterprojekt vorstellen sowie die 
Fortschritte bei der Anfertigung ihrer Ar-
beit diskutieren. 

Seminarprüfung 10 
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang: 
 
M.A. Gesellschaften, Globalisierung und Entwicklung 
 
Zugangsvoraussetzungen, Eignungsfeststellung und Empfehlungen (§ 3) 
Zum Master-Studiengang „Gesellschaften, Globalisierung und Entwicklung“ 
können folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen werden: 

a) Absolventinnen und Absolventen der Universität Bonn, die den Bachelor-
Studiengang der Philosophischen Fakultät mit „Politik und Gesellschaft“ als 
Kernfach oder Begleitfach mit einer Gesamtnote von mindestens 3,0 abge-
schlossen haben; 

b) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss in einem sozialwissenschaftlichen Studiengang (Kern-/Hauptfach 
oder Begleit-/Nebenfach) mit einer Gesamtnote von mindestens 3,0 bzw. 
dem länderspezifischen Äquivalent erworben haben; 

c) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss in solchen Studiengängen erworben haben, die sozialwissenschaftli-
che Module im Umfang von mindestens 36 LP enthalten, und eine Gesamt-
note von mindestens 3,0 bzw. dem länderspezifischen Äquivalent erreicht ha-
ben; 

d) Bewerberinnen und Bewerber, die erst im Semester der Bewerbung einen der 
o.g. Studiengänge abschließen werden, sofern sie bereits 132 LP mit einem 
Notendurchschnitt von mindestens 2,7 bzw. dem länderspezifischen Äqui-
valent erreicht haben. Solche Bewerber und Bewerberinnen können zugelas-
sen werden, wenn sie bis zum 30. September das Zeugnis über das abge-
schlossene Studium nachreichen. 

In Zweifelsfällen entscheidet das Prüfungsamt über die Gleichwertigkeit. 
 
Darüber hinaus sind folgende Fremdsprachenkenntnisse nachzuweisen: 

• Englischkenntnisse von mindestens drei Schuljahren oder von entsprechen-
den, aufeinander aufbauenden Sprachkursen an Universitäten oder Sprach- 
und Kulturinstituten (CEF- Niveau: A2); 

• Empfohlen: eine weitere moderne Fremdsprache (z.B. Französisch, Italie-
nisch, Spanisch). 

Die Bewerberinnen und Bewerber müssen sich einem Verfahren zur Feststel-
lung der besonderen studiengangsbezogenen Eignung unterziehen, das in all-
gemeiner Form in Anlage 1 der Masterprüfungsordnung geregelt wird. Das Ver-
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fahren zur Feststellung der besonderen Eignung findet ein Mal im Studienjahr 
satt. Die Bewerbungsfrist wird rechtzeitig vom Prüfungsamt bekannt gegeben. 
 
Die besondere Eignung beruht auf Fähigkeiten und vertieften Kenntnissen in 
den folgenden Bereichen: 

• Methoden der empirischen Forschung (inklusive statistische Methodenlehre) 

• Theorie- und Ideengeschichte, soziologische Theorie, Allgemeine Soziologie 

• Gebiete der Mikrosoziologie (soziales Handeln, Interaktion, Kommunikation, 
Rolle, Habitus, Identität, Sozialisation, Gruppe, soziale Wahrnehmung, Ur-
teilsbildung) 

• Gebiete der Makrosoziologie (z.B. Kulturelle Ordnungen und Institutionen, 
Sozialstruktur- und Lebensstilanalyse, Sozialstruktur Deutschlands, sozialer 
Wandel, Strukturen der Öffentlichkeit, Massenkommunikation, soziale Diffe-
renzierung, gesellschaftliche Integration, sozialer Wandel, Globalisierung 
etc.) 

• Angewandte Gebiete (z.B. Familiensoziologie, Genderforschung, Politische 
Soziologie, Wirtschaftssoziologie, Rechtssoziologie, Entwicklungssoziolo-
gie, Organisationssoziologie, Kultursoziologie etc.) 

 
Maßstab für die Feststellung der Eignung ist der Kenntnisstand, der im Bache-
lor-Studiengang „Politik und Gesellschaft“ (Studiengang ohne Begleitfach) an 
der Universität Bonn in den Modulen des dritten Studienjahres erreicht wird. 
Die Kenntnisse und Fähigkeiten in den o.g. Bereichen sollen in einer schrift-
lichen oder mündlichen (protokollierten) Prüfung nachgewiesen werden.  
 
Die Eignung folgender Bewerberinnen und Bewerber gilt als festgestellt: 

a) Absolventinnen und Absolventen des Bachelor-Studiengangs „Politik und 
Gesellschaft“ (Studiengang ohne Begleitfach) der Universität Bonn, die die-
sen Studiengang mit einer Gesamtnote von mindestens 2,3 abgeschlossen ha-
ben; 

b) Absolventen und Absolventinnen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschul-
abschluss in einem sozialwissenschaftlichen Studiengang (Kern-/Hauptfach) 
mit einer Gesamtnote von mindestens 2,3 bzw. dem länderspezifischen Äqui-
valent erworben haben; 

c) Absolventinnen und Absolventen eines anderen Studienganges an der 
Universität Bonn mit dem Begleitfach „Politik und Gesellschaft“, die in den 
Modulen des Begleitfachs einen Notendurchschnitt von mindestens 1,7 er-
reicht haben; 
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d) Bewerberinnen und Bewerber, die ihr Studium in einem sozialwissenschaft-
lichen oder soziologischen Studiengang (Kern-/Hauptfach) im Semester der 
Bewerbung abschließen werden, sofern sie bereits 132 LP mit einem Noten-
durchschnitt von mindestens 1,7 bzw. dem länderspezifischen Äquivalent er-
reicht haben. 
 

(2) Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4) 
Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Masterprüfung vier Semester 
(zwei Studienjahre). Das Studium umfasst die in der Anlage genannten Module 
im Umfang von insgesamt 120 Leistungspunkten, die sich in 5 Pflichtmodule 
(50 LP) und 4 Wahlpflichtmodule (40 LP) und die Masterarbeit (30 LP) aufglie-
dern. 
 
(3) Studienleistungen als Voraussetzungen zur Teilnahme an Prüfungen 
Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige Teil-
nahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Teilnahme ist nicht regel-
mäßig, wenn ein Studierender eine Lehrveranstaltung von 2 SWS mehr als zwei 
Mal, bei einem Umfang von zwei Lehrveranstaltungen mit je 2 SWS mehr als 
vier Lehrveranstaltungen und in einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Un-
terrichtszeit versäumt. Wenn schwerwiegende Umstände für das Versäumnis 
geltend gemacht werden, kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Kon-
fliktfall entscheidet der Prüfungsbeirat. Weitere Studienleistungen, die Voraus-
setzung für die Teilnahme an den Prüfungen sind, werden im Modulplan ange-
führt und den Studierenden spätestens zu Beginn der Veranstaltung bekannt ge-
geben. 
 
(4) Wiederholung von Prüfungen (§ 13) 
Wird ein Wahlpflichtmodul endgültig nicht bestanden, so kann ein anderes, bis-
her nicht gewähltes Wahlpflichtmodul aus dem entsprechenden Wahlpflichtbe-
reich kompensierend gewählt werden. Eine solche Kompensation ist nur ein Mal 
möglich. 
 
(5) Masterarbeit (§ 18) 
Die Masterarbeit kann in deutscher Sprache oder – bei Einverständnis des Be-
treuers/der Betreuerin – auf Antrag beim Prüfungsamt in englischer Sprache ver-
fasst werden. Wird die Masterarbeit nicht in deutscher Sprache verfasst, dann ist 
ihr eine Zusammenfassung in deutscher Sprache im Umfang von mindestens 2 
Seiten beizufügen.  
 
(6) Module des M.A. Gesellschaften, Globalisierung und Entwicklung  
(§ 4 Abs. 7) lt. nachfolgendem Modulplan
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Modulplan M.A. Gesellschaften, Globalisierung und Entwicklung  
V = Vorlesung, S = Seminar, Ü = Übung 
Pflichtbereich 1 

FMDA 
Fortgeschrittene Methoden 
der quantitativen und 
qualitativen Datenanalyse 

(S, S) 

2 Sem. keine Referat/Präsentation oder Bearbeitung von 
Übungsaufgaben 

 

Kenntnisse der Grundlagen und Anwen-
dungsbedingungen multivariater Verfahren 
der quantitativen Datenanalyse (z.B. Re-
gressionsanalyse u. lineare Modelle, Fakto-
renanalyse, Korrespondenzanalyse, Skalie-
rungs- und Klassifikationsverfahren)  

Seminarprüfung  
oder  
Klausur  

10 

VGWG 
Vergleichende 
Gesellschaftsanalyse I: 
Westliche Gesellschaften 

(S, S) 

1-2 Sem.   keine in jedem Seminar: 
ein  Referat, Thesenpapier oder Präsentation 

 vergleichende Analysen und Erklärungs-
ansätze zur Entstehung, Entwicklung und 
Struktur gesellschaftlicher Ordnungen 
der westlichen Moderne 

 vergleichende Analysen der Kultur und 
Sozialstruktur westlicher Gesellschaften 
(z.B. Europa, Nordamerika) 

Seminarprüfung  
oder 
mdl. Prüfung oder  
Klausur  

10 

VGEW  
Vergleichende 
Gesellschaftsanalyse II: 
Entwicklungsgesellschaften 
(S, S) 

1-2 Sem. keine in jedem Seminar: 
ein  Referat, Thesenpapier oder Präsentation 

 theoretische Ansätze und Konzepte der 
Entwicklungsforschung  

 exemplarische Analysen von Entwick-
lungsgesellschaften (insbesondere Afrika, 
Asien) 

Seminarprüfung  
oder 
mdl. Prüfung oder  
Klausur 

10 

GLE 
Globalisierung und 
Entwicklung 

(S, S) 

1-2 Sem. keine in jedem Seminar: 
ein  Referat, Thesenpapier oder Präsentation 

 Erklärungsansätze und Modelle sozial-
wissenschaftlicher Entwicklungstheorien 

 Grundfragen und Grundprobleme der 
Entwicklungspolitik 

 Interdependenz zwischen Globalisierung 
und gesellschaftlicher Entwicklung 

 Bedeutung einzelner Subsysteme, Struk-
turelemente oder Akteurgruppen für (glo-
bale) Entwicklungsprozesse (Kultur, 
Recht, Staat, Märkte, kollektive und 
korporative Akteure, etc.) 

Seminarprüfung  
oder 
mdl. Prüfung oder  
Klausur 

10 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die  

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
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Wahlpflichtbereich 1 (es sind mindestens zwei von drei Modulen zu wählen) 

RPG  
Raum, Politik und 
Gesellschaft 

(S, S) 

1-2 Sem.  keine in jedem Seminar: 
ein  Referat, Thesenpapier oder Präsentation 

 Verstehen und Erklären von raumbezoge-
nen sozialen Ungleichheiten 

 Verstädterung und Stadtentwicklung in 
ausgewählten Kulturräumen 

 Einführung in Denk- und Handlungswei-
sen geopolitischer Konzepte  

 Struktur und Dynamik der Stadtentwick-
lung und Leitbilder der Stadtplanung in 
modernen Gesellschaften 

Seminarprüfung  
oder 
mdl. Prüfung oder  
Klausur 

10 

FPDE 
Forschungspraxis der 
Datenerhebung 

(S (4 SWS)) 

1 Sem.  keine Vorstellung von Projektvorhaben und 
Präsentation von (Zwischen-) Ergebnissen 

 Planung, Konzeption und praktische Er-
probung von Methoden und Techniken 
der Datenerhebung 

 selbständige Planung und Durchführung 
einer empirischen Erhebung 

 Kenntnis und Anwendung von Konzep-
ten und Methoden der empirischen kul-
tur- und gesellschaftsvergleichenden For-
schung  

Seminarprüfung  
oder 
mdl. Prüfung oder  
Klausur 

10 

FPDA  
Forschungspraxis der 
Datenauswertung 

(S (4 SWS)) 

1 Sem. keine Vorstellung von Projektvorhaben, 
Präsentation von (Zwischen-) Ergebnissen 

 Auswertung und Interpretation von empi-
rischen Datensätzen mit Hilfe statisti-
scher bzw. grafischer Programme 

 Erstellung von Projektvorhaben, Spezifi-
kation des Auswertungsdesigns und Er-
stellen von Ergebnis- und Forschungs-
berichten  

 Interpretation und Darstellung der Befun-
de mit Blick auf deren praktische Rele-
vanz  

Seminarprüfung  
oder 
mdl. Prüfung oder  
Klausur 

10 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
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Wahlpflichtbereich 2 (es können maximal zwei Module gewählt werden) 

SP1  
Staat und Politik 1 (Ein 
Modul von: PSR1, AP1, EI1, 
PI1) 

siehe Modulplan des Masterstudiengangs Deutsche, Europäische und Globale Politik 
10 

SP2  
Staat und Politik 2 (Ein 
Modul aus: PSR2, AP2, EI2, 
PI2) 

siehe Modulplan des Masterstudiengangs  Deutsche, Europäische und Globale Politik 
10 

NWG1  
Nichtwestliche 
Gesellschaften 1: West-Süd- 
und Südostasiatische 
Gesellschaften 

(S, S) 

1-2 Sem. keine in jedem Seminar: 
ein  Referat, Thesenpapier oder 
Präsentation  

 Analyse von Kultur und Sozialstruktur 
von Ländern der islamischen Welt und 
Süd- und Südostasiens  

 Bedeutung der Religionen in diesen Ge-
sellschaften 

 Zusammenhänge zwischen Kultur und 
politischer, sozialer und wirtschaftlicher 
Entwicklung 

Seminarprüfung  
oder 
mdl. Prüfung oder  
Klausur 

10 

NWG2  
Nichtwestliche 
Gesellschaften 1: Wirtschaft 
und Gesellschaft Japans 

(S, S) 

1-2 Sem. keine in jedem Seminar: 
ein  Referat, Thesenpapier oder 
Präsentation 

Analyse von Zusammenhängen zwischen 
kultureller, politischer, sozialer und wirt-
schaftlicher Entwicklung der japanischen 
Gesellschaft 

Seminarprüfung  
oder 
mdl. Prüfung oder  
Klausur 

10 

Der Dekan kann auf  Vorschlag des Prüfungsbeirates weitere Wahlpflichtmodule genehmigen. Das Prüfungsamt gibt die genehmigten 
Wahlpflichtmodule rechtzeitig zu Beginn des Semesters durch Aushang oder elektronisch bekannt. 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 



 

 

58

Pflichtbereich 2 

 
weitere Prüfungsleistung im Studiengang Master Gesellschaften, Globalisierung und Entwicklung: Masterarbeit im Umfang von 30 LP 

 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
MAFO  
Masterforum 

S, Forum 

1 Sem. keine Seminar: Referat und Thesenpapier  
Kolloquium: Teilnahme 

 Vertiefung und Bündelung von For-
schungsgegenständen und Sichtweisen 
des Pflichtbereichs 1 

 vertiefendes Seminar zu: Theorie, Metho-
den und Konzepte der vergleichenden 
Analyse von Gesellschaften und Zivilisa-
tionen, Interkulturelle Kommunikation 
(Unternehmen, Organisationen, Verbän-
den, Medien), Globalisierung und Ent-
wicklung 

 Kolloquium (Plenum): Diskussion ausge-
wählter Fragestellungen, Vorstellung und 
Präsentation von Einzel- oder Team-
projekten, Diskussion laufender For-
schungsarbeiten und Masterarbeiten am 
Institut 

Seminarprüfung  

 

10 
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Anlage 2 zur Prüfungsordnung für die Masterstudiengänge  
der Philosophischen Fakultät der Universität Bonn 

 
 
 
 
 

Studiengangspezifische Bestimmungen und Modulpläne 
 
 
 
 
 

Institut  IV 
 
 
 

Geschichte 
 
 
 
 
 

 
Studiengang:  
 
- Geschichte 
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang: 
 
M.A. Geschichte 
 
(1) Zugangsvoraussetzungen, Eignungsfeststellung und Empfehlungen (§ 3) 
Zum Master-Studiengang „Geschichte“ können folgende Bewerberinnen und 
Bewerber zugelassen werden: 

a) Absolventinnen und Absolventen der Universität Bonn, die den Bachelor-
Studiengang der Philosophischen Fakultät mit „Geschichte“ als Kernfach 
oder Begleitfach mit der Gesamtnote von mindestens 3,0 abgeschlossen ha-
ben; 

b) Absolventinnen und Absolventen anderer Studiengänge der Universität 
Bonn, die Module des Fachs „Geschichte“ im Umfang von mindestens 36 LP 
studiert haben und in ihrem Abschluss mindestens die Gesamtnote 3,0 er-
reicht haben; 

c) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss im Fach „Geschichte“ als Kern-/Hauptfach oder Begleit-/Nebenfach 
mit einer Gesamtnote von mindestens 3,0 bzw. dem länderspezifischen Äqui-
valent erworben haben; 

d) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss in solchen Studiengängen erworben haben, die Module des Fachs 
„Geschichte“ im Umfang von mindestens 36 LP enthalten, und eine Gesamt-
note von mindestens 3,0 bzw. dem länderspezifischen Äquivalent erreicht ha-
ben; 

e) Bewerberinnen und Bewerber, die erst im Semester der Bewerbung einen der 
o.g. Studiengänge abschließen werden, sofern sie bereits 132 LP mit einem 
Notendurchschnitt von mindestens 2,7 bzw. dem länderspezifischen Äquiva-
lent erreicht haben. Solche Bewerber und Bewerberinnen können zugelassen 
werden, wenn sie bis zum 30. September das Zeugnis über das abgeschlosse-
ne Studium nachreichen. 

In Zweifelsfällen entscheidet das Prüfungsamt über die Gleichwertigkeit.  
 
Darüber hinaus sind folgende Fremdsprachenkenntnisse nachzuweisen:  

• Latinum oder Lateinkenntnisse, die durch den erfolgreichen Abschluss des 
im Freien Wahlpflichtbereich angebotenen Lateinkurses an der Universität 
Bonn im Umfang von 12 LP oder einem dazu äquivalenten Lateinkurs nach-
gewiesen werden; 
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• Englischkenntnisse im Umfang von mindestens vier Schuljahren oder von 
entsprechenden, aufeinander aufbauenden Sprachkursen an Universitäten 
oder Sprach- und Kulturinstituten (CEF-Niveau: B1); 

• wahlweise Altgriechisch-, Französisch-, Italienisch-, Spanischkenntnisse 
oder Kenntnisse einer modernen slavischen Sprache im Umfang von min-
destens drei Schuljahren oder von entsprechenden, aufeinander aufbauenden 
Sprachkursen an Universitäten oder Sprach- und Kulturinstituten (CEF-Ni-
veau: A2). 

 
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen sich einem Verfahren zur Feststel-
lung der besonderen, studiengangbezogenen Eignung unterziehen, das in allge-
meiner Form in Anlage 1 der Masterprüfungsordnung geregelt ist. Das Verfah-
ren zur Feststellung der besonderen Eignung findet ein Mal im Studienjahr statt. 
Die Bewerbungsfristen werden rechtzeitig vom Prüfungsamt bekannt gegeben.  
 
Die besondere Eignung beruht auf Fähigkeiten und vertieften Kenntnissen in 
den Bereichen der alten, mittelalterlichen und neuzeitlichen Geschichte. 
 
Maßstab für die Festlegung der Eignung ist der Kenntnisstand, der im Bachelor-
Studiengang „Geschichte“ (Kernfach) an der Universität Bonn in den Modulen 
des dritten Studienjahres erreicht wird. Die Kenntnisse und Fähigkeiten in den 
o.g. Bereichen sollen in einer schriftlichen oder mündlichen (protokollierten) 
Prüfung nachgewiesen werden. 
 
Die Eignung folgender Bewerberinnen und Bewerber gilt als festgestellt: 

a) Absolventinnen und Absolventen des Bachelor-Studiengangs „Geschichte“ 
(Kernfach) der Universität Bonn, die diesen Studiengang mit einer Gesamt-
note von mindestens 2,5 abgeschlossen haben; 

b) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss im Fach „Geschichte“ (Kern-/ Hauptfach) mit einer Gesamtnote von 
mindestens 2,5 bzw. dem länderspezifischen Äquivalent erworben haben; 

c) Bewerberinnen und Bewerber, die ihr Studium mit dem Fach „Geschichte“ 
(Kern-/Hauptfach) im Semester der Bewerbung abschließen werden, sofern 
sie bereits 132 LP mit einem Notendurchschnitt von mindestens 2,0 bzw. 
dem länderspezifischen Äquivalent erreicht haben.  

 
(2) Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4) 
Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Masterprüfung vier Semester 
(zwei Studienjahre). Das Studium umfasst die in der Anlage genannten Module 
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im Umfang von insgesamt 120 Leistungspunkten, die sich in 5 Pflichtmodule 
(50 LP), 4 Wahlpflichtmodule (40 LP) und die Masterarbeit (30 LP) aufgliedern. 
 
(3) Studienleistungen als Voraussetzungen zur Teilnahme an Prüfungen 
Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige Teil-
nahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Teilnahme ist nicht regel-
mäßig, wenn ein Studierender eine Lehrveranstaltung von 2 SWS mehr als zwei 
Mal, bei einem Umfang von zwei Lehrveranstaltungen mit je 2 SWS mehr als 
vier Lehrveranstaltungen und in einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Un-
terrichtszeit versäumt. Wenn schwerwiegende Umstände für das Versäumnis 
geltend gemacht werden, kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Kon-
fliktfall entscheidet der Prüfungsbeirat. Weitere Studienleistungen, die Voraus-
setzung für die Teilnahme an den Prüfungen sind, werden im Modulplan ange-
führt und den Studierenden spätestens zu Beginn der Veranstaltung bekannt ge-
geben. 
 
(4) Wiederholung von Prüfungen (§ 13) 
Wird ein Wahlpflichtmodul endgültig nicht bestanden, so kann ein anderes, bis-
her nicht gewähltes Wahlpflichtmodul kompensierend gewählt werden. Eine 
solche Kompensation ist nur ein Mal möglich. 
 
(5) Masterarbeit (§ 18) 
Die Masterarbeit kann in deutscher Sprache oder – bei Einverständnis des Be-
treuers/der Betreuerin – auf Antrag beim Prüfungsamt in englischer Sprache ver-
fasst werden. Wird die Masterarbeit nicht in deutscher Sprache verfasst, dann ist 
ihr eine Zusammenfassung in deutscher Sprache im Umfang von mindestens 2 
Seiten beizufügen. 
 
(6) Module des M.A. Geschichte (§ 4 Abs. 7) lt. nachfolgendem Modulplan 
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Modulplan: M.A. Geschichte 

V = Vorlesung, Ü = Übung, S = Seminar 

 
1. Studienjahr: Pflichtmodule 

Modul Dauer 
Teilnahme- 

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die  

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Aufbaumodul  
Antike und Mittelalter 

(V, V, Ü) 

1 Sem. keine 
mündliche und schriftliche Studienleistungen, 
z. B. Hausarbeit, Referat, Klausur,  
 
schriftliche Hausaufgaben, Sitzungsprotokoll 

vertiefte methodische und inhaltliche Kenntnisse 
zur alten und mittelalterlichen Geschichte 

Klausur  
oder  
mündliche Prüfung  
oder  
Seminarprüfung 

10 

Aufbaumodul Neuzeit 

(V , V, Ü) 

1 Sem. keine 
mündliche und schriftliche Studienleistungen, 
z.B. Hausarbeit, Referat, Klausur,  
 
schriftliche Hausaufgaben, Sitzungsprotokoll 

vertiefte methodische und inhaltliche Kenntnisse 
zur neueren und neuesten Geschichte 

Klausur  
oder  
mündliche Prüfung  
oder  
Seminarprüfung 

10 

Vertiefungsmodul 
Antike und Mittelalter 

(V, S) 

1 Sem. keine 
mündliche und schriftliche Studienleistungen, 
z.B. Hausarbeit, Referat, Klausur,  
 
schriftliche Hausaufgaben, Sitzungsprotokoll 

problemorientierte Kenntnisse zu ausgewählten 
Themen der alten und mittelalterlichen Ge-
schichte; selbständige Erfassung und Sichtung 
von Quellen und Forschungsliteratur zu diesen 
Themen 

Klausur  
oder  
mündliche Prüfung  
oder  
Seminarprüfung 

10 

Vertiefungsmodul 
Neuzeit 

(V, S) 

1 Sem. keine 
mündliche und schriftliche Studienleistungen, 
z.B. Hausarbeit, Referat, Klausur,  
 
schriftliche Hausaufgaben, Sitzungsprotokoll 

problemorientierte Kenntnisse zu ausgewählten 
Themen der neueren und neuesten Geschichte; 
selbständige Erfassung und Sichtung von Quel-
len und Forschungsliteratur zu diesen Themen 

Klausur  
oder  
mündliche Prüfung  
oder  
Seminarprüfung 

10 
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1. Studienjahr: Wahlpflichtmodule (es sind 2 aus 4 Modulen zu wählen) 

Modul Dauer 
Teilnahme- 

voraussetzungen

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die  

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Profilmodul  
Historische 
Hilfswissenschaften 

(V, Ü) 

1-2 Sem. keine mündliche und schriftliche Studienleistungen, 
z.B. Hausarbeit, Referat, Klausur,  
 

schriftliche Hausaufgaben, Sitzungsprotokoll 

reflektierte Kenntnis spezifischer Fragestellun-
gen und Methoden des Teilfachs Historische 
Hilfswissenschaften 

Klausur oder  
mündliche Prüfung  
oder  
Seminarprüfung 

8 

Profilmodul  
Osteuropäische 
Geschichte 

(V, Ü) 

1-2 Sem. keine mündliche und schriftliche Studienleistungen, 
z.B. Hausarbeit, Referat, Klausur,  
 

schriftliche Hausaufgaben, Sitzungsprotokoll 

reflektierte Kenntnis spezifischer Fragestellun-
gen und Methoden des Teilfachs Osteuropäische 
Geschichte 

Klausur oder  
mündliche Prüfung  
oder  
Seminarprüfung 

8 

Profilmodul  
Rheinische 
Landesgeschichte 

(V, Ü) 

1-2 Sem. keine mündliche und schriftliche Studienleistungen, 
z.B. Hausarbeit, Referat, Klausur,  
 

schriftliche Hausaufgaben, Sitzungsprotokoll 

reflektierte Kenntnis spezifischer Fragestellun-
gen und Methoden des Teilfachs Rheinische 
Landesgeschichte 

Klausur oder  
mündliche Prüfung  
oder  
Seminarprüfung 

8 

Profilmodul Verfas-
sungs-, Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte 

(V, Ü) 

1-2 Sem. keine mündliche und schriftliche Studienleistungen, 
z.B. Hausarbeit, Referat, Klausur,  
 

schriftliche Hausaufgaben, Sitzungsprotokoll 

reflektierte Kenntnis spezifischer Fragestellun-
gen und Methoden des Teilfachs Verfassungs-, 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 

Klausur oder  
mündliche Prüfung  
oder  
Seminarprüfung 

8 

 
 
1./2. Studienjahr: Pflichtmodul 

Modul Dauer 
Teilnahme- 

voraussetzungen

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die  

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Quellenlektüre, -kritik 
und -edition 
(Ü, Ü) 

1-2 Sem. keine mündliche und schriftliche Studienleistungen, 
z.B. Hausarbeit, Referat, Klausur,  
schriftliche Hausaufgaben, Sitzungsprotokoll 

methodensicherer Umgang mit historischen 
Quellen unterschiedlichster Art, ihrer 
Überlieferung, ihrer Analyse und ihrer Edition 

Klausur oder  
mündliche Prüfung  
oder  
Seminarprüfung 

10 



 

 

65

2. Studienjahr: Wahlpflichtmodule (es sind ein Forschungsmodul I und ein Forschungsmodul II aus zwei unterschiedlichen Bereichen zu wählen) 

Modul Dauer 
Teilnahme- 

voraussetzungen

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die Zulassung 

zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungen LP 
Forschungsmodul I 
Grundlegung Europas 

(S, S) 

1 Sem. keine mündliche und schriftliche Studienleistungen, 
z.B. Hausarbeit, Referat, Klausur,  
 

schriftliche Hausaufgaben, Sitzungsprotokoll 

quellennahe, forschungsorientierte und weitge-
hend selbständige Bearbeitung ausgewählter 
Themen zur antiken und mittelalterlichen Welt, 
zu Diskontinuität und Kontinuität ihrer politi-
schen, sozioökonomischen und kulturellen Er-
scheinungsformen 

Klausur oder  
mündliche Prüfung  
oder  
Seminarprüfung 

12 

Forschungsmodul I 
Internationale Staaten-
welt 

(S,  S) 

1 Sem. keine mündliche und schriftliche Studienleistungen, 
z.B. Hausarbeit, Referat, Klausur,  
 

schriftliche Hausaufgaben, Sitzungsprotokoll 

quellennahe, forschungsorientierte und weit-
gehend selbständige Bearbeitung ausgewählter 
Themen zur Entwicklung der internationalen 
Staatenbeziehungen in der neueren und neuesten 
Geschichte 

Klausur oder  
mündliche Prüfung  
oder  
Seminarprüfung 

12 

Forschungsmodul I 
Staat, Wirtschaft und 
Gesellschaft 

(S, S) 

1 Sem. keine mündliche und schriftliche Studienleistungen, 
z.B. Hausarbeit, Referat, Klausur,  
 

schriftliche Hausaufgaben, Sitzungsprotokoll 

quellennahe, forschungsorientierte und weit-
gehend selbständige Bearbeitung ausgewählter 
Themen zur Entwicklung von Staat, Wirtschaft 
und Gesellschaft in der Geschichte und ihrer 
Interdependenz 

Klausur oder  
mündliche Prüfung  
oder  
Seminarprüfung 

12 

Forschungsmodul II 
Grundlegung Europas 

(S, S, S) 

2 Sem. keine mündliche und schriftliche Studienleistungen, 
z.B. Hausarbeit, Referat, Klausur,  
 

schriftliche Hausaufgaben, Sitzungsprotokoll 

quellennahe, forschungsorientierte und weit-
gehend selbständige Bearbeitung ausgewählter 
Themen zur antiken und mittelalterlichen Welt, 
zu Diskontinuität und Kontinuität ihrer politi-
schen, sozioökonomischen und kulturellen Er-
scheinungsformen 

Klausur oder  
mündliche Prüfung  
oder  
Seminarprüfung 

12 

Forschungsmodul II 
Internationale 
Staatenwelt 

(S, S, S) 

2 Sem. keine mündliche und schriftliche Studienleistungen, 
z.B. Hausarbeit, Referat, Klausur,  
 

schriftliche Hausaufgaben, Sitzungsprotokoll 

quellennahe, forschungsorientierte und 
weitgehend selbständige Bearbeitung 
ausgewählter Themen zur Entwicklung der 
internationalen Staatenbeziehungen in der 
neueren und neuesten Geschichte 

Klausur oder  
mündliche Prüfung  
oder  
Seminarprüfung 

12 

Forschungsmodul II 
Staat, Wirtschaft und 
Gesellschaft 

(S, S, S) 

2 Sem. keine mündliche und schriftliche Studienleistungen, 
z.B. Hausarbeit, Referat, Klausur,  
 

schriftliche Hausaufgaben, Sitzungsprotokoll 

quellennahe, forschungsorientierte und 
weitgehend selbständige Bearbeitung 
ausgewählter Themen zur Entwicklung von 
Staat, Wirtschaft und Gesellschaft in der 
Geschichte und ihrer Interdependenz 

Klausur oder  
mündliche Prüfung  
oder  
Seminarprüfung 

12 
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weitere Prüfungsleistungen im Studiengang Master Geschichte: Masterarbeit im Umfang von 30 LP 
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Anlage 2 zur Prüfungsordnung für die Masterstudiengänge  
der Philosophischen Fakultät der Universität Bonn 

 
 
 
 
 

Studiengangspezifische Bestimmungen und Modulpläne 
 

 
 
 
 
 

Institut  V 
 
 

Germanistik, Vergleichende Literatur-  
und Kulturwissenschaft 

 
 
 
 
 
 

Studiengänge:  
 
- Germanistik 
- Komparatistik 
- Skandinavistik
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang: 
 
M.A. Germanistik 
 
(1) Zugangsvoraussetzungen, Eignungsfeststellung und Empfehlungen (§ 3) 
Das Studium des M.A. Germanistik setzt die Entscheidung für eines der angebo-
tenen Profile voraus: 
 - Mediävistik 
 - Sprachwissenschaft 
 - Neuere deutsche Literaturwissenschaft/Medienwissenschaft 
 - Kulturanthropologie/Volkskunde 
 
Zum Master-Studiengang „Germanistik“ können folgende Bewerberinnen und 
Bewerber zugelassen werden: 
 
1. Profile Mediävistik, Sprachwissenschaft und Neuere deutsche 

Literaturwissenschaft /Medienwissenschaft 

a) Absolventinnen und Absolventen der Universität Bonn, die den Bachelor-
Studiengang der Philosophischen Fakultät mit „Germanistik, Vergleichende 
Literatur- und Kulturwissenschaft“ als Kernfach und im Profil Germanistik 
mit der Gesamtnote von mindestens 3,0 abgeschlossen haben; 

b) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss in germanistischen Studiengängen (Kern-/Hauptfach) mit der Ge-
samtnote von mindestens 3,0 bzw. dem länderspezifischen Äquivalent erwor-
ben haben; 

c) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss in solchen Studiengängen erworben haben, die germanistische Modu-
le bzw. germanistische und medienwissenschaftliche Module im Umfang von 
mindestens 60 LP enthalten, und eine Gesamtnote von mindestens 3,0 bzw. 
dem länderspezifischen Äquivalent erreicht haben; 

d) Bewerberinnen und Bewerber, die erst im Semester der Bewerbung einen der 
o.g. Studiengänge abschließen werden, sofern sie bereits 132 LP mit einem 
Notendurchschnitt von mindestens 2,7 bzw. dem länderspezifischen Äquiva-
lent erreicht haben. Solche Bewerber und Bewerberinnen können zugelassen 
werden, wenn sie bis zum 30. September das Zeugnis über das abgeschlosse-
ne Studium nachreichen. 
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2. Profil Kulturanthropologie/Volkskunde 

a) Absolventinnen und Absolventen der Universität Bonn, die den Bachelor-
Studiengang der Philosophischen Fakultät mit „Germanistik, Vergleichende 
Literatur- und Kulturwissenschaft“ als Kernfach und im Profil Kulturan-
thropologie/Volkskunde mit der Gesamtnote von mindestens 3,0 abgeschlos-
sen haben; 

b) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss in den Fächern „Volkskunde“, „Europäische Ethnologie“ oder „Kul-
turanthropologie“ als Kern-/Hauptfach mit einer Gesamtnote von mindestens 
3,0 bzw. dem länderspezifischen Äquivalent erworben haben; 

c) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss in solchen Studiengängen erworben haben, die volkskundliche oder 
kulturanthropologische Module im Umfang von mindestens 60 LP enthalten, 
und eine Gesamtnote von mindestens 3,0 bzw. dem länderspezifischen Äqui-
valent erreicht haben; 

d) Bewerberinnen und Bewerber, die im Semester der Bewerbung einen der o.g. 
Studiengänge abschließen werden, sofern sie bereits 132 LP mit einem No-
tendurchschnitt von mindestens 2,7 bzw. dem länderspezifischen Äquivalent 
erreicht haben. Solche Bewerberinnen und Bewerber können zugelassen wer-
den, wenn sie bis zum 30. September das Zeugnis über das abgeschlossene 
Studium nachreichen. 

In Zweifelsfällen entscheidet das Prüfungsamt über die Gleichwertigkeit. 
 
Darüber hinaus sind folgende Fremdsprachenkenntnisse nachzuweisen: 

• Latinum oder Lateinkenntnisse, die durch den erfolgreichen Abschluss des 
im Freien Wahlpflichtbereich angebotenen Lateinkurses an der Universität 
Bonn im Umfang von 12 LP oder einem dazu äquivalenten Lateinkurs nach-
gewiesen werden; 

• In begründeten Einzelfällen kann das Prüfungsamt auf Antrag im Einverneh-
men mit den Fachvertretern Ausnahmen von dieser Bestimmung zulassen, 
sofern als Ersatz eine andere fachdienliche Sprache nachgewiesen werden 
kann. 

 
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen sich einem Verfahren zur Fest-
stellung der besonderen, studiengangbezogenen Eignung unterziehen, das in all-
gemeiner Form in Anlage 1 der Masterprüfungsordnung geregelt wird. Das Ver-
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fahren findet ein Mal im Studienjahr statt. Die Bewerbungsfrist wird rechtzeitig 
vom Prüfungsamt bekannt gegeben. 
 
Die besondere Eignung beruht auf Fähigkeiten und vertieften Kenntnissen in 
den folgenden Bereichen: 
 
Im Profil Mediävistik:  
• Repräsentative Texte bzw. Textensembles der mittelalterlichen Literatur 

• Kenntnisse des Mittelhochdeutschen, die einen kritischen Umgang mit neu-
hochdeutschen Übersetzungen ermöglichen und insofern zu einer eigenstän-
digen Rezeption, Analyse und Interpretation älterer Texte befähigen 

• Literatur- und kulturhistorische Fragestellungen (Epochen, Autoren, Textty-
pen, literarische Formen, Text/Kontext-Relationen, vormoderne kulturelle Fi-
gurationen) 

• Literatursystematische und mediengeschichtliche Fragestellungen (Literarizi-
tät, Fiktionalität, Poetologie, Literaturtheorie, Mündlichkeit/Schriftlichkeit, 
Materialität der Kommunikation) 

 
Im Profil Sprachwissenschaft: 

• Theorien, Modelle und Methoden von mindestens zwei zentralen linguisti-
schen Beschreibungsebenen (Phonetik/Phonologie, Morphologie, Syntax, Se-
mantik, Textlinguistik, Pragmatik) 

• Zusammenhang zwischen sprachlichen Formen und kommunikativen Funk-
tionen 

• Entwicklung der deutschen Sprache sowie deren aktuelle Variationen (dia-
situativ, diastratisch, diatopisch)  

• Analyse sprachlicher Daten mit fachlich einschlägigen Methoden und Ein-
ordnung der betr. Befunde vor dem Hintergrund der linguistischen Theorie-
bildung (synchron und diachron) 

• Selbständige Rezeption auch anspruchsvollerer wissenschaftlicher Literatur, 
auch in englischer Sprache 

 
Im Profil Neuere deutsche Literaturwissenschaft/Medienwissenschaft: 

• Hauptlinien der deutschen Literaturgeschichte seit dem 16. Jahrhundert bis 
zur Gegenwart (Werke, Autoren, Epochen, kulturelle Institutionen des Um-
gangs mit Literatur) 

• Geschichte der Poetik und Ästhetik  

• Aktuelle Konzeptionen der Literatur- und Medientheorie und der Literatur-
geschichtsschreibung einschl. ihrer methodologischen Konsequenzen 
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• Unterschiedliche Medienkonstellationen in der Kulturgeschichte sowie ihre 
intermediale Differenz (vor allem in den audiovisuellen Medien) 

 
Im Profil Kulturanthropologie/Volkskunde: 

• Theorien und Methoden historischer und gegenwartsbezogener kulturanthro-
pologischer Forschung 

• Themenstellungen und Erkenntnisinteressen der Volkskunde im Verlauf ihrer 
Fachgeschichte  

• Anwendung kulturanthropologischer Forschungsmethoden 

• Textliche Darstellung kultureller Sachverhalte auf der deskriptiven und ana-
lytischen Ebene 

• Selbständige Rezeption auch anspruchsvollerer wissenschaftlicher Literatur 
 
Maßstab für die Feststellung der Eignung ist der Kenntnisstand, der im Bache-
lor-Studiengang „Germanistik“ (Kernfach) an der Universität Bonn in den Mo-
dulen des dritten Studienjahres erreicht wird. Die Kenntnisse und Fähigkeiten in 
den o.g. Bereichen sollen in einer schriftlichen oder mündlichen (protokollier-
ten) Prüfung nachgewiesen werden. 
 
Die Eignung folgender Bewerberinnen und Bewerber gilt als festgestellt: 
 
Für die Profile Mediävistik, Sprachwissenschaft,  
Neuere deutsche Literaturwissenschaft/Medienwisssenschaft : 

a) Absolventinnen und Absolventen des Bachelor-Studiengangs „Germanistik, 
Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft“ der Universität Bonn, die 
diesen Studiengang mit einer Gesamtnote von mindestens 2,5 abgeschlossen 
haben; 

b) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss in germanistischen Studiengängen (Kern-/Hauptfach) mit einer Ge-
samtnote von mindestens 2,5 bzw. dem länderspezifischen Äquivalent erwor-
ben haben; 

c) Bewerberinnen und Bewerber, die ihr Studium in einem der o.g. Studiengän-
ge im Semester der Bewerbung abschließen werden, sofern sie bereits 132 
LP mit einem Notendurchschnitt von mindestens 2,0 bzw. dem länderspezifi-
schen Äquivalent erreicht haben. 
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Für das Profil Kulturanthropologie/Volkskunde: 

a) Absolventinnen und Absolventen des Bachelor-Studiengangs „Germanistik, 
Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft“ (Kernfach) der Universität 
Bonn, die diesen Studiengang mit der Gesamtnote von mindestens 2,5 abge-
schlossen haben; 

b) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss in den Fächern „Volkskunde“, „Europäische Ethnologie“ oder „Kul-
turanthropologie“ (Kern-/Hauptfach) mit einer Gesamtnote von mindestens 
2,5 bzw. dem länderspezifischen Äquivalent erworben haben; 

c) Bewerberinnen und Bewerber, die ihr Studium in einem der o.g. Studien-
gänge im Semester der Bewerbung abschließen werden, sofern sie bereits 
132 LP mit einem Notendurchschnitt von mindestens 2,0 bzw. dem länder-
spezifischen Äquivalent erreicht haben. 

 
(2) Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4) 
Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Masterprüfung vier Semester 
(zwei Studienjahre). Das Studium umfasst die in der Anlage genannten Module 
im Umfang von insgesamt 120 Leistungspunkten, die sich in sechs Module (90 
LP) und die Masterarbeit (30 LP) aufgliedern. Dabei müssen je nach Profil 
folgende Pflichtmodule studiert werden, die in den jeweils anderen Profilen als 
Wahlpflichtmodule zur Verfügung stehen: 
 
Pflichtmodule Profil Mediävistik: 
D1: Deutsche Literatur des Mittelalters  
D2:  Mittelalterliche Literatur im kulturellen Kontext 
 
Pflichtmodule Profil Sprachwissenschaft: 
D3: Formen und Funktionen der deutschen Sprache 
D4: Sprachwandel und Sprachvariation 
D5:  Aspekte der Sprachverwendung 
 
Pflichtmodule Profil Neuere deutsche 
Literaturwissenschaft/Medienwissenschaft: 
D6: Geschichtliche Konstellationen der deutschen Literatur  
D7: Konzepte und Probleme von Literatur- und Medientheorie  
D8: Soziale Räume, kulturelle Praktiken und Figuration  
D9: Mediendifferenz im historischen Prozess 
 
Pflichtmodule Profil Kulturanthropologie/Volkskunde: 
D10:  Theorie und Methoden der Kulturanthropologie/Volkskunde  
D11:  Kulturanthropologisches Praxismodul 
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Die darüber hinaus jeweils erforderlichen Wahlpflichtmodule müssen aus dem 
Modulplan gewählt werden. 
 
(3) Studienleistungen als Voraussetzungen zur Teilnahme an Prüfungen 
Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige Teil-
nahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Teilnahme ist nicht regel-
mäßig, wenn ein Studierender eine Lehrveranstaltung von 2 SWS mehr als zwei 
Mal, bei einem Umfang von zwei Lehrveranstaltungen mit je 2 SWS mehr als 
vier Lehrveranstaltungen und in einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Un-
terrichtszeit versäumt. Wenn schwerwiegende Umstände für das Versäumnis 
geltend gemacht werden, kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Kon-
fliktfall entscheidet der Prüfungsbeirat. Weitere Studienleistungen, die Voraus-
setzung für die Teilnahme an den Prüfungen sind, werden im Modulplan ange-
führt und den Studierenden spätestens zu Beginn der Veranstaltung bekannt ge-
geben. 
 
(4) Wiederholung von Prüfungen (§ 13) 
Wird ein Wahlpflichtmodul endgültig nicht bestanden, so kann ein anderes, bis-
her nicht gewähltes Wahlpflichtmodul kompensierend gewählt werden. Eine 
solche Kompensation ist nur ein Mal möglich. 
 
(5) Masterarbeit (§ 18) 
Die Masterarbeit kann in deutscher Sprache oder – bei Einverständnis des Be-
treuers/der Betreuerin – auf Antrag beim Prüfungsamt in englischer Sprache 
verfasst werden. Wird die Masterarbeit nicht in deutscher Sprache verfasst, dann 
ist ihr eine Zusammenfassung in deutscher Sprache im Umfang von mindestens 
2 Seiten beizufügen. 
 
(6) Module des M.A. Germanistik (§ 4 Abs. 7) lt. nachfolgendem Modulplan 
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Modulplan: M.A. Germanistik 

V= Vorlesung, Pl = Plenum, S = Seminar, Ü = Übung, Pr = Praktikum 
 
1. / 2. Studienjahr: Pflicht-/ Wahlpflichtmodule  
(es sind sechs Module nach Maßgabe des gewählten Profils gemäß Absatz 2 der Anlage 2 zur Masterprüfungsordnung zu studieren) 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
D 1 – Deutsche 
Literatur des 
Mittelalters  

(Pl, S, Ü) 

1-2 Sem. keine 
- regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 

Lehrveranstaltungen 
- angeleitetes Selbststudium 
- ggf. Testate 
Erbringen sämtlicher vorgeschriebener Leis-
tungsanforderungen (z.B. regelmäßige Be-
gleitlektüre, regelmäßige Vor- und Nachbe-
reitung der Sitzungen, Anfertigung von Sit-
zungsprotokollen, Exzerpten, Hand-Outs 
etc., Übernahme von Moderationen und Re-
feraten (ggf. in Kleingruppen), Absolvieren 
schriftlicher Tests; die konkreten Leistungs-
anforderungen werden zu Beginn der jewei-
ligen Lehrveranstaltungen bekannt gegeben) 

 Erwerb detaillierter Kenntnisse und spezieller Kompetenzen in 
ausgewählten Teilbereichen der deutschen Literatur des Mittel-
alters, Fähigkeit zum kritischen Dialog mit vorliegenden For-
schungspositionen 

 Einübung in die selbständige Auseinandersetzung mit speziel-
len Feldern der deutschen Literatur des Mittelalters, insbes. li-
teraturhistorischen (Epochen, Autoren, Texttypen, literarische 
Formen etc.) und literatursystematischen (Literarizität, Poetolo-
gie, Literaturtheorie etc.) Fragestellungen, Perspektiven auf die 
Frühe Neuzeit sind möglich  

 Partizipation am wissenschaftlichen Diskurs durch Erarbeitung 
eigener wissenschaftlicher Fragestellungen 

Seminarprüfung oder 
Klausur oder 
mündliche Prüfung  

 

15 

D 2 – Mittelalterliche 
Literatur  
im kulturellen Kontext 

(Pl, S, Ü) 

1-2 Sem. keine 
- regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 

Lehrveranstaltungen 
- angeleitetes Selbststudium 
- ggf. Testate 
Erbringen sämtlicher vorgeschriebener Leis-
tungsanforderungen (z.B. regelmäßige Be-
gleitlektüre, regelmäßige Vor- und Nachbe-
reitung der Sitzungen, Anfertigung von Sit-
zungsprotokollen, Exzerpten, Hand-Outs 
etc., Übernahme von Moderationen und Re-
feraten (ggf. in Kleingruppen), Absolvieren 
schriftlicher Tests; die konkreten Leistungs-
anforderungen werden zu Beginn der jewei-
ligen Lehrveranstaltungen bekannt gegeben) 

 Erwerb detaillierter Kenntnisse und spezieller Kompetenzen in 
ausgewählten Teilbereichen der deutschen Literatur des Mittel-
alters, Fähigkeit zum kritischen Dialog mit vorliegenden For-
schungspositionen 

 Einübung in einer eigenständigen Auseinandersetzung mit der 
deutschen Literatur des Mittelalters, insbes. unter medienge-
schichtlichen und kulturhistorischen Fragestellungen (Münd-
lichkeit und Schriftlichkeit, Materialität der Kommunikation, 
Text/Kontext-Relationen, vormoderne kulturelle Figurationen 
etc.) 

 Partizipation am wissenschaftlichen Diskurs durch Erarbeitung 
eigener wissenschaftlicher Fragestellungen 

Seminarprüfung oder 
Klausur oder 
mündliche Prüfung  

 

15 
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D 3 – Formen und 
Funktionen  
der deutschen Sprache 

(Pl, S, Ü) 

1-2 Sem. keine 
- regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 

Lehrveranstaltungen 
- angeleitetes Selbststudium 
- ggf. Testate 
Erbringen sämtlicher vorgeschriebener Leis-
tungsanforderungen (z.B. regelmäßige Be-
gleitlektüre, regelmäßige Vor- und Nachbe-
reitung der Sitzungen, Anfertigung von Sit-
zungsprotokollen, Exzerpten, Hand-Outs 
etc., Übernahme von Moderationen und Re-
feraten (ggf. in Kleingruppen), Absolvieren 
schriftlicher Tests; die konkreten Leistungs-
anforderungen werden zu Beginn der jewei-
ligen Lehrveranstaltungen bekannt gegeben) 

 gereifte Kompetenz in der kritischen Beurteilung wissenschaft-
licher Diskurse  

 selbständige Entwicklung und methodisch adäquate Bearbei-
tung wissenschaftlicher Fragestellungen 

 Vertiefung der im BA-Studiengang erworbenen Kenntnisse in 
zentralen Bereichen der germanistischen Linguistik (Phonolo-
gie, Morphologie, Syntax mit Bezug auf Semantik und Pragma-
tik). Im Zentrum der Untersuchungen steht die Analyse der 
deutschen Gegenwartssprache 

Seminarprüfung oder 
Klausur oder 
mündliche Prüfung  

 

15 

D 4 – Sprachwandel 
und Sprachvariation 

(Pl, S, Ü) 

 

1-2 Sem. keine 
- regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 

Lehrveranstaltungen 
- angeleitetes Selbststudium 
- ggf. Testate 
Erbringen sämtlicher vorgeschriebener Leis-
tungsanforderungen (z.B. regelmäßige Be-
gleitlektüre, regelmäßige Vor- und Nachbe-
reitung der Sitzungen, Anfertigung von Sit-
zungsprotokollen, Exzerpten, Hand-Outs 
etc., Übernahme von Moderationen und Re-
feraten (ggf. in Kleingruppen), Absolvieren 
schriftlicher Tests; die konkreten Leistungs-
anforderungen werden zu Beginn der jewei-
ligen Lehrveranstaltungen bekannt gegeben) 

 Kompetenz in der kritischen Beurteilung wissenschaftlicher 
Diskurse (anhand der Behandlung zentraler Gegenstände der 
deutschen Sprachgeschichte und der Varietätenlinguistik), Ent-
wicklung und methodisch angemessene Bearbeitung eigener 
wissenschaftlicher Fragestellungen 

 Vertiefung der im BA-Studiengang erworbenen Kenntnisse all-
gemeiner Aspekte des Sprachwandels, der deutschen Sprachge-
schichte (mit Einschluss der germanischen Vorgeschichte) und 
der Varietäten des Deutschen in Auseinandersetzung mit der 
neueren Forschung unter Berücksichtigung interdisziplinärer 
Gesichtspunkte,  nach Möglichkeit   Entwicklung eigener For-
schungsansätze 

Seminarprüfung oder 
Klausur oder 
mündliche Prüfung  

 

15 

D 5 – Aspekte der 
Sprachverwendung 

(Pl, S, Ü) 

1-2 Sem. keine 
- regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 

Lehrveranstaltungen 
- angeleitetes Selbststudium 
- ggf. Testate 
Erbringen sämtlicher vorgeschriebener Leis-
tungsanforderungen (z.B. regelmäßige Be-
gleitlektüre, regelmäßige Vor- und Nachbe-
reitung der Sitzungen, Anfertigung von Sit-
zungsprotokollen, Exzerpten, Hand-Outs 
etc., Übernahme von Moderationen und Re-
feraten (ggf. in Kleingruppen), Absolvieren 
schriftlicher Tests; die konkreten Leistungs-
anforderungen werden zu Beginn der jewei-
ligen Lehrveranstaltungen bekannt gegeben) 

 gereifte Urteilskompetenz in der Verfolgung wissenschaftlicher 
Diskurse über zentrale Gegenstände der germanistischen Lin-
guistik  

 selbständige Entwicklung und methodisch adäquate Bearbei-
tung weiterer wissenschaftlicher Fragestellungen 

 Vertiefung und Erweiterung der im BA-Studiengang erworbe-
nen Kenntnisse im Bereich sprachlich-kommunikativer Prakti-
ken im Anschluss an die neuere linguistische Forschung, in ers-
ter Linie Untersuchung des Gebrauchs der deutschen Gegen-
wartssprache unter Berücksichtigung auch interdisziplinärer 
Aspekte 

Seminarprüfung oder 
Klausur oder 
mündliche Prüfung  

 

15 
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D 6 – Geschichtliche 
Konstellationen der 
deutschen Literatur 

(Pl, S, Ü) 

1-2 Sem. keine 
- regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 

Lehrveranstaltungen 
- angeleitetes Selbststudium 
- ggf. Testate 
Erbringen sämtlicher vorgeschriebener Leis-
tungsanforderungen (z.B. regelmäßige Be-
gleitlektüre, regelmäßige Vor- und Nachbe-
reitung der Sitzungen, Anfertigung von Sit-
zungsprotokollen, Exzerpten, Hand-Outs 
etc., Übernahme von Moderationen und Re-
feraten (ggf. in Kleingruppen), Absolvieren 
schriftlicher Tests; die konkreten Leistungs-
anforderungen werden zu Beginn der jewei-
ligen Lehrveranstaltungen bekannt gegeben) 

 Kenntnis literaturgeschichtlicher Entwicklungsstufen der deut-
schen Literatur  

 Ausbildung des Urteilsvermögens in literaturhistorischen Zu-
sammenhängen und Verfeinerung argumentativer Verfahren in 
mündlicher und schriftlicher Darstellung 

 Fähigkeit zur Problematisierung literaturwissenschaftlicher Be-
griffe (insbes. zu Epochen und Epochenumbrüchen) 

 längsschnittbezogene Erarbeitung literarischer Konstellationen 
 Berücksichtigung medialer Fragestellungen (Mündlichkeit-
Schriftlichkeit) und solcher zur Herausbildung der deutschen 
Literatursprache bis in die Gegenwart hinein 

Seminarprüfung oder 
Klausur oder 
mündliche Prüfung  

 

 

15 
 
 
 

D 7 – Konzepte und 
Probleme  
der Literatur- und 
Medientheorie 

(Pl, S, Ü) 

1-2 Sem. keine 
- regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 

Lehrveranstaltungen 
- angeleitetes Selbststudium 
- ggf. Testate 
Erbringen sämtlicher vorgeschriebener Lei-
stungsanforderungen (z.B. regelmäßige Be-
gleitlektüre, regelmäßige Vor- und Nachbe-
reitung der Sitzungen, Anfertigung von Sit-
zungsprotokollen, Exzerpten, Hand-Outs 
etc., Übernahme von Moderationen und Re-
feraten (ggf. in Kleingruppen), Absolvieren 
schriftlicher Tests; die konkreten Leistungs-
anforderungen werden zu Beginn der jewei-
ligen Lehrveranstaltungen bekannt gegeben) 

 Kenntnis und methodologische Reflexion der einschlägigen 
literatur- und medientheoretischen Konzepte  

 Fähigkeit zur Einordnung ästhetischer Konzepte in medientheo-
retische Zusammenhänge  

 problemorientierte Reflexion der Leistungsfähigkeit von Litera-
tur- und Medientheorien (Funktion, Reichweite, Problem-
lösungskapazität) 

 Entwicklung der Kompetenz zur eigenständigen Auseinander-
setzung mit theoretischen Konzepten der Literatur- und Me-
dienwissenschaft und  zur Vermittlung ästhetisch-poetologi-
scher Fragestellungen mit Konzepten der Medien- und Kultur-
theorie 

Seminarprüfung oder 
Klausur oder 
mündliche Prüfung  

 

15 
 
 
 

D 8 – Soziale Räume, 
kulturelle Praktiken und 
Figuration 

(Pl, S, Ü) 

1-2 Sem. keine 
- regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 

Lehrveranstaltungen 
- angeleitetes Selbststudium 
- ggf. Testate 
Erbringen sämtlicher vorgeschriebener Leis-
tungsanforderungen (z.B. regelmäßige Be-
gleitlektüre, regelmäßige Vor- und Nachbe-
reitung der Sitzungen, Anfertigung von Sit-
zungsprotokollen, Exzerpten, Hand-Outs 
etc., Übernahme von Moderationen und Re-
feraten (ggf. in Kleingruppen), Absolvieren 
schriftlicher Tests; die konkreten Leistungs-
anforderungen werden zu Beginn der jewei-
ligen Lehrveranstaltungen bekannt gegeben) 

 Kompetenz zur Einschätzung und Bewertung der gesellschaft-
lichen Implikationen kultureller Figurationen, der Formen und 
Funktionen kultureller Praktiken sowie von Formprozessen in 
Literatur und Medien 

 Fähigkeit zur Untersuchung sozialer Räume im Hinblick auf 
kulturelle Praktiken und ihre Formgebungsverfahren in histo-
rischer und systematischer Perspektive („Poetics of Culture“), 
insbes. theoretisch angemessene Reflexion der Beziehung zwi-
schen literarischen Texten und ihren historischen, sozialen und 
kulturellen Kontexten 

Seminarprüfung oder 
Klausur oder 
mündliche Prüfung  

 

15 
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D 9 – Mediendifferenz 
 im historischen Prozess 
(Pl, S, Ü) 

1-2 Sem. keine - regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 
Lehrveranstaltungen 

- angeleitetes Selbststudium 
- ggf. Testate 
Erbringen sämtlicher vorgeschriebener Leis-
tungsanforderungen (z.B. regelmäßige Be-
gleitlektüre, regelmäßige Vor- und Nachbe-
reitung der Sitzungen, Anfertigung von Sit-
zungsprotokollen, Exzerpten, Hand-Outs 
etc., Übernahme von Moderationen und Re-
feraten (ggf. in Kleingruppen), Absolvieren 
schriftlicher Tests; die konkreten Leistungs-
anforderungen werden zu Beginn der jewei-
ligen Lehrveranstaltungen bekannt gegeben) 

 Fähigkeit zur Einschätzung und Bewertung medialer Konstella-
tionen im historischen Prozess, zur Wahrnehmung und medien-
theoretischen Analyse der Unterschiedlichkeit medialer Formen 
und Ensembles,  zur Einordnung von Formprozessen und ihren 
Effekten in mediengeschichtlichen Entwicklungen 

 Erarbeitung von historischen und gegenwärtigen Konstellatio-
nen von Medienensembles anhand ausgewählter Beispiele, 
insbes. Untersuchung der Funktionen und Leistungen differen-
ter Formgebung im Rekurs auf mediale Bedingungen 

Seminarprüfung oder 
Klausur oder 
mündliche Prüfung  

 

15 
 
 
 

D 10 – Theorien und 
Methoden der 
Kulturanthropologie/ 
Volkskunde 
(Pl, S, Ü) 

1-2 Sem. keine - regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 
Lehrveranstaltungen 

- angeleitetes Selbststudium 
- ggf. Testate 
Erbringen sämtlicher vorgeschriebener Leis-
tungsanforderungen (z.B. regelmäßige Be-
gleitlektüre, regelmäßige Vor- und Nach-
bereitung der Sitzungen, Anfertigung von 
Sitzungsprotokollen, Exzerpten, Hand-Outs 
etc., Übernahme von Moderationen und Re-
feraten (ggf. in Kleingruppen), Absolvieren 
schriftlicher Tests; die konkreten Leistungs-
anforderungen werden zu Beginn der jewei-
ligen Lehrveranstaltungen bekannt gegeben) 

 vertiefte Kenntnisse und Anwendung relevanter kulturwissen-
schaftlicher Theorien und Konzepte (Symbol, Habitus, Ritual, 
Identität, Popularkultur, Kulturtransfer, Diffusion, Ethnizität, 
Oralität/Literalität etc.) und Methoden der Kulturanalyse (Iko-
nologie, Erzählforschung, Diskursanalyse) 

 vertiefte Befähigung zur Quellenkritik und zu hermeneutischen 
Interpretationsverfahren, zum selbständigen analytischen Arbei-
ten und zum Verfassen wissenschaftlicher Texte 

 vertiefende Einführung in fachspezifische Arbeitsweisen und 
Methodik der Kulturanthropologie/Volkskunde (Feldforschung, 
historisch-archivalische Methode, kulturwissenschaftliche 
Inhaltsanalyse etc.) 

 Kompetenz zum Verständnis und zur Analyse alltagskultureller 
Phänomene im Spannungsfeld von Eigenem und Fremdem an-
hand exemplarischer Themenfelder 

Seminarprüfung oder 
Klausur oder 
mündliche Prüfung  

 

15 
 
 
 

D 11 – 
Kulturanthropolo-
gisches Praxismodul  
(S, Pr) 

1-2 Sem. keine Vom Praktikumsbetreuer unterschriebene 
Bestätigung des absolvierten Praktikums 

 Einführung in mögliche Arbeitsfelder und aktive Teilnahme am 
Arbeitsalltag in Kulturinstitutionen für Kulturanthropologen/ 
Volkskundler 

 Befähigung zur selbständigen Orientierung in einem möglichen 
Berufsfeld 

 vertiefte Befähigung zur selbständigen wissenschaftlichen und 
praktischen Arbeit 

Seminarprüfung oder 
Klausur oder 
mündliche Prüfung  

 

15 
 
 
 

D 12 – Europäische 
Poetik und Ästhetik 
(Pl, S, Ü) 

1-2 Sem. keine - regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 
Lehrveranstaltungen 

- angeleitetes Selbststudium 
- ggf. Testate 

 

 Ausbildung eines ästhetischen und poetologischen Theoriebe-
wusstseins 

 Interdependenz von ästhetischer und literarischer Praxis 
 Ausbildung eigenständiger wissenschaftlicher Perspektiven 

Seminarprüfung oder 
Klausur  

 

15 
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Erbringen sämtlicher vorgeschriebener Leis-
tungsanforderungen (z.B. regelmäßige Be-
gleitlektüre, regelmäßige Vor- und Nach-
bereitung der Sitzungen, Anfertigung von 
Sitzungsprotokollen, Exzerpten, Hand-Outs 
etc., Übernahme von Moderationen und Re-
feraten (ggf. in Kleingruppen), Absolvieren 
schriftlicher Tests; die konkreten Leistungs-
anforderungen werden zu Beginn der jewei-
ligen Lehrveranstaltungen bekannt gegeben) 

D 13 – Themen und 
Theorien  
der Weltliteratur 

(Pl, S, Ü) 

1-2 Sem. keine 
- regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 

Lehrveranstaltungen 
- angeleitetes Selbststudium 
- ggf. Testate 
Erbringen sämtlicher vorgeschriebener Leis-
tungsanforderungen (z.B. regelmäßige Be-
gleitlektüre, regelmäßige Vor- und Nachbe-
reitung der Sitzungen, Anfertigung von Sit-
zungsprotokollen, Exzerpten, Hand-Outs 
etc., Übernahme von Moderationen und Re-
feraten (ggf. in Kleingruppen), Absolvieren 
schriftlicher Tests; die konkreten Leistungs-
anforderungen werden zu Beginn der jewei-
ligen Lehrveranstaltungen bekannt gegeben) 

 Verständnis für diachrone und synchrone Vernetzung der 
Weltliteratur 

 reflektierter und kritischer Umgang mit Konzepten und 
Modellen von Weltliteratur 

 Ausbildung eigenständiger wissenschaftlicher Perspektiven 

Seminarprüfung  

 

15 
 
 
 

D 14 – Medienwechsel 
und Intermedialität 

(Pl, S, Ü) 

1-2 Sem. keine 
- regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 

Lehrveranstaltungen 
- angeleitetes Selbststudium 
- ggf. Testate 
Erbringen sämtlicher vorgeschriebener Leis-
tungsanforderungen (z.B. regelmäßige Be-
gleitlektüre, regelmäßige Vor- und Nachbe-
reitung der Sitzungen, Anfertigung von Sit-
zungsprotokollen, Exzerpten, Hand-Outs 
etc., Übernahme von Moderationen und Re-
feraten (ggf. in Kleingruppen), Absolvieren 
schriftlicher Tests; die konkreten Leistungs-
anforderungen werden zu Beginn der jewei-
ligen Lehrveranstaltungen bekannt gegeben) 

 Intermedialität als System von Wechselbeziehungen zwischen 
alten und neuen Medien 

 Medienwechsel als Transformation (z.B. Literaturverfilmung) 
 historisch-theoretische und analytisch-systematische Grund-
lagen von Medienwechsel und Intermedialität 

Seminarprüfung  

 

15 
 
 
 

D 15 – Skandinavische 
Mediävistik 

1-2 Sem. keine 
- regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 

Lehrveranstaltungen 
- angeleitetes Selbststudium 
- ggf. Testate 

 selbständiges Forschen in allen mediävistischen Disziplinen auf 
Grundlage der sprachlichen und geographischen Verhältnisse 
des ma. und vorma. Skandinavien  
 

Seminarprüfung  

 

15 
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(Pl, S, Ü) Erbringen sämtlicher vorgeschriebener Leis-
tungsanforderungen (z.B. regelmäßige Be-
gleitlektüre, regelmäßige Vor- und Nachbe-
reitung der Sitzungen, Anfertigung von Sit-
zungsprotokollen, Exzerpten, Hand-Outs 
etc., Übernahme von Moderationen und Re-
feraten (ggf. in Kleingruppen), Absolvieren 
schriftlicher Tests; die konkreten Leistungs-
anforderungen werden zu Beginn der jewei-
ligen Lehrveranstaltungen bekannt gegeben) 

 Erlernen des Altnordischen als Grundlagensprache ma. Quel-
lentexte Skandinaviens über reine Lektürefähigkeit hinaus  

 Perfektionierung der literaturwissenschaftlichen Kenntnisse für 
Skandinavien vom 10. zum 15. Jh.; Kenntnisse im Bereich des 
Kanons der ma. skand. Literatur; Erarbeitung von Lösungsmög-
lichkeiten für die Grundprobleme (skand.) mediävistischer For-
schung  

 Basiskenntnisse in Kodikologie und Paläographie; Entwicklung 
eigenständiger Ansätze zur Erklärung sprachlicher, kultureller 
und politischer Tendenzen im neuzeitl. Skandinavien auf Grund 
mediävistischer Kenntnisse 

 

D 16 – Neuere 
Skandinavische  
Literaturwissenschaft 

(Pl, S, Ü) 

1-2 Sem. keine 
- regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 

Lehrveranstaltungen 
- angeleitetes Selbststudium 
- ggf. Testate 
Erbringen sämtlicher vorgeschriebener Leis-
tungsanforderungen (z.B. regelmäßige Be-
gleitlektüre, regelmäßige Vor- und Nachbe-
reitung der Sitzungen, Anfertigung von Sit-
zungsprotokollen, Exzerpten, Hand-Outs 
etc., Übernahme von Moderationen und Re-
feraten (ggf. in Kleingruppen), Absolvieren 
schriftlicher Tests; die konkreten Leistungs-
anforderungen werden zu Beginn der jewei-
ligen Lehrveranstaltungen bekannt gegeben) 

 Einblick in die Literatur- und Kulturgeschichte der skandinavi-
schen Länder unter Berücksichtigung einer komparatistischen 
Perspektive  

 Ausbildung des Urteilsvermögens in literar- und kulturhistori-
schen sowie literaturtheoretischen Zusammenhängen  

 Verfeinerung argumentativer Verfahren in mündlicher und 
schriftlicher Darstellung  

 Fähigkeit, literaturwissenschaftliche Begriffe zu problematisie-
ren 

Seminarprüfung oder 
Klausur oder 
mündliche Prüfung  

 

15 
 
 
 

D 17 – Skandinavische 
Sprachen 
(Sprachfestigung) 

(Ü, Ü, Ü) 

1-2 Sem. keine 
- regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 

Lehrveranstaltungen 
- angeleitetes Selbststudium 
- ggf. Testate 
Erbringen sämtlicher vorgeschriebener Leis-
tungsanforderungen (z.B. regelmäßige Be-
gleitlektüre, regelmäßige Vor- und Nachbe-
reitung der Sitzungen, Anfertigung von Sit-
zungsprotokollen, Exzerpten, Hand-Outs 
etc., Übernahme von Moderationen und Re-
feraten (ggf. in Kleingruppen), Absolvieren 
schriftlicher Tests; die konkreten Leistungs-
anforderungen werden zu Beginn der jewei-
ligen Lehrveranstaltungen bekannt gegeben) 

 Perfektionierung der Sprachkenntnisse in Wort und Schrift; 
 Verbesserung der Argumentations- und Diskussionsfähigkeit in 
der gewählten Fremdsprache; Fähigkeit zum schriftlichen Über-
setzen in beiden Richtungen 

 selbständiger Umgang mit Informationsmedien; Mündliche 
Präsentation von literarischen und fachlichen Themen in der 
Fremdsprache  

 schriftliche Präsentation von fachspezifischen Inhalten in wis-
senschaftlichen Texten in der Fremdsprache; Umgang mit inter-
kulturellen Themen 

Klausur 15 
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D 18 – 
Skandinavistisches 
Projektmodul 

(S) 

1-2 Sem. keine 
- Referate 
- Gruppenarbeiten 
- Exkursionen 

 

 Einüben empirischen Arbeitens mit Ergebnisorientierung nach 
dem Konzept des „forschenden Lernens“  

 Verbinden von empirischer Forschungspraxis (landeskundliche 
Feldforschung, Bild u. Medienanalyse, Archiv- und Quellenar-
beit etc.), hermeneutischer Interpretation u. theoretischer Re-
flexion (z.B. angewandte Kulturanalyse)  

 Erwerb von konzeptionellen, praktischen und sozialen Kompe-
tenzen: Verbindung von individueller Leistungsfähigkeit und 
sozialer Kompetenz 

 Erwerb von Fertigkeiten zur öffentlichkeitswirksamen 
Präsentation von Ergebnissen (z.B.  Ausstellung, Film, 
Rundfunkbeitrag, Internetseite, Konferenzpräsentation oder 
publizierbaren Forschungsergebnissen)  

 Einblicke in spätere Berufspraxis und Kontakte zu 
außeruniversitären Einrichtungen 

Seminarprüfung  

 

15 
 
 
 

 
weitere Prüfungsleistung im Studiengang Master Germanistik: Masterarbeit im Umfang von 30 LP 
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang: 
 
M.A. Komparatistik 
 
(1) Zugangsvoraussetzungen, Eignungsfeststellung und Empfehlungen (§ 3) 
Zum Master-Studiengang „Komparatistik“ können folgende Bewerberinnen und 
Bewerber zugelassen werden: 

a) Absolventinnen und Absolventen der Universität Bonn, die den Bachelor-
Studiengang der Philosophischen Fakultät mit „Germanistik, Vergleichende 
Literatur- und Kulturwissenschaft“ als Kernfach und im Profil Komparatistik 
mit der Gesamtnote von mindestens 3,0 abgeschlossen haben; 

b) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss in dem Fach „Vergleichende Literaturwissenschaft/Komparatistik“ 
(Kern-/Hauptfach) mit einer Gesamtnote von mindestens 3,0 bzw. dem län-
derspezifischen Äquivalent erworben haben; 

c) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss in solchen Studiengängen erworben haben, die für den Studiengang 
„Komparatistik“ relevante Module im Umfang von mindestens 60 LP ent-
halten. In diesen Modulen muss ein Notendurchschnitt von mindestens 3,0 
bzw. dem länderspezifischen Äquivalent erreicht worden sein; 

d) Bewerberinnen und Bewerber, die im Semester der Bewerbung einen der o.g. 
Studiengänge abschließen werden, sofern sie bereits 132 LP mit einem No-
tendurchschnitt von mindestens 2,7 bzw. dem länderspezifischen Äquivalent 
erreicht haben. Solche Bewerber und Bewerberinnen können zugelassen wer-
den, wenn sie bis zum 30. September das Zeugnis über das abgeschlossene 
Studium nachreichen. 

In Zweifelsfällen entscheidet das Prüfungsamt über die Gleichwertigkeit.  
 
Darüber hinaus sind folgende Fremdsprachenkenntnisse nachzuweisen: 

• Latinum oder Lateinkenntnisse, die durch den erfolgreichen Abschluss des 
im Freien Wahlpflichtbereich angebotenen Lateinkurses an der Universität 
Bonn im Umfang von 12 LP oder einem dazu äquivalenten Lateinkurs nach-
gewiesen werden; 

• Kenntnisse in zwei modernen Fremdsprachen im Umfang von wenigstens 
drei Schuljahren oder von entsprechenden, aufeinander aufbauenden Sprach-
kursen an Universitäten oder Sprach- und Kulturinstituten (CEF-Niveau: A2) 
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alternativ können diese Kenntnisse durch Zertifikate international anerkann-
ter Sprachtests (z.B. TOEFL) nachgewiesen werden; 

• In begründeten Einzelfällen kann das Prüfungsamt auf Antrag im Einverneh-
men mit den Fachvertretern Ausnahmen von dieser Bestimmung zulassen, 
sofern als Ersatz eine andere fachdienliche Sprache nachgewiesen werden 
kann. 

 
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen sich einem Verfahren zur Feststel-
lung der besonderen studiengangbezogenen Eignung unterziehen, das in allge-
meiner Form in Anlage 1 der Masterprüfungsordnung geregelt wird. Das Ver-
fahren findet ein Mal im Studienjahr statt. Die Bewerbungsfrist wird rechtzeitig 
vom Prüfungsamt bekannt gegeben. 
 
Die besondere Eignung beruht auf Fähigkeiten und vertieften Kenntnissen in 
den folgenden Bereichen: 

• Grundlagen komparatistischer Textanalyse 

• Literarische Fremdsprachenkompetenz 

• Grundlagen der Übersetzungstheorie und -analyse 

• Grundkenntnisse der europäischen Literaturgeschichte der Neuzeit 

• Literatur im intermedialen Zusammenhang 
 
Die Kenntnisse und Fähigkeiten in den o.g. Bereichen sollen in einer mündli-
chen (protokollierten) Prüfung nachgewiesen werden. 
 
Die Eignung folgender Bewerberinnen und Bewerber gilt als festgestellt: 

a) Absolventinnen und Absolventen des Bachelor-Studiengangs „Germanistik, 
Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft“ (Kernfach) mit dem Profil 
Komparatistik an der Universität Bonn, die diesen Studiengang mit einer Ge-
samtnote von mindestens 2,5 abgeschlossen haben; 

b) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss im Fach „Vergleichende Literaturwissenschaft/Komparatistik“ 
(Kern-/Hauptfach) mit einer Gesamtnote von mindestens 2,5 bzw. dem län-
derspezifischen Äquivalent erworben haben; 

c) Bewerberinnen und Bewerber, die ihr Studium in einem der o.g. Studiengän-
ge im Semester der Bewerbung abschließen werden, sofern sie bereits 132 
LP mit einem Notendurchschnitt von mindestens 2,0 bzw. dem länderspezifi-
schen Äquivalent erreicht haben. 
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(2) Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4) 
Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Masterprüfung vier Semester 
(zwei Studienjahre). Das Studium umfasst die in der Anlage genannten Module 
im Umfang von insgesamt 120 Leistungspunkten, die sich in drei Pflichtmodule 
(45 LP), drei Wahlpflichtmodule (45 LP) und die Masterarbeit (30 LP) aufglie-
dern. 
 
(3) Studienleistungen als Voraussetzungen zur Teilnahme an Prüfungen 
Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige Teil-
nahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Teilnahme ist nicht regel-
mäßig, wenn ein Studierender eine Lehrveranstaltung von 2 SWS mehr als zwei 
Mal, bei einem Umfang von zwei Lehrveranstaltungen mit je 2 SWS mehr als 
vier Lehrveranstaltungen und in einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Un-
terrichtszeit versäumt. Wenn schwerwiegende Umstände für das Versäumnis 
geltend gemacht werden, kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Kon-
fliktfall entscheidet der Prüfungsbeirat. Weitere Studienleistungen, die Voraus-
setzung für die Teilnahme an den Prüfungen sind, werden im Modulplan ange-
führt und den Studierenden spätestens zu Beginn der Veranstaltung bekannt 
gegeben. 
 
(4) Wiederholung von Prüfungen (§ 13) 
Wird ein Wahlpflichtmodul endgültig nicht bestanden, so kann ein anderes, bis-
her nicht gewähltes Wahlpflichtmodul kompensierend gewählt werden. Eine 
solche Kompensation ist nur ein Mal möglich. 
 
(5) Masterarbeit (§ 18) 
Die Masterarbeit kann in deutscher Sprache oder – bei Einverständnis des Be-
treuers/der Betreuerin – auf Antrag beim Prüfungsamt in einer anderen Fremd-
sprache verfasst werden. Wird die Masterarbeit nicht in deutscher Sprache ver-
fasst, dann ist ihr eine Zusammenfassung in deutscher Sprache im Umfang von 
mindestens 2 Seiten beizufügen. 
 
(6) Module des M.A. Komparatistik (§ 4 Abs. 7) lt. nachfolgendem Modul-
plan 
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Modulplan: M.A. Komparatistik 

 V =  Vorlesung, Pl = Plenum, S = Seminar, Ü = Übung 

 
1. Studienjahr: Pflichtmodule 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die  

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
D 12 – Europäische Ästhetik und 
Poetik  

 (Pl,  S,  Ü) 

1-2 Sem. keine 
- regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 

Lehrveranstaltungen 
- angeleitetes Selbststudium 
- ggf. Testate 
Erbringen sämtlicher vorgeschriebener Leis-
tungsanforderungen (z.B. regelmäßige Begleit-
lektüre, regelmäßige Vor- und Nachbereitung 
der Sitzungen, Anfertigung von Sitzungsproto-
kollen, Exzerpten, Hand-Outs etc., Übernahme 
von Moderationen und Referaten (ggf. in 
Kleingruppen), Absolvieren schriftlicher Tests; 
die konkreten Leistungsanforderungen werden 
zu Beginn der jeweiligen Lehrveranstaltungen 
bekannt gegeben) 

 Ausbildung eines ästhetischen und poetologi-
schen Theoriebewusstseins 

 Interdependenz von ästhetischer und literari-
scher Praxis 

 Ausbildung eigenständiger wissenschaftlicher 
Perspektiven 

Klausur  oder  
Seminarprüfung  

15 

D 13  – Themen und Theorien  
der Weltliteratur  

(Pl, S, Ü)  

1-2 Sem. keine 
- regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 

Lehrveranstaltungen 
- angeleitetes Selbststudium 
- ggf. Testate 
Erbringen sämtlicher vorgeschriebener Leis-
tungsanforderungen (z.B. regelmäßige Be-
gleitlektüre, regelmäßige Vor- und Nachberei-
tung der Sitzungen, Anfertigung von Sitzungs-
protokollen, Exzerpten, Hand-Outs etc., Über-
nahme von Moderationen und Referaten (ggf. 
in Kleingruppen), Absolvieren schriftlicher 
Tests; die konkreten Leistungsanforderungen 
werden zu Beginn der jeweiligen Lehrveran-
staltungen bekannt gegeben) 

 Verständnis für diachrone und synchrone Ver-
netzung der Weltliteratur 

 reflektierter und kritischer Umgang mit Kon-
zepten und Modellen von Weltliteratur 

 Ausbildung eigenständiger wissenschaftlicher 
Perspektiven 

Seminarprüfung  

 

15 
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1./ 2. Studienjahr: Wahlpflichtmodule D1, D2, D6, D7, D8, D9, D15, D16 des Masterstudiengangs Germanistik  
(es sind drei aus acht Modulen zu wählen) 
 
2. Studienjahr: Pflichtmodul 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die  

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
D 14 - Medienwechsel und 
Intermedialität  

(Pl, S, Ü) 

1-2 Sem. keine 
- regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 

Lehrveranstaltungen 
- angeleitetes Selbststudium 
- ggf. Testate 
Erbringen sämtlicher vorgeschriebener Leis-
tungsanforderungen (z.B. regelmäßige Begleit-
lektüre, regelmäßige Vor- und Nachbereitung 
der Sitzungen, Anfertigung von Sitzungsproto-
kollen, Exzerpten, Hand-Outs etc., Übernahme 
von Moderationen und Referaten (ggf. in 
Kleingruppen), Absolvieren schriftlicher 
Tests; die konkreten Leistungsanforderungen 
werden zu Beginn der jeweiligen Lehrveran-
staltungen bekannt gegeben) 

 Intermedialität als System von Wechselbezie-
hungen zwischen alten und neuen Medien 

 Medienwechsel als Transformation (z.B. Lite-
raturverfilmung) 

 historisch-theoretische und analytisch-syste-
matische Grundlagen von Medienwechsel und 
Intermedialität 

Seminarprüfung  

 

15 

 
weitere Prüfungsleistung im Studiengang Komparatistik: Masterarbeit im Umfang von 30 LP
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang: 
 
M.A. Skandinavistik 
 
(1) Zugangsvoraussetzungen, Eignungsfeststellung und Empfehlungen (§ 3) 
Zum nicht-konsekutiven Master-Studiengang „Skandinavistik“ können folgende 
Bewerberinnen und Bewerber zugelassen werden: 

a) Absolventinnen und Absolventen der Universität Bonn, die den Bachelor-
Studiengang der Philosophischen Fakultät „Germanistik, Vergleichende 
Literatur- und Kulturwissenschaft“ als Kernfach und im Profil Skandinavistik 
mit der Gesamtnote von mindestens 3,0 abgeschlossen haben; 

b) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss in den Fächern „Skandinavistik“ oder „Nordistik“ (Kern-/Hauptfach) 
mit der Gesamtnote von mindestens 3,0 bzw. dem länderspezifischen Äqui-
valent erworben haben; 

c) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss in solchen Studiengängen erworben haben, die skandinavistische Mo-
dule im Umfang von mindestens 60 LP enthalten, und in diesen Modulen ei-
nen Notendurchschnitt von mindestens 3,0 bzw. dem länderspezifischen 
Äquivalent erreicht haben; 

d) Bewerberinnen und Bewerber, die im Semester der Bewerbung einen der o.g. 
Studiengänge abschließen werden, sofern sie bereits 132 LP mit einem No-
tendurchschnitt von mindestens 2,7 bzw. dem länderspezifischen Äquivalent 
erreicht haben. Solche Bewerber und Bewerberinnen können zugelassen 
werden, wenn sie bis zum 30. September das Zeugnis über das abgeschlos-
sene Studium nachreichen. 

In Zweifelsfällen entscheidet das Prüfungsamt über die Gleichwertigkeit.  
 
Darüber hinaus sind folgende Fremdsprachenkenntnisse nachzuweisen: 

• Latinum oder Lateinkenntnisse, die durch den erfolgreichen Abschluss des 
im Freien Wahlpflichtbereich angebotenen Lateinkurses an der Universität 
Bonn im Umfang von 12 LP oder einem dazu äquivalenten Lateinkurs nach-
gewiesen werden; 

• Kenntnis einer skandinavischen Sprache in Wort und Schrift, nachgewiesen 
durch Module im Umfang von mindestens 24 LP (im Rahmen eines BA-
Studiums). 
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Die Bewerberinnen und Bewerber müssen sich einem Verfahren zur Feststel-
lung der besonderen, studiengangbezogenen Eignung unterziehen, das in allge-
meiner Form in Anlage 1 der Masterprüfungsordnung geregelt wird. Das Ver-
fahren findet ein Mal im Studienjahr statt. Die Bewerbungsfrist wird rechtzeitig 
vom Prüfungsamt bekannt gegeben. 
 
Die besondere Eignung beruht auf Fähigkeiten und vertieften Kenntnissen in 
den folgenden Bereichen: 

• Mindestens durchschnittliche Sprech- und Verständniskompetenz in einer 
skandinavischen Sprache 

• Grundlinien der Kenntnis des Kanons der skandinavischen Literaturen 

• Grundkenntnisse im Altnordischen 
 
Die Kenntnisse und Fähigkeiten in den o.g. Bereichen sollen in einer münd-
lichen (protokollierten) Prüfung nachgewiesen werden. 
 
Die Eignung folgender Bewerberinnen und Bewerber gilt als festgestellt: 

a) Absolventen und Absolventinnen des Bachelor-Studiengangs „Germanistik, 
Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft“ und im Profil Skandina-
vistik (Kernfach) der Universität Bonn, die diesen Studiengang mit einer Ge-
samtnote von mindestens 2,5 abgeschlossen haben; 

b) Absolventen und Absolventinnen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss im Fach „Skandinavistik“ oder „Nordistik“ mit einer Gesamtnote von 
mindestens 2,5 bzw. dem länderspezifischen Äquivalent erworben haben; 

c) Bewerberinnen und Bewerber, die ihr Studium in einem der o.g. Studiengän-
ge im Semester der Bewerbung abschließen werden, sofern sie bereits 132 
LP mit einem Notendurchschnitt von mindestens 2,0 erreicht haben. 

(2) Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4) 
Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Masterprüfung vier Semester 
(zwei Studienjahre). Das Studium umfasst die in der Anlage genannten Module 
im Umfang von insgesamt 120 Leistungspunkten, die sich in vier Pflichtmodule 
(60 LP), zwei Wahlpflichtmodule (30 LP) und die Masterarbeit (30 LP) aufglie-
dern. 
 
(3) Studienleistungen als Voraussetzungen zur Teilnahme an Prüfungen 
Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige Teil-
nahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Teilnahme ist nicht regel-
mäßig, wenn ein Studierender eine Lehrveranstaltung von 2 SWS mehr als zwei 
Mal, bei einem Umfang von zwei Lehrveranstaltungen mit je 2 SWS mehr als 
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vier Lehrveranstaltungen und in einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Un-
terrichtszeit versäumt. Wenn schwerwiegende Umstände für das Versäumnis 
geltend gemacht werden, kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Kon-
fliktfall entscheidet der Prüfungsbeirat. Weitere Studienleistungen, die Voraus-
setzung für die Teilnahme an den Prüfungen sind, werden im Modulplan ange-
führt und den Studierenden spätestens zu Beginn der Veranstaltung bekannt ge-
geben. 
 
(4) Wiederholung von Prüfungen (§ 13) 
Wird ein Wahlpflichtmodul endgültig nicht bestanden, so kann ein anderes, bis-
her nicht gewähltes Wahlpflichtmodul kompensierend gewählt werden. Eine 
solche Kompensation ist nur ein Mal möglich. 
 
(5) Masterarbeit (§ 18) 
Die Masterarbeit kann in deutscher Sprache oder – bei Einverständnis des Be-
treuers/der Betreuerin – auf Antrag beim Prüfungsamt in englischer, dänischer, 
isländischer, norwegischer oder schwedischer Sprache verfasst werden. Wird die 
Masterarbeit nicht in deutscher Sprache verfasst, dann ist ihr eine Zusammen-
fassung in deutscher Sprache im Umfang von mindestens 2 Seiten beizufügen. 
 
(6) Module des M.A. Skandinavistik (§ 4 Abs. 7) lt. nachfolgendem Modul-
plan 
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Modulplan: M.A. Skandinavistik  

V = Vorlesung, Pl = Plenum, S = Seminar, Ü = Übung 

 
1/ 2. Studienjahr: Pflichtmodule 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die  

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
 D 15 - Skandinavistische 
Mediävistik 

 (Pl, Ü, S) 

1-2 Sem. keine 
- regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 

Lehrveranstaltungen 
- angeleitetes Selbststudium 
- ggf. Testate 
Erbringen sämtlicher vorgeschriebener Leistungs-
anforderungen (z.B. regelmäßige Begleitlektüre, 
regelmäßige Vor- und Nachbereitung der Sitzun-
gen, Anfertigung von Sitzungsprotokollen, Ex-
zerpten, Hand-Outs etc., Übernahme von Modera-
tionen und Referaten (ggf. in Kleingruppen), Ab-
solvieren schriftlicher Tests; die konkreten Leis-
tungsanforderungen werden zu Beginn der jewei-
ligen Lehrveranstaltungen bekannt gegeben) 

 selbständiges Forschen in allen mediävistischen Diszipli-
nen auf Grundlage der sprachlichen und geographischen 
Verhältnisse des mittelalterlichen und vormittelalterlichen 
Skandinavien 

 Erlernen des Altnordischen als Grundlagensprache mittel-
alterlichen Quellentexte Skandinaviens über reine Lektü-
refähigkeit hinaus  

 Perfektionierung der literaturwissenschaftlichen Kennt-
nisse für Skandinavien vom 10. zum 15. Jh.  

 Kenntnisse im Bereich des Kanons der mittelalterlichen 
skandinavischen Literatur 

 Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten für die Grundpro-
bleme (skandinavistischer) mediävistischer Forschung  

 Basiskenntnisse in Kodikologie und Paläographie  
 Entwicklung eigenständiger Ansätze zur Erklärung 
sprachlicher, kultureller und politischer Tendenzen im 
neuzeitlichen Skandinavien auf Grund mediävistischer 
Kenntnisse 

Seminarprüfung 15 

D 16 - Neuere 
skandinavische 
Literaturwissenschaft  

(Pl, Ü, S) 

1-2 Sem. keine 
- regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 

Lehrveranstaltungen 
- angeleitetes Selbststudium 
- ggf. Testate 

Erbringen sämtlicher vorgeschriebener Leistungs-
anforderungen (z.B. regelmäßige Begleitlektüre, 
regelmäßige Vor- und Nachbereitung der Sitzun-
gen, Anfertigung von Sitzungsprotokollen, Ex-
zerpten, Hand-Outs etc., Übernahme von Modera-
tionen und Referaten (ggf. in Kleingruppen), Ab-

 Einblick in die Literatur- und Kulturgeschichte des skan-
dinavischen Länder unter Berücksichtigung einer kompa-
ratistischen Perspektive  

 Ausbildung des Urteilsvermögens in literar- und kultur-
historischen sowie literaturtheoretischen Zusammenhän-
gen  

 Verfeinerung argumentativer Verfahren in mündlicher 
und schriftlicher Darstellung  

 Fähigkeit, literaturwissenschaftliche Begriffe zu proble-
matisieren 

Seminarprüfung  
oder Klausur oder 
mündliche 
Prüfung 

15 
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solvieren schriftlicher Tests; die konkreten Leis-
tungsanforderungen werden zu Beginn der jewei-
ligen Lehrveranstaltungen bekannt gegeben) 

D 17 - Skandinavische 
Sprachen (Sprachfestigung) 

(Ü, Ü, Ü) 

2 Sem. Keine 
- regelmäßige (aktive) Teilnahme an allen 

Lehrveranstaltungen 
- angeleitetes Selbststudium 
- ggf. Testate 

Erbringen sämtlicher vorgeschriebener Leistungs-
anforderungen (z.B. regelmäßige Begleitlektüre, 
regelmäßige Vor- und Nachbereitung der Sitzun-
gen, Anfertigung von Sitzungsprotokollen, Ex-
zerpten, Hand-Outs etc., Übernahme von Modera-
tionen und Referaten (ggf. in Kleingruppen), Ab-
solvieren schriftlicher Tests; die konkreten Leis-
tungsanforderungen werden zu Beginn der jewei-
ligen Lehrveranstaltungen bekannt gegeben) 

 Perfektionierung der Sprachkenntnisse in Wort und 
Schrift 

 Verbesserung der Argumentations- und Diskussionsfähig-
keit in der gewählten Fremdsprache  

 Fähigkeit zum schriftlichen Übersetzen in beiden Rich-
tungen 

 selbständiger Umgang mit Informationsmedien 
 mündliche Präsentation von literarischen und fachlichen 
Themen in der Fremdsprache  

 schriftliche Präsentation von fachspezifischen Inhalten in 
wissenschaftlichen Texten in der Fremdsprache  

 Umgang mit interkulturellen Themen 

Klausur 15 

D 18 - Skandinavistisches 
Projektmodul 

(S) 

2 Sem. keine 
- Referate 
- Gruppenarbeiten 
- Exkursionen 

 

 Einüben empirischen Arbeitens mit Ergebnisorientierung 
nach dem Konzept des „forschenden Lernens“  

 Verbinden von empirischer Forschungspraxis (landes-
kundliche Feldforschung, Bild u. Medienanalyse, Archiv- 
und Quellenarbeit etc.), hermeneutischer Interpretation u. 
theoretischer Reflexion (z.B. angewandte Kulturanalyse)  

 Erwerb von konzeptionellen, praktischen und sozialen 
Kompetenzen  

 Verbindung von individueller Leistungsfähigkeit und so-
zialer Kompetenz  

 Erwerb von Fertigkeiten zur öffentlichkeitswirksamen 
Präsentation von Ergebnissen (z.B.  Ausstellung, Film, 
Rundfunkbeitrag, Internetseite, Konferenzpräsentation 
oder publizierbaren Forschungsergebnissen)  

 Einblicke in spätere Berufspraxis und Kontakte zu 
außeruniversitären Einrichtungen 

Seminarprüfung 15 
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1. / 2. Studienjahr: Wahlpflichtmodule (zu wählen sind zwei Module)  

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die  

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
D 19 - Skandinavistisches 
Vermittlungsmodul 
(Ü) 

1 Sem. Keine - Referate 
- Berichte 
- Stundenbilder 
 

 Einüben von Vermittlung wissenschaftlicher oder 
sprachlicher Fertigkeiten  

 Vorbereitung von Unterrichtseinheiten  
 Arbeiten mit Studenten in den ersten Studienjahren im 
Rahmen von Tutorials, Mentoraten, oder Coaching 
Evaluation von Unterrichtsergebnissen 

 Planung extracurricularer Ergänzungen des Studiums 
mit Studierenden (Exkursionen, Projektarbeiten, Vorträ-
ge) 

 Rückmeldung der Ergebnisse der Unterrichtserfahrun-
gen an den Veranstaltungsleiter in Form schriftlicher 
und mündlicher Berichte  

Seminarprüfung 
oder  Klausur 
oder mündliche 
Prüfung 

15 

Außer D19 können die literatur- und kulturwissenschaftlichen Module D1, D2, D6, D7, D8, D9, D10, D12, D13, D14 des Masterstudiengangs 
Germanistik gewählt werden; zu wählen sind also D19 und eines der angeführten germanistischen Module oder zwei der germanistischen Module.  

 
weitere Prüfungsleistung im Studiengang Master Skandinavistik: Masterarbeit im Umfang von 30 LP 
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Anlage 2 zur Prüfungsordnung für die Masterstudiengänge  
der Philosophischen Fakultät der Universität Bonn 

 
 
 
 
 

Studiengangspezifische Bestimmungen und Modulpläne 
 

 
 
 
 
 

Institut  VI 
 
 

Anglistik, Amerikanistik und Keltologie 
 
 
 
 
 

 
Studiengänge: 
 
- Englische Literaturen und Kulturen 
- Englische Sprachwissenschaft 
- North American Studies
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang: 
 
M.A. Englische Literaturen und Kulturen 
 
(1) Zugangsvoraussetzungen, Eignungsfeststellung und Empfehlungen (§ 3) 
Zum Master-Studiengang „Englische Literaturen und Kulturen“ können folgen-
de Bewerberinnen und Bewerber zugelassen werden: 

a) Absolventinnen und Absolventen der Universität Bonn, die den Bachelor-
Studiengang der Philosophischen Fakultät mit „English Studies“ als Kern-
fach mit der Gesamtnote von mindestens 3,0 abgeschlossen haben; 

b) Absolventinnen und Absolventen anderer Studiengänge der Universität 
Bonn, die anglistische Module im Umfang von mindestens 30 LP studiert 
und in ihrem Abschluss mindestens die Gesamtnote 3,0 erzielt haben;  

c) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss in einem anglistischen Studiengang (Kern-/Hauptfach) mit der Ge-
samtnote von mindestens 3,0 bzw. dem länderspezifischen Äquivalent erwor-
ben haben; 

d) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss in solchen Studiengängen erworben haben, die anglistische Module 
im Umfang von mindestens 30 LP enthalten, und eine Gesamtnote von 
mindestens 3,0 bzw. dem länderspezifischen Äquivalent erzielt haben; 

e) Bewerberinnen und Bewerber, die im Semester der Bewerbung einen der o.g. 
Studiengänge abschließen werden, sofern sie bereits 132 LP mit einem No-
tendurchschnitt von mindestens 2,7 bzw. dem länderspezifischen Äquivalent 
erreicht haben. Solche Bewerber und Bewerberinnen können zugelassen wer-
den, wenn sie bis zum 30. September das Zeugnis über das abgeschlossene 
Studium nachreichen. 

In Zweifelsfällen entscheidet das Prüfungsamt über die Gleichwertigkeit. 
 
Darüber hinaus sind folgende Fremdsprachenkenntnisse nachzuweisen:  

• Mindestens 100 Punkte im TOEFL iBT oder ein Ergebnis von mindestens 
6,0 im IELTS mit mindestens 5,5 in allen Einzelbereichen; 

• Kenntnisse einer zweiten Fremdsprache im Umfang von mindestens drei 
Schuljahren oder von entsprechenden, aufeinander aufbauenden Sprachkur-
sen an Universitäten oder Sprach- und Kulturinstituten (CEF-Niveau: A2). 
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Die Bewerberinnen und Bewerber müssen sich einem Verfahren zur Feststel-
lung der besonderen studiengangbezogenen Eignung unterziehen, das in allge-
meiner Form in Anlage 1 der Masterprüfungsordnung geregelt wird. Das Ver-
fahren findet ein Mal im Studienjahr statt. Die Bewerbungsfristen werden recht-
zeitig vom Prüfungsamt bekannt gegeben. 
 
Die besondere Eignung beruht auf Fähigkeiten und vertieften Kenntnissen in 
den folgenden Bereichen: 

• Kenntnisse der Grundbegriffe der wichtigsten Theorien der englischen und 
postkolonialen Literatur- und Kulturwissenschaft; Faktenwissen im Über-
blick 

• fundierte Kenntnisse in ausgewählten Bereichen der Literatur- und Kultur-
wissenschaft (1 Epoche, 1 Gattung, 1 Autor/in) 

• Fähigkeit zur forschungsbasierten Erschließung von Spezialkenntnissen der 
englischen und postkolonialen Literatur und Kultur (Methodenkompetenz) 

 
Maßstab für die Feststellung der Eignung ist der Kenntnisstand, der im Bache-
lor-Studiengang „Englisch Studies“ (Kernfach) an der Universität Bonn in den 
Modulen des dritten Studienjahres erreicht wird. Die Kenntnisse und Fähig-
keiten in den o.g. Bereichen sollen in einer mündlichen (protokollierten) Prü-
fung nachgewiesen werden.  
 
Die Eignung folgender Bewerberinnen und Bewerber gilt als festgestellt: 

a) Absolventinnen und Absolventen des Bachelor-Studiengangs „English Stu-
dies“ (Kernfach) an der Universität Bonn, die diesen Studiengang mit einer 
Gesamtnote von mindestens 2,5 abgeschlossen haben; 

b) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss im Fach „Anglistik“ (Kern-/Hauptfach) mit einer Gesamtnote von 
mindestens 2,3 bzw. dem länderspezifischen Äquivalent abgeschlossen ha-
ben; 

c) Bewerberinnen und Bewerber, die ihr Studium mit dem Fach „Anglistik“ 
(Kern-/Hauptfach) im Semester der Bewerbung abschließen werden, sofern 
sie bereits 132 LP mit einem Notendurchschnitt von mindestens 1,9 bzw. 
dem länderspezifischen Äquivalent erreicht haben. 

 
(2) Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4) 
Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Masterprüfung vier Semester 
(zwei Studienjahre). Das Studium umfasst die in der Anlage genannten Module 
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im Umfang von insgesamt 120 Leistungspunkten, die sich in 6 Pflichtmodule 
(52 LP), 4 Wahlpflichtmodule (38 LP) und die Masterarbeit (30 LP) aufgliedern. 
 
(3) Studienleistungen als Voraussetzungen zur Teilnahme an Prüfungen 
Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige Teil-
nahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Teilnahme ist nicht regel-
mäßig, wenn ein Studierender eine Lehrveranstaltung von 2 SWS mehr als zwei 
Mal, bei einem Umfang von zwei Lehrveranstaltungen mit je 2 SWS mehr als 
vier Lehrveranstaltungen und in einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Un-
terrichtszeit versäumt. Wenn schwerwiegende Umstände für das Versäumnis 
geltend gemacht werden, kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Kon-
fliktfall entscheidet der Prüfungsbeirat. Weitere Studienleistungen, die Voraus-
setzung für die Teilnahme an den Prüfungen sind, werden im Modulplan ange-
führt und den Studierenden spätestens zu Beginn der Veranstaltung bekannt ge-
geben. 
 
(4) Wiederholung von Prüfungen (§ 13) 
Wird ein Wahlpflichtmodul endgültig nicht bestanden, so kann ein anderes, 
bisher nicht gewähltes Wahlpflichtmodul kompensierend gewählt werden. Eine 
solche Kompensation ist nur ein Mal möglich. 
 
(5) Masterarbeit (§ 18) 
Die Masterarbeit kann in deutscher Sprache oder – bei Einverständnis des Be-
treuers/der Betreuerin – auf Antrag beim Prüfungsamt in englischer Sprache ver-
fasst werden. Wird die Masterarbeit nicht in deutscher Sprache verfasst, dann ist 
ihr eine Zusammenfassung in deutscher Sprache im Umfang von mindestens 2 
Seiten beizufügen. 
 
(6) Module des M.A. Englische Literaturen und Kulturen (§ 4 Abs. 7) lt. 
nachfolgendem Modulplan 
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Modulplan: M. A. Englische Literaturen und Kulturen 

V = Vorlesung, S = Seminar, Ü = Übung 

 
1. Studienjahr: Pflichtmodule 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
AM1 – 
Sprachpraxis I 

(Ü, Ü) 

2 Sem. keine mündliche und schriftliche Studienleistungen 
nach Vereinbarung 

 

 Erarbeitung sprachlicher Genauigkeit im 
Bereich der Grammatik 

 Übersetzen aus dem Englischen und in das 
Englische unter Berücksichtigung überset-
zungstheoretischer Aspekte 

2 Teilprüfungen 
Klausuren 
und/oder 
Seminarprüfungen 
Gewichtung: 1:1 

7 

AM2 – 
Theorien und Modelle 
der Literatur-, Kultur- 
und Sprachwissenschaft 

(V, V) 

2 Sem. keine mündliche und schriftliche Studienleistungen 
nach Vereinbarung 

 

 Grundlagen- und weiterführende Kennt-
nisse über literatur- und kulturwissen-
schaftliche sowie sprachwissenschaftliche 
Theorien und Modelle 

 Anwendung der Theorien und Modelle, 
Transfer in andere Kontexte, Systematisie-
rung eigener Analysen 

Klausur 
 

8 

AM3 – 
Literatur und Kultur der 
Frühen Neuzeit (1500-
1660) (I) 

(V, Ü, Ü) 

2 Sem. keine mündliche und schriftliche Studienleistungen 
nach Vereinbarung 

 

 Grund- und Überblickskenntnisse der engl. 
Geschichte u. Kulturgeschichte der Epoche  

 Grund- u. Überblickskenntnisse der Haupt-
gattungen der Epoche  

 Grundkenntnisse über repräsentative Auto-
ren der Epoche 

2 Teilprüfungen 
Klausuren 
und/oder 
Seminarprüfungen 
Gewichtung: 1:1  

10 

AM4 – 
Literatur und Kultur der 
Späten Neuzeit (1660-  ) 
(I) 

(V, Ü, Ü, Ü) 

2 Sem. keine mündliche und schriftliche Studienleistungen 
nach Vereinbarung 

 

 

 Grund- und Überblickskenntnisse der engl. 
Geschichte u. Kulturgeschichte der Epoche  

 Grund- u. Überblickskenntnisse der Haupt-
gattungen der Epoche  

 Grundkenntnisse über repräsentative Auto-
ren der Epoche 

3 Teilprüfungen 
Klausuren 
und/oder 
Seminarprüfungen 
Gewichtung:  
1:1:1 

14 

AM5 – 
Postkoloniale Literaturen 
und Kulturen (I) 

2 Sem. keine mündliche und schriftliche Studienleistungen 
nach Vereinbarung 

 Grund- und Überblickskenntnisse der post-
kolonialen Theoriebildungen 

 Grund- und Überblickskenntnisse der neu-

2 Teilprüfungen 
Klausuren 
und/oder 

10 
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(V, Ü, Ü) 

 

 en englischsprachigen Literaturen sowie 
der Kolonialliteratur und der ethnischen 
Minoritätenliteratur Großbritanniens  

 grundlegende geschichtliche Kenntnisse 
der Regionen und der speziellen Funktiona-
lisierung der anglophonen Literaturen in 
den jeweiligen Kulturen 

Seminarprüfungen 
Gewichtung: 1:1 

 
 

1. Studienjahr: Wahlpflichtbereich Forschungsmodule (es ist ein Modul zu wählen) 

Modul 
 Dauer 

Teilnahme-
voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
AM6 –  
From Page to Stage 

(S und eine 
Blockveranstaltung) 

1 Sem. + 
eine 
Block-
woche 

keine 

 

aktive Teilnahme u. Mitarbeit im Rahmen ei-
ner Kleingruppe, die eines der Dramen für die 
gesamte Gruppe vorbereitet 

 

 vertiefte Kenntnisse in der Umsetzung von 
dramatischen Texten in konkrete Auffüh-
rungen  

 kritische Evaluation konkreter Aufführung 
im Kontext der Text- u. Aufführungsge-
schichte 

Seminarprüfung 10 

Es werden weitere Wahlpflichtmodule angeboten. Diese werden auf Vorschlag des Prüfungsbeirates vom Dekan genehmigt. Das Prüfungsamt gibt 
die genehmigten Wahlpflichtmodule rechtzeitig zu Beginn des Semesters durch Aushang oder elektronisch bekannt.  
 
 
2. Studienjahr: Pflichtmodul  

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
AM7 – 
Sprachpraxis II 

(Ü) 

1 Sem. AM1 

 

mündliche und schriftliche Studienleistungen 
nach Vereinbarung 

Verfassen und Präsentation von unter-
schiedlichen Textsorten (z. B. Berichte, 
Essays) 

Klausur oder 
Seminarprüfung 

4 
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2. Studienjahr: Wahlpflichtmodule (es sind drei von vier Modulen zu wählen) 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistung als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
AM8 – 
Literatur und Kultur der 
Frühen Neuzeit (1500-
1660) (II) 

(S, Ü, Ü) 

2 Sem. AM3 mündliche und schriftliche Studienleistungen 
nach Vereinbarung 

 

 Spezial- u. Überblickskenntnisse der engli-
schen Geschichte u. Kulturgeschichte der 
Epoche  

 Spezial- u. Überblickskenntnisse über re-
präsentative Hauptgattungen der Epoche  

 Grundkenntnisse über repräsentative Auto-
ren der Epoche 

3 Teilprüfungen 
S: Seminarprüfung 
Ü: Klausuren oder 
Seminarprüfungen 
Gewichtung: 
 2:1:1 

9 

AM9 – 
Literatur und Kultur der 
Späten Neuzeit (1660 -   ) 
(II)  

(S, Ü, Ü) 

2 Sem. AM4 mündliche und schriftliche Studienleistungen 
nach Vereinbarung 

 

 Spezial- u. Überblickskenntnisse der engli-
schen Geschichte u. Kulturgeschichte der 
Epoche  

 Spezial- u. Überblickskenntnisse über re-
präsentative Hauptgattungen der Epoche  

 Grundkenntnisse über repräsentative Auto-
ren der Epoche 

3 Teilprüfungen 
S: Seminarprüfung 
Ü: Klausuren oder 
Seminarprüfungen 
Gewichtung: 
 2:1:1 

9 

AM10 – 
Postkoloniale Literaturen 
und Kulturen (II) 

(S, Ü, Ü) 

 

2 Sem. AM5 mündliche und schriftliche Studienleistungen 
nach Vereinbarung 

 

 Grund- und Überblickskenntnisse der post-
kolonialen Theoriebildungen; Spezial- und 
Überblickskenntnisse der neuen englisch-
sprachigen Literaturen sowie der Kolonial-
literatur und der ethnischen Minoritätenli-
teratur Großbritanniens  

 grundlegende geschichtliche Kenntnisse 
der Regionen und der speziellen Funktiona-
lisierung der anglophonen Literaturen in 
den jeweiligen Kulturen mit Schwerpunkt-
bildungen 

3 Teilprüfungen 
S: Seminarprüfung 
Ü: Klausuren oder 
Seminarprüfungen 
Gewichtung: 
 2:1:1 

9 

AM11 – 
Literatur und Kultur des 
Mittelalters 

(S, Ü, Ü) 

2 Sem. AM2 mündliche und schriftliche Studienleistungen 
nach Vereinbarung 

 

Bekanntschaft mit wichtigen Textzeugnissen 
des Alt- und Mittelenglischen sowie mit den 
Methoden der literatur- und kulturwissen-
schaftlichen Mediävistik 

 3 Teilprüfungen 
S: Seminarprüfung 
Ü: Klausuren oder 
Seminarprüfungen 
Gewichtung: 
 2:1:1 

9  

 
weitere Prüfungsleistung im Studiengang M. A. Englische Literaturen und Kulturen: Masterarbeit im Umfang von 30 LP 
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang: 
 
M.A. Englische Sprachwissenschaft  
 
(1) Zugangsvoraussetzungen, Eignungsfeststellung und Empfehlungen (§ 3) 
Zum Master-Studiengang „Englische Sprachwissenschaft“ können folgende Be-
werberinnen und Bewerber zugelassen werden: 
a) Absolventinnen und Absolventen der Universität Bonn, die den Bachelor-

Studiengang der Philosophischen Fakultät mit „English Studies“ als Kern-
fach mit der Gesamtnote von mindestens 3,0 abgeschlossen haben; 

b) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss in einem philologisch oder sprachwissenschaftlich ausgerichteten 
Studiengang mit einer Gesamtnote von mindestens 3,0 bzw. dem länderspezi-
fischen Äquivalent erworben haben; 

c) Bewerber und Bewerberinnen, die erst im Semester der Bewerbung einen der 
o.g. Studiengänge abschließen werden, sofern sie bereits 132 LP mit einem 
Notendurchschnitt von mindestens 2,7 bzw. dem länderspezifischen Äquiva-
lent erreicht haben. Solche Bewerberinnen und Bewerber können zugelassen 
werden, wenn sie bis zum 30. September das Zeugnis über das abgeschlos-
sene Studium nachreichen. 

In Zweifelsfällen entscheidet das Prüfungsamt über die Gleichwertigkeit.  
 
Darüber hinaus sind folgende sprachlichen Voraussetzungen zu erfüllen:  

• Mindestens 100 Punkte im TOEFL iBT oder ein Ergebnis von mindestens 
6,0 im IELTS mit mindestens 5,5 in allen Einzelbereichen; 

• Kenntnisse einer zweiten Fremdsprache im Umfang von mindestens drei 
Schuljahren oder von entsprechenden, aufeinander aufbauenden Sprachkur-
sen an Universitäten oder Sprach- und Kulturinstituten (CEF-Niveau: A2). 
 

Die Bewerberinnen und Bewerber müssen sich einem Verfahren zur Feststel-
lung der besonderen studiengangbezogenen Eignung unterziehen, das in allge-
meiner Form in Anlage 1 der Masterprüfungsordnung geregelt wird. Das Ver-
fahren findet ein Mal im Studienjahr statt. Die Bewerbungsfrist wird rechtzeitig 
vom Prüfungsamt bekannt gegeben. 
Die besondere Eignung beruht auf Fähigkeiten und vertieften Kenntnissen in 
den folgenden Bereichen: 

• Kenntnisse der Grundbegriffe und der wichtigsten Beschreibungsmodelle der 
englischen Sprachwissenschaft 
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• Vertrautheit mit Fragestellungen und Beschreibungsverfahren der Mikrolin-
guistik (z.B. Phonologie, Morphologie, Syntax), der Makrolinguistik (z.B. 
Pragmatik, Soziolinguistik, Psycholinguistik) und der historischen Sprach-
wissenschaft 

• Kompetenz zur linguistischen Analyse geschriebener und gesprochener Spra-
che 

• Kenntnisse der älteren Sprachstufen des Englischen 
 
Die Kenntnisse und Fähigkeiten in den o.g. Bereichen sollen in einer schrift-
lichen oder mündlichen (protokollierten) Prüfung nachgewiesen werden. 
 
Die Eignung folgender Bewerberinnen und Bewerber gilt als festgestellt: 

a) Absolventen und Absolventinnen des Bachelor-Studiengangs „English Stu-
dies“ (Kernfach) der Universität Bonn, die diesen Studiengang mit einer Ge-
samtnote von mindestens 2,5 abgeschlossen haben; 

b) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss im Fach „Anglistik“ (Kern-/Hauptfach) mit einer Gesamtnote von 
mindestens 2,3 bzw. dem länderspezifischen Äquivalent abgeschlossen ha-
ben; 

c) Bewerberinnen und Bewerber, die ihr Studium mit dem Fach „English Stu-
dies“ (Kernfach) der Universität Bonn im Semester der Bewerbung ab-
schließen werden, sofern sie bereits 132 LP mit einem Notendurchschnitt von 
mindestens 1,9 erreicht haben. 

 
(2) Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4) 
Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Masterprüfung vier Semester 
(zwei Studienjahre). Das Studium umfasst die in der Anlage genannten Module 
im Umfang von insgesamt 120 Leistungspunkten, die sich in neun Pflicht-
module (70 LP), zwei Wahlpflichtmodule (20 LP) und die Masterarbeit (30 LP) 
aufgliedern. 
 
(3) Studienleistungen als Voraussetzungen zur Teilnahme an Prüfungen 
Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige Teil-
nahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Teilnahme ist nicht regel-
mäßig, wenn ein Studierender eine Lehrveranstaltung von 2 SWS mehr als zwei 
Mal, bei einem Umfang von zwei Lehrveranstaltungen mit je 2 SWS mehr als 
vier Lehrveranstaltungen und in einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Un-
terrichtszeit versäumt. Wenn schwerwiegende Umstände für das Versäumnis 
geltend gemacht werden, kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Kon-
fliktfall entscheidet der Prüfungsbeirat. Weitere Studienleistungen, die Voraus-
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setzung für die Teilnahme an den Prüfungen sind, werden im Modulplan ange-
führt und den Studierenden spätestens zu Beginn der Veranstaltung bekannt ge-
geben. 
 
(4) Wiederholung von Prüfungen (§ 13) 
Wird ein Wahlpflichtmodul endgültig nicht bestanden, so kann ein anderes, bis-
her nicht gewähltes Wahlpflichtmodul kompensierend gewählt werden. Eine 
solche Kompensation ist nur ein Mal möglich. 
 
(5) Masterarbeit (§ 18) 
Die Masterarbeit kann in deutscher Sprache oder – bei Einverständnis des Be-
treuers/der Betreuerin – auf Antrag beim Prüfungsamt in englischer Sprache ver-
fasst werden. Wird die Masterarbeit nicht in deutscher Sprache verfasst, dann ist 
ihr eine Zusammenfassung in deutscher Sprache im Umfang von mindestens 2 
Seiten beizufügen. 
 
(6) Module des M.A. Englische Sprachwissenschaft  (§ 4 Abs. 7) lt. nachfol-
gendem Modulplan 
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Modulplan: M.A. Englische Sprachwissenschaft  

V = Vorlesung, Ü = Übung, S = Seminar 

 
1. Studienjahr: Pflichtmodule 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Aufbaumodul I  
Sprachpraxis  

(Ü, Ü) 

2 Sem. keine  schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen  

 Erarbeitung sprachlicher Genauigkeit im Bereich 
der Grammatik; Übersetzen aus dem Englischen 
und in das Englische unter Berücksichtigung 
übersetzungstheoretischer Aspekte 

2 Teilprüfungen 
Klausuren 
Gewichtung: 1:1 

7 

Aufbaumodul I  
Theorien und Modelle 
der Literatur-, Kultur- 
und Sprachwissenschaft 

(V, V) 

2 Sem. keine schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen  

 Grundlagen- und weiterführende Kenntnisse über 
literatur- und kulturwissenschaftliche sowie 
sprachwissenschaftliche Theorien und Modelle 

 Anwendung der Theorien und Modelle, Transfer in 
andere Kontexte, Systematisierung eigener Analy-
sen 

Klausur 8 

Aufbaumodul I 
Präsentationsstrukturen 
im geschriebenen 
Englisch 

(V, S, Ü) 

1 Sem. keine schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen  

 Grundlagen sprachlicher Repräsentation und 
Präsentation 

 Sprache und Realisierungsmedien, insbesondere 
bei geschriebener Sprache 

 Analyse nach den Parametern des britischen Kon-
textualismus: Substanz, abstrakte Form und Kon-
text, insbesondere bei geschriebener/ graphischer 
Präsentation 

2 Teilprüfungen 
Ü: Klausur oder 
Seminarprüfung  
S: Seminarprüfung 
Gewichtung: 1:1 

9 

Aufbaumodul I  
Analyse mündlicher 
Diskurse 

(V, S, Ü) 

1 Sem. keine schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen  

 fundierte Kenntnisse der linguistischen Pragmatik 
 Entwicklung von Analyseinstrumenten zur Gewin-
nung mündlicher Sprachdaten, Transkription, Ko-
dierung 

2 Teilprüfungen 
Ü: Klausur oder 
Seminarprüfung  
S: Seminarprüfung 
Gewichtung: 1:1 
 
 

9 
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Aufbaumodul I 
Englische Texte des 
Mittelalters 

(V, S, Ü) 

2 Sem. keine schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen  

 vertiefte Kenntnisse der älteren Sprachstufen des 
Englischen 

 Bekanntschaft mit wichtigen Textzeugnissen des 
Alt- und Mittelenglischen 

 Textanalyse im Rahmen diachroner linguistischer 
Methoden und Fragestellungen 

 Einbeziehung der historischen Dialektologie und 
Soziolinguistik 

2 Teilprüfungen 
Ü: Klausur oder 
Seminarprüfung 
S: Seminarprüfung 
Gewichtung: 1:1 

9 

 
 
2. Studienjahr: Pflichtmodule 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Aufbaumodul II 
Sprachpraxis 

(Ü) 

1 Sem. Aufbaumodul I 
Sprachpraxis  

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen  

 Verfassen und Präsentation von unterschiedlichen 
Textsorten (z. B. Berichte, Essays) 

Klausur oder 
Seminarprüfung 

4 

Aufbaumodul II 
Präsentationsstrukturen 
im gesprochenen 
Englisch 

(S, Ü, Ü) 

2 Sem. Aufbaumodul I 
Präsentationsstrukturen 
im geschriebenen 
Englisch 

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen  

 weiterführende Kenntnisse über sprachliche Reprä-
sentation und Präsentation 

 Sprache und Realisierungsmedien, insbesondere 
bei gesprochener Sprache 

 Analyse nach den Parametern des britischen Kon-
textualismus: Substanz, abstrakte Form und Kon-
text, insbesondere bei mündlicher/ phonischer Prä-
sentation 

3 Teilprüfungen 
S: Seminarprüfung 
Ü: Klausuren und/ 
oder 
Seminarprüfungen  
Gewichtung:  2:1:1 

8 

Aufbaumodul II 
Analyse schriftlicher 
Diskurse 

(S, Ü, Ü) 

2 Sem. Aufbaumodul I Analyse 
mündlicher Diskurse 

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen  

 fundierte Kenntnisse der Textlinguistik, insbeson-
dere der Textsortenlehre und der Fachtextlinguis-
tik, sowie der Schreibprozessforschung 

 Erwerb von Methodenkompetenz in der empiri-
schen Textanalyse und der psycholinguistischen 
Schreibprozessanalyse 

3 Teilprüfungen 
S: Seminarprüfung 
Ü: Klausuren 
und/oder 
Seminarprüfungen  
Gewichtung:  2:1:1 

8 

Aufbaumodul II 
Mündlichkeit im 
Mittelalter 

2 Sem. Aufbaumodul I 
Englische Texte des 
Mittelalters 

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen  

 weiterführende Kenntnisse der älteren Sprachstu-
fen des Englischen 

 Bekanntschaft mit wichtigen Textzeugnissen des 
Alt- und Mittelenglischen sowie mit den Proble-

3 Teilprüfungen 
S: Seminarprüfung 
Ü: Klausuren 
und/oder 

8 
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(S, Ü, Ü) 
 men der Verschriftlichung mündlichen Diskurses 

 Textanalyse im Rahmen diachroner linguistischer 
Methoden und Fragestellungen 

 Modelle des Übergangs von der Mündlichkeit zur 
Schriftlichkeit (linguistische und ethnologische 
Ansätze) 

Seminarprüfungen  
Gewichtung:  2:1:1 

 

1./ 2. Studienjahr: Wahlpflichtmodule (Import) (es sind zwei Module im Umfang von 10 LP zu wählen, davon eines aus dem Bereich der 
Linguistik und eines aus einer weiteren Fremdsprache) 

Die Module, die in diesem Bereich gewählt werden können, werden vom Dekan auf Vorschlag des Prüfungsbeirates genehmigt. Das Prüfungsamt 
gibt die genehmigten Module rechtzeitig zu Beginn des Semesters durch Aushang oder elektronisch bekannt.  

 
weitere Prüfungsleistung im Studiengang Master Englische Sprachwissenschaft: Masterarbeit im Umfang von 30 LP
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang: 
 
M.A. North American Studies 
 
(1) Zugangsvoraussetzungen, Eignungsfeststellung und Empfehlungen (§ 3) 
Zum Master-Studiengang „North American Studies“ können folgende Bewerbe-
rinnen und Bewerber zugelassen werden: 

a) Absolventinnen und Absolventen der Universität Bonn, die einen Bachelor-
Studiengang der Philosophischen, Rechts- und Staatswissenschaftlichen oder 
Theologischen Fakultäten abgeschlossen haben und dabei eine Gesamtnote 
von mindestens 3,0 oder in ihrer Bachelorarbeit eine Note von mindestens 
2,0 erreicht haben; 

b) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss in einem literatur-, kultur-, sozial-, medien-, sprach- oder wirtschafts-
wissenschaftlich ausgerichtetem Studiengang vorweisen und dabei eine Ge-
samtnote von mindestens 3,0 bzw. dem länderspezifischen Äquivalent oder 
in ihrer Bachelorarbeit eine Note von mindestens 2,0 bzw. dem länderspezifi-
schen Äquivalent erreicht haben; 

c) Bewerberinnen und Bewerber, die im Semester der Bewerbung einen der o.g. 
Studiengänge abschließen werden, sofern sie bereits 132 LP mit einem No-
tendurchschnitt von mindestens 2,7 bzw. dem länderspezifischen Äquivalent 
oder in ihrer Bachelorarbeit eine Note von mindestens 2,0 bzw. dem länder-
spezifischen Äquivalent erreicht haben. Solche Bewerber und Bewerberinnen 
können zugelassen werden, wenn sie bis zum 30. September das Zeugnis 
über das abgeschlossene Studium nachreichen. 

In Zweifelsfällen entscheidet das Prüfungsamt über die Gleichwertigkeit.  
 
Darüber hinaus sind folgende Fremdsprachenkenntnisse nachzuweisen:  

• Mindestens 83 iBT/220 CBT im TOEFL; ein Ergebnis von mindestens 6,5 
im IELTS; ein Cambridge Certificate (CAE oder CPE) bzw. ein entsprechen-
des berufsqualifizierendes Hochschulstudium; 

• Kenntnisse einer zweiten Fremdsprache im Umfang von mindestens drei 
Schuljahren oder von entsprechenden, aufeinander aufbauenden Sprachkur-
sen an Universitäten oder Sprach- und Kulturinstituten (CEF-Niveau: A2), 
wobei Kenntnisse der französischen oder spanischen Sprache besonders em-
pfehlenswert sind. 

 
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen sich einem Verfahren zur Feststel-
lung der besonderen studiengangbezogenen Eignung unterziehen, das in allge-
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meiner Form in Anlage 1 der Masterprüfungsordnung geregelt wird. Das Ver-
fahren findet ein Mal im Studienjahr statt. Die Bewerbungsfrist wird rechtzeitig 
vom Prüfungsamt bekannt gegeben. 
 
Die besondere Eignung beruht auf Fähigkeiten und vertieften Kenntnissen in 
den folgenden Bereichen: 

• Literatur- und Kulturwissenschaft: vertiefte Kenntnisse der Epochen und Be-
grifflichkeit von Literatur- und Kulturgeschichte sowie der Literatur-, Kultur- 
und Medientheorie, Fähigkeit zur Analyse kultureller Praktiken verschie-
dener Medien, vorzugsweise mit Fokus auf Nordamerika 

• Politikwissenschaft: vertiefte Kenntnisse der Regierungslehre, internationa-
len Politik/ europäischen Integration, politischen Theorie, vorzugsweise mit 
Fokus auf Nordamerika 

• vertiefte Kenntnisse der Neueren und Neuesten Geschichte oder der Zeitge-
schichte, vorzugsweise mit Fokus auf die koloniale Expansion Europas und/ 
oder die Geschichte Nordamerikas 

• Postcolonial Studies: vertiefte Kenntnisse der Theorien, Konzepte und aktu-
ellen Fragestellungen und Forschungsfelder der Postcolonial Studies, vor-
zugsweise mit Blick auf die Gesellschaften Nordamerikas 

• Grundkenntnisse der Volkswirtschaftslehre 
 

Besonderer Wert wird auf Kenntnisse von und Fähigkeiten im Umgang mit ak-
tuellen Methoden, Ansätzen und Theorien der Forschung der o.g. Fachdiszipli-
nen gelegt. Die Kenntnisse und Fähigkeiten in den o.g. Bereichen sollen in einer 
schriftlichen oder mündlichen (protokollierten) Prüfung nachgewiesen werden. 
 
Die Eignung folgender Bewerberinnen und Bewerber gilt als festgestellt: 
Absolventinnen und Absolventen der Universität Bonn, die die Bachelor-Stu-
diengänge „English Studies“, „Politik und Gesellschaft“, „Geschichte“ oder 
„Volkswirtschaftslehre“ mit einer Gesamtnote von mindestens 1,5 abgeschlos-
sen haben, sofern sie mindestens zwei Module zu den o.g. Themenbereichen (im 
Umfang von mindestens 30 LP) nachweisen können. 
 
(2) Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4) 
Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Masterprüfung vier Semester 
(zwei Studienjahre). Das Studium umfasst die in der Anlage genannten Module 
im Umfang von insgesamt 120 Leistungspunkten, die sich in 3 Pflichtmodule 
(46 LP), 2 Wahlpflichtmodule (44 LP) und die Masterarbeit (30 LP) aufgliedern. 
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(3) Studienleistungen als Voraussetzungen zur Teilnahme an Prüfungen 
Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige Teil-
nahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Teilnahme ist nicht regel-
mäßig, wenn ein Studierender eine Lehrveranstaltung von 2 SWS mehr als zwei 
Mal, bei einem Umfang von zwei Lehrveranstaltungen mit je 2 SWS mehr als 
vier Lehrveranstaltungen und in einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Un-
terrichtszeit versäumt. Wenn schwerwiegende Umstände für das Versäumnis 
geltend gemacht werden, kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Kon-
fliktfall entscheidet der Prüfungsbeirat. Weitere Studienleistungen, die Voraus-
setzung für die Teilnahme an den Prüfungen sind, werden im Modulplan ange-
führt und den Studierenden spätestens zu Beginn der Veranstaltung bekannt 
gegeben. 
 
(4) Wiederholung von Prüfungen (§ 13) 
Wird ein Wahlpflichtmodul endgültig nicht bestanden, so kann ein anderes, bis-
her nicht gewähltes Wahlpflichtmodul kompensierend gewählt werden. Eine 
solche Kompensation ist nur ein Mal möglich. 
 
(5) Masterarbeit (§ 18) 
Die Masterarbeit kann in deutscher Sprache oder – bei Einverständnis des Be-
treuers/der Betreuerin – auf Antrag beim Prüfungsamt in englischer Sprache 
verfasst werden. Wird die Masterarbeit nicht in deutscher Sprache verfasst, dann 
ist ihr eine Zusammenfassung in deutscher Sprache im Umfang von mindestens 
2 Seiten beizufügen. 
 
(6) Module des M.A. North American Studies (§ 4 Abs. 7) lt. nachfolgendem 
Modulplan 
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Modulplan: M. A. North American Studies 

V + Ü = Vorlesung und begleitende Übung, V = Vorlesung, S = Seminar, K = Kolloquium 

 
Pflichtmodule 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungen LP 
Literary and 
Cultural Studies 

(V + Ü, S, V, S) 

 

2 Sem. keine schriftliche und / oder mündliche 
Studienleistungen 

Prüfungsgegenstände 
 zentrale Aspekte der Literatur-, Kultur- und Ideenge-

schichte Nordamerikas  
 Diskussionen ästhetischer Traditionslinien vom Purita-

nismus zur Postmoderne und methodologischer Pers-
pektiven, relevanter theoretischer Modelle und Theorie-
debatten  

 Anwendung der Methoden des Lesens künstlerischer und 
kultureller Praktiken unter Berücksichtigung relevanter 
theoretischer Kontexte und Theoriedebatten 

Lernziele  
 Erarbeitung breiter Kenntnisse der Literatur- und Kultur-

geschichte Nordamerikas sowie Einführung in relevante 
literatur-, kultur- und medienwissenschaftliche Theorien 
und Methoden  

 forschungsnahes Erlernen eines selbständigen und kriti-
schen Umgangs mit Methoden der Literatur-, Kultur- und 
Medienwissenschaften  

 Befähigung zur Analyse ästhetischer Phänomene und For-
men, Effekten und Funktionen kultureller Praktiken 

 Befähigung zur eigenständigen Entwicklung kulturwis-
senschaftlicher Fragestellungen 

2 Teilprüfungen 

Klausur (V + Ü) 
Seminarprüfung 
(S) 

Gewichtung: 5:6 

 

22 

 

North American 
Studies in Other 
Disciplines 

(V, S, S) 

3 Sem. keine schriftliche und / oder mündliche 
Studienleistungen 

 

Prüfungsgegenstände 
Inhalte der Vorlesung und der Seminare aus den Wahlbe-
reichen der NAS 

Lernziele 
 Anwendung wissenschaftlicher Theorien und Methoden 

Seminarprüfung 
oder mündliche 
Prüfung 

 

13 
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 anhand von ausgesuchten Texten und kulturellen Kontex-
ten  

 Erarbeitung vertiefter Kenntnisse der Kultur Nordameri-
kas sowie die Erprobung relevanter disziplinübergreifen-
der Theorien und Methoden 

 

Research 

(K, K, K) 

3 Sem. keine schriftliche und / oder mündliche 
Studienleistungen 

Prüfungsgegenstände  
 Inhalte der Kolloquien aus den Pflicht- und Wahlpflicht-

bereichen der NAS (Lit&Cult, Pol&Soc, Eco, Hist& Soc, 
PoCo) und der „Independent Studies“ 

 Diskussion relevanter disziplinübergreifender Theorien 
und Methoden 

Lernziele  
 Studienbegleitende Einführung in Forschungstechniken 

und Vorbereitung auf die MA Thesis  
 Erstellung eines Exposé mit Überlegungen zur Planung 

der Arbeit 

Seminarprüfung 
oder mündliche 
Prüfung 

11 

 
 
Wahlpflichtmodule (es sind zwei Module zu wählen) 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand/ Lernziel Prüfungen LP 
Politics and 
Society 

(V + Ü, S, V, S) 

 

2 Sem. keine schriftliche und/ oder mündliche 
Studienleistungen 

Prüfungsgegenstände  
 ausgewählte Aspekte der Politik und Gesellschaft Nord-

amerikas und der internationalen Politik 
 vergleichende Perspektiven auf das Politische System, die 

Außenpolitik, die Politische Ideengeschichte und die so-
zialen Strukturen und Prozesse Nordamerikas 

 Vermittlung von Grundkenntnissen der Politikwissen-
schaft und der Soziologie  

 Vermittlung der für selbständige Arbeit erforderlichen 
Kenntnisse und Methoden 

Lernziele  
 Verständnis für die Wechselwirkungen zwischen Politik 

und Gesellschaft Nordamerikas und globalen Entwicklun-
gen  

 Vertiefung der fachwissenschaftlichen Kenntnisse und 

2 Teilprüfungen 

Klausur (V + Ü) 
Seminarprüfung 
(S) 

Gewichtung: 5:6 

22 
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methodischen Fähigkeiten sowie der interkulturellen 
Kompetenz durchVergleich mit der Politik und Gesell-
schaft Deutschlands und Europas  

 Vermittlung von Kenntnissen und Wissen über Muster so-
zialer Organisation, politischer Herrschaft und kultureller 
Praxis sowie über historisch gewachsenen Beziehungen 
und Interdependenzen zwischen den USA, Kanada, Euro-
pa und anderer Weltregionen 

Economics 

(V + Ü, S, V, S) 
 

2 Sem. keine schriftliche und / oder mündliche 
Studienleistungen 
 

Prüfungsgegenstände  
 mikroökonomische Grundlagen der Wirtschaftswissen-

schaften (Konsumententheorie, Nachfrage, Produktions-
theorie, Angebot, Markt, vollkommene Konkurrenz, Effi-
zienz, Oligopol und Monopol, Externalitäten, Marktversa-
gen und die Rolle des Staates)  

 makroökonomische Grundlagen der Wirtschaftswissen-
schaften (Bruttoinlandsprodukt, Wachstum, gesamtwirt-
schaftliche Nachfrage, Fiskal- und Geldpolitik, Inflation, 
Konjunkturzyklus, Außenhandel und Globalökonomie) 

Lernziele  
 Befähigung zur Beherrschung wirtschaftswissenschaftli-

cher Grundkonzepte der Mikroökonomie und Makroöko-
nomie in Bezug auf Konsumenten, Produktion und Markt 

 Befähigung zum Gebrauch wirtschaftswissenschaftlicher 
Sprache und Konzepte 

 Befähigung zum Verständnis und zur Analyse wirtschafts-
wissenschaftlicher Sachverhalte 

2 Teilprüfungen  
 
Klausur  (V + Ü) 
Seminarprüfung 
(S)  
 
Gewichtung: 5:6 
 

22 

History and 
Society 

(V + Ü, S, V, S) 
 
 

2 Sem. keine schriftliche und/ oder 
mündliche Studienleistungen 

Prüfungsgegenstände  
 Aspekte der Geschichte und Gesellschaft Nordamerikas 

mit Fokus auf Politischer Geschichte, Sozial- und Wirt-
schaftsgeschichte, Geschlechtergeschichte und Intellectual 
History der USA und Kanadas 

 Anwendung verschiedener historischer Methoden der 
Quellenkunde, der Quellenauswahl und Interpretation so-
wie von Methodologien und Theoriedebatten innerhalb 
der Geschichtswissenschaft 

Lernziele  
 Erarbeitung breiter Kenntnisse der Geschichte und Gesell-

schaft Nordamerikas sowie relevanter historiographischer 
Theorien und Methoden  

 forschungsnahes Erlernen und Erproben des selbständigen 

2 Teilprüfungen 

  
Klausur  (V + Ü) 
Seminarprüfung 
(S)  
 
Gewichtung: 5:6 

22 
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und kritischen Umgangs mit Methoden der Geschichts-
wissenschaft mit Schwerpunkt auf kulturwissenschaftli-
chen Theoriemodellen der Geschichtswissenschaft  

 Vertiefung der fachwissenschaftlichen Kenntnisse und 
methodischen Fähigkeiten sowie der interkulturellen 
Kompetenz durch Vergleich mit der Geschichte Europas  

 Vermittlung von Kenntnissen und Wissen über Muster so-
zialer Organisation, politischer Herrschaft und kultureller 
Praxis sowie über historisch gewachsene Beziehungen 
und Interdependenzen zwischen den USA, Kanada, La-
teinamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum 

Postcolonial 
Studies 

(V + Ü, S, V, S) 

2 Sem. keine schriftliche und/ oder 
mündliche Studienleistungen 

Prüfungsgegenstände  
 Koloniale Geschichte und Literatur in Bezug auf die USA, 

Kanada und die Karibik (mit Ausgriffen nach Mittel- und 
Südamerika) und Theorien der Postcolonial Studies  

 Entwicklungen der Postcolonial Studies als Wissensfeld  
 Archiv paradigmatischer Texte und kultureller Phänomene 

aus den Bereichen Geschichte, Politik, Literatur, Film, 
Musik, Philosophie  

 Methoden der Postcolonial Studies 
Lernziele  
 Erarbeitung breiter Kenntnisse der Postcolonial Studies 

sowie literatur- und geschichtswissenschaftlicher Theorien 
und Methoden 

 forschungsnahes Erlernen und Erproben des selbständigen 
und kritischen Umgangs mit Methoden der Postcolonial 
Studies in Bezug auf Literatur-, Kultur- und Geschichts-
wissenschaften  

 forschungsnahe Produktion komplexer Texte 

2 Teilprüfungen  
 
Klausur  (V + Ü), 
Seminarprüfung 
(S)  
 
Gewichtung: 5:6 

22 

 
 
weitere Prüfungsleistung im Studiengang Master North American Studies: Masterarbeit im Umfang von 30 LP 
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Anlage 2 zur Prüfungsordnung für die Masterstudiengänge  
der Philosophischen Fakultät der Universität Bonn 

 
 
 
 
 

Studiengangspezifische Bestimmungen und Modulpläne 
 

 
 
 
 
 

Institut  VII 
 
 

Griechische und Lateinische Philologie, 
Romanistik und Altamerikanistik 

 
 
 
 
 

 
Studiengänge: 
 
- Altamerikanistik und Ethnologie  
- Deutsch-Französische Studien (DFS)  
- Deutsch-Italienische Studien (DIS)  
- Griechische und Lateinische Literatur der Antike und 

ihr Fortleben  
- Renaissancestudien 
- Romanistik
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang: 
 
M.A. Altamerikanistik und Ethnologie 
 
(1) Zugangsvoraussetzungen und Empfehlungen (§ 3) 
Zum Master-Studiengang „Altamerikanistik und Ethnologie“ können folgende 
Bewerberinnen und Bewerber zugelassen werden: 

a) Absolventinnen und Absolventen der Universität Bonn, die den Bachelor-
Studiengang der Philosophischen Fakultät mit „Romanistik“ oder „Latein-
amerika- und Altamerikastudien“ als Kernfach mit der Gesamtnote von min-
destens 2,7 abgeschlossen haben; 

b) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss in den Fächern „Romanistik“, „Ethnologie“, „Lateinamerikanische 
Geschichte“, „Kulturwissenschaften“, „Religionswissenschaften“, „Geogra-
phie“, „Archäologie“ oder „Geschichte“ mit der Gesamtnote von mindestens 
2,7 bzw. dem länderspezifischen Äquivalent erworben haben; 

c) Absolventinnen und Absolventen in- und ausländischer Universitäten und 
Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss in 
solchen Fächern erworben haben, die lateinamerikanistische Module im Um-
fang von mindestens 60 LP enthalten, und eine Gesamtnote von mindestens 
2,7 erreicht haben; 

d) Bewerberinnen und Bewerber, die im Semester der Bewerbung einen der o.g. 
Studiengänge abschließen werden, sofern sie bereits 132 Leistungspunkte bei 
einem Notendurchschnitt von 2,3 erreicht haben. Diese Bewerberinnen und 
Bewerber können zugelassen werden, wenn sie bis zum 30. September das 
Zeugnis über das abgeschlossene Studium nachreichen. 

In Zweifelsfällen entscheidet das Prüfungsamt über die Gleichwertigkeit. 
 
Darüber hinaus sind folgende Fremdsprachenkenntnisse nachzuweisen:  

• Spanischkenntnisse im Umfang von in der Regel mindestens drei Schuljah-
ren oder von entsprechenden, aufeinander aufbauenden Sprachkursen an Uni-
versitäten oder Sprach- und Kulturinstituten (CEF-Niveau: A2 bzw. auf dem 
Niveau des Bachelormoduls „Sprachpraktisches Propädeutikum 2“); 

• empfohlen: Englischkenntnisse mindestens im Umfang von 3 Schuljahren 
(CEF-Niveau: A2); 

• empfohlen: Kenntnisse und Fähigkeiten, die dem Modul „Sprachpraxis In-
dianischer Sprachen“ des Bachelorstudienganges „Lateinamerika- und Alt-
amerikastudien“ der Universität Bonn entsprechen. 
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Die Bewerberinnen und Bewerber müssen sich einem Verfahren zur Feststel-
lung der besonderen, studiengangbezogenen Eignung unterziehen, das in seiner 
allgemeinen Form in Anlage 1 der Masterprüfungsordnung geregelt wird. Das 
Verfahren findet ein Mal im Studienjahr statt. Die Bewerbungsfrist wird recht-
zeitig vom Prüfungsamt bekannt gegeben.  
 
Die besondere Eignung beruht auf Fähigkeiten und vertieften Kenntnissen in 
den folgenden Bereichen: 

• Geschichte der indianischen Zivilisationen Amerikas: Kenntnisse und Fähig-
keiten, die dem Niveau des Moduls „Altamerikanistik“ im Bachelor-Studien-
gang „Lateinamerika- und Altamerikastudien“ an der Universität Bonn ent-
sprechen; 

• Grundlagen der ethnologischen Forschung: Geschichte, Methoden und Theo-
rien; 

• Kenntnisse und Fähigkeiten, die dem Modul „Ethnologie“ im Bachelor-Stu-
diengang „Lateinamerika- und Altamerikastudien“ an der Universität Bonn 
entsprechen; 

• Methoden der Geschichtsforschung (Quellenstudium, Epigraphik, Archäo-
logie): Kenntnisse und Fähigkeiten, die zur selbstständigen Arbeit mit histo-
rischen Quellen (Bild- und Textquellen, archäologische Fundkomplexe) und 
der entsprechenden Forschungsliteratur sowie zur aktiven Teilnahme an den 
Lehrveranstaltungen des MA-Studienganges befähigen;  
 

Die Kenntnisse und Fähigkeiten in den o.g. Bereichen sollen in einer schriftli-
chen oder mündlichen (protokollierten) Prüfung nachgewiesen werden.  
 
Die Eignung folgender Bewerberinnen und Bewerber gilt als festgestellt: 

a) Absolventinnen und Absolventen, die die Bachelor-Studiengänge „Latein-
amerika- und Altamerikastudien“ (Kernfach) oder „Romanistik“ mit Erst-
sprache Spanisch (Kernfach) oder „Altamerikanistik und Ethnologie“ (Kern-
fach) der Universität Bonn mit einer Gesamtnote von mindestens 2,5 abge-
schlossen haben; 

b) Bewerberinnen und Bewerber, die im Semester der Bewerbung einen der o.g. 
Studiengänge abschließen werden, sofern sie bereits 132 LP mit einem No-
tendurchschnitt von mindestens 2,0 erreicht haben.  

 
(2) Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4) 
Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Masterprüfung vier Semester 
(zwei Studienjahre). Das Studium umfasst die in der Anlage genannten Module 
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im Umfang von insgesamt 120 Leistungspunkten, die sich in 4 Pflichtmodule 
(35 LP), 7 Wahlpflichtmodule (55 LP) und die Masterarbeit (30 LP) aufgliedern.  
 
(3) Studienleistungen als Voraussetzungen zur Teilnahme an Prüfungen 
Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige Teil-
nahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Teilnahme ist nicht regel-
mäßig, wenn ein Studierender eine Lehrveranstaltung von 2 SWS mehr als zwei 
Mal, bei einem Umfang von zwei Lehrveranstaltungen mit je 2 SWS mehr als 
vier Lehrveranstaltungen und in einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Un-
terrichtszeit versäumt. Wenn schwerwiegende Umstände für das Versäumnis 
geltend gemacht werden, kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Kon-
fliktfall entscheidet der Prüfungsbeirat. Weitere Studienleistungen, die Voraus-
setzung für die Teilnahme an den Prüfungen sind, werden im Modulplan ange-
führt und den Studierenden spätestens zu Beginn der Veranstaltung bekannt ge-
geben. 
 
(4) Wiederholung von Prüfungen (§ 13) 
Wird ein Wahlpflichtmodul nicht bestanden, so kann ein anderes, bisher nicht 
gewähltes Wahlpflichtmodul kompensierend gewählt werden. Eine solche Kom-
pensation ist nur ein Mal möglich. 
 
(5) Masterarbeit (§ 18) 
Die Masterarbeit kann in deutscher Sprache oder – bei Einverständnis der Be-
treuerin/des Betreuers – in spanischer oder englischer Sprache verfasst werden. 
Wird die Masterarbeit nicht in deutscher Sprache verfasst, dann ist ihr eine 
Zusammenfassung in deutscher Sprache im Umfang von mindestens 2 Seiten 
beizufügen. 
 
(6) Module des M.A. Altamerikanistik und Ethnologie (§ 4 Abs. 7) lt. nach-
folgendem Modulplan
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Modulplan: M. A. Altamerikanistik und Ethnologie  

S = Seminar, Ü = Übung, Pr = Praktikum 

 
1./ 2. Studienjahr: Pflichtmodule 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung  für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Forschungsmodul 
Indianische Quellen 
(S, Ü) 

1-2 Sem.  keine   Referat oder mündlicher Test  Wissenschaftliche Erforschung indianischer 
Quellen 

 Entwicklung und Diskussion interdisziplinä-
rer Forschungsansätze 

Klausur oder 
Seminarprüfung 

10 

Forschungsmodul 
Ethnologie Amerikas 
(S, Ü) 

1-2 Sem.  keine  Referat oder mündlicher Test Entwicklung und Diskussion interdisziplinärer 
sozial- und kulturanthropologischer For-
schungsansätze und ihre Übertragung auf die 
Gegebenheiten indigener Gesellschaften 
(Latein)Amerikas 

Klausur oder 
Seminarprüfung 

10 

Forschungsmodul  
Archäologie Amerikas 
(S, Ü) 

1-2 Sem. keine Referat oder mündlicher Test Entwicklung und Diskussion von Methoden, 
Modellen und Theorien zur Archäologie 
(Latein)Amerikas 

Klausur oder 
Seminarprüfung 

10 

Master-Kolloquium  
(S) 

1 Sem. Forschungsmodul  
Indianische Quellen 
Forschungsmodul  
Ethnologie Amerikas 
Forschungsmodul  
Archäologie Amerikas 

Referat oder Hausarbeit methodische und inhaltliche Sicherheit bei der 
Bearbeitung einer wissenschaftlichen Problem-
stellung; fachlich und sprachlich korrekte 
Darstellung der Ergebnisse 

mdl. Prüfung 5 

 



 

 

117

1./ 2. Studienjahr: Wahlpflichtbereich Altamerikanistik und Ethnologie sowie Sprachpraxis Spanisch (45 LP bis 55 LP)  
(es sind mindestens fünf und höchstens sechs Module, darunter ein Praktikum zu wählen) 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Aufbaumodul 
Indianische Quellen 
(S, Ü) 

1-2 Sem. keine   Referat  oder mündlicher Test  Einführung in unterschiedliche Quellen-
gattungen und ihre Analyse 

 Diskussion kulturanthropologischer Frage-
stellungen und Probleme 

Klausur oder 
Seminarprüfung 

10 

Aufbaumodul  
Methoden und Theorien  
der Ethnologie 
(S, Ü) 

1-2 Sem.  keine Referat  oder mündlicher Test Vertiefung der Kenntnis ethnologischer Theo-
rien und Methoden 
 

Klausur oder 
Seminarprüfung 

10 

Aufbaumodul 
Archäologie Amerikas 
(S, Ü) 

1-2 Sem.  keine Referat  oder mündlicher Test  Überblick über Regionen und Epochen der 
amerikanischen Archäologie 

 Theorien und Methoden der amerikanischen 
Archäologie 

Klausur oder 
Seminarprüfung 

10 

Aufbaumodul  
Indigenes Amerika 
(S, Ü) 

1-2 Sem.  keine Referat  oder mündlicher Test  Ethnologie indigener Gesellschaften 
(Latein)Amerikas 

 Theorien und Methoden der Ethnologie 
Lateinamerikas 

Klausur oder 
Seminarprüfung 

10 

Sprachpraxis Spanisch 4  
(Ü, Ü)  

1 Sem. 
 

 keine Keine Sprachkompetenz in wissenschaftlichem Kon-
text 

Klausur 10 

Archiv- und Museumspraktikum 
(Pr) 

1 Sem. 
 

 keine Keine Einführung in die Dokumentation und Edition 
von ethnographischen Quellen und materieller 
Kultur 

Seminarprüfung 5 

Freies Praxismodul (Praktikum z. 
B. bei der UN, GTZ, Museum, 
Forschungsprojekt)  
(Pr) 

1 Sem.  keine Keine Erlangung berufsbefähigender wissenschaft-
licher Zusatzqualifikation 

Seminarprüfung 5 

Werden im Wahlpflichtbereich 5 Module (einschließlich Praktikum) mit 45 LP gewählt, so muss ein weiteres Modul im Umfang von 10 LP aus 
anderen Fächern der Philosophischen Fakultät gewählt werden, die für die Forschungsregion Lateinamerika relevante Methoden und Theorien 
betreffen. Die Module, die in diesem Bereich gewählt werden können, werden vom Dekan auf Vorschlag des Prüfungsbeirates genehmigt. Das 
Prüfungsamt gibt die genehmigten Module rechtzeitig zu Beginn des Semesters durch Aushang oder elektronisch bekannt.  
 
weitere Prüfungsleistung im Studiengang Master Altamerikanistik und Ethnologie: Masterarbeit im Umfang von 30 LP 
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang: 
 
M.A. Deutsch-Französische Studien 
 
(1) Ziel des Studiums und Zweck der Prüfung (§ 1) 
Der internationale Master-Studiengang „Deutsch-Französische Studien“ wird 
von der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Univer-
sität Bonn als gemeinsamer Studiengang mit der Université Paris-Sorbonne 
(Paris IV) auf der Grundlage eines entsprechenden Partnerschaftsabkommens 
angeboten. Die Organisation des Studiums soll den Studierenden den gleich-
zeitigen Erwerb von Abschlüssen an der Philosophischen Fakultät sowie an der 
Partnerhochschule ermöglichen. Diese Prüfungsordnung gilt nur für das Stu-
dium an der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Uni-
versität Bonn; für die Studienabschnitte, die an der Partnerhochschule zu absol-
vieren sind, gelten die dortigen rechtlichen Bestimmungen. 
 
(2) Akademischer Grad (§ 2) 
Ist die Master-Prüfung bestanden und sind die Voraussetzungen nach Absatz 6 
Satz 3 und 4 erfüllt, verleiht die Philosophische Fakultät der Rheinischen Frie-
drich-Wilhelms-Universität Bonn den akademischen Grad „Master of Arts“ im 
Studiengang „Deutsch-Französische Studien“ und die Université Paris-Sorbonne 
(Paris IV) den akademischen Grad „Master d’Études Franco-Allemandes“. Die 
beiden Grade werden auf einem gemeinsamen Dokument beurkundet. 
 
Ist eine Studierende/ein Studierender, die/der mindestens die Hälfte der erforder-
lichen Module erfolgreich absolviert hat, aufgrund besonderer und unabweisba-
rer Umstände des Einzelfalles nicht im Stande, das Studium an der Partneruni-
versität zu absolvieren, kann der Prüfungsbeirat auf Antrag der Studierenden/des 
Studierenden genehmigen, das Studium an der Universität Bonn abzuschließen 
und an Stelle des gemeinsamen Abschlusses den akademischen Grad „Master of 
Arts“ in „Deutsch-Französische Studien“ der Philosophischen Fakultät der Rhei-
nischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn zu erwerben. 
 
(3) Zugangsvoraussetzungen, Eignungsfeststellung und Empfehlungen (§ 3) 
Zum Master-Studiengang „Deutsch-Französische Studien“ können folgende Be-
werberinnen und Bewerber zugelassen werden: 

a) Absolventinnen und Absolventen der Universität Bonn, die den Bachelor-
Studiengang „Deutsch-Französische Studien“ der Philosophischen Fakultät 
abgeschlossen haben, und Absolventinnen und Absolventen der Universität 
Paris-Sorbonne, die die „Licence Franco-Allemande“ abgeschlossen haben; 

b) Absolventinnen und Absolventen der Universität Bonn, die den Bachelor-
Studiengang der Philosophischen Fakultät mit „Romanistik“ (Erstsprache 
Französisch) als Kernfach und „Germanistik, Vergleichende Literatur- und 
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Kulturwissenschaft“ als Begleitfach oder mit „Germanistik, Vergleichende 
Literatur- und Kulturwissenschaft“ als Kernfach und „Romanistik (Franzö-
sisch)“ als Begleitfach abgeschlossen haben; 

c) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss in solchen Studiengängen erworben haben, die Module der Fächer 
„Französisch“ und „Germanistik“ im Umfang von insgesamt mindestens 36 
LP enthalten, und eine Gesamtnote von mindestens 2,5 bzw. dem länderspe-
zifischen Äquivalent erreicht haben.  

d) Bewerberinnen und Bewerber, die im Semester der Bewerbung einen der o.g. 
Studiengänge abschließen werden, sofern sie bereits 132 LP mit einem No-
tendurchschnitt von 2,0 bzw. dem länderspezifischen Äquivalent erreicht ha-
ben. Solche Bewerberinnen und Bewerber können zugelassen werden, wenn 
sie bis zum 30. September das Zeugnis über das abgeschlossene Studium 
nachreichen. 

In Zweifelsfällen entscheidet das Prüfungsamt über die Gleichwertigkeit; 
 
Darüber hinaus sind folgende Fremdsprachenkenntnisse 

• Latinum oder Lateinkenntnisse, die durch den erfolgreichen Abschluss des 
im Freien Wahlpflichtbereich angebotenen Lateinkurses an der Universität 
Bonn im Umfang von 12 LP oder einem dazu äquivalenten Lateinkurs nach-
gewiesen werden; 

• Grundkenntnisse in einer zweiten romanischen oder germanischen Sprache 
von mindestens drei Schuljahren oder von entsprechenden, aufeinander auf-
bauenden Sprachkursen an Universitäten oder Sprach- und Kulturinstituten 
(CEF-Niveau: A2). 

 
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen sich einem Verfahren zur Fest-
stellung der besonderen studiengangsbezogenen Eignung unterziehen, das in all-
gemeiner Form in Anlage 1 der vorliegenden Masterprüfungsordnung geregelt 
wird. Das Verfahren findet ein Mal im Studienjahr statt. Die Bewerbungsfrist 
wird rechtzeitig vom Prüfungsamt bekannt gegeben. 
 
Die besondere Eignung beruht auf Fähigkeiten und vertieften Kenntnissen in 
den folgenden Bereichen:  

• Germanistische Literatur- und Sprachwissenschaft: Kenntnisse und Fähigkei-
ten, die dem Niveau der Vertiefungsmodule im Bachelorstudiengang 
„Deutsch-Französische Studien“ an der Universität Bonn entsprechen; 

• Frankoromanistische Literatur- und Sprachwissenschaft: Kenntnisse und Fä-
higkeiten, die dem Niveau der Vertiefungsmodule im Bachelorstudiengang 
„Deutsch-Französische Studien“ an der Universität Bonn entsprechen; 
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• Kulturwissenschaft: Kenntnisse und Fähigkeiten, die dem Niveau der Modu-
le „Kulturstudien Französisch“ und „Vertiefungsmodul Kulturelle Institutio-
nen (Germanistik)“ im Bachelorstudiengang „Deutsch-Französische Studien“ 
an der Universität Bonn entsprechen; 

• Sprachpraxis des Französischen: Kenntnisse und Fähigkeiten, die dem Modul 
„Sprachpraxis Französisch 2“ (Übersetzung, Essay) im Bachelorstudiengang 
„Deutsch-Französische Studien“ an der Universität Bonn entsprechen; 

• Sprachpraxis des Deutschen: Kenntnisse und Fähigkeiten, die zur selbststän-
digen Arbeit mit Primärtexten und Forschungsliteratur, zum eigenständigen 
und korrekten Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten sowie zur aktiven Teil-
nahme an den deutschsprachigen Lehrveranstaltungen befähigen. 

 
Die Kenntnisse und Fähigkeiten in den o.g. Bereichen sollen in einer schrift-
lichen oder mündlichen (protokollierten) Prüfung nachgewiesen werden. 
 
Die Eignung folgender Bewerberinnen und Bewerber gilt als festgestellt: 

a) Absolventinnen und Absolventen des Bachelor-Studiengangs „Deutsch-Fran-
zösische Studien“, die diesen Studiengang mit einer Gesamtnote von min-
destens 3,0 abgeschlossen haben; 

b) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss in den Fächern „Romanistik“ oder „Germanistik“ mit einem Noten-
durchschnitt von mindestens 2,5 bzw. dem länderspezifischen Äquivalent er-
worben haben;  

c) Bewerberinnen und Bewerber anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die im Semester der Bewerbung einen der o.g. Studien-
gänge (Kern-/Haupfach) abschließen werden, sofern sie bereits romanistische 
oder germanistische Module im Umfang von mindestens 132 LP mit einem 
Notendurchschnitt von mindestens 2,3 bzw. dem länderspezifischen Äquiva-
lent erreicht haben und Grundkenntnisse (A2) in der jeweiligen anderen 
Sprache nachweisen können; 

d) Bewerberinnen und Bewerber, die ihr Studium im Fach „Deutsch-Franzö-
sische Studien“ bzw. „Licence Franco-Allemande“ der Universität Bonn 
bzw. Paris im Semester der Bewerbung abschließen werden und in ihren 
bisherigen Prüfungsleistungen einen Notendurchschnitt von mindestens 2,7 
(bei 132 - 141 LP), mindestens 2,8 (bei 142 - 154 LP), 2,9 (155 - 170 LP) 
bzw. 3,0 (ab 171 LP) erreicht haben.  
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(4) Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4) 
Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Masterprüfung vier Semester 
(zwei Studienjahre). Das Studium umfasst die in der Anlage genannten Module 
im Umfang von insgesamt 120 Leistungspunkten, die sich in 3 Pflichtmodule 
(30 LP), 5 Wahlpflichtmodule (60 LP) und die Masterarbeit (30 LP) aufgliedern. 
Das erste Studienjahr ist auf der Grundlage des Partnerschaftsabkommens voll-
ständig an der Partneruniversität mit mindestens 60 LP zu absolvieren. Die Stu-
dieninhalte und das Lehrangebot werden zwischen den beteiligten Hochschulen 
abgestimmt und durch eine Modulkonkordanz koordiniert. 
 
(5) Prüfer und Beisitzer (§ 8) 
Ergänzend zu § 8, Abs. 1 können zu Prüfern auch Dozenten der Partnerhoch-
schule bestellt werden, soweit sie an der Lehre im Fachgebiet, auf das sich die 
Prüfung bezieht, beteiligt sind. 
 
(6) Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen (§ 9) 
Die von den Studierenden im ersten Studienjahr an der Partneruniversität er-
brachten Leistungen, vor allem die ECTS-Kreditpunkte, werden gemäß der im 
Partnerschaftsabkommen festgelegten Modulkonkordanz an der Heimatuniversi-
tät vollständig anerkannt. Die französischen Noten sind in deutsche Noten um-
zurechnen und gewichtet mit den zugehörigen Leistungspunkten in die Berech-
nung der Gesamtnote einzubeziehen.  
Der akademische Grad „Master of Arts“ wird von der Fakultät nur vergeben, 
wenn mindestens 30 Leistungspunkte an der Universität Bonn erworben wurden. 
Der gemeinsame Abschluss wird nur vergeben, wenn mindestens 90 LP inkl. der 
Masterarbeit an den Universitäten Bonn und Paris-Sorbonne (Paris IV) absol-
viert wurden. 
 
(7) Studienleistungen als Voraussetzungen zur Teilnahme an Prüfungen 
Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige und 
aktive Teilnahme an den Lehrveranstaltungen. Die Teilnahme ist nicht regel-
mäßig, wenn ein Studierender in einer Lehrveranstaltung im Umfang von 2 
SWS mehr als zwei Mal, bei einem Umfang von 4 SWS mehr als vier Mal und 
bei einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Unterrichtszeit versäumt. Wenn 
schwerwiegende Gründe für das Versäumnis geltend gemacht werden, kann von 
dieser Regel abgewichen werden. Im Konfliktfall entscheidet der Prüfungs-
beirat. Weitere Studienleistungen, die Voraussetzung für die Teilnahme an Prü-
fungen sind, werden im Modulplan angeführt und von dem jeweiligen Dozenten 
zu Beginn der Veranstaltungen bekannt gegeben. 
 
(8) Wiederholung von Prüfungen (§ 13) 
Wird ein Wahlpflichtmodul nicht bestanden, so kann ein anderes, bisher nicht 
gewähltes Wahlpflichtmodul kompensierend gewählt werden. Eine solche Kom-
pensation ist nur ein Mal möglich. 
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(9) Masterarbeit (§ 18) 
Die Masterarbeit kann in deutscher oder französischer Sprache verfasst werden; 
ihr ist eine Zusammenfassung von 2 Seiten in der jeweils anderen Sprache bei-
zufügen. 
 
(10) Annahme, Bewertung und Wiederholung der Masterarbeit (§ 19) 
Beim Erwerb des gemeinsamen Abschlusses muss einer der Prüfer ein Dozent 
der Partnerhochschule gemäß § 7 sein. 
 
(11) Module des M.A. Deutsch-Französische Studien (§ 4, Abs. 7) 
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Modulübersicht: M.A. Deutsch-Französische Studien 

V = Vorlesung, Ü = Übung, S = Seminar, Pl = Plenum 

 
1./ 2. Studienjahr: Pflichtmodule  

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Sprachpraxis 
Französisch 4 

(Ü 1: Dt.-frz. 
Übersetzung, 
Ü 2: Essay) 

1 Sem. keine keine Sprachkompetenz in wissenschaftlichem Kontext 

 

Klausur 10 

Vergleichende Studien 
Deutsch-Französisch  

 (V, S) 

1 Sem. keine Referat oder Präsentation  Komparatistik und/oder Linguistik Deutsch-
Französisch 

 Dt.-frz. Kulturtransfer in Geschichte und 
Gegenwart 

 Dt.-frz. Wissenschaftsinstitutionen und 
Forschungslandschaft 

mdl. Prüfung oder  
Seminarprüfung 

10 

Medien und Kultur  
im europäischen Kontext  

 (Pl, Ü) 

1 Sem.  keine Referat oder Präsentation Medien- und Kulturtheorie und -praxis im 
europäischen, vorzugsweise im deutsch-
französischen Kontext 

mdl. Prüfung oder  
Seminarprüfung 

10 
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1./ 2. Studienjahr: Wahlpflichtmodule  

Französisch (30 LP) (es sind drei Module zu wählen, davon mindestens ein sprachwissenschaftliches und ein literaturwissenschaftliches Modul) 
Germanistik (30 LP) (es sind zwei Module zu wählen, davon eines aus dem Bereich der Sprachwissenschaft und eines aus dem Bereich der 
Literaturwissenschaft/Kultur/Medien) 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Mastermodul  
Französische 
Literaturwissenschaft A  

(V, S) 

1 Sem. keine angeleitetes Selbststudium, ggf. Testate;  

Erbringen sämtlicher, vom Dozenten 
rechtzeitig angegebenen vorgeschriebe-
nen Leistungsanforderungen  

 Einordnung literaturwissenschaftlicher Problem-
stellungen in die romanistische Forschungsland-
schaft und Forschungskontroversen;  

 Exemplarische Diskussion literaturwissenschaft-
licher Fragestellungen und Probleme in Anknüp-
fung an aktuelle Forschungsdebatten;  

 Eigenständige problemorientierte Anwendung 
literaturwissenschaftlicher Methoden (Schwer-
punkt: Betrachtung und Untersuchung eines li-
terarischen Phänomens, z.B. Autor, Werk, Gat-
tung, Epoche, Strömung, Tendenz) 

Seminarprüfung 10 

Mastermodul  
Französische   
Literaturwissenschaft B  

(V, S) 

1 Sem. keine angeleitetes Selbststudium, ggf. Testate;  

Erbringen sämtlicher, vom Dozenten 
rechtzeitig angegebenen vorgeschriebe-
nen Leistungsanforderungen  

 Einordnung literaturwissenschaftlicher Problem-
stellungen in die romanistische Forschungsland-
schaft und Forschungskontroversen;  

 Exemplarische Diskussion literaturwissenschaft-
licher Fragestellungen und Probleme in Anknüp-
fung an aktuelle Forschungsdebatten;  

 Eigenständige problemorientierte Anwendung 
literaturwissenschaftlicher Methoden (Schwer-
punkt: Kontrastive Betrachtung und Anwendung 
von zentralen Methoden und Theorien der Litera-
tur- bzw. Kulturwissenschaft) 

Seminarprüfung 10 
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Mastermodul  
Französische  
Sprachwissenschaft A  

(V, S) 

1 Sem. 

 

 

 

 

keine angeleitetes Selbststudium, ggf. Testate; 

Erbringen sämtlicher, vom Dozenten 
rechtzeitig angegebenen vorgeschriebe-
nen Leistungsanforderungen  

 Einordnung sprachwissenschaftlicher Problem-
stellungen in die romanistische Forschungsland-
schaft und Forschungskontroversen; 

 Exemplarische Diskussion sprachwissenschaftli-
cher Theorien, Fragestellungen und Probleme in 
Anknüpfung an aktuelle Forschungsdebatten; 

 Eigenständige problemorientierte Anwendung 
sprachwissenschaftlicher Methoden (z.B. Be-
trachtung und Untersuchung bestimmter sprachli-
cher Phänomene und Diskurstraditionen – 
Schwerpunkt Diachronie) 

Seminarprüfung 10 

Mastermodul  
Französische   
Sprachwissenschaft B  

(V, S) 

1 Sem.  keine angeleitetes Selbststudium, ggf. Testate;  

Erbringen sämtlicher, vom Dozenten 
rechtzeitig angegebenen vorgeschrieb-
enen Leistungsanforderungen  

 Einordnung sprachwissenschaftlicher Problem-
stellungen in die romanistische Forschungsland-
schaft und Forschungskontroversen;  

 Exemplarische Diskussion sprachwissenschaft-
licher Theorien, Fragestellungen und Probleme in 
Anknüpfung an aktuelle Forschungsdebatten;  

 Eigenständige problemorientierte Anwendung 
sprachwissenschaftlicher Methoden (z.B. Be-
trachtung und Untersuchung bestimmter sprach-
licher Phänomene und gegenwärtiger Textsorten 
– Schwerpunkt Synchronie) 

Seminarprüfung 10 

Mastermodul  
Formen und Funktionen 
der deutschen Sprache 

(V, S, Ü) 

1-2 Sem.  keine angeleitetes Selbststudium, ggf. Testate;  

Erbringen sämtlicher, vom Dozenten 
rechtzeitig angegebenen vorgeschriebe-
nen Leistungsanforderungen 

Neuere wissenschaftliche Fragestellungen in zen-
tralen Bereichen der germanistischen Linguistik 
(Phonologie, Morphologie, Syntax mit Bezug auf 
Semantik und Pragmatik); Analyse der deutschen 
Gegenwartssprache 

mdl. Prüfung oder 
Seminarprüfung 
oder 
Klausur  

15 

Mastermodul  
Sprachwandel und  
Sprachvariation 

(V, S, Ü) 

1-2 Sem.  keine angeleitetes Selbststudium, ggf. Testate;  

Erbringen sämtlicher, vom Dozenten 
rechtzeitig angegebenen vorgeschriebe-
nen Leistungsanforderungen 

Allgemeine Aspekte des Sprachwandels, der deut-
schen Sprachgeschichte und der Varietäten des 
Deutschen in Auseinandersetzung mit der neueren 
Forschung 

mdl. Prüfung oder 
Seminarprüfung 
oder 
Klausur 

15 

Mastermodul  
Aspekte der  
Sprachverwendung 

(V, S, Ü) 

1-2 Sem.  keine angeleitetes Selbststudium, ggf. Testate; 

Erbringen sämtlicher, vom Dozenten 
rechtzeitig angegebenen vorgeschriebe-
nen Leistungsanforderungen 

Vertiefung der Kenntnisse im Bereich sprachlich-
kommunikativer Praktiken in direktem Anschluss 
an die neuere linguistische Forschung; exemplari-
sche Untersuchung des Gebrauchs der deutschen 
Gegenwartssprache 

mdl. Prüfung oder 
Seminarprüfung 
oder 
Klausur 

15 
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Mastermodul  
Geschichtliche 
Konstellationen der 
deutschen Literatur 

(V, S, Ü) 

1-2 Sem.  keine angeleitetes Selbststudium, ggf. Testate;  

Erbringen sämtlicher, vom Dozenten 
rechtzeitig angegebenen vorgeschriebe-
nen Leistungsanforderungen 

Auseinandersetzung mit literaturgeschichtlichen 
Fragestellungen und längsschnittbezogene Erar-
beitung literarischer Konstellationen.  

mdl. Prüfung 
oder 
Seminarprüfung 
oder 
Klausur 

15 

Mastermodul  
Konzepte und Probleme 
der Literatur- und 
Medientheorie 

(V, S, Ü) 

1-2 Sem.  keine angeleitetes Selbststudium, ggf. Testate;  

Erbringen sämtlicher, vom Dozenten 
rechtzeitig angegebenen vorgeschriebe-
nen Leistungsanforderungen 

 Auseinandersetzung mit den in der Literatur- und 
Medienwissenschaft entwickelten theoretischen 
Konzepten;  

 Vermittlung von ästhetisch-poetologischen Fra-
gestellungen mit Konzepten der Kultur- und 
Medientheorie; Funktion, Reichweite und Pro-
blemlösungskapazität von Literatur-Medientheo-
rien 

mdl. Prüfung 
oder 
Seminarprüfung 
oder 
Klausur 

15 

Mastermodul  
Soziale Räume, kulturelle 
Praktiken und 
Figurationen 

(V, S, Ü) 

1-2 Sem.  keine angeleitetes Selbststudium, ggf. Testate;  

Erbringen sämtlicher, vom Dozenten 
rechtzeitig angegebenen vorgeschriebe-
nen Leistungsanforderungen 

 Untersuchung sozialer Räume im Hinblick auf 
kulturelle Praktiken und ihre Formgebungsver-
fahren in historischer und systematischer Pers-
pektive („Poetics of culture“);  

 Beziehung zwischen literarischen Texten und 
ihren historischen, sozialen und kulturellen Kon-
texten  

mdl. Prüfung 
oder 
Seminarprüfung 
oder 
Klausur 

15 

Mastermodul  
Mediendifferenz im  
historischen Prozess  

(V, S, Ü) 

1-2 Sem.  keine angeleitetes Selbststudium, ggf. Testate;  

Erbringen sämtlicher, vom Dozenten 
rechtzeitig angegebenen vorgeschriebe-
nen Leistungsanforderungen 

Erarbeitung historischer und gegenwärtiger Kon-
stellationen von Medienensembles, Funktionen 
und Leistungen differenter Formgebung im Re-
kurs auf ihre medialen Bedingungen 

mdl. Prüfung 
oder 
Seminarprüfung 
oder 
Klausur 

15 

 
weitere Prüfungsleistung im Studiengang Master Deutsch-Französische Studien: Masterarbeit im Umfang von 30 LP 



 

 

127

Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang: 
 
M.A. Deutsch-Italienische Studien 
 
(1) Ziel des Studiums und Zweck der Prüfung (§ 1) 
Der internationale Master-Studiengang „Deutsch-Italienische Studien“ wird von 
der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität 
Bonn als gemeinsamer Studiengang mit der Università degli Studi di Firenze auf 
der Grundlage eines entsprechenden Partnerschaftsabkommens angeboten. Die 
Organisation des Studiums soll den Studierenden den gleichzeitigen Erwerb von 
Abschlüssen an der Philosophischen Fakultät sowie an der Partnerhochschule 
ermöglichen. Diese Prüfungsordnung gilt nur für das Studium an der Philoso-
phischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn; für die 
Studienabschnitte, die an der Partnerhochschule zu absolvieren sind, gelten die 
dortigen rechtlichen Bestimmungen. 
 
(2) Akademischer Grad (§ 2) 
Ist die Master-Prüfung bestanden und sind die Voraussetzungen nach Absatz 7 
Satz 4 und 5 erfüllt, verleiht die Philosophische Fakultät der Rheinischen Frie-
drich-Wilhelms-Universität Bonn den akademischen Grad „Master of Arts“ im 
Studiengang „Deutsch-Italienische Studien“ und die Facoltà di Lettere e Filoso-
fia der Universität Florenz den akademischen Grad „Dottore magistrale“ im Stu-
diengang „Laurea Magistrale in Lingue e letterature europee e americane – 
Curriculum in Studi bilaterali: Studi italo-tedeschi (Classe LM 37)“. Die beiden 
Grade werden auf einem gemeinsamen Dokument beurkundet. 
 
Ist eine Studierende / ein Studierender, die / der mindestens die Hälfte der erfor-
derlichen Module erfolgreich absolviert hat, aufgrund besonderer und unabweis-
barer Umstände des Einzelfalles nicht im Stande, das Studium an der Partneruni-
versität zu absolvieren, kann der Prüfungsbeirat auf Antrag der Studierenden/ 
des Studierenden genehmigen, das Studium an der Universität Bonn abzu-
schließen und an Stelle des gemeinsamen Abschlusses den akademischen Grad 
„Master of Arts“ in „Deutsch-Italienische Studien“ der Philosophischen Fakultät 
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn zu erwerben. 
 
(3) Zugangsvoraussetzungen, Eignungsfeststellung und Empfehlungen (§ 3) 
Zum Master-Studiengang „Deutsch-Italienische Studien“ können folgende Be-
werberinnen und Bewerber zugelassen werden:  
a) Absolventinnen und Absolventen der Universität Bonn, die den Bachelor-

Studiengang „Deutsch-Italienische Studien“ der Philosophischen Fakultät ab-
geschlossen haben, und Absolventinnen und Absolventen der Università 
degli Studi di Firenze, die den Studiengang „Laurea in Lingue, letterature e 
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studi Interculturali – Curriculum in Studi bilaterali: Studi italo-tedeschi 
(Classe L-11)“ abgeschlossen haben;  

b) Absolventinnen und Absolventen der Universität Bonn, die den Bachelor-
Studiengang der Philosophischen Fakultät mit „Romanistik“ (Erstsprache 
Italienisch) als Kernfach und „Germanistik, Vergleichende Literatur- und 
Kulturwissenschaft“ als Begleitfach oder mit „Germanistik, Vergleichende 
Literatur- und Kulturwissenschaft“ als Kernfach und „Romanistik (Italie-
nisch)“ als Begleitfach abgeschlossen haben; 

c) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss in solchen Studiengängen erworben haben, die Module der Fächer 
Italianistik und Germanistik im Umfang von insgesamt mindestens 36 LP 
enthalten.  

d) Bewerberinnen und Bewerber, die im Semester der Bewerbung einen der o.g. 
Studiengänge abschließen werden, sofern sie bereits 132 LP in ihrem 
aktuellen Studiengang erbracht haben. Solche Bewerberinnen und Bewerber 
können zugelassen werden, wenn sie bis zum 30. September (für das folgen-
de Wintersemester) bzw. bis zum 31. März (für das folgende Sommerse-
mester) das Zeugnis über das abgeschlossene Studium nachreichen. 

In Zweifelsfällen entscheidet das Prüfungsamt über die Gleichwertigkeit. 
 
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen sich einem Verfahren zur Fest-
stellung der besonderen studiengangsbezogenen Eignung unterziehen, das in all-
gemeiner Form in Anlage 1 der Masterprüfungsordnung geregelt wird. Das Ver-
fahren findet zwei Mal im Studienjahr statt. Die Bewerbungsfristen werden 
rechtzeitig vom Prüfungsamt bekannt gegeben. 
 
Die besondere Eignung beruht auf Fähigkeiten und Kenntnissen in den folgen-
den Bereichen: 

• Germanistische Literatur- und Sprachwissenschaft 

• Italianistische Literatur- und Sprachwissenschaft 

• Kulturwissenschaft 

• Sprachpraktische Kenntnisse des Deutschen und Italienischen 

• Für Bewerberinnen und Bewerber mit einer anderen Muttersprache als 
Deutsch sind darüber hinaus Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich Sprach-
praxis des Deutschen nachzuweisen, die zur selbstständigen Arbeit mit Pri-
märtexten und Forschungsliteratur, zum eigenständigen und korrekten Ver-
fassen wissenschaftlicher Arbeiten sowie zur aktiven Teilnahme an den deut-
schsprachigen Lehrveranstaltungen befähigen. 
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Maßstab für die Feststellung der Eignung ist der Kenntnisstand, der im Bache-
lor-Studiengang „Deutsch-Italienische Studien“ an der Universität Bonn in den 
Modulen des zweiten und dritten Studienjahres erreicht wird. Die Kenntnisse 
und Fähigkeiten in den o.g. Bereichen sollen in einer schriftlichen oder münd-
lichen (protokollierten) Prüfung nachgewiesen werden. 
 
Die Eignung folgender Bewerberinnen und Bewerber gilt als festgestellt: 

a) Absolventinnen und Absolventen des Bachelor-Studiengangs „Deutsch-
Italienische Studien“ oder der „Laurea in Lingue, letterature e studi Inter-
culturali – Curriculum in Studi bilaterali: Studi italo-tedeschi  (Classe L-11)“, 
die diesen Studiengang mit der Gesamtnote von mindestens 2,7 abgeschlos-
sen haben; 

b) Bewerberinnen und Bewerber, die ihr Studium in „Deutsch-Italienische Stu-
dien“ oder in „Lingue, letterature e studi Interculturali – Curriculum in Studi 
bilaterali: Studi italo-tedeschi  (Classe L-11)“ im Semester der Bewerbung 
abschließen und in ihren bisherigen Prüfungsleistungen einen Notendurch-
schnitt von mindestens 2,3 (bei 132-140 LP), mindestens 2,4 (bei 141-154 
LP), 2,6 (bei 155-170 LP) bzw. 2,7 (ab 171 LP) erreicht haben. 

 
(4) Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4) 
Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Masterprüfung vier Semester 
(zwei Studienjahre). Das Studium umfasst die in der Anlage genannten Module 
im Umfang von insgesamt 120 Leistungspunkten, die sich in 3 Pflichtmodule 
(30 LP), 5 Wahlpflichtmodule (60 LP) und die Masterarbeit (30 LP) aufgliedern. 
Im ersten oder zweiten Studienjahr ist auf der Grundlage des Partnerschaftsab-
kommens ein mindestens einsemestriges Studium an der Partneruniversität so-
wie der dortige Erwerb von mindestens 24 LP vorgesehen. Die Studieninhalte 
und das Lehrangebot werden zwischen den beteiligten Hochschulen abgestimmt 
und durch eine Modulkonkordanz koordiniert. 
 
(5) Studienbeginn (§ 4 Abs. 8) 
Das Studium kann sowohl im Winter- als auch im Sommersemester aufgenom-
men werden. 
 
(6) Prüfer und Beisitzer (§ 8) 
Ergänzend zu § 8, Abs. 1 können zu Prüfern auch Dozenten der Partnerhoch-
schule bestellt werden, soweit sie an der Lehre im Fachgebiet, auf das sich die 
Prüfung bezieht, beteiligt sind. 
 
(7) Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen (§ 9) 
Die von den Studierenden im ersten und/oder zweiten Studienjahr an der Part-
neruniversität erbrachten Leistungen, vor allem die ECTS-Kreditpunkte, werden 
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gemäß der im Partnerschaftsabkommen festgelegten Modulkonkordanz an der 
Heimatuniversität vollständig anerkannt. Die italienischen Noten sind in deut-
sche Noten umzurechnen und gewichtet mit den zugehörigen Leistungspunkten 
in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Bei der Umrechnung der 
italienischen Noten in deutsche Noten ist folgendermaßen vorzugehen: 
 

Ital. 
Noten 

30/30  
con 
lode 

30/30 29/30 28/30 27/30 26-24 
/30 

23-21 
/30 

20-18
/30 

< 
18/30

Dt. 
Noten 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0 5,0 

 
Der akademische Grad „Master of Arts“ wird von der Fakultät nur vergeben, 
wenn mindestens 24 Leistungspunkte an der Universität Bonn erworben wurden. 
Der gemeinsame Abschluss wird nur vergeben, wenn mindestens 90 Leistungs-
punkte inkl. der Masterarbeit an den Universitäten Bonn und Florenz absolviert 
wurden. 
 
(8) Studienleistungen als Voraussetzungen zur Teilnahme an Prüfungen 
Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige Teil-
nahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Teilnahme ist nicht regel-
mäßig, wenn ein Studierender eine Lehrveranstaltung von 2 SWS mehr als zwei 
Mal und in einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Unterrichtszeit versäumt. 
Wenn schwerwiegende Umstände für das Versäumnis geltend gemacht werden, 
kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Konfliktfall entscheidet der Prü-
fungsbeirat. Weitere Studienleistungen, die Voraussetzung für die Teilnahme an 
Prüfungen sind, werden im Modulplan angeführt und von dem jeweiligen 
Dozenten zu Beginn der Veranstaltungen bekannt gegeben. 
 
(9) Wiederholung von Prüfungen (§ 13, Abs. 3) 
Wird ein Wahlpflichtmodul endgültig nicht bestanden, so kann ein anderes, 
bisher nicht gewähltes Wahlpflichtmodul kompensierend gewählt werden. Eine 
solche Kompensation ist nur ein Mal möglich. 
 
(10) Masterarbeit (§ 18) 
Die Masterarbeit kann in deutscher oder italienischer Sprache verfasst werden; 
ihr ist eine Zusammenfassung von 2 Seiten in der jeweils anderen Sprache bei-
zufügen. 
 
(11) Annahme, Bewertung und Wiederholung der Masterarbeit (§ 19) 
Beim Erwerb des gemeinsamen Abschlusses muss einer der Prüfer ein Dozent 
der Partnerhochschule gemäß § 7 sein. 
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(12) Module des M.A. Deutsch-Italienische Studien (§ 4, Abs. 7) lt. 
nachfolgendem Modulplan 
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Modulplan: M. A. Deutsch-Italienische Studien 

V = Vorlesung, Ü = Übung, S = Seminar, PL = Plenum 

 
Pflichtbereich Sprachpraxis (10 LP) 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Sprachpraxis Italienisch 4 

(Ü,  Ü) 

1 Sem. keine keine Sprachkompetenz in wissenschaftlichem Kontext Klausur 10 

 
 
Wahlpflichtbereich Italianistik (20 LP)  
(es sind zwei Module zu wählen, eines aus dem Bereich der Sprachwissenschaft und eines aus dem Bereich der Literaturwissenschaft) 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Mastermodul 
Italienische Literaturwissenschaft 
A 
(V,  S) 

1 Sem. keine angeleitetes Selbststudium, ggf. Referate/ 
Testate  
Erbringen sämtlicher, vom Dozenten recht-
zeitig angegebenen vorgeschriebenen Leis-
tungsanforderungen 

 Einordnung literaturwissenschaftlicher Problem-
stellungen in die romanistische Forschungsland-
schaft und Forschungskontroversen 

 exemplarische Diskussion literaturwissenschaft-
licher Fragestellungen und Probleme in An-
knüpfung an aktuelle Forschungsdebatten 

 eigenständige problemorientierte Anwendung 
literaturwissenschaftlicher Methoden (Schwer-
punkt: Betrachtung und Untersuchung eines lite-
rarischen Phänomens, z.B. Autor, Werk, Gat-
tung, Epoche, Strömung, Tendenz) 

Seminarprüfung 10 

Mastermodul 
Italienische Literaturwissenschaft 
B 
(V,  S) 

1 Sem. keine angeleitetes Selbststudium, ggf. Referate/ 
Testate  
Erbringen sämtlicher, vom Dozenten recht-
zeitig angegebenen vorgeschriebenen Leis-

 Einordnung literaturwissenschaftlicher Problem-
stellungen in die romanistische Forschungsland-
schaft und Forschungskontroversen  

 exemplarische Diskussion literaturwissenschaft-
licher Fragestellungen und Probleme in Anknüp-

Seminarprüfung 10 
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tungsanforderungen fung an aktuelle Forschungsdebatten 
 eigenständige problemorientierte Anwendung li-

teraturwissenschaftlicher Methoden (Schwer-
punkt: Kontrastive Betrachtung und Anwendung 
von zentralen Methoden und Theorien der Lite-
ratur- bzw. Kulturwissenschaft) 

Mastermodul 
Italienische Sprachwissenschaft 
A 

(V,  S) 

1 Sem. keine angeleitetes Selbststudium, ggf. Referate/ 
Testate  
Erbringen sämtlicher, vom Dozenten recht-
zeitig angegebenen vorgeschriebenen Leis-
tungsanforderungen 

 Einordnung sprachwissenschaftlicher Problem-
stellungen in die romanistische Forschungsland-
schaft und Forschungskontroversen  

 exemplarische Diskussion sprachwissenschaft-
licher Theorien, Fragestellungen und Probleme 
in Anknüpfung an aktuelle Forschungsdebatten  

 eigenständige problemorientierte Anwendung 
sprachwissenschaftlicher Methoden (z.B. Be-
trachtung und Untersuchung bestimmter sprach-
licher Phänomene und  Diskurstraditionen - 
Schwerpunkt Diachronie)  

Seminarprüfung 10 

Mastermodul 
Italienische Sprachwissenschaft 
B 

(V, S) 

1 Sem. keine angeleitetes Selbststudium, ggf. Referate/ 
Testate  
Erbringen sämtlicher, vom Dozenten recht-
zeitig angegebenen vorgeschriebenen Leis-
tungsanforderungen 

 Einordnung sprachwissenschaftlicher Problem-
stellungen in die romanistische Forschungsland-
schaft und Forschungskontroversen  

 exemplarische Diskussion sprachwissenschaft-
licher Theorien, Fragestellungen und Probleme 
in Anknüpfung an aktuelle Forschungsdebatten  

 eigenständige problemorientierte Anwendung 
sprachwissenschaftlicher Methoden (z.B.: Be-
trachtung und Untersuchung bestimmter sprach-
licher Phänomene und gegenwärtiger Textsorten 
- Schwerpunkt Synchronie) 

Seminarprüfung 10 

 
 
Wahlpflichtbereich Germanistik (30 LP)  
(es sind 2 Module zu wählen, eines aus dem Bereich der Sprachwissenschaft und eines aus dem Bereich der Literaturwissenschaft/Kultur/Medien) 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Mastermodul 
Formen und Funktionen  
der deutschen Sprache 

1-2 
Sem. 

keine angeleitetes Selbststudium, ggf. Referate/ 
Testate  
Erbringen sämtlicher, vom Dozenten recht-

 neuere wissenschaftliche Fragestellungen in 
zentralen Bereichen der germanistischen Lin-
guistik (Phonologie, Morphologie, Syntax mit 

mdl. Prüfung 
oder  
Seminarprüfung 

15 
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(V,  S,  Ü) zeitig angegebenen vorgeschriebenen Leis-
tungsanforderungen 

Bezug auf Semantik und Pragmatik)  
 Analyse der deutschen Gegenwartssprache 

oder  
Klausur  

Mastermodul 
Sprachwandel und Sprachvariation 
(V,  S,  Ü) 

1-2 
Sem. 

keine angeleitetes Selbststudium, ggf. Referate/ 
Testate 
Erbringen sämtlicher, vom Dozenten recht-
zeitig angegebenen vorgeschriebenen Leis-
tungsanforderungen 

allgemeine Aspekte des Sprachwandels, der 
deutschen Sprachgeschichte und der Varietäten des 
Deutschen in Auseinandersetzung mit der neueren 
Forschung 

mdl. Prüfung 
oder  
Seminarprüfung 
oder  
Klausur 

15 

Mastermodul 
Aspekte der Sprachverwendung 

(V,  S,  Ü) 

1-2 
Sem.  

keine angeleitetes Selbststudium, ggf. Referate/ 
Testate  
Erbringen sämtlicher, vom Dozenten recht-
zeitig angegebenen vorgeschriebenen Leis-
tungsanforderungen 

 Vertiefung der Kenntnisse im Bereich sprach-
lich-kommunikativer Praktiken in direktem 
Anschluss an die neuere linguistische Forschung 

 exemplarische Untersuchung des Gebrauchs der 
deutschen Gegenwartssprache 

mdl. Prüfung 
oder  
Seminarprüfung 
oder  
Klausur 

15 

Mastermodul 
Geschichtliche Konstellationen der 
deutschen Literatur 

(V,  S,  Ü) 

1-2 
Sem. 

keine angeleitetes Selbststudium, ggf. Referate/ 
Testate  
Erbringen sämtlicher, vom Dozenten recht-
zeitig angegebenen vorgeschriebenen Leis-
tungsanforderungen 

Auseinandersetzung mit literaturgeschichtlichen 
Fragestellungen und längsschnittbezogene 
Erarbeitung literarischer Konstellationen  

mdl. Prüfung 
oder  
Seminarprüfung 
oder  
Klausur 

15 

Mastermodul 
Konzepte und Probleme der  
Literatur- und Medientheorie 

(V,  S,  Ü) 

1-2 
Sem. 

keine angeleitetes Selbststudium, ggf. Referate/ 
Testate  
Erbringen sämtlicher, vom Dozenten recht-
zeitig angegebenen vorgeschriebenen Leis-
tungsanforderungen 

 Auseinandersetzung mit den in der Literatur- 
und Medienwissenschaft entwickelten theore-
tischen Konzepten  

 Vermittlung von ästhetisch-poetologischen 
Fragestellungen mit Konzepten der Kultur- und 
Medientheorie  

 Funktion, Reichweite und Problemlösungs-
kapazität von Literatur-Medientheorien 

mdl. Prüfung 
oder  
Seminarprüfung 
oder  
Klausur 

15 

Mastermodul  
Soziale Räume, kulturelle 
Praktiken und Figurationen 

(V,  S,  Ü) 

1-2 
Sem.  

keine angeleitetes Selbststudium, ggf. Referate/ 
Testate  
Erbringen sämtlicher, vom Dozenten recht-
zeitig angegebenen vorgeschriebenen Leis-
tungsanforderungen 

 Untersuchung sozialer Räume im Hinblick auf 
kulturelle Praktiken und ihre Formgebungs-
verfahren in historischer und systematischer 
Perspektive („Poetics of culture“)  

 Beziehung zwischen literarischen Texten und 
ihren historischen, sozialen und kulturellen 
Kontexten  

mdl. Prüfung 
oder  
Seminarprüfung 
oder  
Klausur 

15 

Mastermodul 
Mediendifferenz im historischen  
Prozess  

(V,  S,  Ü) 

1-2 
Sem.  

keine angeleitetes Selbststudium, ggf. Referate/ 
Testate 
Erbringen sämtlicher, vom Dozenten recht-
zeitig angegebenen vorgeschriebenen Leis-
tungsanforderungen 

Erarbeitung historischer und gegenwärtiger 
Konstellationen von Medienensembles, Funk-
tionen und Leistungen differenter Formgebung 
im Rekurs auf ihre medialen Bedingungen 

mdl. Prüfung 
oder  
Seminarprüfung 
oder Klausur 

15 
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Pflichtbereich Argumentation, Rhetorik und Stilistik (10 LP) 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Argumentation, Rhetorik und 
Stilistik 

(V,  Ü) 

1 Sem. keine angeleitetes Selbststudium, ggf. Referate/ 
Testate  
Erbringen sämtlicher, vom Dozenten recht-
zeitig angegebenen vorgeschriebenen Leis-
tungsanforderungen 

fundierte Kenntnis und reflektierte Anwendung 
von Methoden und Theorien der Argumentation 
mit Überblick über die Geschichte der Rhetorik 
sowie Beschreibung und Untersuchung von argu-
mentativen Sprachstrukturen 

Klausur 10 

 
 
Pflichtbereich Vergleichende Studien (10 LP) 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Vergleichende Studien 

(V, Ü) 

1 Sem. keine angeleitetes Selbststudium, ggf. Referate/ 
Testate  
Erbringen sämtlicher, vom Dozenten recht-
zeitig angegebenen vorgeschriebenen Leis-
tungsanforderungen 

fundierte Kenntnis und reflektierte Anwendung 
von Methoden und Theorien im Bereich der Ver-
gleichenden Studien, exemplarische Anwendung 
an Einzelfragen 

Seminarprüfung 10 

 
 
Wahlpflichtbereich Mediävistik (10 LP) (es ist entweder das romanistische oder das germanistische Modul zu wählen) 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Romanische Mediävistik 
(V, Ü) 

1 Sem. keine ggf. Referat oder Präsentation Kenntnisse in den Bereichen der romanischen 
Literaturen des Mittelalters und der mediävisti-
schen Literaturwissenschaft 

mdl. Prüfung 
oder  
Seminarprüfung 
oder  
Klausur  

10 

Basismodul 
Germanistische Mediävistik 
(PL,  Ü,  Ü) 

1-2 Sem. keine angeleitetes Selbststudium, ggf. Referate/ 
Testate  
Erbringen sämtlicher, vom Dozenten recht-

 Vermittlung grundlegender Kenntnisse und 
Kompetenzen im Bereich der dt. Sprache, 
Literatur und Kultur des Mittelalters  

mdl. Prüfung 
oder  
Seminarprüfung 

10 
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zeitig angegebenen vorgeschriebenen Leis-
tungsanforderungen 

 Vermittlung methodischer und theoretischer 
Kenntnisse und Kompetenzen zur Rezeption, 
Analyse und Interpretation der dt. Literatur d. 
Mittelalters 

oder  
Klausur  

 
weitere Prüfungsleistung im Studiengang Master Deutsch-Italienische Studien: Masterarbeit im Umfang von 30 LP 
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang: 
 
M.A. Griechische und Lateinische Literatur der Antike und ihr Fortleben 
 
(1) Zugangsvoraussetzungen, Eignungsfeststellung und Empfehlungen (§ 3) 
Zum Master-Studiengang „Griechische und Lateinische Literatur der Antike und 
ihr Fortleben“ können folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen wer-
den: 

a) Absolventinnen und Absolventen der Universität Bonn, die einen Bachelor-
Studiengang der Philosophischen Fakultät mit „Griechische und Lateinische 
Literatur der Antike und ihr Fortleben“ als Begleitfach abgeschlossen haben; 

b) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss in solchen Studiengängen erworben haben, die Module zur griechi-
schen und lateinischen Sprache, Geschichte oder Literatur im Umfang von 
mindestens 36 LP enthalten;  

c) Bewerberinnen und Bewerber, die erst im Semester der Bewerbung einen der 
o.g. Studiengänge abschließen werden, sofern sie bereits 132 LP erreicht 
haben (davon mindestens 30 LP aus dem Bereich „Griechische und Lateini-
sche Literatur der Antike und ihr Fortleben“). Solche Bewerberinnen und Be-
werber können zugelassen werden, wenn sie bis zum 30. September das 
Zeugnis über das abgeschlossene Studium nachreichen. 

In Zweifelsfällen entscheidet das Prüfungsamt über die Gleichwertigkeit.  
 
Darüber hinaus sind folgende Fremdsprachenkenntnisse nachzuweisen:  

• Latinum oder Lateinkenntnisse, die durch den erfolgreichen Abschluss des 
im Freien Wahlpflichtbereich angebotenen Lateinkurses an der Universität 
Bonn im Umfang von 12 LP oder einem dazu äquivalenten Lateinkurs nach-
gewiesen werden oder 

• Graecum oder Griechischkenntnisse, die durch den erfolgreichen Abschluss 
eines Moduls im Umfang von 12 LP an der Universität Bonn oder eines dazu 
äquivalenten Griechischkurses nachgewiesen werden. 

 
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen sich einem Verfahren zur Feststel-
lung der besonderen, studiengangbezogenen Eignung unterziehen, das in all-
gemeiner Form in Anlage 1 der Masterprüfungsordnung geregelt wird. Das Ver-
fahren findet ein Mal im Studienjahr statt. Die Bewerbungsfristen werden recht-
zeitig vom Prüfungsamt bekannt gegeben. 
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Die besondere Eignung beruht auf Fähigkeiten und vertieften Kenntnissen in 
den folgenden Bereichen: 

• Griechische oder lateinische Sprache (Kenntnisse und Kompetenzen, die dem 
Niveau der Module 7 (Griechische Sprache) oder 9 (Lateinische Sprache) im 
Bachelorstudiengang „Griechische und lateinische Literatur der Antike und 
ihr Fortleben“ an der Universität Bonn entsprechen); 

• Griechische Literatur (Kenntnisse und Kompetenzen, die dem Niveau der 
Module 1 (Griechische und lateinische Literaturgeschichte) und 2 (Griechi-
sche Literatur) im Bachelorstudiengang „Griechische und lateinische Litera-
tur der Antike und ihr Fortleben“ an der Universität Bonn entsprechen). 

• Lateinische Literatur (Kenntnisse und Kompetenzen, die dem Niveau der 
Module 1 (Griechische und lateinische Literaturgeschichte), 3 (Lateinische 
Literatur der Antike) und 4 (Lateinische Literatur des Mittelalters und der 
Frühen Neuzeit) im Bachelorstudiengang „Griechische und lateinische Lite-
ratur der Antike und ihr Fortleben“ an der Universität Bonn entsprechen). 

 
Die Kenntnisse und Fähigkeiten in den o.g. Bereichen sollen in einer schrift-
lichen oder mündlichen (protokollierten) Prüfung nachgewiesen werden. 
 
Die Eignung folgender Bewerberinnen und Bewerber gilt als festgestellt: 

a) Absolventinnen und Absolventen eines Bachelor-Studiengangs an der Uni-
versität Bonn mit dem Begleitfach „Griechische und Lateinische Literatur 
der Antike und ihr Fortleben“, die die Module des Begleitfachs mit einem 
Notendurchschnitt von mindestens 2,5 abgeschlossen haben; 

b) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss im Fach 
„Klassische Philologie“, „Griechische Philologie“, „Lateinische Philologie“ 
oder in einem anderen Fach mit einem Begleitfach „Griechische und/oder 
Lateinische Philologie“ mit mindestens der Note 2,5 erworben haben und 
Sprachkenntnisse im Umfang des Graecums oder Latinums nachweisen kön-
nen. 

 
(2) Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4) 
Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Masterprüfung vier Semester 
(zwei Studienjahre). Das Studium umfasst die in der Anlage genannten Module 
im Umfang von insgesamt 120 Leistungspunkten, die sich in 8-12 Pflichtmodule 
(66–84 LP), 1-4 Wahlpflichtmodule (6-24 LP) und die Masterarbeit (30 LP) 
aufgliedern (s. angefügte Übersicht über die Studienmodelle). 
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(3) Studienleistungen als Voraussetzungen zur Teilnahme an Prüfungen 
Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige Teil-
nahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Teilnahme ist nicht regel-
mäßig, wenn ein Studierender eine Lehrveranstaltung von 2 SWS mehr als zwei 
Mal, bei einem Umfang von zwei Lehrveranstaltungen mit je 2 SWS mehr als 
vier Lehrveranstaltungen und in einer Blockveranstaltung mehr als 20% der 
Unterrichtszeit versäumt. Wenn schwerwiegende Umstände für das Versäumnis 
geltend gemacht werden, kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Kon-
fliktfall entscheidet der Prüfungsbeirat. Weitere Studienleistungen, die Voraus-
setzung für die Teilnahme an den Prüfungen sind, werden im Modulplan ange-
führt und den Studierenden spätestens zu Beginn der Veranstaltung bekannt ge-
geben. 
 
(4) Wiederholung von Prüfungen (§ 13) 
Wird ein Wahlpflichtmodul endgültig nicht bestanden, so kann ein anderes, 
bisher nicht gewähltes Wahlpflichtmodul kompensierend gewählt werden. Eine 
solche Kompensation ist nur ein Mal möglich. 
 
(5) Masterarbeit (§ 18) 
Die Masterarbeit kann in deutscher Sprache oder – bei Einverständnis des 
Betreuers/der Betreuerin – auf Antrag beim Prüfungsamt in englischer Sprache 
verfasst werden. Wird die Masterarbeit nicht in deutscher Sprache verfasst, dann 
ist ihr eine Zusammenfassung in deutscher Sprache im Umfang von mindestens 
2 Seiten beizufügen. 
 
(6) Module des MA. Griechische und Lateinische Literatur der Antike und 
ihr Fortleben (§ 4 Abs. 7) lt. nachfolgendem Modulplan 
 
Legende: 
Normaler Druck = Pflichtmodul im MA  
grau unterlegt = Wahlpflicht, kann gegen ein Importmodul aus verwandtem 
Fach getauscht    
werden  
gelb unterlegt = Modul wurde bereits im BA absolviert  
blau unterlegt = Studenten bringen entsprechende Kenntnisse schon von der 
Schule mit  
 
Modul/Modell MA 1 MA 2 MA 3 MA 4 MA 5 
Modul 6 (BA) 6 (Schule) (BA) (Schule) 
Modul 7 (BA) 6 (Schule) (BA) (Schule) 
Modul 8 6 (BA) (BA) (Schule) (Schule) 
Modul 9 6 (BA) (BA) (Schule) (Schule) 
Modul 11 6 6 (BA) 6 (BA) 
Modul 12 6 6 6 6 6 
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Modul 13 6 WP 6 6 6 
Modul 14 6 6 6 (BA) (BA) 
Modul 15 6 6 6 6 6 
Modul 16 WP 6 6 6 6 
Modul 17 6 6 6 6 6 
Modul 18 12 12 12 12 12 
Modul 19 12 12 12 12 12 
Modul 20 12 12 12 12 12 
Zwischensumme 84 84 72 72 66 
+ Importmodule 6 6 18 18 24 
SUMME 90 90 90 90 90 
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Modulplan: M. A. Griechische und Lateinische Literatur der Antike und ihr Fortleben 

V = Vorlesung, Ü = Übung, S = Seminar, Spk = Sprachkurs 

 
1) Modellfall 1 (Voraussetzung: B. A. Griechische und lateinische Literatur und ihr Fortleben, Modellfall 2, oder vergleichbare Qualifikation) 
1. Studienjahr: Pflichtmodule 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Griechischer Sprachkurs I 
(Nr. 8) 
(Spk) 

1 Sem. keine   Einblick in die strukturellen Grundlagen des Griechi-
schen als flektierende Sprache im Kontrast zu den ana-
lytischen Sprachen 

 passive Beherrschung der Grundlagen der griechischen 
Sprache 

 Fähigkeit zur Lektüre einfacher griechischer Texte mit 
Hilfe eines Lexikons 

Klausur 6 

Griechischer Sprachkurs II 
(Nr. 9) 
(Spk) 

1 Sem. Modul 8 oder 
vergleichbare 
Qualifikation 

 Kenntnisse der griechischen Sprache, die in etwa dem 
Graecum entsprechen 

Klausur 6 

Lateinische Sprache, 
Vertiefungskurs I (Nr. 11) 
(Ü, Ü) 

1 Sem. keine   Vertiefung der Grammatikkenntnisse anhand von ein-
fachen deutsch-lateinischen Übersetzungsübungen 

 Vertiefung der Lektürefähigkeit durch Lektüre einfa-
cherer Prosatexte 

Klausur 6 

Lateinische Sprache, 
Vertiefungskurs II (Nr. 12) 
 (Ü, Ü) 

1 Sem. Modul 11 oder 
vergleichbare 
Qualifikation 

  Einübung der Syntax des einfachen Satzes anhand 
schwierigerer deutsch-lateinischer Übersetzungen 

 Vertiefung der Lektürefähigkeit durch Lektüre schwie-
rigerer Prosa- und einfacherer Dichtertexte 

Klausur 6 

Forschungen zur lateinischen 
Literatur (Nr. 19) 
(V, S, Ü) 

2 Sem.  Seminar: Referat  Einführung in die Forschung zu einem Autor, einer 
Gattung, einem Themenfeld oder einer Epoche der la-
teinischen Literatur 

 Lektüre größerer Partien aus einem ergänzenden Be-
reich im Original 

 selbständiger und kritischer Umgang mit der relevan-
ten Forschungsliteratur, Präsentation der Ergebnisse 

Seminarprüfung 12 
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Methodische Grundlagen 
(Nr. 17) 
(Ü) 

1 Sem. keine  Beherrschung grundlegender Modelle und Fertigkeiten 
aus den Bereichen Metrik, Textkritik, Paläographie, Li-
teraturtheorie, Kulturanthropologie, Wissenschaftsge-
schichte 

Klausur 6 

 
 
2. Studienjahr: Pflichtmodule 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Griechische Sprache, 
Vertiefungskurs I (Nr. 14) 
(Ü, Ü) 

1 Sem. Modul 9 oder 
vergleichbare 
Qualifikation 

  Vertiefung der Grammatikkenntnisse anhand einfacher 
deutsch-griechischer Übersetzungen 

 Vertiefung der Lektürefähigkeit durch Lektüre einfa-
cher Prosatexte 

Klausur 6 

Griechische Sprache, 
Vertiefungskurs II (Nr. 15) 
 (Ü, Ü) 

1 Sem. Modul 14 oder 
vergleichbare 
Qualifikation 

  Einübung der Syntax des einfachen Satzes anhand 
schwierigerer deutsch-griechischer Übersetzungen 

 Vertiefung der Lektürefähigkeit durch Lektüre schwie-
rigerer Prosa- und einfacherer Dichtertexte 

Klausur 6 

Lateinische Sprache,  
Vertiefungskurs III (Nr. 13) 
 (Ü, Ü) 

1 Sem. Modul 12 oder 
vergleichbare 
Qualifikation 

  Einübung des zusammengesetzten Satzes und der satz-
wertigen Konstruktionen anhand schwierigerer 
deutsch-lateinischer Übersetzungen 

 Vertiefung der Lektürefähigkeit durch Lektüre schwie-
rigerer Prosa- und Dichtertexte 

Klausur 6 

Forschungen zur mittel-/neu-
lateinischen Literatur  (Nr. 
20) 
(V, S, Ü) 

2 Sem. keine Seminar: Referat  Einführung in die Forschung zu einem Autor, einer 
Gattung, einem Themenfeld oder einer Epoche der 
mittel-/neulateinischen Literatur 

 Lektüre größerer Partien aus einem ergänzenden Be-
reich im Original 

 selbständiger und kritischer Umgang mit der relevan-
ten Forschungsliteratur, Präsentation der Ergebnisse 

Seminarprüfung 12 

Forschungen zur griechischen 
Literatur  (Nr. 18) 
(V, S, Ü) 

2 Sem. keine Seminar: Referat  Einführung in die Forschung zu einem Autor, einer 
Gattung, einem Themenfeld oder einer Epoche der 
griechischen Literatur 

 Lektüre größerer Partien aus einem ergänzenden Be-
reich im Original 

 selbständiger und kritischer Umgang mit der relevan-
ten Forschungsliteratur, Präsentation der Ergebnisse 

Seminarprüfung 12 



 

 

143

2. Studienjahr: Wahlpflichtmodule (es ist eines dieser Module oder ein Importmodul zu wählen) 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Griechische Sprache,  
Vertiefungskurs III (Nr. 16) 

(Ü, Ü) 

1 Sem. Modul 15 oder 
vergleichbare 
Qualifikation 

  Einübung des zusammengesetzten Satzes und der 
satzwertigen Konstruktionen anhand schwierigerer 
griechisch-lateinischer Übersetzungen 

 Vertiefung der Lektürefähigkeit durch Lektüre 
schwierigerer Prosa- und Dichtertexte 

Klausur 6 

Präsentieren und 
Kommunizieren; Techniken 
des wissenschaftlichen 
Arbeitens (Nr. 10) 

 (Ü, Ü) 

1 Sem. keine   Beherrschung allgemeiner und fachbezogener 
Methoden des Präsentierens unter Einbeziehung neuer 
Medien und des Computereinsatzes 

 Kenntnis von Kommunikationstheorien, bes. von 
Ansätzen der antiken Rhetorik 

Klausur 6 

 
Die Importmodule, die in diesem Bereich gewählt werden können, werden vom Dekan auf Vorschlag des Prüfungsbeirates genehmigt. Das 
Prüfungsamt gibt die genehmigten Module rechtzeitig zu Beginn des Semesters durch Aushang oder elektronisch bekannt.  

weitere Prüfungsleistung im Studiengang Master Griechische und Lateinische Literatur der Antike und ihr Fortleben: Masterarbeit im 
Umfang von 30 LP 
 
 
2) Modellfall 2 (Voraussetzung: B. A. Griechische und lateinische Literatur und ihr Fortleben, Modellfall 3, oder vergleichbare Qualifikation) 
1. Studienjahr: Pflichtmodule 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Lateinischer Sprachkurs I 
(Nr. 6) 
(Spk) 

1 Sem. keine   Einblick in die strukturellen Grundlagen des Lateini-
schen als flektierende Sprache im Kontrast zu den ana-
lytischen Sprachen 

 passive Beherrschung der Grundlagen der lat. Sprache 
 Fähigkeit zur Lektüre einfacher lateinischer Texte mit 
Hilfe eines Lexikons 

Klausur 6 
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Lateinischer Sprachkurs II 
(Nr. 7) 
(Spk) 

1 Sem. Modul 6 oder  
vergleichbare 
Qualifikation 

  Kenntnisse der lateinischen Sprache, die in etwa dem 
Latinum entsprechen 

Klausur 6 

Lateinische Sprache,  
Vertiefungskurs I (Nr. 11) 
(Ü, Ü) 

1  Sem. Modul 7 oder 
vergleichbare 
Qualifikation 

  Vertiefung der Grammatikkenntnisse anhand von ein-
fachen deutsch-lateinischen Übersetzungsübungen 

 Vertiefung der Lektürefähigkeit durch Lektüre einfa-
cherer Prosatexte 

Klausur 6 

Griechische Sprache,  
Vertiefungskurs I (Nr. 14) 
(Ü,  Ü) 

1 Sem. keine   Vertiefung der Grammatikkenntnisse anhand einfacher 
deutsch-griechischer Übersetzungen 

 Vertiefung der Lektürefähigkeit durch Lektüre einfa-
cher Prosatexte 

Klausur 6 

Forschungen 
zur griechischen Literatur 
(Nr. 18) 
(V, S, Ü) 

2 Sem. keine Seminar: Referat  Einführung in die Forschung zu einem Autor, einer 
Gattung, einem Themenfeld oder einer Epoche der 
griechischen Literatur 

 Lektüre größerer Partien aus einem ergänzenden Be-
reich im Original 

 selbständiger und kritischer Umgang mit der relevan-
ten Forschungsliteratur, Präsentation der Ergebnisse 

Seminarprüfung 12 

Methodische Grundlagen 
(Nr. 17) 
(Ü) 

1  Sem. keine  Beherrschung grundlegender Modelle und Fertigkeiten 
aus den Bereichen Metrik, Textkritik, Paläographie, Li-
teraturtheorie, Kulturanthropologie, 
Wissenschaftsgeschichte 

Klausur 6 

 
 
2. Studienjahr: Pflichtmodule 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Griechische Sprache, 
Vertiefungskurs II (Nr. 15) 
(Ü, Ü) 

1 Sem. Modul 14, oder 
vergleichbare 
Qualifikation 

  Einübung der Syntax des einfachen Satzes anhand 
schwierigerer deutsch-griechischer Übersetzungen 

 Vertiefung der Lektürefähigkeit durch Lektüre schwie-
rigerer Prosa- und einfacherer Dichtertexte 

Klausur 6 

Griechische Sprache, 
Vertiefungskurs III (Nr. 16) 
(Ü, Ü) 

1 Sem. Modul 15 oder 
vergleichbare 
Qualifikation 

  Einübung des zusammengesetzten Satzes und der satz-
wertigen Konstruktionen anhand schwierigerer grie-
chisch-lateinischer Übersetzungen 

 Vertiefung der Lektürefähigkeit durch Lektüre schwie-

Klausur 6 
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rigerer Prosa- und Dichtertexte 

Lateinische Sprache,  
Vertiefungskurs II (Nr. 12) 
(Ü, Ü) 

1 Sem. Modul 11 oder 
vergleichbare 
Qualifikation 

  Einübung der Syntax des einfachen Satzes anhand 
schwierigerer deutsch-lateinischer Übersetzungen 

 Vertiefung der Lektürefähigkeit durch Lektüre schwie-
rigerer Prosa- und einfacherer Dichtertexte 

Klausur 6 

Forschungen zur lateinischen 
Literatur (Nr. 19) 
(V, S, Ü) 

2 Sem. keine Seminar: Referat  Einführung in die Forschung zu einem Autor, einer 
Gattung, einem Themenfeld oder einer Epoche der la-
teinischen Literatur 

 Lektüre größerer Partien aus einem ergänzenden Be-
reich im Original 

 selbständiger und kritischer Umgang mit der relevan-
ten Forschungsliteratur, Präsentation der Ergebnisse 

Seminarprüfung 12 

Forschungen zur mittel-
/neulateinischen Literatur 
(Nr. 20) 
(V, S, Ü) 

2 Sem. keine Seminar: Referat  Einführung in die Forschung zu einem Autor, einer 
Gattung, einem Themenfeld oder einer Epoche der 
mittel-/neulateinischen Literatur 

 Lektüre größerer Partien aus einem ergänzenden Be-
reich im Original 

 selbständiger und kritischer Umgang mit der relevan-
ten Forschungsliteratur, Präsentation der Ergebnisse 

Seminarprüfung 12 

 
 
2. Studienjahr: Wahlpflichtmodule (es ist eines dieser Module oder ein Importmodul zu wählen) 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Lateinische Sprache,  
Vertiefungskurs III (Nr. 13) 

(Ü, Ü) 

1 Sem. Modul 12 oder 
vergleichbare 
Qualifikation  

  Einübung des zusammengesetzten Satzes und der satz-
wertigen Konstruktionen anhand schwierigerer 
deutsch-lateinischer Übersetzungen 

 Vertiefung der Lektürefähigkeit durch Lektüre schwie-
rigerer Prosa- und Dichtertexte 

Klausur 6 

Präsentieren und 
Kommunizieren; Techniken 
des wissenschaftlichen 
Arbeitens (Nr. 10) 

(Ü, Ü) 

1 Sem. keine   Beherrschung allgemeiner und fachbezogener Metho-
den des Präsentierens unter Einbeziehung neuer Me-
dien und des Computereinsatzes 

 Kenntnis von Kommunikationstheorien, bes. von An-
sätzen der antiken Rhetorik 

Klausur 6 
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Die Importmodule, die in diesem Bereich gewählt werden können, werden vom Dekan auf Vorschlag des Prüfungsbeirates genehmigt. Das 
Prüfungsamt gibt die genehmigten Module rechtzeitig zu Beginn des Semesters durch Aushang oder elektronisch bekannt.  

weitere Prüfungsleistung im Studiengang Master Griechische und Lateinische Literatur der Antike und ihr Fortleben: Masterarbeit im 
Umfang von 30 LP 
 
 
3) Modellfall 3 (Voraussetzung: B. A. Griechische und lateinische Literatur und ihr Fortleben, Modellfall 4, oder vergleichbare Qualifikation) 
1. Studienjahr: Pflichtmodule 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Griechische Sprache, 
Vertiefungskurs I (Nr. 14) 

(Ü, Ü) 

1 Sem. keine   Vertiefung der Grammatikkenntnisse anhand einfacher 
deutsch-griechischer Übersetzungen 

 Vertiefung der Lektürefähigkeit durch Lektüre einfa-
cher Prosatexte 

Klausur 6 

Lateinische Sprache,  
Vertiefungskurs II (Nr. 12) 

(Ü, Ü) 

1 Sem. keine   Einübung der Syntax des einfachen Satzes anhand 
schwierigerer deutsch-lateinischer Übersetzungen 

 Vertiefung der Lektürefähigkeit durch Lektüre schwie-
rigerer Prosa- und einfacherer Dichtertexte 

Klausur 6 

Lateinische Sprache,  
Vertiefungskurs III (Nr. 13) 

(Ü, Ü)  

1 Sem. Modul 12 oder 
vergleichbare 
Qualifikation  

  Einübung des zusammengesetzten Satzes und der satz-
wertigen Konstruktionen anhand schwierigerer 
deutsch-lateinischer Übersetzungen 

 Vertiefung der Lektürefähigkeit durch Lektüre schwie-
rigerer Prosa- und Dichtertexte 

Klausur 6 

Forschungen zur lateinischen 
Literatur (Nr. 19) 

(V, S, Ü) 

2 Sem. keine Seminar: Referat  Einführung in die Forschung zu einem Autor, einer 
Gattung, einem Themenfeld oder einer Epoche der 
lateinischen Literatur 

 Lektüre größerer Partien aus einem ergänzenden Be-
reich im Original 

 selbständiger und kritischer Umgang mit der relevan-
ten Forschungsliteratur, Präsentation der Ergebnisse 

Seminarprüfung 12 

Methodische Grundlagen 
(Nr. 17) 
(Ü) 

1 Sem. keine  Beherrschung grundlegender Modelle und Fertigkeiten 
aus den Bereichen Metrik, Textkritik, Paläographie, Lite-
raturtheorie, Kulturanthropologie, Wissenschaftsgeschichte 

Klausur 6 
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2. Studienjahr: Pflichtmodule 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Griechische Sprache, 
Vertiefungskurs II (Nr. 15) 

(Ü, Ü) 

1 Sem. Modul 14 oder 
vergleichbare 
Qualifikation 

  Einübung der Syntax des einfachen Satzes anhand 
schwierigerer deutsch-griechischer Übersetzungen 

 Vertiefung der Lektürefähigkeit durch Lektüre 
schwierigerer Prosa- und einfacherer Dichtertexte 

Klausur 6 

Griechische Sprache, 
Vertiefungskurs III (Nr. 16) 

(Ü, Ü) 

1 Sem. Modul 15 oder 
vergleichbare 
Qualifikation 

  Einübung des zusammengesetzten Satzes und der satz-
wertigen Konstruktionen anhand schwierigerer grie-
chisch-lateinischer Übersetzungen 

 Vertiefung der Lektürefähigkeit durch Lektüre 
schwierigerer Prosa- und Dichtertexte 

Klausur 6 

Forschungen zur griechischen 
Literatur (Nr. 18) 

(V, S. Ü) 

2 Sem. keine Seminar: Referat  Einführung in die Forschung zu einem Autor, einer 
Gattung, einem Themenfeld oder einer Epoche der 
griechischen Literatur 

 Lektüre größerer Partien aus einem ergänzenden 
Bereich im Original 

 selbständiger und kritischer Umgang mit der 
relevanten Forschungsliteratur, Präsentation der 
Ergebnisse 

Seminarprüfung 12 

Forschungen zur mittel-
/neulateinischen Literatur 
(Nr. 20) 

(V, S, Ü) 

2 Sem. keine   Einführung in die Forschung zu einem Autor, einer 
Gattung, einem Themenfeld oder einer Epoche der 
mittel-/neulateinischen Literatur 

 Lektüre größerer Partien aus einem ergänzenden 
Bereich im Original 

 selbständiger und kritischer Umgang mit der 
relevanten Forschungsliteratur, Präsentation der 
Ergebnisse 

Seminarprüfung 12 
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2. Studienjahr: Wahlpflichtmodule (es sind die folgenden Module zu wählen oder eines der beiden Module und ein Importmodul (6 bzw. 12 LP) 
oder Importmodule  im Umfang von insgesamt 18 LP) 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Neugriechische Sprache, 
Landeskunde und Kultur (Nr. 
34) 

 (Ü, Ü, Spk, Spk) 

2 Sem. keine   grundlegende Kenntnisse über die Entwicklung der 
griechischen Kultur vom Ende der Antike bis in die 
Gegenwart 

 Ausbau der kulturgeschichtlichen und –wissenschaftli-
chen Kompetenz 

 Vertiefung der Fähigkeit zur Textanalyse und literatur-
wissenschaftlicher Kompetenz 

 Grundlagen in der aktiven und passiven Beherrschung 
der neugriechischen Sprache 

 Erweiterung der fremdsprachlichen Kompetenz; 
 Kenntnisse zur Entwicklung der griechischen Sprache; 
 Ausbau der sprachwissenschaftlichen und sprachhisto-
rischen Qualifikation 

Klausur 12 

Präsentieren und 
Kommunizieren; Techniken 
des wissenschaftlichen 
Arbeitens (Nr. 10) 

(Ü, Ü) 

1 Sem. keine   Beherrschung allgemeiner und fachbezogener Metho-
den des Präsentierens unter Einbeziehung neuer Me-
dien und des Computereinsatzes 

 Kenntnis von Kommunikationstheorien, bes. von An-
sätzen der antiken Rhetorik 

Klausur 6 

 

Die Importmodule, die in diesem Bereich gewählt werden können, werden vom Dekan auf Vorschlag des Prüfungsbeirates genehmigt. Das 
Prüfungsamt gibt die genehmigten Module rechtzeitig zu Beginn des Semesters durch Aushang oder elektronisch bekannt.  

weitere Prüfungsleistung im Studiengang Master Griechische und Lateinische Literatur der Antike und ihr Fortleben: Masterarbeit im 
Umfang von 30 LP 
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4) Modellfall 4 (Voraussetzung: B. A. Griechische und lateinische Literatur und ihr Fortleben, Modellfall 5, oder vergleichbare Qualifikation) 
1. Studienjahr: Pflichtmodule 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Griechische Sprache, 
Vertiefungskurs II (Nr. 15) 

(Ü, Ü) 

1 Sem. keine   Einübung der Syntax des einfachen Satzes anhand 
schwierigerer deutsch-griechischer Übersetzungen 

 Vertiefung der Lektürefähigkeit durch Lektüre schwie-
rigerer Prosa- und einfacherer Dichtertexte 

Klausur 6 

Griechische Sprache, 
Vertiefungskurs III (Nr. 16) 

(Ü, Ü) 

1 Sem. Modul 15 oder 
vergleichbare 
Qualifikation 

  Einübung des zusammengesetzten Satzes und der satz-
wertigen Konstruktionen anhand schwierigerer grie-
chisch-lateinischer Übersetzungen 

 Vertiefung der Lektürefähigkeit durch Lektüre schwie-
rigerer Prosa- und Dichtertexte 

Klausur 6 

Lateinische Sprache,  
Vertiefungskurs I (Nr. 11) 

(Ü, Ü) 

1 Sem. keine   Vertiefung der Grammatikkenntnisse anhand von ein-
fachen deutsch-lateinischen Übersetzungsübungen 

 Vertiefung der Lektürefähigkeit durch Lektüre einfa-
cherer Prosatexte 

Klausur 6 

Methodische Grundlagen 
(Nr. 17) 

(Ü) 

1 Sem. keine  Beherrschung grundlegender Modelle und Fertigkeiten 
aus den Bereichen Metrik, Textkritik, Paläographie, 
Literaturtheorie, Kulturanthropologie, Wissenschafts-
geschichte 

Klausur 6 

Forschungen zur lateinischen 
Literatur (Nr. 19) 

(V, S, Ü) 

2 Sem. keine Seminar: Referat  Einführung in die Forschung zu einem Autor, einer 
Gattung, einem Themenfeld oder einer Epoche der 
lateinischen Literatur 

 Lektüre größerer Partien aus einem ergänzenden Be-
reich im Original 

 selbständiger und kritischer Umgang mit der relevan-
ten Forschungsliteratur, Präsentation der Ergebnisse 

Seminarprüfung 12 
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2. Studienjahr: Pflichtmodule 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Lateinische Sprache,  
Vertiefungskurs II (Nr. 12) 

(Ü,Ü) 

1 Sem. Modul 11 oder 
vergleichbare 
Qualifikation 

  Einübung der Syntax des einfachen Satzes anhand 
schwierigerer deutsch-lateinischer Übersetzungen 

 Vertiefung der Lektürefähigkeit durch Lektüre schwie-
rigerer Prosa- und einfacherer Dichtertexte 

Klausur 6 

Lateinische Sprache,  
Vertiefungskurs III (Nr. 13) 

(Ü,Ü) 

1 Sem. Modul 12 oder 
vergleichbare 
Qualifikation 

  Einübung des zusammengesetzten Satzes und der satz-
wertigen Konstruktionen anhand schwierigerer 
deutsch-lateinischer Übersetzungen 

 Vertiefung der Lektürefähigkeit durch Lektüre schwie-
rigerer Prosa- und Dichtertexte 

Klausur 6 

Forschungen zur griechischen 
Literatur (Nr. 18) 

(V, S, Ü) 

2 Sem. keine Seminar: Referat  Einführung in die Forschung zu einem Autor, einer 
Gattung, einem Themenfeld oder einer Epoche der 
griechischen Literatur 

 Lektüre größerer Partien aus einem ergänzenden Be-
reich im Original 

 selbständiger und kritischer Umgang mit der relevan-
ten Forschungsliteratur, Präsentation der Ergebnisse 

Seminarprüfung 12 

Forschungen zur mittel-
/neulateinischen Literatur 
(Nr. 20) 

(V, S, Ü) 

2 Sem. keine Seminar: Referat  Einführung in die Forschung zu einem Autor, einer 
Gattung, einem Themenfeld oder einer Epoche der 
mittel-/neulateinischen Literatur 

 Lektüre größerer Partien aus einem ergänzenden Be-
reich im Original 

 selbständiger und kritischer Umgang mit der relevan-
ten Forschungsliteratur, Präsentation der Ergebnisse 

Seminarprüfung 12 
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2. Studienjahr: Wahlpflichtmodule (es sind die folgenden Module zu wählen oder eines der beiden Module und ein Importmodul (6 bzw. 12 LP) 
oder Importmodule  im Umfang von insgesamt 18 LP) 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Neugriechische Sprache, 
Landeskunde und Kultur (Nr. 
34) 

(Ü, Ü, Spk, Spk) 

2 Sem. keine   grundlegende Kenntnisse über die Entwicklung der 
griechischen Kultur vom Ende der Antike bis in die 
Gegenwart 

 Ausbau der kulturgeschichtlichen und -wissenschaftli-
chen Kompetenz 

 Vertiefung der Fähigkeit zur Textanalyse und literatur-
wissenschaftlicher Kompetenz 

 Grundlagen in der aktiven und passiven Beherrschung 
der neugriechischen Sprache 

 Erweiterung der fremdsprachlichen Kompetenz 
 Kenntnisse zur Entwicklung der griechischen Sprache 
 Ausbau der sprachwissenschaftlichen und sprachhisto-
rischen Qualifikation 

Klausur 12 

Präsentieren und 
Kommunizieren; Techniken 
des wissenschaftlichen 
Arbeitens (Nr. 10) 

 (Ü, Ü) 

1 Sem. keine   Beherrschung allgemeiner und fachbezogener Metho-
den des Präsentierens unter Einbeziehung neuer Me-
dien und des Computereinsatzes 

 Kenntnis von Kommunikationstheorien, bes. von An-
sätzen der antiken Rhetorik 

Klausur 6 

 

Die Importmodule, die in diesem Bereich gewählt werden können, werden vom Dekan auf Vorschlag des Prüfungsbeirates genehmigt. Das 
Prüfungsamt gibt die genehmigten Module rechtzeitig zu Beginn des Semesters durch Aushang oder elektronisch bekannt.  

weitere Prüfungsleistung im Studiengang Master Griechische und Lateinische Literatur der Antike und ihr Fortleben: Masterarbeit im 
Umfang von 30 LP 
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Modellfall 5 (Voraussetzung: B. A. Griechische und lateinische Literatur und ihr Fortleben, Modellfall 6, oder vergleichbare Qualifikation) 
1. Studienjahr: Pflichtmodule 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Griechische Sprache, 
Vertiefungskurs II (Nr. 15) 

(Ü, Ü) 

1 Sem. keine   Einübung der Syntax des einfachen Satzes anhand 
schwierigerer deutsch-griechischer Übersetzungen 

 Vertiefung der Lektürefähigkeit durch Lektüre schwie-
rigerer Prosa- und einfacherer Dichtertexte 

Klausur 6 

Griechische Sprache, 
Vertiefungskurs III (Nr. 16) 

(Ü, Ü) 

1 Sem. Modul 15 oder 
vergleichbare 
Qualifikation 

  Einübung des zusammengesetzten Satzes und der satz-
wertigen Konstruktionen anhand schwierigerer 
griechisch-lateinischer Übersetzungen 

 Vertiefung der Lektürefähigkeit durch Lektüre schwie-
rigerer Prosa- und Dichtertexte 

Klausur 6 

Lateinische Sprache,  
Vertiefungskurs II (Nr. 12) 

(Ü, Ü) 

1 Sem. keine   Einübung der Syntax des einfachen Satzes anhand 
schwierigerer deutsch-lateinischer Übersetzungen 

 Vertiefung der Lektürefähigkeit durch Lektüre schwie-
rigerer Prosa- und einfacherer Dichtertexte 

Klausur 6 

Methodische Grundlagen 
(Nr. 17) 

(Ü) 

1 Sem. keine  Beherrschung grundlegender Modelle und Fertigkeiten 
aus den Bereichen Metrik, Textkritik, Paläographie, Li-
teraturtheorie, Kulturanthropologie, Wissenschafts-
geschichte 

Klausur 6 

Forschungen zur lateinischen 
Literatur (Nr. 19) 

(V, S, Ü) 

2 Sem. keine Seminar: Referat  Einführung in die Forschung zu einem Autor, einer 
Gattung, einem Themenfeld oder einer Epoche der la-
teinischen Literatur 

 Lektüre größerer Partien aus einem ergänzenden Be-
reich im Original 

 selbständiger und kritischer Umgang mit der relevan-
ten Forschungsliteratur, Präsentation der Ergebnisse 

Seminarprüfung 12 
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2. Studienjahr: Pflichtmodule 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Lateinische Sprache,  
Vertiefungskurs III (Nr. 13) 

(Ü. Ü) 

1 Sem. Modul 12 oder 
vergleichbare 
Qualifikation 

  Einübung des zusammengesetzten Satzes und der satz-
wertigen Konstruktionen anhand schwierigerer 
deutsch-lateinischer Übersetzungen 

 Vertiefung der Lektürefähigkeit durch Lektüre schwie-
rigerer Prosa- und Dichtertexte 

Klausur 6 

Forschungen zur griechischen 
Literatur (Nr. 18) 

(V, S, Ü) 

2 Sem. keine Seminar: Referat  Einführung in die Forschung zu einem Autor, einer 
Gattung, einem Themenfeld oder einer Epoche der 
griechischen Literatur 

 Lektüre größerer Partien aus einem ergänzenden Be-
reich im Original 

 selbständiger und kritischer Umgang mit der relevan-
ten Forschungsliteratur, Präsentation der Ergebnisse 

Seminarprüfung 12 

Forschungen zur mittel-
/neulateinischen Literatur 
(Nr. 20) 

(V, S, Ü) 

2 Sem. keine Seminar: Referat  Einführung in die Forschung zu einem Autor, einer 
Gattung, einem Themenfeld oder einer Epoche der 
mittel-/neulateinischen Literatur 

 Lektüre größerer Partien aus einem ergänzenden Be-
reich im Original 

 selbständiger und kritischer Umgang mit der relevan-
ten Forschungsliteratur, Präsentation der Ergebnisse 

Seminarprüfung 12 

 
 
2. Studienjahr: Wahlpflichtmodule (es sind die beiden folgenden Module zu wählen und ein Importmodul (6 LP) oder eines der folgenden 
Module zu wählen und  Importmodul(e) (6 bzw.12 LP) oder Importmodule im Umfang von insgesamt 18 LP)  

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Neugriechische Sprache, 
Landeskunde und Kultur (Nr. 
34) 

(Ü, Ü, Spk, Spk) 

2 Sem. keine   grundlegende Kenntnisse über die Entwicklung der 
griechischen Kultur vom Ende der Antike bis in die 
Gegenwart; 

 Ausbau der kulturgeschichtlichen und –wissenschaftli-
chen Kompetenz 
 

Klausur 12 
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 Vertiefung der Fähigkeit zur Textanalyse und literatur-
wissenschaftlicher Kompetenz 

 Grundlagen in der aktiven und passiven Beherrschung 
der neugriechischen Sprache 

 Erweiterung der fremdsprachlichen Kompetenz; 
 Kenntnisse zur Entwicklung der griechischen Sprache; 
 Ausbau der sprachwissenschaftlichen und sprachhisto-
rischen Qualifikation 

Präsentieren und 
Kommunizieren; Techniken 
des wissenschaftlichen 
Arbeitens (Nr. 10) 

( Ü, Ü) 

1 Sem. keine   Beherrschung allgemeiner und fachbezogener Metho-
den des Präsentierens unter Einbeziehung neuer Me-
dien und des Computereinsatzes 

 Kenntnis von Kommunikationstheorien, bes. von An-
sätzen der antiken Rhetorik 

Klausur 6 

 

Die Importmodule, die in diesem Bereich gewählt werden können, werden vom Dekan auf Vorschlag des Prüfungsbeirates genehmigt. Das 
Prüfungsamt gibt die genehmigten Module rechtzeitig zu Beginn des Semesters durch Aushang oder elektronisch bekannt.  

weitere Prüfungsleistung im Studiengang Master Griechische und Lateinische Literatur der Antike und ihr Fortleben: Masterarbeit im 
Umfang von 30 LP 
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang: 
 
M.A. Renaissance-Studien 
 
(1) Ziel des Studiums und Zweck der Prüfung (§ 1) 
Der internationale Master-Studiengang „Renaissance-Studien“ wird von der 
Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 
als gemeinsamer Studiengang mit der Università degli Studi di Firenze auf der 
Grundlage eines entsprechenden Partnerschaftsabkommens angeboten. Die Or-
ganisation des Studiums soll den Studierenden den gleichzeitigen Erwerb von 
Abschlüssen an der Philosophischen Fakultät sowie an der Partnerhochschule 
ermöglichen. Für die Studienabschnitte, die an der Partnerhochschule zu absol-
vieren sind, gelten die dortigen rechtlichen Bestimmungen. 
 
(2) Akademischer Grad (§ 2) 
Ist die Master-Prüfung bestanden und sind die Voraussetzungen nach Absatz 6 
Satz 4 und 5 erfüllt, verleiht die Philosophische Fakultät der Rheinischen Fried-
rich-Wilhelms-Universität Bonn den akademischen Grad „Master of Arts“ im 
Studiengang „Renaissance-Studien“ und die Facoltà di Lettere e Filosofia der 
Universität Florenz den akademischen Grad „Dottore“ im Studiengang „ Laurea 
Magistrale in Filologia Morderna ( LM – 14 ) – Curriculum internazionale di 
studi sul rinascimento europeo“.  
Die beiden Grade werden auf einem gemeinsamen Dokument beurkundet. 
 
Ist eine Studierende / ein Studierender, die / der mindestens die Hälfte der erfor-
derlichen Module erfolgreich absolviert hat, aufgrund besonderer und unabweis-
barer Umstände des Einzelfalles nicht im Stande, das Studium an der Partneruni-
versität zu absolvieren, kann der Prüfungsbeirat auf Antrag der Studierenden/ 
des Studierenden genehmigen, das Studium an der Universität Bonn abzu-
schließen und an Stelle des gemeinsamen Abschlusses den akademischen Grad 
„Master of Arts“ in "Renaissance-Studien“ der Philosophischen Fakultät der 
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn zu erwerben. 
 
(3) Zugangsvoraussetzungen, Eignungsfeststellung und Empfehlungen (§ 3) 
Zum Master-Studiengang „Renaissance-Studien“ können folgende Bewerberin-
nen und Bewerber zugelassen werden: 

a) Absolventinnen und Absolventen von in- und ausländischen Universitäten, 
die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss in den Studien-
gängen „Italianistik“, „Kunstgeschichte“ oder „Mittel- und Neulateinische 
Philologie“ (Kern-/Hauptfach) erbracht haben; 

b) Absolventinnen und Absolventen in- und ausländischer Universitäten, die 
einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss in solchen Studien-
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gängen erworben haben, die Module der o.g. Studiengänge oder andere Mo-
dule mit Renaissance-Bezug im Umfang von mindestens 36 LP enthalten und 
diese mit einem Notendurchschnitt von mindestens 2,5 bzw. dem länder-
spezifischen Äquivalent erworben haben; 

c) Bewerberinnen und Bewerber, die im Semester der Bewerbung einen der o.g. 
Studiengänge abschließen werden, sofern sie bereits 132 Leistungspunkte er-
bracht haben und in ihren bisherigen Prüfungsleistungen einen Notendurch-
schnitt von mindestens 2,0 (bei 132-140 LP), mindestens 2,2 (bei 141-154 
LP), mindestens 2,3 (155-170 LP) bzw. mindestens 2,5 (ab 171 LP) bzw. 
dem länderspezifischen Äquivalent erreicht haben. Diese Bewerberinnen und 
Bewerber können zugelassen werden, wenn sie bis zum 30. September das 
Zeugnis über das abgeschlossene Studium nachreichen. 

In Zweifelsfällen entscheidet das Prüfungsamt über die Gleichwertigkeit. 
 
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen sich einem Verfahren zur Fest-
stellung der besonderen studiengangsbezogenen Eignung unterziehen, das in 
allgemeiner Form in Anlage 1 der Masterprüfungsordnung geregelt wird. Das 
Verfahren zur Feststellung der besonderen Eignung findet ein Mal im Jahr statt. 
Die Bewerbungsfrist wird rechtzeitig vom Prüfungsamt bekannt gegeben. 
 
Die besondere Eignung beruht auf Fähigkeiten und Kenntnissen in den folgen-
den Bereichen: 

• Beherrschung der italienischen Sprache (CEF-Niveau: B1) 

• Lateinkenntnisse auf dem Niveau des Kleinen Latinums 

• Kenntnisse im Bereich der Renaissancekultur, insbesondere im Bereich der 
Kunstgeschichte oder der Literatur oder der Geschichte 

• für Bewerberinnen und Bewerber mit einer anderen Muttersprache als 
Deutsch sind darüber hinaus Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich Sprach-
praxis des Deutschen nachzuweisen, die zur selbstständigen Arbeit mit Pri-
märtexten und Forschungsliteratur, zum eigenständigen und korrekten Ver-
fassen wissenschaftlicher Arbeiten sowie zur aktiven Teilnahme an den 
deutschsprachigen Lehrveranstaltungen befähigen 

 
Die Kenntnisse und Fähigkeiten in den o.g. Bereichen sollen in einer schrift-
lichen oder mündlichen (protokollierten) Prüfung nachgewiesen werden. 
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(4) Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4) 
Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Masterprüfung vier Semester 
(zwei Studienjahre). Das Studium umfasst die in der Anlage genannten Module 
im Umfang von insgesamt 120 Leistungspunkten, die sich in 5 Pflichtmodule 
(50 LP), 4 Wahlpflichtmodule (40 LP) und die Masterarbeit (30 LP) aufgliedern. 
Im ersten oder zweiten Studienjahr ist auf der Grundlage des Partnerschaftsab-
kommens ein mindestens einsemestriges Studium an der Partneruniversität 
sowie der dortige Erwerb von mindestens 30 LP vorgesehen. Die Studieninhalte 
und das Lehrangebot werden zwischen den beteiligten Hochschulen abgestimmt 
und durch eine Modulkonkordanz koordiniert. 
 
(5) Prüfer und Beisitzer (§ 8) 
Ergänzend zu § 8, Abs. 1 können zu Prüfern auch Dozenten der Partnerhoch-
schule bestellt werden, soweit sie an der Lehre im Fachgebiet, auf das sich die 
Prüfung bezieht, beteiligt sind. 
 
(6) Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen (§ 9) 
Die von den Studierenden im ersten und/oder zweiten Studienjahr an der Part-
neruniversität erbrachten Leistungen, vor allem die ECTS-Kreditpunkte, werden 
gemäß der im Partnerschaftsabkommen festgelegten Modulkonkordanz an der 
Heimatuniversität vollständig anerkannt. Die italienischen Noten sind in deut-
sche Noten umzurechnen und gewichtet mit den zugehörigen Leistungspunkten 
in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Bei der Umrechnung der 
italienischen Noten in deutsche Noten ist folgendermaßen vorzugehen: 
 

Ital. 
Noten 

30/30  
con 
lode 

30/30 29/30 28/30 27/30 26-24
/30 

23-21 
/30 

20-18
/30 

< 
18/30

Dt. 
Noten 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0 5,0 

 
Der akademische Grad „Master of Arts“ wird von der Fakultät nur vergeben, 
wenn mindestens 24 Leistungspunkte an der Universität Bonn erworben wurden. 
Der gemeinsame Abschluss wird nur vergeben, wenn mindestens 90 Leistungs-
punkte inkl. der Masterarbeit an den Universitäten Bonn und Florenz absolviert 
wurden. 
 
(7) Studienleistungen als Voraussetzungen zur Teilnahme an Prüfungen 
Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige 
Teilnahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Teilnahme ist nicht 
regelmäßig, wenn ein Studierender eine Lehrveranstaltung von 2 SWS mehr als 
zwei Mal und in einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Unterrichtszeit ver-
säumt. Wenn schwerwiegende Umstände für das Versäumnis geltend gemacht 
werden, kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Konfliktfall entscheidet 
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der Prüfungsbeirat. Weitere Studienleistungen, die Voraussetzung für die Teil-
nahme an Prüfungen sind, werden im Modulplan angeführt und den Studieren-
den spätestens zu Beginn der Veranstaltungen bekannt gegeben. 
 
(8) Wiederholung von Prüfungen (§ 13, Abs. 3) 
Wird ein Wahlpflichtmodul endgültig nicht bestanden, so kann ein anderes, bis-
her nicht gewähltes Wahlpflichtmodul kompensierend gewählt werden. Eine 
solche Kompensation ist nur ein Mal möglich. 
 
(9) Masterarbeit (§ 18) 
Die Masterarbeit kann in einer Disziplin angefertigt werden, in der mindestens 
20 LP erworben wurden. Sie kann in deutscher oder italienischer Sprache 
verfasst werden; ihr ist eine Zusammenfassung von 2 Seiten in der jeweils ande-
ren Sprache beizufügen. 
 
(10) Annahme, Bewertung und Wiederholung der Masterarbeit (§ 19) 
Beim Erwerb des gemeinsamen Abschlusses muss einer der Prüfer ein Dozent 
der Partnerhochschule gemäß § 7 sein. 
 
(11) Module des M.A. Renaissance-Studien (§ 4, Abs. 7) lt. nachfolgendem 
Modulplan 
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Modulplan: M.A. Renaissance-Studien 

V = Vorlesung, S = Seminar, Ü = Übung 

 
Pflichtmodule (50 LP) 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Grundlagenmodul 
Renaissance-Studien 

(V, S) 

1 Sem. keine angeleitetes Selbststudium, ggf.  Referate/  
Testate;  
Erbringen sämtlicher, vom Dozenten 
rechtzeitig angegebenen vorgeschriebenen 
Leistungsanforderungen 

Inhalte, Theorien und Methoden der 
Renaissance-Forschung in der Italianistik, der 
Kunstgeschichte und der Mittel- und 
Neulateinischen Philologie 

Klausur 10 

Mastermodul 
Italienische Renaissance-
Literatur 

(V, S) 

1 Sem. keine angeleitetes Selbststudium, ggf.  Referate/  
Testate  
Erbringen sämtlicher, vom Dozenten 
rechtzeitig angegebenen vorgeschriebenen 
Leistungsanforderungen 

 Einordnung renaissancebezogener literatur-
wissenschaftlicher Problemstellungen in die 
romanistische Forschungslandschaft und in 
Forschungskontroversen  

 exemplarische Diskussion renaissancebezo-
gener literaturwissenschaftlicher Fragestel-
lungen und Probleme in Anknüpfung an 
aktuelle, auch interdisziplinäre Forschungs-
debatten 

 eigenständige, problemorientierte Anwen-
dung literaturwissenschaftlicher Methoden 
an einem zentralen renaissancebezogenen 
literaturwissenschaftlichen Gegenstand 

Seminarprüfung 10 

Mastermodul  
Lateinische Sprache und 
Literatur der Renaissance 

(V, S) 

1 Sem. keine angeleitetes Selbststudium, ggf.  Referate/  
Testate  
Erbringen sämtlicher, vom Dozenten 
rechtzeitig angegebenen vorgeschriebenen 
Leistungsanforderungen 

 Kenntnis der neulateinischen Literaturge-
schichte; Forschungsprobleme, -ansätze 
und -methoden der Neulateinischen Philo-
logie; Rezeptionsvorgänge 

 selbständige Analyse und Interpretation 
und Qualifikation zur selbständigen Bear-
beitung eines enger begrenzten Problems 
der Neulateinischen Philologie 

 Fähigkeit zur Lektüre auch anspruchsvolle-
rer neulateinischer literarischer Texte 

Seminarprüfung 
oder  
mdl.Prüfung 

10 
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Mastermodul 
Kunstgeschichte der 
Renaissance 

(V, S) 

1 Sem. keine angeleitetes Selbststudium, ggf.  Referate/  
Testate  
Erbringen sämtlicher, vom Dozenten 
rechtzeitig angegebenen vorgeschriebenen 
Leistungsanforderungen 

 Kenntnisse, Auswertung und Interpretation 
von Kunstwerken der Renaissance  

 forschungsorientierte Anwendung kunst-
historischer Methoden 

 komplexere Zusammenhänge von Formen, 
Ikonographie, Funktion, Verwendungskon-
text und Rezeption von Kunstwerken der 
Renaissance  

mdl. Prüfung 10 

Forschungspraktikum 

(S) 

300 
Stunden 

keine   Verknüpfung von universitärer Ausbildung 
und beruflicher Praxis 

  Anwendung von im Studium erworbenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten in der Praxis  

 Einblicke in Strukturen, Funktionen und 
Arbeitsweisen von Institutionen, Organisa-
tionen oder Unternehmen möglicher Be-
rufsfelder 

Seminarprüfung 10 

 
 
Wahlpflichtbereich I (30 LP) (es sind drei Module zu wählen) 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Mastermodul 
Kirchen- und Theologiege-
schichte des Mittelalters bzw. 
der Reformation 
(V, Ü) 

1 Sem. keine angeleitetes Selbststudium, ggf. Referate/ 
Testate  
Erbringen sämtlicher, vom Dozenten 
rechtzeitig angegebenen vorgeschriebe-
nen Leistungsanforderungen 

kirchen- und theologiegeschichtliche Problem-
stellungen in ihrer historischen Entwicklung 
sowie in ihrem Verhältnis zu theologie- und 
geistesgeschichtlichen Grundlagen und zur 
Profangeschichte, zu Politik und Gesellschaft 

Seminarprüfung 10 

Literatur und Kultur der Frühen 
Neuzeit (1500-1660) (I) 
(V, Ü, Ü) 

2 Sem. keine mündliche und schriftliche 
Studienleistungen nach Vereinbarung 
 

 Grund- und Überblickskenntnisse der engl. 
Geschichte u. Kulturgeschichte der Epoche  

 Grund- u. Überblickskenntnisse der Haupt-
gattungen der Epoche  

 Grundkenntnisse über repräsentative Autoren 
der Epoche 

2 Teilprüfungen 
Klausuren 
und/oder 
Seminarprüfungen 
Gewichtung: 1:1  

10 

Mastermodul  
From Page to Stage 
 
(S und eine 
Blockveranstaltung) 

1 Sem.  
 
 
+ eine 

keine 
 

aktive Teilnahme u. Mitarbeit im Rahmen 
einer Kleingruppe, die eines der Dramen 
für die gesamte Gruppe vorbereitet 
 

 vertiefte Kenntnisse in der Umsetzung von 
dramatischen Texten in konkrete Aufführun-
gen  

 kritische Evaluation konkreter Aufführung 

Seminarprüfung 10 
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Block-
woche 

im Kontext der Text- u. Aufführungsge-
schichte 

Mastermodul 
Geschichte der Renaissance 
(V, Ü) 

1 Sem. keine angeleitetes Selbststudium, ggf. Referate/ 
Testate  
Erbringen sämtlicher, vom Dozenten 
rechtzeitig angegebenen 
vorgeschriebenen 
Leistungsanforderungen 

 Kenntnisse zu einer ausgewählten Teilepo-
che bzw. einem Problemkreis der Geschich-
te der Renaissance 

 selbstständige Erfassung und Sichtung der 
historischen Überlieferung und der For-
schungsliteratur zu einem ausgewählten 
Thema  

 angeleitete Reflexion und Diskussion des 
Forschungsganges und des aktuellen For-
schungsstandes zu einem ausgewählten 
Thema 

Klausur oder 
Seminarprüfung 

10 

Mastermodul 
Rechtsgeschichte 
(V, Ü) 

1 Sem. keine angeleitetes Selbststudium, ggf. Referate/ 
Testate  
Erbringen sämtlicher, vom Dozenten 
rechtzeitig angegebenen 
vorgeschriebenen 
Leistungsanforderungen 

 Kenntnisse über die Geschichte des römi-
schen Rechts und die Entwicklung der rö-
mischen Institute des Schuldrechts in der 
Neuzeit  

 Kenntnisse über das sich wandelnde Ver-
ständnis des deutschen Rechts vom Mittel-
alter bis zur Neuzeit 

 Interpretation von Rechtsexten 

Klausur 10 

 
 
Wahlpflichtbereich II (es ist ein Modul zu wählen) 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Mastermodul 
Italienische Sprachgeschichte 
(V, S) 

1 Sem. keine angeleitetes Selbststudium, ggf. Referate/ 
Testate  
Erbringen sämtlicher, vom Dozenten 
rechtzeitig angegebenen 
vorgeschriebenen 
Leistungsanforderungen 

 interne und externe italienischen Sprachge-
schichte in ihrer Entwicklung aus dem Vul-
gärlatein bis ins 16. Jahrhundert  

 kritischer Umgang mit sprachgeschichtlich 
besonders relevanten Texten  

 Kenntnis und Anwendung von Methoden 
der Erforschung sprachwissenschaftlicher 
Fragestellungen 

Seminarprüfung 10 

Mastermodul 
Mittellateinische Sprache 
und Literatur 

1 Sem. keine angeleitetes Selbststudium, ggf. Referate/ 
Testate  
Erbringen sämtlicher, vom Dozenten 

 Kenntnis mittellateinischer Texte aus einem 
Spektrum von Gattungen 

 Einführung in die Sprachgeschichte des 

Klausur oder 
mündliche 

10 
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(Ü, Ü) 
rechtzeitig angegebenen vorgeschriebe-
nen Leistungsanforderungen 

Lateinischen; Einblick in verschiedene 
Epochen des Mittelalters 

 Überblick über Forschungsprobleme, -
ansätze und -methoden der Mittel- und Neu-
lateinischen Philologie 

Prüfung 

Mastermodul 
Kunstgeschichte des 
Mittelalters 

(V, S) 

1 Sem. keine angeleitetes Selbststudium, ggf. Referate/ 
Testate 
Erbringen sämtlicher, vom Dozenten 
rechtzeitig angegebenen 
vorgeschriebenen 
Leistungsanforderungen 

 Kenntnisse, Auswertung und Interpretation 
von mittelalterlichen Kunstwerken 

 forschungsorientierte Anwendung kunst-
historischer Methoden 

 komplexere Zusammenhänge von Formen, 
Ikonographie, Funktion, Verwendungskon-
text und Rezeption von mittelalterlichen 
Kunstwerken 

mündliche 
Prüfung 

10 

 

weitere Prüfungsleistung im Studiengang Master Renaissance-Studien: Masterarbeit im Unfang von 30 LP 
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang: 
 
M.A. Romanistik 
 
(1) Zugangsvoraussetzungen, Eignungsfeststellung und Empfehlungen (§ 3) 
Zum Master-Studiengang „Romanistik“ können folgende Bewerberinnen und 
Bewerber zugelassen werden: 

a) Absolventinnen und Absolventen der Universität Bonn, die die Bachelor-
Studiengänge der Philosophischen Fakultät „Romanistik“, „Lateinamerika- 
und Altamerikastudien“ (Kernfach), „Deutsch-Französische Studien“ oder 
„Deutsch-Italienische Studien“ abgeschlossen haben; 

b) Absolventinnen und Absolventen anderer Studiengänge der Universität 
Bonn, die Module des Fachs „Romanistik“ im Umfang von mindestens 60 
LP erworben haben;  

c) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss im Fach „Romanistik“ (Erstsprache Französisch, Italienisch oder 
Spanisch) als Kern-/Hauptfach bzw. deren länderspezifische Äquivalente er-
worben haben; 

d) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss in solchen Studiengängen erworben haben, die Module des Fachs 
„Romanistik“ im Umfang von mindestens 60 LP enthalten; 

e) Bewerberinnen und Bewerber, die im Semester der Bewerbung einen der o.g. 
Studiengänge abschließen werden, sofern sie bereits 132 Leistungspunkte er-
bracht haben. Diese Bewerberinnen und Bewerber können zugelassen wer-
den, wenn sie bis zum 30. September das Zeugnis über das abgeschlossene 
Studium nachreichen. 

In Zweifelsfällen entscheidet das Prüfungsamt über die Gleichwertigkeit.  
 
Kenntnisse des Englischen und Lateinischen werden empfohlen.  
 
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen sich einem Verfahren zur Feststel-
lung der besonderen, studiengangbezogenen Eignung unterziehen, deren allge-
meines Verfahren in Anlage 1 der Masterprüfungsordnung geregelt wird. Das 
Verfahren findet ein Mal im Studienjahr statt. Die Bewerbungsfristen werden 
rechtzeitig vom Prüfungsamt bekannt gegeben. 
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Die besondere Eignung beruht auf Fähigkeiten und Kenntnissen in den folgen-
den Bereichen: 

• Grundlagen der allgemeinen Romanistik; 

• Sprachwissenschaft, Literatur- und Kulturwissenschaft und Sprachpraxis der 
gewählten romanischen Erstsprache (Französisch, Italienisch oder Spanisch); 

• Kenntnisse und Fähigkeiten in der gewählten Zweitsprache (Französisch, 
Italienisch oder Spanisch), die zur selbstständigen Arbeit mit Primärtexten 
und Forschungsliteratur sowie zur Teilnahme an ggf. in der jeweiligen roma-
nischen Sprache durchgeführten Lehrveranstaltungen befähigen; 

• Grundlagen der Altamerikanistik und Ethnologie, sofern dieser Schwerpunkt 
an Stelle einer zweiten romanischen Sprache gewählt wird. 

 
Maßstab für die Feststellung der Eignung ist der Kenntnisstand, der bei der Erst-
sprache in den Vertiefungsmodulen sowie im Modul Sprachpraxis 2 (Über-
setzung, Essay) im Bachelorstudiengang „Romanistik“ an der Universität Bonn 
erreicht wird. Bei der Zweitsprache werden Leseverstehen und Hörverstehen 
erwartet. Wird Altamerikanistik und Ethnologie statt einer Zweitsprache 
gewählt, wird der am Ende des dritten Studienjahres im Bachelor-Studiengang 
„Lateinamerika- und Altamerikastudien“ erreichte Kenntnisstand vorausgesetzt. 
Die Kenntnisse und Fähigkeiten in den o.g. Bereichen sollen in einer 
schriftlichen oder mündlichen (protokollierten) Prüfung nachgewiesen werden. 
 
Die Eignung folgender Bewerberinnen und Bewerber gilt als festgestellt: 

a) Absolventinnen und Absolventen der Universität Bonn, die die Bachelor-Stu-
diengänge „Romanistik“, „Lateinamerika- und Altamerikastudien“ (Kern-
fach), „Deutsch-Französische Studien“ oder „Deutsch-Italienische Studien“ 
mit einer Gesamtnote von mindestens 3,0 abgeschlossen haben; 

b) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss im Fach „Romanistik“ (Erstsprache Französisch, Italienisch oder 
Spanisch) als Kern-/Hauptfach mit einer Gesamtnote von mindestens 3,0 
bzw. dem länderspezifischen Äquivalent erworben haben; 

c) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss in solchen Studiengängen erworben haben, die romanistische Module 
im Umfang von mindestens 90 LP enthalten und Grundkenntnisse (CEF-
Niveau: A2) in einer zweiten im Master-Studiengang wählbaren romanischen 
Sprache nachweisen können und in diesen Modulen einen Notendurchschnitt 
von mindestens 2,5 erreicht haben;  
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d) Bewerberinnen und Bewerber anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die im Semester der Bewerbung einen der o.g. Studien-
gänge (Kern-/Hauptfach) abschließen werden, sofern sie bereits romanisti-
sche Module im Umfang von mindestens 78 LP mit einem Notendurchschnitt 
von mindestens 2,3 erbracht haben und Grundkenntnisse (CEF-Niveau: A2) 
in einer zweiten im Master-Studiengang wählbaren romanischen Sprache 
nachweisen können; 

e) Bewerberinnen und Bewerber der Universität Bonn, die ihr Studium in einem 
der o.g. Studiengänge im Semester der Bewerbung abschließen werden und 
in ihren bisherigen Prüfungsleistungen einen Notendurchschnitt von mindes-
tens 2,7 (bei 132-141 LP), mindestens 2,8 (bei 142-154 LP), 2,9 (155-170 
LP) bzw. 3,0 (ab 171 LP) erreicht haben. 

(2) Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4) 
Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Masterprüfung vier Semester 
(zwei Studienjahre). Das Studium umfasst die in der Anlage genannten Module 
im Umfang von insgesamt 120 Leistungspunkten, die sich in drei Pflichtmodule 
(30 LP), sechs bis sieben Wahlpflichtmodule (60 LP) und die Masterarbeit (30 
LP) aufgliedern. Die Pflichtmodule haben eine allgemeinromanische Ausrich-
tung oder sind der romanischen Erstsprache zugeordnet; bei den Wahlpflichtmo-
dulen ist zudem eine romanische Zweitsprache (bzw. in Verbindung mit der 
Erstsprache Spanisch ggf. der Schwerpunkt Altamerikanistik und Ethnologie) zu 
berücksichtigen. 
 
(3) Studienleistungen als Voraussetzungen zur Teilnahme an Prüfungen 
Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige und 
aktive Teilnahme an den Lehrveranstaltungen. Die Teilnahme ist nicht regel-
mäßig, wenn ein Studierender in einer Lehrveranstaltung im Umfang von 2 
SWS mehr als zwei Mal, bei einem Umfang von 4 SWS mehr als vier Mal und 
bei einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Unterrichtszeit versäumt. Wenn 
schwerwiegende Gründe für das Versäumnis geltend gemacht werden, kann von 
dieser Regel abgewichen werden. Im Konfliktfall entscheidet der Prüfungs-
beirat. Weitere Studienleistungen, die Voraussetzung für die Teilnahme an Prü-
fungen sind, werden im Modulplan angeführt und von dem jeweiligen Dozenten 
zu Beginn der Veranstaltungen bekannt gegeben. 
 
(4) Wiederholung von Prüfungen (§ 13) 
Wird ein Wahlpflichtmodul nicht bestanden, so kann ein anderes, bisher nicht 
gewähltes Wahlpflichtmodul kompensierend gewählt werden. Eine solche 
Kompensation ist nur ein Mal möglich. 
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(5) Masterarbeit (§ 18) 
Die Masterarbeit kann in deutscher Sprache oder – bei Einverständnis der Be-
treuerin/des Betreuers – in der romanischen Erstsprache verfasst werden. Wird 
die Masterarbeit nicht in deutscher Sprache verfasst, dann ist ihr eine Zu-
sammenfassung in deutscher Sprache im Umfang von mindestens 2 Seiten bei-
zufügen. 
 
(6) Module des M.A. Romanistik (§ 4, Abs. 7) lt . nachfolgendem Modulplan 
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Modulplan: M. A. Romanistik 

V = Vorlesung, Ü = Übung, S = Seminar, Pr = Praktikum 

 
Pflichtbereich Romanistik (20 LP) 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die  

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungen LP 
Argumentation, Rhetorik 
und Stilistik 

(V, Ü) 

1 Sem. keine angeleitetes Selbststudium; ggf. Referate/ 
Testate;  
Erbringen sämtlicher, vom Dozenten recht-
zeitig angegebenen vorgeschriebenen Leis-
tungsanforderungen 

fundierte Kenntnis und reflektierte Anwendung von 
Methoden und Theorien der Argumentation mit 
Überblick über die Geschichte der Rhetorik sowie 
Beschreibung und Untersuchung von ar-
gumentativen Sprachstrukturen 

Klausur 10 

Romanische Mediävistik 

(V, Ü) 

1 Sem. keine angeleitetes Selbststudium; ggf. Referate/ 
Testate;  
Erbringen sämtlicher, vom Dozenten recht-
zeitig angegebenen vorgeschriebenen 
Leistungsanforderungen 

Kenntnisse in den Bereichen der romanischen 
Literaturen des Mittelalters und der mediävisti-
schen Literaturwissenschaft 

mdl. Prüfung 
oder  
Seminarprüfung 
oder  
Klausur 

10 

 
 
Pflichtbereich Sprachpraxis Erstsprache (10 LP) (es ist ein Modul je nach Erstsprache zu absolvieren) 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Sprachpraxis Französisch 
4  
(Ü, Ü) 

1 Sem. keine keine Sprachkompetenz in wissenschaftlichem Kontext Klausur 10 

Sprachpraxis Italienisch 4 
(Ü, Ü) 

1 Sem. keine keine Sprachkompetenz in wissenschaftlichem Kontext Klausur 10 

Sprachpraxis Spanisch 4  
(Ü, Ü) 

1 Sem. keine keine Sprachkompetenz in wissenschaftlichem Kontext Klausur 10 
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Wahlpflichtbereich Romanistik (60 LP) (es sind sechs Module zu wählen, darunter mindestens drei Mastermodule zur Erstsprache und 
mindestens zwei Mastermodule zur Zweitsprache; wurde in Verbindung mit der Erstsprache Spanisch statt der Zweitsprache Altamerikanistik und 
Ethnologie gewählt, sind entsprechende Wahlpflichtmodule im Umfang von 20-30 LP (siehe Wahlpflichtbereich Altamerikanistik und Ethnologie) 
zu wählen) 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Mastermodul  
Französische 
Literaturwissenschaft A 

(V, S) 

1 Sem. keine 
angeleitetes Selbststudium; ggf. Referate/ 
Testate  
Erbringen sämtlicher, vom Dozenten recht-
zeitig angegebenen vorgeschriebenen Leis-
tungsanforderungen 

 Einordnung literaturwissenschaftlicher Problem-
stellungen in die romanistische Forschungsland-
schaft und Forschungskontroversen;  

 exemplarische Diskussion literaturwissenschaftli-
cher Fragestellungen und Probleme in Anknüp-
fung an aktuelle Forschungsdebatten; 

 eigenständige problemorientierte Anwendung li-
teraturwissenschaftlicher Methoden (Schwer-
punkt: Betrachtung und Untersuchung eines lite-
rarischen Phänomens,  z..B. Autor, Werk, Gat-
tung, Epoche, Strömung, Tendenz) 

Seminarprüfung 10 

Mastermodul 
Französische 
Literaturwissenschaft B 

(V, S) 

1 Sem. keine 
angeleitetes Selbststudium; ggf. Referate/ 
Testate  
Erbringen sämtlicher, vom Dozenten recht-
zeitig angegebenen vorgeschriebenen Lei-
stungsanforderungen 

 Einordnung literaturwissenschaftlicher Problem-
stellungen in die romanistische Forschungsland-
schaft und Forschungskontroversen; 

 exemplarische Diskussion literaturwissenschaftli-
cher Fragestellungen und Probleme in Anknüp-
fung an aktuelle Forschungsdebatten; 

  eigenständige problemorientierte Anwendung li-
teraturwissenschaftlicher Methoden (Schwer-
punkt: Kontrastive Betrachtung und Anwendung 
von zentralen Methoden und Theorien der Lite-
ratur- bzw. Kulturwissenschaft) 

Seminarprüfung 10 

Mastermodul 
Französische 
Sprachwissenschaft A 

(V, S) 

1 Sem. keine angeleitetes Selbststudium; ggf. Referate 
/Testate  
Erbringen sämtlicher, vom Dozenten recht-
zeitig angegebenen vorgeschriebenen Leis-
tungsanforderungen 

 Einordnung sprachwissenschaftlicher Problem-
stellungen in die romanistische Forschungsland-
schaft und Forschungskontroversen; 

  exemplarische Diskussion sprachwissenschaftli-
cher Theorien, Fragestellungen und Probleme in 
Anknüpfung an aktuelle Forschungsdebatten;  

 eigenständige problemorientierte Anwendung 
sprachwissenschaftlicher Methoden (z.B. Be-

Seminarprüfung 10 
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trachtung und Untersuchung bestimmter sprach-
licher Phänomene und Diskurstraditionen – 
Schwerpunkt Diachronie) 

Mastermodul 
Französische 
Sprachwissenschaft B 

(V, S) 

1 Sem. keine angeleitetes Selbststudium; ggf. Referate/ 
Testate  
Erbringen sämtlicher, vom Dozenten recht-
zeitig angegebenen vorgeschriebenen Leis-
tungsanforderungen 

 Einordnung sprachwissenschaftlicher Problem-
stellungen in die romanistische Forschungsland-
schaft und Forschungskontroversen 

 exemplarische Diskussion sprachwissenschaftli-
cher Theorien, Fragestellungen und Probleme in 
Anknüpfung an aktuelle Forschungsdebatten  

 eigenständige problemorientierte Anwendung 
sprachwissenschaftlicher Methoden (z.B. Be-
trachtung und Untersuchung bestimmter sprach-
licher Phänomene und gegenwärtiger Textsorten 
– Schwerpunkt Synchronie) 

Seminarprüfung 10 

Mastermodul  
Italienische 
Literaturwissenschaft A 

(V, S) 

1 Sem. keine angeleitetes Selbststudium; ggf. Referate/ 
Testate  
Erbringen sämtlicher, vom Dozenten recht-
zeitig angegebenen vorgeschriebenen Leis-
tungsanforderungen 

 Einordnung literaturwissenschaftlicher Problem-
stellungen in die romanistische Forschungsland-
schaft und Forschungskontroversen  

 exemplarische Diskussion literaturwissenschaftli-
cher Fragestellungen und Probleme in Anknüp-
fung an aktuelle Forschungsdebatten  

 eigenständige problemorientierte Anwendung 
literaturwissenschaftlicher Methoden (Schwer-
punkt: Betrachtung und Untersuchung eines li-
terarischen Phänomens, z.B. Autor, Werk, Gat-
tung, Epoche, Strömung, Tendenz) 

Seminarprüfung 10 

Mastermodul  
Italienische 
Literaturwissenschaft B 

(V, S) 

1 Sem. keine angeleitetes Selbststudium; ggf. Referate/ 
Testate  
Erbringen sämtlicher, vom Dozenten recht-
zeitig angegebenen vorgeschriebenen Leis-
tungsanforderungen 

 Einordnung literaturwissenschaftlicher Problem-
stellungen in die romanistische Forschungsland-
schaft und Forschungskontroversen; Exemplari-
sche Diskussion literaturwissenschaftlicher Fra-
gestellungen und Probleme in Anknüpfung an 
aktuelle Forschungsdebatten  

 eigenständige problemorientierte Anwendung 
literaturwissenschaftlicher Methoden (Schwer-
punkt: Kontrastive Betrachtung und Anwendung 
von zentralen Methoden und Theorien der Litera-
tur- bzw. Kulturwissenschaft) 

Seminarprüfung 10 

Mastermodul 
Italienische 
Sprachwissenschaft A 

1 Sem. keine Angeleitetes Selbststudium; ggf. Referate/ 
Testate;  
Erbringen sämtlicher, vom Dozenten recht-
zeitig angegebenen vorgeschriebenen Leis-

 Einordnung sprachwissenschaftlicher Problem-
stellungen in die romanistische Forschungsland-
schaft und Forschungskontroversen; Exemplari-
sche Diskussion sprachwissenschaftlicher Theo-
rien, Fragestellungen und Probleme in Anknüp-

Seminarprüfung 10 
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(V, S) tungsanforderungen fung an aktuelle Forschungsdebatten  
 eigenständige problemorientierte Anwendung 
sprachwissenschaftlicher Methoden (z.B. Be-
trachtung und Untersuchung bestimmter sprachli-
cher Phänomene und Diskurstraditionen – 
Schwerpunkt Diachronie) 

Mastermodul 
Italienische 
Sprachwissenschaft B 

(V, S) 

1 Sem. keine angeleitetes Selbststudium; ggf. Referate/ 
Testate  
Erbringen sämtlicher, vom Dozenten recht-
zeitig angegebenen vorgeschriebenen Leis-
tungsanforderungen 

 Einordnung sprachwissenschaftlicher Problem-
stellungen in die romanistische Forschungsland-
schaft und Forschungskontroversen; 

  exemplarische Diskussion sprachwissenschaftli-
cher Theorien, Fragestellungen und Probleme in 
Anknüpfung an aktuelle Forschungsdebatten;  

 eigenständige problemorientierte Anwendung 
sprachwissenschaftlicher Methoden (z.B. Be-
trachtung und Untersuchung bestimmter sprach-
licher Phänomene und gegenwärtiger Textsorten 
– Schwerpunkt Synchronie) 

Seminarprüfung 10 

Mastermodul  
Spanische 
Literaturwissenschaft A 

(V, S) 

1 Sem. keine angeleitetes Selbststudium; ggf. 
Referate/Testate  
Erbringen sämtlicher, vom Dozenten recht-
zeitig angegebenen vorgeschriebenen Leis-
tungsanforderungen 

 Einordnung literaturwissenschaftlicher Problem-
stellungen in die romanistische Forschungsland-
schaft und Forschungskontroversen 

  exemplarische Diskussion literaturwissenschaft-
licher Fragestellungen und Probleme in Anknüp-
fung an aktuelle Forschungsdebatten 

  eigenständige problemorientierte Anwendung 
literaturwissenschaftlicher Methoden (Schwer-
punkt: Betrachtung und Untersuchung eines li-
terarischen Phänomens, z.B. Autor, Werk, Gat-
tung, Epoche, Strömung, Tendenz) 

Seminarprüfung 10 

Mastermodul  
Spanische 
Literaturwissenschaft B 

(V, S) 

1 Sem. keine angeleitetes Selbststudium; ggf. Referate/ 
Testate  
Erbringen sämtlicher, vom Dozenten recht-
zeitig angegebenen vorgeschriebenen Leis-
tungsanforderungen 

 Einordnung literaturwissenschaftlicher Problem-
stellungen in die romanistische Forschungsland-
schaft und Forschungskontroversen 

 exemplarische Diskussion literaturwissenschaftli-
cher Fragestellungen und Probleme in Anknüp-
fung an aktuelle Forschungsdebatten  

 eigenständige problemorientierte Anwendung li-
teraturwissenschaftlicher Methoden (Schwer-
punkt: Kontrastive Betrachtung und Anwendung 
von zentralen Methoden und Theorien der Litera-
tur- bzw. Kulturwissenschaft) 

Seminarprüfung 10 
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Mastermodul  
Spanische 
Sprachwissenschaft A 

(V, S) 

1 Sem. keine angeleitetes Selbststudium; ggf. Referate/ 
Testate 
Erbringen sämtlicher, vom Dozenten recht-
zeitig angegebenen vorgeschriebenen Leis-
tungsanforderungen 

 Einordnung sprachwissenschaftlicher Problem-
stellungen in die romanistische Forschungsland-
schaft und Forschungskontroversen 

  exemplarische Diskussion sprachwissenschaftli-
cher Theorien, Fragestellungen und Probleme in 
Anknüpfung an aktuelle Forschungsdebatten  

 eigenständige problemorientierte Anwendung 
sprachwissenschaftlicher Methoden (z.B. Be-
trachtung und Untersuchung bestimmter sprach-
licher Phänomene und Diskurstraditionen – 
Schwerpunkt Diachronie) 

Seminarprüfung 10 

Mastermodul  
Spanische 
Sprachwissenschaft B 

(V, S) 

1 Sem. keine angeleitetes Selbststudium; ggf. 
Referate/Testate  
Erbringen sämtlicher, vom Dozenten 
rechtzeitig angegebenen vorgeschriebenen 
Leistungsanforderungen 

 Einordnung sprachwissenschaftlicher Problems-
tellungen in die romanistische Forschungsland-
schaft und Forschungskontroversen 

 exemplarische Diskussion sprachwissenschaftli-
cher Theorien, Fragestellungen und Probleme in 
Anknüpfung an aktuelle Forschungsdebatten  

 eigenständige problemorientierte Anwendung 
sprachwissenschaftlicher Methoden (z.B. Be-
trachtung und Untersuchung bestimmter sprach-
licher Phänomene und gegenwärtiger Textsorten 
– Schwerpunkt Synchronie) 

Seminarprüfung 10 

 
 
Wahlpflichtbereich Altamerikanistik und Ethnologie (20-30 LP) (wurde in Verbindung mit der Erstsprache Spanisch statt der Zweitsprache 
Altamerikanistik und Ethnologie gewählt, sind 20-30 LP zu erwerben, darunter mindestens 10 LP aus dem Bereich der Aufbau-, Praxis- und 
Importmodule und mindestens 10 LP aus dem Bereich der Forschungsmodule) 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Aufbaumodul Indianische 
Quellen 
(S, Ü) 

1-2 Sem. Modul Sprachpraxis 
Indianische Sprachen 

Referat oder mündlicher Test  Einführung in unterschiedliche Quellengattungen 
und ihre Analyse 

 Diskussion kulturanthropologischer Fragestellun-
gen und Probleme 

Klausur oder 
Seminarprüfung  

10 

Aufbaumodul Methoden 
u. Theorien der Ethnologie 
(S, Ü) 

1-2 Sem.  keine Referat oder mündlicher Test Vertiefung der Kenntnis ethnologischer Theorien 
und Methoden 

Klausur oder 
Seminarprüfung 

10 
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Aufbaumodul Archäolo-
gie Amerikas 
(S, Ü) 

1-2 Sem.  keine Referat oder mündlicher Test  Überblick über Regionen und Epochen der ame-
rikanischen Archäologie 

 Theorien und Methoden der amerikanischen Ar-
chäologie 

Klausur oder 
Seminarprüfung 

10 

Aufbaumodul Indigenes 
Amerika 
(S, Ü) 

1-2 Sem.  keine Referat oder mündlicher Test  Ethnologie indigener Gesellschaften (Latein) 
Amerikas 

 Theorien und Methoden der Ethnologie Latein-
amerikas 

Klausur oder 
Seminarprüfung 

10 

Importmodul zur Erwei-
terung und Vertiefung re-
gional relevanter Metho-
den und Theorien 
(S, Ü) 

1-2 Sem.  keine Referat oder mündlicher Test  Grundkenntnisse der Iberoamerikanischen Ge-
schichte 

 Methoden der Geschichtswissenschaft 

Klausur oder 
Seminarprüfung 

10 

Praktikum Archiv und 
Edition 
(Pr) 

60 h 
 

 keine Keine  Einführung in die Archivarbeit 
 Einführung in die Editionspraxis 

Seminarprüfung 5 

Museumspraktikum in 
der ethnographischen 
Studiensammlung 
(Pr) 

60 h keine Keine  Grundlagen der Museumsethnologie 
 Einführung in die Ausstellungspraxis 

Seminarprüfung 5 

Freies Praxismodul zur 
Erlangung einer berufs-
befähigenden wissen-
schaftlichen Zusatzquali-
fikation  
(Pr) 

60 h  keine Keine  
 

Seminarprüfung 5 

Forschungsmodul 
Indianische Quellen 
(S, Ü) 

1-2 Sem. Grundlagenmodul 
Altamerikanistik, 
Grundlagenmodul 
Ethnologie, 
Modul Sprachpraxis 
Indianische Sprachen 

Referat oder mündlicher Test  wissenschaftliche Erforschung indianischer 
Quellen 

 Entwicklung und Diskussion interdisziplinärer 
Forschungsansätze 

 

Klausur oder 
Seminarprüfung 

10 

Forschungsmodul 
Ethnologie Amerikas 
(S, Ü) 

1-2 Sem. Grundlagenmodul 
Altamerikanistik, 
Grundlagenmodul 
Ethnologie, 

Referat oder mündlicher Test Entwicklung und Diskussion interdisziplinärer 
sozial- und kulturanthropologischer Forschungs-
ansätze und ihre Übertragung auf die Gegeben-
heiten indigener Gesellschaften 

Klausur oder 
Seminarprüfung 

10 
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Modul Sprachpraxis 
Indianische Sprachen 

(Latein)Amerikas 

Forschungsmodul 
Archäologie Amerikas 
(S, Ü) 

1-2 Sem. Grundlagenmodul 
Altamerikanistik, 
Grundlagenmodul 
Ethnologie, Modul 
Sprachpraxis 
Indianische Sprachen 

Referat oder mündlicher Test Entwicklung und Diskussion von Methoden, 
Modellen und Theorien zur Archäologie 
(Latein)Amerikas 

Klausur oder 
Seminarprüfung  

10 

 

weitere Prüfungsleistung im Studiengang Master Romanistik: Masterarbeit im Umfang von 30 LP 
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Anlage 2 zur Prüfungsordnung für die Masterstudiengänge  
der Philosophischen Fakultät der Universität Bonn 

 
 
 
 
 

Studiengangspezifische Bestimmungen und Modulpläne 
 

 
 
 
 
 

Institut  VIII 
 
 

Orient- und Asienwissenschaften 
 
 
 
 
 
 

Studiengänge: 
 
- Geschichte und Kultur der Region  

‚China, Mongolei, Tibet‘ 
- Geschichte und Kultur West- und Südasiens  
- Orientalische und asiatische Sprachen  
- Regionalwissenschaft Japan  
- Regionalwissenschaft Südostasien  
- Religionen und Kunst in den Kulturen Asiens 
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang: 
 
M.A. Geschichte und Kultur der Region ‚China, Mongolei und Tibet‘ 
 
(1) Zugangsvoraussetzungen, Eignungsfeststellung und Empfehlungen (§ 3) 
Zum Master-Studiengang „Geschichte und Kultur der Region ‚China, Mongolei 
und Tibet‘“ können folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen werden: 

a) Absolventinnen und Absolventen der Universität Bonn, die den Bachelor-
Studiengang „Asienwissenschaften“ der Philosophischen Fakultät abge-
schlossen und in ihrer BA-Arbeit mindestens die Note 2,5 erreicht haben; 

b) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss in orient- oder asienwissenschaftlichen Studiengängen erworben ha-
ben und in ihrer Abschlussarbeit mindestens die Note 2,5 bzw. das länderspe-
zifische Äquivalent erreicht haben; 

c) Absolventinnen und Absolventen anderer Studiengänge, die im Rahmen ih-
res Studiums orient- und asienwissenschaftliche Module im Umfang von 
mindestens 36 LP absolviert und in ihrer Abschlussarbeit mindestens die No-
te 2,5 bzw. das länderspezifische Äquivalent erreicht haben; 

d) Bewerberinnen und Bewerber, die im Semester der Bewerbung einen der o.g. 
Studiengänge abschließen werden, sofern sie bereits 132 LP erreicht und in 
ihrer Abschlussarbeit eine Note von mindestens 2,5 bzw. das länderspezi-
fische Äquivalent erreicht haben. Solche Bewerberinnen und Bewerber kön-
nen zugelassen werden, wenn sie bis zum 30. September das Zeugnis über 
das abgeschlossene Studium nachreichen. 

In Zweifelsfällen entscheidet das Prüfungsamt über die Gleichwertigkeit. 
 
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen sich einem Verfahren zur Feststel-
lung der besonderen, studiengangbezogenen Eignung unterziehen, das in allge-
meiner Form in Anlage 1 der Masterprüfungsordnung geregelt ist. Das Verfah-
ren zur Feststellung der besonderen Eignung findet ein Mal im Studienjahr statt. 
Die Bewerbungsfrist wird rechtzeitig vom Prüfungsamt bekannt gegeben. 
 
In der Eignungsfeststellungsprüfung müssen die Bewerberinnen und Bewerber 
insbesondere Sprachkenntnisse nachweisen, die dem erfolgreichen Abschluss ei-
nes der folgenden Module des BA-Studiengangs „Asienwissenschaften“ ent-
sprechen: 
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• Vertiefungsmodul Chinesisch III 
• Vertiefungsmodul Mongolisch III 
• Vertiefungsmodul Tibetisch III 
 
Außerdem müssen die Bewerberinnen und Bewerber Kenntnisse nachweisen, 
die dem erfolgreichen Abschluss der folgenden Wahlpflichtmodule des BA-Stu-
diengangs „Asienwissenschaften“ entsprechen: 

• Geschichte Ost- und Zentralasiens 
• Kultur- und Geistesgeschichte Ost- und Zentralasiens 
• Politik Chinas, der Mongolei und Tibets 
 
Die Kenntnisse und Fähigkeiten in den o.g. Bereichen sollen in einer schriftli-
chen oder einer mündlichen (protokollierten) Prüfung nachgewiesen werden.  
 
Die Eignung folgender Bewerberinnen und Bewerber gilt als festgestellt: 

Absolventinnen und Absolventen der o.g. Studiengänge, die die vorgenannten 
Vertiefungs- und Wahlpflichtmodule im Bachelor-Studiengang „Asienwissen-
schaften“ der Universität Bonn mit einer Durchschnittsnote von mindestens 2,5 
absolviert haben. 
 
(2) Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4) 
Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Masterprüfung vier Semester 
(zwei Studienjahre). Das Studium umfasst die in der Anlage genannten Module 
im Umfang von insgesamt 120 Leistungspunkten, die sich in zwei Pflichtmodule 
(30 LP), vier Wahlpflichtmodule (60 LP) und die Masterarbeit (30 LP) aufglie-
dern. 
 
(3) Studienleistungen als Voraussetzungen zur Teilnahme an Prüfungen 
Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige Teil-
nahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Teilnahme ist nicht regel-
mäßig, wenn ein Studierender eine Lehrveranstaltung von 2 SWS mehr als zwei 
Mal, bei einem Umfang von zwei Lehrveranstaltungen mit je 2 SWS mehr als 
vier Lehrveranstaltungen und in einer Blockveranstaltung mehr als 20% der 
Unterrichtszeit versäumt. Wenn schwerwiegende Umstände für das Versäumnis 
geltend gemacht werden, kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Kon-
fliktfall entscheidet der Prüfungsbeirat. Weitere Studienleistungen, die Voraus-
setzung für die Teilnahme an den Prüfungen sind, werden im Modulplan ange-
führt und den Studierenden spätestens zu Beginn der Veranstaltung bekannt ge-
geben. 
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(4) Wiederholung von Prüfungen (§ 13) 
Wird ein Wahlpflichtmodul endgültig nicht bestanden, so kann ein anderes, bis-
her nicht gewähltes Wahlpflichtmodul kompensierend gewählt werden. Eine 
solche Kompensation ist nur ein Mal möglich. 
 
(5) Masterarbeit (§ 18) 
Die Masterarbeit kann in deutscher Sprache oder – bei Einverständnis des Be-
treuers/der Betreuerin – auf Antrag beim Prüfungsamt in englischer Sprache 
verfasst werden. Wird die Masterarbeit nicht in deutscher Sprache verfasst, dann 
ist ihr eine Zusammenfassung in deutscher Sprache im Umfang von mindestens 
2 Seiten beizufügen. 
 
(6) Module des M. A. Geschichte und Kultur der Region ‚China, Mongolei 
und Tibet‘ (§ 4 Abs. 7) lt. nachfolgendem Modulplan 
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Modulplan: M. A. Geschichte und Kultur der Region ‚China, Mongolei und Tibet‘ 

V = Vorlesung, S = Seminar, Ü = Übung 
 
1. Studienjahr: Pflichtmodul 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Geschichte 
Chinas, der 
Mongolei und 
Tibets  

(S, S, S) 

2 Sem. keine Referat in jedem der drei Seminare 
schriftliche Hausarbeit zum Thema eines 
der Referate 

 Vertiefung inhaltlicher und methodologischer Fragen zu 
Geschichte und Gesellschaft Chinas, der Mongolei und 
Tibets 

 eingehende Behandlung von Einzelaspekten, Geschichte 
einzelner Teilregionen 

 Kenntnis der einschlägigen Literatur, auch zu speziellen 
Fragestellungen 

 eingehende Behandlung politischer und sozialer Systeme, 
Institutionen und Wandlungsprozesse in den betr. Regionen

Klausur oder 
 mündliche 
Prüfung 

15 

 
 
1. Studienjahr: Wahlpflichtmodule (es sind ein Modul Erstsprache und zwei konsekutive Module Zweitsprache zu wählen) 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Modul I 
Erstsprache 
Aufbaumodul 
Klassisches 
Chinesisch 
(Ü, Ü, Ü, Ü) 

2 Sem. für Studierende mit der 
Erstsprache Chinesisch 

schriftliche und/oder mündliche  
Studienleistungen 

 Erwerb von Grundkenntnissen des Klassischen Chinesisch 
 Lesen, Transliterieren und Schreiben von Langzeichen 
 Kenntnis der Grammatik des Klassischen Chinesisch 

(Grundregeln der Syntax) 
 Übersetzen einfacher Texte unter Verwendung der gän-

gigen Hilfsmittel 

Klausur 15 

Modul I 
Erstsprache 
Aufbaumodul 
Mongolisch I  
(Ü, Ü, Ü, Ü) 

2 Sem. für Studierende mit der 
Erstsprache Mongolisch 

schriftliche und/oder mündliche  
Studienleistungen 

 vertiefte Kenntnisse der klassischen mongolischen 
Schriftsprache und des modernen Mongolisch (einschl. 
Fachtexte) 

 vertiefte Kenntnis der verschiedenen Quellengattungen 
 Kenntnis der betreffenden Literatur und Hilfsmittel 

Klausur 15 
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Modul I 
Erstsprache 
Aufbaumodul 
Tibetisch I  
(Ü, Ü, Ü, Ü) 

2 Sem. für Studierende mit der 
Erstsprache Tibetisch 

schriftliche und/oder mündliche  
Studienleistungen 

 vertiefte Kenntnisse der klassischen tibetischen Schrift-
sprache und des modernen Tibetisch (einschl. Fachtexte) 

 vertiefte Kenntnis der verschiedenen Quellengattungen 

Klausur  15 

Modul I 
Zweitsprache 
Chinesisch 
(V, Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. keine schriftliche und/oder mündliche  
Studienleistungen 

 Erwerb von Grundkenntnissen der chinesischen Sprache 
 ca. 350 chinesische Schriftzeichen und ca. 450 Wörter  
 Niveau A1 des Europäischen Referenzrahmens 

Klausur 15 

Modul I 
Zweitsprache 
Mongolisch  
(Ü, Ü) 

1 Sem. keine schriftliche und/oder mündliche  
Studienleistungen 

 Einführung in die mongolische Schrift und ihre Translite-
ration 

 Erwerb von Grundkenntnissen sprachwissenschaftlicher 
Terminologie 

 Einführung in die Grammatik der klassischen mongoli-
schen Schriftsprache (Wortbildung, Satzbau) 

 Erwerb eines Grundwortschatzes 
 Erwerb der Fähigkeit, in mongolischen Schriften geschrie-

bene Texte flüssig lesen und korrekt transliterieren zu 
können 

 Grundverständnis des Mongolischen als einer agglutinie-
renden Sprache 

Klausur 15 

Modul I 
Zweitsprache 
Sanskrit  
(Ü, Ü) 

1 Sem. keine schriftliche und/oder mündliche  
Studienleistungen 

 Kenntnis grundlegender sprachwissenschaftlicher Begriffe 
 Lesen, Transliterieren und Schreiben der Devanagari-

Schrift 
 Kenntnis von Teilen der Grammatik des klassischen Sans-

krit (Lautlehre, Teile der Formen- und Kompositionslehre, 
Grundregeln der Syntax) 

 Übersetzen sehr einfacher Sanskritsätze unter Verwendung 
der gängigen Hilfsmittel 

Klausur 15 

Modul I 
Zweitsprache 
Tibetisch  
(Ü, Ü) 

1 Sem. keine schriftliche und/oder mündliche  
Studienleistungen 

 Einführung in die tibetische Schrift und ihre Transliteration 
 Erwerb von Grundkenntnissen sprachwissenschaftlicher 

Terminologie 
 Einführung in die Grammatik der klassischen tibetischen 

Schriftsprache (Wortbildung, Satzbau) 
 Erwerb eines Grundwortschatzes  

Klausur 15 

Modul II 
Zweitsprache 
Chinesisch  
(V, Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. Modul I  
Zweitsprache Chinesisch 

schriftliche und/oder mündliche  
Studienleistungen 

 Ausbau der Grundkenntnisse der chinesischen Sprache 
 Erwerb eines Repertoires an elementaren sprachlichen Mit-

teln für die Bewältigung unkomplizierter Alltagssituationen
 ca. 450 Schriftzeichen und ca. 750 Wörter 

Klausur 15 
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 näherungsweise Niveau A2 des Europäischen Referenzrah-
mens 

Modul II 
Zweitsprache 
Mongolisch  
(Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. Modul I  
Zweitsprache 
Mongolisch 

schriftliche und/oder mündliche  
Studienleistungen 

 Ausbau der grammatischen Grundkenntnisse zur klassi-
schen mongolischen Schriftsprache 

 Ausbau des Wortschatzes 
 Benutzung der einschlägigen Wörterbücher 
 Lektüre leichter narrativer Texte 
 Erwerb von Grundkenntnissen in einer Varietät des moder-

nen Mongolisch: Einführung in Phonetik, Phonologie und 
Grammatik 

 Erlernen der zeitgenössischen Aussprache der mongoli-
schen Schrift 

Klausur 15 

Modul II 
Zweitsprache 
Sanskrit  
(Ü, Ü) 

1 Sem. Modul I  
Zweitsprache Sanskrit 

schriftliche und/oder mündliche  
Studienleistungen 

 Kenntnis weiterer grundlegender sprachwissenschaftlicher 
Begriffe 

 verbessertes Lesen, Transliterieren und Schreiben der 
Devanagari-Schrift 

 Kenntnis weiterer Teile der Grammatik des klassischen 
Sanskrit (weitere Teile der Formen- und 
Kompositionslehre, weitere Grundregeln der Syntax) 

 Übersetzen einfacher Sanskritsätze und sehr einfacher 
Sanskrittexte unter Verwendung der gängigen Hilfsmittel 

Klausur 15 

Modul II 
Zweitsprache 
Tibetisch  
(Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. Modul I  
Zweitsprache Tibetisch 

schriftliche und/oder mündliche  
Studienleistungen 

 Ausbau der grammatischen Grundkenntnisse zur klassi-
schen tibetischen Schriftsprache 

 Ausbau des Wortschatzes 
 Benutzung der einschlägigen Wörterbücher 
 Lektüre leichter narrativer Texte 
 Erwerb von Grundkenntnissen in einer Varietät des moder-

nen Tibetisch: Einführung in Phonetik, Phonologie und 
Grammatik 

 Erlernen der zeitgenössischen Aussprache der tibetischen 
Schrift  

Klausur 15 
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2. Studienjahr: Pflichtmodul 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Aufbaumodul 
China, Mongolei, 
Tibet 
 (S, S, S) 

1 Sem. Geschichte Chinas, der 
Mongolei und Tibets 

Referat in jedem der beiden Seminare und 
im Kolloquium 
schriftliche Hausarbeit zum Thema eines 
der Referate in den Seminaren 

vertiefte Kenntnisse in Geschichte, Kulturgeschichte, 
Gesellschaft und Politik Chinas, der Mongolei und Tibets 
eingehende Behandlung von Einzelaspekten sowie einzelnen 
Teilregionen 
Kenntnis der einschlägigen Literatur, auch zu speziellen Frau-
gestellungen 
Überblick über die methodologischen Probleme 

Klausur oder  
mündliche 
Prüfung 

15 

 
 
2. Studienjahr: Wahlpflichtmodule (es ist ein Modul zu wählen) 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Modul II 
Erstsprache 
Aufbaumodul 
Quellenlektüre 
Klassisches 
Chinesisch 
 (Ü, Ü, Ü, Ü) 

2 Sem. Modul I 
Erstsprache 
Aufbaumodul 
Klassisches Chinesisch 

schriftliche und/oder mündliche  
Studienleistungen 

selbstständige philologische Erschließung von klassischen 
chinesischen Texten aus verschiedenen Quellengattungen und 
Epochen 

kritische Analyse von klassischen chinesischen Texten im 
Hinblick auf forschungsrelevante Fragen 

Klausur 15 

Modul II 
Erstsprache 
Aufbaumodul 
Mongolisch  
(Ü, Ü, Ü, Ü) 

2 Sem. Modul I 
Erstsprache  
Aufbaumodul 
Mongolisch I 

schriftliche und/oder mündliche  
Studienleistungen 

Erwerb der Fähigkeit, Texte aus unterschiedlichen Quellengat-
tungen und Sprachstufen der mongolischen Schriftsprache 
selbstständig zu übersetzen und auszuwerten 
Erwerb fortgeschrittener sprachlicher Kommunikationsfähig-
keit 

Klausur 15 

Modul II 
Erstsprache 
Aufbaumodul 
Tibetisch II 
 (Ü, Ü, Ü, Ü) 

2 Sem. Modul I 
 Erstsprache  
Aufbaumodul Tibetisch I 

schriftliche und/oder  
mündliche Studienleistungen 

Erwerb der Fähigkeit, Texte aus unterschiedlichen Quellen-
gattungen und Sprachstufen der tibetischen Schriftsprache 
selbstständig zu übersetzen und auszuwerten 
Erwerb fortgeschrittener sprachlicher Kommunikationsfähig-
keit 

Klausur  15 
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Der Dekan kann auf Vorschlag des Prüfungsbeirates weitere Wahlpflichtmodule genehmigen. Das Prüfungsamt gibt die genehmigten Module 
rechtzeitig zu Beginn des Semesters durch Aushang oder elektronisch bekannt. 

weitere Prüfungsleistung im Studiengang Master Geschichte und Kultur der Region ‚China, Mongolei und Tibet‘: Masterarbeit im Umfang 
von 30 LP 
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang: 
 
M.A. Geschichte und Kultur West- und Südasiens 
 
(1) Zugangsvoraussetzungen, Eignungsfeststellung und Empfehlungen (§ 3) 
Zum Master-Studiengang „Geschichte und Kultur West- und Südasiens“ können 
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen werden: 

a) Absolventinnen und Absolventen der Universität Bonn, die den Bachelor-
Studiengang „Asienwissenschaften“ der Philosophischen Fakultät abge-
schlossen und in ihrer BA-Arbeit mindestens die Note 2,5 erreicht haben; 

b) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss in orient- oder asienwissenschaftlichen Studiengängen erworben ha-
ben und in ihrer Abschlussarbeit mindestens die Note 2,5 bzw. das länder-
spezifische Äquivalent erreicht haben; 

c) Absolventinnen und Absolventen anderer Studiengänge, die im Rahmen ih-
res Studiums orient- und asienwissenschaftliche Module im Umfang von 
mindestens 36 LP absolviert und in ihrer Abschlussarbeit mindestens die 
Note 2,5 bzw. das länderspezifische Äquivalent erreicht haben; 

d) Bewerberinnen und Bewerber, die im Semester der Bewerbung einen der o.g. 
Studiengänge abschließen werden, sofern sie bereits 132 LP erreicht und in 
ihrer Abschlussarbeit eine Note von mindestens 2,5 bzw. das länderspe-
zifische Äquivalent erreicht haben. Solche Bewerberinnen und Bewerber 
können zugelassen werden, wenn sie bis zum 30. September das Zeugnis 
über das abgeschlossene Studium nachreichen. 

In Zweifelsfällen entscheidet das Prüfungsamt über die Gleichwertigkeit. 
 
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen sich einem Verfahren zur Feststel-
lung der besonderen, studiengangbezogenen Eignung unterziehen, das in seiner 
allgemeinen Form in Anlage 1 der Masterprüfungsordnung geregelt ist. Das 
Verfahren zur Feststellung der besonderen Eignung findet ein Mal im Studien-
jahr statt. Die Bewerbungsfrist wird rechtzeitig vom Prüfungsamt bekannt gege-
ben. 
 
In der Eignungsfeststellungsprüfung müssen die Bewerberinnen und Bewerber 
insbesondere Sprachkenntnisse nachweisen, die dem erfolgreichen Abschluss 
eines der folgenden Module des BA-Studiengangs „Asienwissenschaften“ ent-
sprechen: 
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• Vertiefungsmodul Arabisch III 
• Vertiefungsmodul Persisch III 
• Vertiefungsmodul Hindi II 
• Vertiefungsmodul Sanskrit II 
 
Außerdem müssen die Bewerberinnen und Bewerber Kenntnisse nachweisen, 
die dem erfolgreichen Abschluss der folgenden Wahlpflichtmodule des BA-
Studiengangs „Asienwissenschaften“ entsprechen: 
 
• Islam in Westasien 
• Südasien 
• Religion und Gesellschaft West- und Südasiens 
 
Die Kenntnisse und Fähigkeiten in den o.g. Bereichen sollen in einer schrift-
lichen oder mündlichen (protokollierten) Prüfung nachgewiesen werden. 
 
Die Eignung folgender Bewerberinnen und Bewerber gilt als festgestellt: 
Absolventinnen und Absolventen der o.g. Studiengänge, die die vorgenannten 
Vertiefungs- und Wahlpflichtmodule im Bachelor-Studiengang „Asienwissen-
schaften“ der Universität Bonn mit einer Durchschnittsnote von mindestens 2,3 
absolviert haben. 
 
(2) Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4) 
Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Masterprüfung vier Semester 
(zwei Studienjahre). Das Studium umfasst die in der Anlage genannten Module 
im Umfang von insgesamt 120 Leistungspunkten, die sich in ein Pflichtmodul 
(15 LP), zwei Wahlpflichtmodule in der Erstsprache (30 LP), drei Wahl-
pflichtmodule in der Zweitsprache (45 LP) und die Masterarbeit (30 LP) aufglie-
dern. 
 
(3) Studienleistungen als Voraussetzungen zur Teilnahme an Prüfungen 
Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige Teil-
nahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Teilnahme ist nicht regel-
mäßig, wenn ein Studierender eine Lehrveranstaltung von 2 SWS mehr als zwei 
Mal, bei einem Umfang von zwei Lehrveranstaltungen mit je 2 SWS mehr als 
vier Lehrveranstaltungen und in einer Blockveranstaltung mehr als 20% der 
Unterrichtszeit versäumt. Wenn schwerwiegende Umstände für das Versäumnis 
geltend gemacht werden, kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Kon-
fliktfall entscheidet der Prüfungsbeirat. Weitere Studienleistungen, die Voraus-
setzung für die Teilnahme an den Prüfungen sind, werden im Modulplan ange-
führt und den Studierenden spätestens zu Beginn der Veranstaltung bekannt ge-
geben. 
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(4) Wiederholung von Prüfungen (§ 13) 
Wird ein Wahlpflichtmodul endgültig nicht bestanden, so kann ein anderes, bis-
her nicht gewähltes Wahlpflichtmodul kompensierend gewählt werden. Eine 
solche Kompensation ist nur ein Mal möglich. 
 
(5) Masterarbeit (§ 18) 
Die Masterarbeit kann in deutscher Sprache oder – bei Einverständnis des Be-
treuers/der Betreuerin – auf Antrag beim Prüfungsamt in englischer Sprache 
verfasst werden. Wird die Masterarbeit nicht in deutscher Sprache verfasst, dann 
ist ihr eine Zusammenfassung in deutscher Sprache im Umfang von mindestens 
2 Seiten beizufügen. 
 
(6) Module des M.A. Geschichte und Kultur West- und Südasiens  
(§ 4 Abs. 7) lt. nachfolgendem Modulplan 
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Modulplan: M. A. Geschichte und Kultur West- und Südasiens 

V =  Vorlesung, S = Seminar, Ü = Übung 

 
1. Studienjahr: Wahlpflichtmodule (es sind jeweils zwei konsekutive Module Erstsprache und zwei konsekutive Module Zweitsprache zu wählen) 

Modul Dauer
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die  

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Modul I 
Erstsprache 
Klassisches 
Arabisch  

(Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. für Studierende mit der 
Erstsprache Arabisch 

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Einführung in die syntaktischen Besonderheiten 
des Klassischen Arabisch 

 Einführung in die lexikalischen Besonderheiten des 
Klassischen Arabisch 

 Aneignung des Umgangs mit den relevanten Hilfs-
mitteln 

 Kontextualisierung der Texte 
 Grundkenntnisse der verschiedenen Quellengattungen 

Klausur 15 

Modul I 
Erstsprache  
Hindi 

(Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. für Studierende mit der 
Erstsprache Hindi 

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 vertiefte Kenntnis von Wortschatz und Idiomatik 
 Fähigkeit zur selbstständigen Lektüre literarischer 

Texte in Hindi 
 Fähigkeit, grammatische, stilistische und 

literarische Sachverhalte selbstständig zu erarbeiten 
und zu erklären 

 Grundkenntnisse über die Entwicklung der Hindi-
Literatur von den Anfängen bis in die Gegenwart 

 Verbesserung der kommunikativen Fähigkeit in 
Wort und Schrift 

 Entwicklung forschungsrelevanter Fragestellungen 
im Hinblick auf einzelne Epochen und Autoren der 
Hindi-Literatur 

Klausur 15 

Modul I 
Erstsprache  
Persisch 

 (Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. für Studierende mit der 
Erstsprache Persisch 

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Vertiefung der Kenntnis der Grammatik des Persischen 
 Fähigkeit, Texte aus unterschiedlichen Quellengat-

tungen und Sprachstufen der klassischen persischen 
Schriftsprache selbstständig zu übersetzen und his-
torisch-kritisch auszuwerten 

 Überblick über die klassische persische Literatur 

Klausur 15 
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Modul I  
Erstsprache 
Sanskrit 

 (Ü, Ü) 

1 Sem. für Studierende mit der 
Erstsprache Sanskrit 

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Fertigkeiten, die für die philologische Erschließung 
von Sanskrit-Texten notwendig sind (Lesen von 
Sanskrit-Texten in verschiedenen Schriften, 
Anfertigung einer kritischen Edition, Anfertigung 
einer kommentierten Übersetzung) 

 Fähigkeit zur Analyse von Sanskrit-Texten im 
Hinblick auf forschungsrelevante Fragestellungen 

Klausur 15 

Modul I 
Zweitsprache 
Arabisch 

 (Ü, Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. keine schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Grundkenntnisse des modernen Arabisch in Wort 
und Schrift, ca. 700 lexikalische Einheiten 

 Niveau A1 des Europäischen Referenzrahmens 

Klausur 15 

Modul I 
Zweitsprache  
Hindi 

 (Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. keine schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Kenntnis grundlegender sprachwissenschaftlicher 
Begriffe 

 Lesen, Transliterieren und Schreiben der 
Devanagari-Schrift 

 Kenntnis von Teilen der Grammatik des Hindi 
(Lautlehre, Teile der Formenlehre, Grundregeln der 
Syntax) 

 Übersetzen sehr einfacher Hindisätze unter 
Verwendung der gängigen Hilfsmittel 

 Ausdrucksfähigkeit in Hindi in Wort und Schrift 
auf allereinfachstem Niveau 

Klausur 15 

Modul I 
Zweitsprache 
Osmanisch 

 (Ü) 

1 Sem. keine schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Einführung in die syntaktischen Besonderheiten 
des Osmanischen 

 Einführung in die lexikalischen Besonderheiten des 
Osmanischen 

 Aneignung des Umgangs mit den relevanten Hilfs-
mitteln 

 Kontextualisierung der Texte 
 Grundkenntnisse der verschiedenen Quellengattun-

gen 

Klausur  15 

Modul I 
Zweitsprache 
Persisch  

(Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. keine schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Erwerb von Grundkenntnissen der persischen 
Sprache, ca. 450 Wörter 

 Niveau A1 des Europäischen Referenzrahmens 

Klausur 15 
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Modul I 
Zweitsprache 
Sanskrit  

(Ü, Ü) 

1 Sem. keine schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Kenntnis grundlegender sprachwissenschaftlicher 
Begriffe 

 Lesen, Transliterieren und Schreiben der Devana-
gari-Schrift 

 Kenntnis von Teilen der Grammatik des klassi-
schen Sanskrit (Lautlehre, Teile der Formen- und 
Kompositionslehre, Grundregeln der Syntax) 

 Übersetzen sehr einfacher Sanskritsätze unter Ver-
wendung der gängigen Hilfsmittel 

Klausur 15 

Modul I 
Zweitsprache 
Tibetisch  

(Ü, Ü) 

1 Sem. keine schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Einführung in die tibetische Schrift und ihre Trans-
literation 

 Erwerb von Grundkenntnissen 
sprachwissenschaftlicher Terminologie 

 Einführung in die Grammatik der klassischen ti-
betischen Schriftsprache (Wortbildung, Satzbau) 

 Erwerb eines Grundwortschatzes 

Klausur 15 

Modul I 
Zweitsprache  
Türkisch 
 (Ü, Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. keine schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Erwerb von Grundkenntnissen der türkischen Spra-
che 

 Beherrschung von ca. 900 Lexemen 
 Niveau A1 des Europäischen Referenzrahmens 

Klausur 15 

Modul I 
Zweitsprache 
Urdu 

(Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. keine schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Erwerb von Grundkenntnissen des Urdu und seiner 
Grammatik 

 Fähigkeit, mit Hilfe zweisprachiger Wörterbücher 
leichte bis mittelschwere Urdu-Texte zu verstehen 
bzw. zu übersetzen 

Klausur 15 

Modul II 
Erstsprache 
Klassisches 
Arabisch  

(Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. Modul I 
Erstsprache  
Klassisches Arabisch 

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Vertiefung der Kenntnis der Grammatik des Klassi-
schen Arabisch 

 Fähigkeit, Texte aus unterschiedlichen Quellengat-
tungen und Sprachstufen der klassischen arabischen 
Schriftsprache selbstständig zu übersetzen und his-
torisch-kritisch auszuwerten 

 Überblick über die klassische arabische Literatur  

Klausur  15 

Modul II 
Erstsprache 
Hindi 

(Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. Modul I  
Erstsprache 
Hindi 

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Fähigkeiten zur selbstständigen Lektüre literari-
scher Texte aller Epochen der Hindi-Literatur seit 
1800 

 grundlegende Kenntnisse der klassischen literari-
schen Dialekte (insbesondere Braj, Awadhi) 

 Überblick über die einzelnen Epochen der Hindi-

Klausur 15 
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Literatur 
 Kenntnis von einzelnen Autoren, Tendenzen und li-

terarischen Bewegungen 
 Fähigkeit, literarische Texte sprachlich und stilis-

tisch einzuordnen und im Kontext zu interpretieren 
 vertiefte Kenntnisse von Wortschatz und Idiomatik 
 kommunikative Grundkompetenz in Wort und 

Schrift in einer größeren Bandbreite kommunikati-
ver Situationen 

 Entwicklung forschungsrelevanter Fragestellungen 
im Hinblick auf einzelne Epochen und Autoren der 
Hindi-Literatur 

Modul II 
Erstsprache 
Persisch 

 (Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. Modul I  
Erstsprache  
Persisch 

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Erwerb grundlegender Lesestrategien für den Um-
gang mit verschiedenen persischen Textgattungen 

 Aneignung vertiefter Kenntnisse von Wortschatz 
und Idiomatik der persischen Sprache 

 Fähigkeit, mit Hilfe zweisprachiger Wörterbücher 
schwere persische Texte zu verstehen, historisch-
kritisch auszuwerten und kompetent zu übersetzen 

 vertiefte Kenntnisse einzelner Epochen der persi-
schen Literaturgeschichte 

Klausur 15 

Modul II 
Erstsprache 
Sanskrit  

(Ü, Ü) 

1 Sem. Modul I  
Erstsprache  
Sanskrit 

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Verfeinerung der für die philologische Analyse von 
Sanskrit-Texten notwendigen Fertigkeiten 

 Verbesserung der Fähigkeit zur Analyse von Sans-
krit-Texten im Hinblick auf forschungsrelevante 
Fragestellungen 

Klausur 15 

Modul II 
Zweitsprache 
Arabisch 

 (Ü, Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. Modul I  
Zweitsprache  
Arabisch 

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Erweiterung und Festigung der Grundkenntnisse 
des modernen Arabisch in Wort und Schrift 

 ca. 800 lexikalische Einheiten 
 näherungsweise Niveau A2 des Europäischen Re-

ferenzrahmens 

Klausur 15 

Modul II 
Zweitsprache 
Hindi 

 (Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. Modul I  
Zweitsprache  
Hindi 

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Kenntnis weiterer grundlegender sprachwissen-
schaftlicher Begriffe 

 verbessertes Lesen, Transliterieren und Schreiben 
der Devanagari-Schrift 

 Kenntnis weiterer Teile der Grammatik des Hindi 
(weitere Teile der Formenlehre, weitere Grundre-
geln der Syntax) 

 Übersetzen einfacher Hindisätze und sehr einfacher 

Klausur 15 
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Hinditexte unter Verwendung der gängigen Hilfs-
mittel 

 Ausdrucksfähigkeit in Hindi in Wort und Schrift 
auf einfachstem Niveau 

Modul II 
Zweitsprache 
Osmanisch 

 (Ü) 

1 Sem. 
Modul I  
Zweitsprache  
Osmanisch 

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Vertiefung der Kenntnis der Grammatik, Lexik und 
Idiomatik des Osmanischen 

 Fähigkeit, Texte aus unterschiedlichen Quellengat-
tungen und Sprachstufen des Osmanischen selbst-
ständig zu übersetzen und historisch-kritisch auszu-
werten 

 Überblick über die osmanische Literatur 

Klausur 15 

Modul II 
Zweitsprache 
Persisch 

 (Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. Modul I  
Zweitsprache  
Persisch 

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Ausbau der Grundkenntnisse der persischen Sprache 
 Erwerb eines Repertoires an elementaren sprachli-

chen Mitteln für die Bewältigung unkomplizierter 
Alltagssituationen, ca. 750 Wörter 

 näherungsweise Niveau A2 des Europäischen 
Referenzrahmens 

Klausur 15 

Modul II 
Zweitsprache 
Sanskrit 

 (Ü, Ü) 

1 Sem. Modul I  
Zweitsprache  
Sanskrit 

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Kenntnis weiterer grundlegender sprachwissen-
schaftlicher Begriffe 

 verbessertes Lesen, Transliterieren und Schreiben 
der Devanagari-Schrift 

 Kenntnis weiterer Teile der Grammatik des klassi-
schen Sanskrit (weitere Teile der Formen- u.  Kom-
positionslehre, weitere Grundregeln der Syntax) 

 Übersetzen einfacher Sanskritsätze und sehr einfa-
cher Sanskrittexte unter Verwendung der gängigen 
Hilfsmittel 

Klausur 15 

Modul II 
Zweitsprache 
Tibetisch 

 (Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. Modul I  
Zweitsprache  
Tibetisch 

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Einführung in die tibetische Schrift und ihre 
Transliteration 

 Erwerb von Grundkenntnissen sprachwissenschaft-
licher Terminologie 

 Einführung in die Grammatik der klassischen 
tibetischen Schriftsprache (Wortbildung, Satzbau) 

 Erwerb eines Grundwortschatzes 

Klausur 15 

Modul II 
Zweitsprache 
Türkisch 
 (Ü, Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. Modul I  
Zweitsprache  
Türkisch 

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Ausbau der Grundkenntnisse der türkischen 
Sprache 

 Beherrschung von ca. 1800 Lexemen 
 Niveau A2 des Europäischen Referenzrahmens 

Klausur 15 
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Modul II 
Zweitsprache 
Urdu  

(Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. Modul I  
Zweitsprache  
Urdu 

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Vertiefung der Kenntnis der Grammatik des Urdu 
 Erwerb grundlegender Lesestrategien für den Um-

gang mit verschiedenen Textgattungen des Urdu 
 Befähigung, mit Hilfe zweisprachiger Wörterbü-

cher mittelschwere bis schwere Urdu-Texte zu ver-
stehen 

Klausur 15 

 
 
1. / 2. Studienjahr: Pflichtmodul 

Modul Dauer
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die  

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Aufbaumodul 
West- und 
Südasien 

 (S, S, S) 

2 Sem. keine 4 mündliche Referate 

2 schriftliche Hausarbeiten 

 Erweiterung und Vertiefung des im BA-Studium 
erworbenen Wissens über Geschichte, Religion, 
Kultur und Gesellschaft in West- und Südasien  

 Fähigkeit, wissenschaftliche Probleme in den Be-
reichen Geschichte, Religion, Kultur und Gesell-
schaft in West- und Südasien zu erkennen und An-
sätze zu ihrer Lösung kritisch zu beurteilen 

Klausur oder 
mündliche Prüfung 

15 

 
 
2. Studienjahr: Wahlpflichtmodule (es ist ein Modul zu wählen) 

Modul Dauer
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Modul III 
Zweitsprache 
Arabisch  

(Ü, Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. Modul II  
Zweitsprache  
Arabisch 

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Erweiterung und Festigung der Grundkenntnisse 
des modernen Arabisch in Wort und Schrift mit 
dem Ziel, das „Basislernprogramm“ zu beenden, 
ca. 800 lexikalische Einheiten 

 Übergang von Niveau A2 zu Niveau B1 des Euro-
päischen Referenzrahmens 

Klausur 15 

Modul III 
Zweitsprache  
Hindi 

 (Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. Modul II  
Zweitsprache  
Hindi 

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Kenntnis weiterer grundlegender sprachwissen-
schaftlicher Begriffe 

 flüssiges Lesen, sicheres Transliterieren und 
Schreiben der Devanagari-Schrift 

 Kenntnis schwieriger Teile der Grammatik des 

Klausur 15 



 

 

192

Hindi (schwierige Teile der Formenlehre, weitere 
Regeln der Syntax) 

 Übersetzen einfacher Hinditexte unter Verwendung 
der gängigen Hilfsmittel 

 Ausdrucksfähigkeit in Hindi in Wort und Schrift 
auf einfachem Niveau 

Modul III 
Zweitsprache 
Osmanisch 

 (Ü) 

1 Sem. Modul II  
Zweitsprache  
Osmanisch 

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Vertiefung der Kenntnis der Grammatik, Lexik und 
Idiomatik des Osmanischen 

 Fähigkeit, Texte aus unterschiedlichen Quellengat-
tungen und Sprachstufen des Osmanischen selbst-
ständig zu übersetzen und historisch-kritisch auszu-
werten 

 Überblick über die osmanische Literatur 

Klausur 15 

Modul III 
Zweitsprache 
Persisch 

 (Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. Modul II  
Zweitsprache  
Persisch 

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Vertiefung und Erweiterung der bisher erworbenen 
Kenntnisse der persischen Sprache 

 Erwerb eines Repertoires an elementaren sprachli-
chen Mitteln für die Bewältigung von Alltagssitua-
tionen, ca. 700 Wörter 

 Übergang von Niveau A2 zu Niveau B1 des Euro-
päischen Referenzrahmens 

Klausur 15 

Modul III 
Zweitsprache 
Sanskrit 

 (Ü, Ü) 

1 Sem. Modul II  
Zweitsprache  
Sanskrit 

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Kenntnis weiterer grundlegender sprachwissen-
schaftlicher Begriffe 

 flüssiges Lesen, sicheres Transliterieren und 
Schreiben der Devanagari-Schrift 

 Kenntnis schwieriger Teile der Grammatik des 
klassischen Sanskrit (schwierige Teile der Formen- 
und Kompositionslehre, weitere Regeln der Syntax)

 Übersetzen einfacher Sanskrittexte unter Verwen-
dung der gängigen Hilfsmittel 

Klausur 15 

Modul III 
Zweitsprache 
Tibetisch 

 (Ü, Ü) 

1 Sem. Modul II  
Zweitsprache  
Tibetisch 

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Vertiefung und Festigung der Grammatikkennt-
nisse in der klassischen tibetischen Schriftsprache 
durch Textlektüre 

 Ausbau des Wortschatzes 
 Fähigkeit, sich in der modernen Umgangssprache 

unter Verwendung einfacher syntaktischer Struktu-
ren in alltäglichen Situationen auszudrücken, sofern 
die betr. Realien präsent bzw. vertraut sind 

 Verstehen kurzer, einfacher Äußerungen zu ver-
trauten Sachverhalten 

Klausur 15 
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 Einführung in die Besonderheiten der Grammatik 
der modernen tibetischen Schriftsprache 

Modul III 
Zweitsprache  
Türkisch 

 (Ü, Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. Modul II  
Zweitsprache  
Türkisch 

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Vertiefung und Erweiterung der bisher erworbenen 
Kenntnisse der türkischen Sprache 

 Beherrschung von ca. 3000 Lexemen 
 unterhalb von Niveau B1 des Europäischen Re-

ferenzrahmens 

Klausur 15 

Modul III 
Zweitsprache 
Urdu  

(Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. Modul II  
Zweitsprache  
Urdu 

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 weitere Vertiefung der Kenntnis der Grammatik 
des Urdu 

 Befähigung, mit Hilfe zweisprachiger Wörterbü-
cher schwere Urdu-Texte zu verstehen, historisch-
kritisch auszuwerten und kompetent zu übersetzen 

 Überblick über die Urdu-Literatur 

Klausur 15 

Der Dekan kann auf Vorschlag des Prüfungsbeirates weitere Wahlpflichtmodule genehmigen. Das Prüfungsamt gibt die genehmigten Wahlpflicht-
module rechtzeitig zu Beginn des Semesters durch Aushang oder elektronisch bekannt. 

weitere Prüfungsleistung im Studiengang Master Sprach- und Kulturwissenschaft West- und Südasiens: Masterarbeit im Umfang von 30 LP 
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang: 
 
M.A. Orientalische und asiatische Sprachen  
 
(1) Zugangsvoraussetzungen, Eignungsfeststellung und Empfehlungen (§ 3) 
Zum Master-Studiengang „Orientalische und asiatische Sprachen“ können fol-
gende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen werden: 

a) Absolventinnen und Absolventen der Universität Bonn, die den Bachelor-
Studiengang „Asienwissenschaften“ der Philosophischen Fakultät abge-
schlossen haben, Kenntnisse in zwei der unten genannten Sprachen besitzen 
und in ihrer BA-Arbeit mindestens die Note 2,5 erreicht haben; 

b) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss in orient- oder asienwissenschaftlichen Studiengängen erworben ha-
ben, Kenntnisse in zwei der unten genannten Sprachen besitzen und in ihrer 
Abschlussarbeit mindestens die Note 2,5 bzw. das länderspezifische Äquiva-
lent erreicht haben; 

c) Absolventinnen und Absolventen anderer Studiengänge, die im Rahmen ih-
res Studiums Kenntnisse in zwei der unten genannten Sprachen erworben ha-
ben und dies durch absolvierte Module entsprechenden Inhalts im Umfang 
von mindestens 36 LP nachweisen können und die in ihrer Abschlussarbeit 
mindestens die Note 2,5 bzw. das länderspezifische Äquivalent erreicht ha-
ben; 

d) Bewerberinnen und Bewerber, die im Semester der Bewerbung einen der o.g. 
Studiengänge abschließen werden, sofern sie bereits 132 LP erreicht und in 
ihrer Abschlussarbeit eine Note von mindestens 2,5 bzw. das länderspezifi-
sche Äquivalent erreicht haben. Solche Bewerberinnen und Bewerber können 
zugelassen werden, wenn sie bis zum 30. September das Zeugnis über das 
abgeschlossene Studium nachreichen. 

In Zweifelsfällen entscheidet das Prüfungsamt über die Gleichwertigkeit. 
 
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen sich einem Verfahren zur Feststel-
lung der besonderen, studiengangbezogenen Eignung unterziehen, das in allge-
meiner Form in Anlage 1 der Masterprüfungsordnung geregelt ist. Das Ver-
fahren zur Feststellung der besonderen Eignung findet ein Mal im Studienjahr 
statt. Die Bewerbungsfrist wird rechtzeitig vom Prüfungsamt bekannt gegeben. 
 
In der Eignungsfeststellungsprüfung müssen die Bewerberinnen und Bewerber 
in der Erstsprache insbesondere Sprachkenntnisse nachweisen, die dem erfolg-
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reichen Abschluss eines der folgenden Module des BA-Studiengangs „Asien-
wissenschaften“ entsprechen: 
 
• Vertiefungsmodul Arabisch III 
• Vertiefungsmodul Chinesisch III 
• Vertiefungsmodul Japanisch III 
• Vertiefungsmodul Koreanisch III 
• Vertiefungsmodul Türkisch III 
 
In der Zweitsprache sind Kenntnisse nachzuweisen, die dem erfolgreichen Ab-
schluss eines der folgenden Module des BA-Studiengangs „Asienwissenschaf-
ten“ entsprechen: 
 
• Vertiefungsmodul Arabisch I 
• Vertiefungsmodul Chinesisch I 
• Vertiefungsmodul Japanisch I 
• Vertiefungsmodul Koreanisch I 
• Vertiefungsmodul Türkisch I 
 
Außerdem müssen die Bewerberinnen und Bewerber Kenntnisse nachweisen, 
die dem erfolgreichen Abschluss des folgenden Wahlpflichtmoduls des BA-Stu-
diengangs „Asienwissenschaften“ entsprechen: 

• Einführung in die Sprachwissenschaft 
 
Die Kenntnisse und Fähigkeiten in den o.g. Bereichen sollen in einer schriftli-
chen oder mündlichen (protokollierten) Prüfung nachgewiesen werden. 
 
Die Eignung folgender Bewerberinnen und Bewerber gilt als festgestellt: 
Absolventinnen und Absolventen der o.g. Studiengänge, die zwei der vorge-
nannten Sprachmodule sowie das letztgenannte Wahlpflichtmodul im Bachelor-
Studiengang „Asienwissenschaften“ der Universität Bonn mit einer Durch-
schnittsnote von mindestens 2,5 absolviert haben. 

 
(2) Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4) 
Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Masterprüfung vier Semester 
(zwei Studienjahre). Das Studium umfasst die in der Anlage genannten Module 
im Umfang von insgesamt 120 Leistungspunkten, die sich in drei Wahlpflicht-
module in der Erstsprache (45 LP), zwei Wahlpflichtmodule in der Zweitspra-
che (30 LP), ein Wahlpflichtmodul Sprachwissenschaft oder Kulturwissenschaft 
(15 LP) und die Masterarbeit (30 LP) aufgliedern. 
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(3) Studienleistungen als Voraussetzungen zur Teilnahme an Prüfungen 
Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige Teil-
nahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Teilnahme ist nicht regel-
mäßig, wenn ein Studierender eine Lehrveranstaltung von 2 SWS mehr als zwei 
Mal, bei einem Umfang von zwei Lehrveranstaltungen mit je 2 SWS mehr als 
vier Lehrveranstaltungen und in einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Un-
terrichtszeit versäumt. Wenn schwerwiegende Umstände für das Versäumnis 
geltend gemacht werden, kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Kon-
fliktfall entscheidet der Prüfungsbeirat. Weitere Studienleistungen, die Voraus-
setzung für die Teilnahme an den Prüfungen sind, werden im Modulplan ange-
führt und den Studierenden spätestens zu Beginn der Veranstaltung bekannt ge-
geben. 
 
(4) Wiederholung von Prüfungen (§ 13) 
Wird ein Wahlpflichtmodul endgültig nicht bestanden, so kann ein anderes, bis-
her nicht gewähltes Wahlpflichtmodul kompensierend gewählt werden. Eine 
solche Kompensation ist nur ein Mal möglich. 
 
(5) Masterarbeit (§ 18) 
Die Masterarbeit kann in deutscher Sprache oder – bei Einverständnis des Be-
treuers/der Betreuerin – auf Antrag beim Prüfungsamt in englischer Sprache 
verfasst werden. Wird die Masterarbeit nicht in deutscher Sprache verfasst, dann 
ist ihr eine Zusammenfassung in deutscher Sprache im Umfang von mindestens 
2 Seiten beizufügen. 
 
(6) Module des M.A. Orientalische und asiatische Sprachen (§ 4 Abs. 7) lt. 
nachfolgendem Modulplan 
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Modulplan: M. A. Orientalische und asiatische Sprachen 

V = Vorlesung, S = Seminar, Ü = Übung 

 
1. Studienjahr: Wahlpflichtmodule (es sind in der Erstsprache ein und in der Zweitsprache zwei Module zu wählen) 

Modul Dauer
Teilnahmevoraus

setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Aufbaumodul I 
Übersetzen 
Erstsprache 
Arabisch 

(Ü, Ü, Ü) 

1 Sem.  für Studierende mit der 
Erstsprache Arabisch 

Anfertigung von Übersetzungsprotokollen  Erwerb von Übersetzungsstrategien für das Übersetzen aus der 
Fremdsprache ins Deutsche und umgekehrt 

 Erwerb fachsprachlicher Terminologien 
 Erwerb von Strategien im Umgang mit Fachsprachen 
 Umsetzung von übersetzungstheoretischen Thesen 
 Sprachfertigkeiten im Bereich von Rezeption und Produktion 

schriftlicher Texte: annähernd unterer bis mittlerer Bereich der 
Kompetenzstufe C1 des Europäischen Referenzrahmens 

Klausur 15 

Aufbaumodul I 
Übersetzen 
Erstsprache 
Chinesisch  

(Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. für Studierende mit der 
Erstsprache Chinesisch 

Anfertigung von Übersetzungsprotokollen  Erwerb von Strategien für das Übersetzen aus der Fremdspra-
che ins Deutsche und umgekehrt 

 Erwerb von Strategien im Umgang mit Fachsprachen 
 Anwendung grundlegender übersetzungswissenschaftlicher 

Theorien 
 Sprachfertigkeiten im Bereich von Rezeption und Produktion 

schriftlicher Texte: annähernd unterer bis mittlerer Bereich der 
Kompetenzstufe C1 des Europäischen Referenzrahmens 

Klausur 15 

Aufbaumodul I 
Übersetzen 
Erstsprache 
Japanisch 

(Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. für Studierende mit der 
Erstsprache Japanisch 

Anfertigung von Übersetzungsprotokollen  Erwerb von Strategien für das Übersetzen aus der Fremdspra-
che ins Deutsche und umgekehrt 

 Erwerb von Strategien im Umgang mit Fachsprachen 
 Anwendung grundlegender übersetzungswissenschaftlicher 

Theorien 
 Sprachfertigkeiten im Bereich von Rezeption und Produktion 

schriftlicher Texte: annähernd unterer bis mittlerer Bereich der 
Kompetenzstufe C1 des Europäischen Referenzrahmens 

Klausur 15 

Aufbaumodul I 
Übersetzen 
Erstsprache 

1 Sem. für Studierende mit der 
Erstsprache Koreanisch 

Anfertigung von Übersetzungsprotokollen  Erwerb von Strategien für das Übersetzen aus der Fremdspra-
che ins Deutsche und umgekehrt 

 Erwerb von Strategien im Umgang mit Fachsprachen 

Klausur 15 
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Koreanisch 

(Ü, Ü, Ü) 

 Anwendung grundlegender übersetzungswissenschaftlicher 
Theorien 

 Sprachfertigkeiten im Bereich von Rezeption und Produktion 
schriftlicher Texte: annähernd unterer bis mittlerer Bereich der 
Kompetenzstufe C1 des Europäischen Referenzrahmens 

Aufbaumodul I 
Übersetzen 
Erstsprache 
Türkisch 

(Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. für Studierende mit der 
Erstsprache Türkisch 

Anfertigung von Übersetzungsprotokollen  Erwerb von Strategien für das Übersetzen aus der Fremdspra-
che ins Deutsche und umgekehrt 

 Erwerb von Strategien im Umgang mit Fachsprachen 
 Anwendung grundlegender übersetzungswissenschaftlicher 

Theorien 
 Sprachfertigkeiten im Bereich von Rezeption und Produktion 

schriftlicher Texte: annähernd unterer bis mittlerer Bereich der 
Kompetenzstufe C1 des Europäischen Referenzrahmens 

Klausur 15 

Aufbaumodul I 
Zweitsprache 
Arabisch 

 (Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. für Studierende mit der 
Zweitsprache Arabisch 

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Vertiefung und Erweiterung bisher erworbener Sprachkennt-
nisse  

 Weiterentwicklung der Fähigkeiten, arabische Texte (schriftli-
che, mündliche) inhaltsmäßig zu erfassen und auf Deutsch 
wiederzugeben 

 Ausbau der Fähigkeiten zum fremdsprachlichen Hörverstehen, 
bei der Partizipation an Diskussionen und Gesprächen 

 Verbesserung  der Fähigkeiten zur wissenschaftlichen Beschäf-
tigung mit fachrelevanten Texten in der Fremdsprache 

 Vermittlung von ca. 800 lexikalischen Einheiten 
 Das erreichte Niveau entspricht dem Niveau B1 des Europäi-

schen Referenzrahmens. 

Klausur 15 

Aufbaumodul I 
Zweitsprache 
Chinesisch  

(Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. für Studierende mit der 
Zweitsprache Chinesisch 

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Erwerb grundlegender Lesestrategien für den Umgang mit 
wissenschaftlichen Texten in chinesischer Sprache 

 Vermittlung von ca. 400 Schriftzeichen und ca. 800 Wörtern 
  Das erreichte Niveau entspricht dem Niveau B1 des 

Europäischen Referenzrahmens. 

Klausur 15 

Aufbaumodul I 
Zweitsprache 
Japanisch 

 (Ü, Ü) 

1 Sem. für Studierende mit der 
Zweitsprache Japanisch 

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Erwerb grundlegender Lesestrategien für den Umgang mit wis-
senschaftlichen Texten in japanischer Sprache und grundlegen-
de kommunikative Strategien zur Teilnahme an Diskussionen 
zu Themen, die z.T. über das Alltagsleben hinausgehen 

 Vermittlung von ca. 700 bis 800 Lexemen sowie ca. 150 bis 
200 sinojapanischer Wortschriftzeichen (kanji) 

 Das erreichte Niveau entspricht dem Niveau B1 des Europäi-
schen Referenzrahmens. 

Klausur 15 



 

 

199

Aufbaumodul I 
Zweitsprache 
Koreanisch  

(Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. für Studierende mit der 
Zweitsprache Koreanisch

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Erwerb grundlegender Lesestrategien für den Umgang mit 
wissenschaftlichen Texten in koreanischer Sprache und der 
Fähigkeit, diese Texte auf ihre grundlegenden Inhalte hin zu 
analysieren und wiederzugeben 

 Vermittlung von ca. 600 weiteren Wörtern 
 Das am Ende des Moduls erreichte Niveau entspricht dem Ni-

veau B1 des Europäischen Referenzrahmens. 

Klausur 15 

Aufbaumodul I 
Zweitsprache 
Türkisch  

(Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. für Studierende mit der 
Zweitsprache Türkisch 

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Erwerb grundlegender Lesestrategien für den Umgang mit wis-
senschaftlichen Texten in türkischer Sprache sowie der Fähig-
keit, wissenschaftliche Texte in türkischer Sprache im Hinblick 
auf ihre grundlegenden Inhalte zu analysieren und wiederzu-
geben 

 Das Niveau bei Abschluss des Moduls liegt etwas höher als Ni-
veau B2 des Europäischen Referenzrahmens 

Klausur 15 

Aufbaumodul II 
Zweitsprache 
Arabisch  

(Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. Aufbaumodul I 
Zweitsprache Arabisch 

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Weitere Entwicklung der Fähigkeit, arabische Texte (schriftli-
che, mündliche) inhaltsmäßig zu erfassen und auf Deutsch 
wiederzugeben 

 Einführung ins Übersetzen in den Richtungen Arabisch-
Deutsch und Deutsch-Arabisch 

 weiterer Ausbau der Fähigkeiten des fremdsprachlichen Hör-
verstehens, zur Partizipation an Diskussionen und Gesprächen 

 Verbesserung der Fähigkeiten zur wissenschaftlichen Beschäf-
tigung mit fachrelevanten Texten in der Fremdsprache 

 Vermittlung von ca. 800 lexikalischen Einheiten 
 Das erreichte Niveau entspricht näherungsweise dem Niveau 

B2 des Europäischen Referenzrahmens. 

Klausur  15 

Aufbaumodul II 
Zweitsprache 
Chinesisch  

(Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. Aufbaumodul I 
Zweitsprache Chinesisch 

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Entwicklung umfassender Lesestrategien für den Umgang mit 
wissenschaftlichen Texten in chinesischer Sprache 

 Fähigkeit, wissenschaftliche Texte in chinesischer Sprache im 
Hinblick auf ihre grundlegenden Inhalte zu analysieren und 
wiederzugeben 

 Vermittlung von ca. 300 Schriftzeichen und ca. 800 Wörtern 
 Das am Ende dieses Moduls erreichte Niveau lässt sich als 

Übergang vom Niveau B1 zum Niveau B2 des Europäischen 
Referenzrahmens beschreiben. 

Klausur 15 

Aufbaumodul II 
Zweitsprache 
Japanisch  

1 Sem. Aufbaumodul I 
Zweitsprache Japanisch 

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Entwicklung umfassender Lesestrategien für den Umgang mit 
wissenschaftlichen Texten in japanischer Sprache 

 Fähigkeit, wissenschaftliche Texte in japanischer Sprache im 
Hinblick auf deren grundlegende Inhalte zu analysieren und 

Klausur 15 
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(Ü, Ü) wiederzugeben 
 Vermittlung von ca. 700 bis 800 Lexemen sowie ca. 150 bis 

200 sinojapanischer Wortzeichen (kanji) 
 Das am Ende dieses Moduls erreichte Niveau lässt sich als 

Übergang vom Niveau B1 zum Niveau B2 des Europäischen 
Referenzrahmens beschreiben. 

Aufbaumodul II 
Zweitsprache 
Koreanisch  

(Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. Aufbaumodul I 
Zweitsprache Koreanisch

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Erwerb umfassender Lesestrategien für den Umgang mit wis-
senschaftlichen Texten in koreanischer Sprache 

 Fähigkeit, diese Texte inhaltlich zu analysieren und wiederzu-
geben 

 Vermittlung von ca. 600 weiteren Wörtern 
 Das am Ende des Moduls erreichte Niveau entspricht dem 

Übergang vom Niveau B1 zum Niveau B2 des Europäischen 
Referenzrahmens. 

Klausur 15 

Aufbaumodul II 
Zweitsprache 
Türkisch  

(Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. Aufbaumodul I 
Zweitsprache Türkisch 

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Erwerb umfassender Lesestrategien für den Umgang mit wis-
senschaftlichen Texten in türkischer Sprache sowie der Fähig-
keit, wissenschaftliche Texte in türkischer Sprache inhaltlich 
zu analysieren und wiederzugeben 

 Das Niveau bei Abschluss des Moduls entspricht Niveau C1 
des Europäischen Referenzrahmens. 

Klausur 15 

 
 
1. / 2. Studienjahr: Wahlpflichtmodule (es ist jeweils ein Aufbaumodul II Übersetzen Erstsprache und ein Modul Angewandte Sprach- und 
Übersetzungswissenschaft Erstsprache zu wählen) 

Modul Dauer
Teilnahmevoraus

setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Aufbaumodul II 
Übersetzen 
Erstsprache 
Arabisch 

(Ü, Ü, Ü, Ü) 

2 Sem.  Aufbaumodul I 
Übersetzen Erstsprache 
Arabisch 

Anfertigung von Übersetzungsprotokollen  Erwerb von Strategien für das Übersetzen anspruchsvoller Tex-
te aus der Fremdsprache ins Deutsche und umgekehrt 

 Erwerb von Strategien im Umgang mit Fachsprachen 
 Anwendung übersetzungswissenschaftlicher Theorien 
 Sprachfertigkeiten im Bereich von Rezeption und Produktion 

schriftlicher Texte: annähernd oberer Bereich der Kompetenz-
stufe C1 des Europäischen Referenzrahmens 

Klausur 15 

Aufbaumodul II 
Übersetzen 
Erstsprache 

2 Sem. Aufbaumodul I 
Übersetzen Erstsprache 

Anfertigung von Übersetzungsprotokollen  Erwerb von Strategien für das Übersetzen anspruchsvoller 
Texte aus der Fremdsprache ins Deutsche und umgekehrt 

 Erwerb von Strategien im Umgang mit Fachsprachen 

Klausur 15 
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Chinesisch  

(Ü, Ü, Ü, Ü) 

Chinesisch  Anwendung übersetzungswissenschaftlicher Theorien 
 Sprachfertigkeiten im Bereich von Rezeption und Produktion 

schriftlicher Texte: annähernd oberer Bereich der Kompetenz-
stufe C1 des Europäischen Referenzrahmens 

Aufbaumodul II 
Übersetzen  
Erstsprache 
Japanisch 

(Ü, Ü, Ü, Ü) 

2 Sem. Aufbaumodul I 
Übersetzen Erstsprache 
Japanisch 

Anfertigung von Übersetzungsprotokollen  Erwerb von Strategien für das Übersetzen anspruchsvoller 
Texte aus der Fremdsprache ins Deutsche und umgekehrt 

 Erwerb von Strategien im Umgang mit Fachsprachen 
 Anwendung übersetzungswissenschaftlicher Theorien 
 Sprachfertigkeiten im Bereich von Rezeption und Produktion 

schriftlicher Texte: annähernd oberer Bereich der 
Kompetenzstufe C1 des Europäischen Referenzrahmens 

Klausur 15 

Aufbaumodul II 
Übersetzen  
Erstsprache 
Koreanisch 

(Ü, Ü, Ü, Ü) 

2 Sem. Aufbaumodul I 
Übersetzen Erstsprache 
Koreanisch 

Anfertigung von Übersetzungsprotokollen  Erwerb von Strategien für das Übersetzen anspruchsvoller 
Texte aus der Fremdsprache ins Deutsche und umgekehrt 

 Erwerb von Strategien im Umgang mit Fachsprachen 
 Anwendung übersetzungswissenschaftlicher Theorien 
 Sprachfertigkeiten im Bereich von Rezeption und Produktion 

schriftlicher Texte: annähernd oberer Bereich der 
Kompetenzstufe C1 des Europäischen Referenzrahmens 

Klausur 15 

Aufbaumodul II 
Übersetzen  
Erstsprache 
Türkisch 
(Ü, Ü, Ü, Ü) 

2 Sem. Aufbaumodul I 
Übersetzen Erstsprache 
Türkisch 

Anfertigung von Übersetzungsprotokollen  Erwerb von Strategien für das Übersetzen anspruchsvoller 
Texte aus der Fremdsprache ins Deutsche und umgekehrt 

 Erwerb von Strategien im Umgang mit Fachsprachen 
 Anwendung übersetzungswissenschaftlicher Theorien 
 Sprachfertigkeiten im Bereich von Rezeption und Produktion 

schriftlicher Texte: annähernd oberer Bereich der 
Kompetenzstufe C1 des Europäischen Referenzrahmens 

Klausur 15 

Angewandte 
Sprach- und 
Übersetzungs-
wissenschaft  
Erstsprache 
Arabisch  
(S, S) 

2 Sem. Aufbaumodul I 
Übersetzen Erstsprache 
Arabisch 

Referat in jedem der beiden Seminare  Erweiterung der sprachwissenschaftlichen Grundlagen zur 
arabischen Sprache 

 Fähigkeit zur sprachwissenschaftlich fundierten Analyse auch 
älterer Sprachformen 

 wissenschaftliche Arbeitsformen 
 mündliche und schriftliche Präsentation 

Klausur oder 
mdl. Prüfung 

15 

Angewandte 
Sprach- und 
Übersetzungs-
wissenschaft 
Erstsprache 
Chinesisch 

2 Sem. Aufbaumodul I 
Übersetzen Erstsprache 
Chinesisch 

Referat in jedem der beiden Seminare  Erweiterung der sprachwissenschaftlichen Grundlagen zur 
chinesischen Sprache 

 Fähigkeit zur sprachwissenschaftlich fundierten Analyse auch 
älterer Sprachformen 

 wissenschaftliche Arbeitsformen 
 mündliche und schriftliche Präsentation 

Klausur oder 
mdl. Prüfung 

15 
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(S, S) 

Angewandte 
Sprach- und 
Übersetzungs-
wissenschaft  
Erstsprache 
Japanisch 
 (S, S) 

2 Sem. Aufbaumodul I 
Übersetzen Erstsprache 
Japanisch 

Referat in jedem der beiden Seminare  Erweiterung der sprachwissenschaftlichen Grundlagen zur 
japanischen Sprache 

 Fähigkeit zur sprachwissenschaftlich fundierten Analyse auch 
älterer Sprachformen 

 wissenschaftliche Arbeitsformen 
 mündliche und schriftliche Präsentation 

Klausur oder 
mdl. Prüfung 

15 

Angewandte 
Sprach- und 
Übersetzungs-
wissenschaft 
Erstsprache 
Koreanisch 

 (S, S) 

2 Sem. Aufbaumodul I 
Übersetzen Erstsprache 
Koreanisch 

Referat in jedem der beiden Seminare  Erweiterung der sprachwissenschaftlichen Grundlagen zur 
koreanischen Sprache 

 Fähigkeit zur sprachwissenschaftlich fundierten Analyse 
 wissenschaftliche Arbeitsformen 
 mündliche und schriftliche Präsentation 

Klausur oder 
mdl. Prüfung 

15 

Angewandte 
Sprach- und 
Übersetzungs-
wissenschaft 
Erstsprache 
Türkisch 

 (S, S) 

2 Sem. Aufbaumodul I 
Übersetzen Erstsprache 
Türkisch 

Referat in jedem der beiden Seminare  Erweiterung der sprachwissenschaftlichen Grundlagen zur 
türkischen Sprache 

 Fähigkeit zur sprachwissenschaftlich fundierten Analyse auch 
älterer Sprachformen 

 wissenschaftliche Arbeitsformen 
 mündliche und schriftliche Präsentation 

Klausur oder 
mdl. Prüfung 

15 

 
 
2. Studienjahr: Wahlpflichtmodul (es ist ein Modul zu wählen) 

Modul Dauer
Teilnahmevoraus

setzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Sprachwissenschaft  

(S, S, S) 

1 Sem. keine Referat in jedem der Seminare  Erwerb von grundlegendem Wissen in verschiedenen Teilge-
bieten der Angewandten Sprachwissenschaft 

 Befähigung, sprachbezogene Probleme des Übersetzens zu 
analysieren und Lösungen zu finden (z.B. Phonologie, Mor-
phologie, Syntax, Lexikologie, Psycholinguistik, Semantik, 
Sprachlehrforschung, Soziolinguistik, Forensische Linguistik, 
Computer-Linguistik, Textwissenschaft, Varietätenlinguistik, 
Fachsprachenforschung) 

Klausur 15 
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Kulturwissenschaft 
Naher Osten  

(S, S, S) 

1 Sem. keine Referat in jedem der Seminare  Erwerb von Grundkenntnissen der Kultur und Religion des 
Islam in Westasien 

 Kenntnis der grundlegenden einschlägigen Literatur 
 Überblick über die methodologischen Probleme, die sich bei 

der Erarbeitung einer Geschichte von Großregionen sowie 
beim historischen Vergleich von Regionen, Staaten und Gesel-
lschaften ergeben 

 Grundkenntnisse kulturwissenschaftlichen Arbeitens 

Klausur oder 
mdl. Prüfung 

15 

Kulturwissenschaft 
China / Japan 

(S, S, S) 

1 Sem. keine Referat in jedem der Seminare  Erwerb von Grundkenntnissen der Geschichte Ost- und Zen-
tralasiens und seiner Regionen und Staaten 

 Kenntnis der wichtigsten einschlägigen Literatur 
 Überblick über die methodologischen Probleme, die sich bei 

der Erarbeitung einer Geschichte von Großregionen sowie 
beim historischen Vergleich von Regionen, Staaten und Gesell-
schaften ergeben 

 Grundkenntnisse geschichtswissenschaftlichen Arbeitens 
 Wahrnehmung des Spannungsverhältnisses zwischen Fremd- 

und Selbstbildern von Gesellschaften und ihrem historischen 
Wandel im Rahmen von Regionen und Staaten als wichtiges 
Element interkulturellen Lernens 

Klausur oder 
mdl. Prüfung 

15 

 

Der Dekan kann auf Vorschlag des Prüfungsbeirates weitere Wahlpflichtmodule genehmigen. Das Prüfungsamt gibt die genehmigten 
Wahlpflichtmodule rechtzeitig zu Beginn des Semesters durch Aushang oder elektronisch bekannt. 

weitere Prüfungsleistung im Studiengang Master Orientalische und asiatische Sprachen: Masterarbeit im Umfang von 30 LP 
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang: 
 
M.A. Regionalwissenschaft Japan 
 
(1) Zugangsvoraussetzungen, Eignungsfeststellung und Empfehlungen (§ 3) 
Zum Master-Studiengang „Regionalwissenschaft Japan“ können folgende Be-
werberinnen und Bewerber zugelassen werden: 

a) Absolventinnen und Absolventen der Universität Bonn, die den Bachelor-
Studiengang „Asienwissenschaften“ der Philosophischen Fakultät abge-
schlossen und in ihrer BA-Arbeit mindestens die Note 2,5 erreicht haben; 

b) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss in orient- oder asienwissenschaftlichen Studiengängen erworben ha-
ben und in ihrer Abschlussarbeit mindestens die Note 2,5 bzw. das länder-
spezifische Äquivalent erreicht haben; 

c) Absolventinnen und Absolventen anderer Studiengänge, die im Rahmen ih-
res Studiums orient- und asienwissenschaftliche Module im Umfang von 
mindestens 36 LP absolviert und in ihrer Abschlussarbeit mindestens die No-
te 2,5 bzw. das länderspezifische Äquivalent erreicht haben; 

d) Bewerberinnen und Bewerber, die im Semester der Bewerbung einen der o.g. 
Studiengänge abschließen werden, sofern sie bereits 132 LP erreicht und in 
ihrer Abschlussarbeit eine Note von mindestens 2,5 bzw. das länderspezi-
fische Äquivalent erreicht haben. Solche Bewerberinnen und Bewerber kön-
nen zugelassen werden, wenn sie bis zum 30. September das Zeugnis über 
das abgeschlossene Studium nachreichen. 

In Zweifelsfällen entscheidet das Prüfungsamt über die Gleichwertigkeit. 

Die Bewerberinnen und Bewerber müssen sich einem Verfahren zur Feststel-
lung der besonderen studiengangbezogenen Eignung unterziehen, das in allge-
meiner Form in Anlage 1 der Masterprüfungsordnung geregelt ist. Das Verfah-
ren zur Feststellung der besonderen Eignung findet ein Mal im Studienjahr statt. 
Die Bewerbungsfrist wird rechtzeitig vom Prüfungsamt bekannt gegeben. 
 
In der Eignungsfeststellungsprüfung müssen die Bewerberinnen und Bewerber 
insbesondere Sprachkenntnisse nachweisen, die dem erfolgreichen Abschluss ei-
nes der folgenden Module des BA-Studiengangs „Asienwissenschaften“ ent-
sprechen: 

• Vertiefungsmodul Japanisch III 
• Vertiefungsmodul Japanischlektüre 
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Außerdem müssen die Bewerberinnen und Bewerber Kenntnisse nachweisen, 
die dem erfolgreichen Abschluss der folgenden Wahlpflichtmodule des BA-
Studiengangs „Asienwissenschaften“ entsprechen: 

• Modernes Japan I 
• Modernes Japan II 
• Methodenmodul Japan 
 
Die Kenntnisse und Fähigkeiten in den o.g. Bereichen sollen in einer schriftli-
chen oder mündlichen (protokollierten) Prüfung nachgewiesen werden. 
 
Die Eignung folgender Bewerberinnen und Bewerber gilt als festgestellt: 
Absolventinnen und Absolventen der o.g. Studiengänge, die die vorgenannten 
Vertiefungs- und Wahlpflichtmodule im Bachelor-Studiengang „Asienwissen-
schaften“ der Universität Bonn mit einer Durchschnittsnote von mindestens 2,5 
absolviert haben. 

 
(2) Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4) 
Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Masterprüfung vier Semester 
(zwei Studienjahre). Das Studium umfasst die in der Anlage genannten Module 
im Umfang von insgesamt 120 Leistungspunkten, die sich in drei Pflichtmodule 
(45 LP), drei Wahlpflichtmodule (45 LP) und die Masterarbeit (30 LP) auf-
gliedern. 
 
(3) Studienleistungen als Voraussetzungen zur Teilnahme an Prüfungen 
Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige Teil-
nahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Teilnahme ist nicht regel-
mäßig, wenn ein Studierender eine Lehrveranstaltung von 2 SWS mehr als zwei 
Mal, bei einem Umfang von zwei Lehrveranstaltungen mit je 2 SWS mehr als 
vier Lehrveranstaltungen und in einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Un-
terrichtszeit versäumt. Wenn schwerwiegende Umstände für das Versäumnis 
geltend gemacht werden, kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Kon-
fliktfall entscheidet der Prüfungsbeirat. Weitere Studienleistungen, die Voraus-
setzung für die Teilnahme an den Prüfungen sind, werden im Modulplan ange-
führt und den Studierenden spätestens zu Beginn der Veranstaltung bekannt ge-
geben. 
 
(4) Wiederholung von Prüfungen (§ 13) 
Wird ein Wahlpflichtmodul endgültig nicht bestanden, so kann ein anderes, bis-
her nicht gewähltes Wahlpflichtmodul kompensierend gewählt werden. Eine 
solche Kompensation ist nur ein Mal möglich. 
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(5) Masterarbeit (§ 18) 
Die Masterarbeit kann in deutscher Sprache oder – bei Einverständnis des Be-
treuers/der Betreuerin – auf Antrag beim Prüfungsamt in englischer Sprache 
verfasst werden. Wird die Masterarbeit nicht in deutscher Sprache verfasst, dann 
ist ihr eine Zusammenfassung in deutscher Sprache im Umfang von mindestens 
2 Seiten beizufügen. 
 
(6) Module des M.A. Regionalwissenschaft Japan (§ 4 Abs. 7) lt. 
nachfolgendem Modulplan 
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Modulplan: M. A. Regionalwissenschaft Japan 

V = Vorlesung, S = Seminar, Ü = Übung 

 
1. Studienjahr:  Pflichtmodule 

Modul Dauer
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Aufbaumodul 
Japanisch I 

(Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. keine schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Fähigkeit zur selbstständigen Erarbeitung einschlägiger 
Texte 

 Erarbeiten der grundlegenden Fachterminologie in dem 
behandelten Sachgebiet 

 Erweiterung der Sachkenntnisse in dem behandelten 
Fachgebiet 

 Fähigkeit, den Textaufbau zu erkennen und rhetorische 
und argumentative Strukturen nachzuvollziehen 

 Beherrschung der relevanten Sprachformen 
 Fähigkeit, einfache Fachtexte terminologisch und sti-

listisch korrekt in die entsprechende deutsche Fach-
sprache zu übersetzen 

 Kenntnisse von Morphologie und Syntax, Stileigenheiten 
und Schrifttypen der vormodernen Schriftsprache 

 Umgang mit den relevanten sprachlichen und lexikali-
schen Hilfsmitteln 

 Fähigkeit zur Lektüre wissenschaftlicher jap. Texte 
 Fähigkeit zur Lektüre vormoderner schriftsprachlicher 

Texte 
 Erstellung von Übersetzungen 

Seminarprüfung 
oder Klausur 

15 

Aufbaumodul  
Japanisch II 

 (Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. Aufbaumodul Japanisch 
I 

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Fähigkeit zur selbstständigen Erarbeitung einschlägiger 
Texte 

 Erfassen des Textinhalts bezüglich seiner materialen und 
methodischen Gesichtspunkte 

 Erfassen größerer Textmengen 
 Herausziehen relevanter Passagen 
 Exzerpieren 

Seminarprüfung 
oder Klausur  

15 
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 Zusammenfassung wissenschaftlicher Texte als Vorstufe 
der Evaluierung 

 Kenntnisse von Morphologie und Syntax, Stileigenheiten 
und Schrifttypen der sinojapanischen Schriftsprache 

 Erweiterung der Sach- und Methodenkenntnisse in dem 
behandelten Fachgebiet 

 
 
1. Studienjahr: Wahlpflichtmodule (es sind zwei konsekutive Module zu wählen) 

Modul Dauer
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Wirtschaft und 
Gesellschaft 
Japans I 

 (S, S, S) 

1 Sem. keine schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Erweiterung und Vertiefung der Kenntnisse zur Wirt-
schaft und Gesellschaft Japans 

 Erprobung japanbezogener und sozialwissenschaftlicher 
methodischer Kenntnisse und Fähigkeiten an Einzelthemen 

 mündliche Präsentation von Inhalten in Referatsform 
 Konzeption von Thesenpapieren 
 Argumentieren über gegebene Inhalte 
 Moderieren von Seminarsitzungen, Diskussionsleitung 
 schriftliche Darstellung von Zusammenhängen in Form 

von Hausarbeiten 
 wissenschaftliche Arbeitsformen, Zitierformen 

Klausur  
oder 
mdl. Prüfung 

15 

Geschichte und 
Kultur Japans I 

 (S, S, S) 

1 Sem. keine schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Erweiterung und Vertiefung der Kenntnisse der Ge-
schichte und der Kultur Japans 

 Fähigkeit zur Anwendung historischer und kulturwissen-
schaftlicher Methoden 

 Vermittlung methodologischen Wissens 
 Fähigkeit, Themen selbstständig anhand von japanisch-

sprachigem Material zu erarbeiten, Forschungsgeschich-
te, Theorien und Quellenmaterial kritisch zu beurteilen 
sowie komplexe Zusammenhänge zu erfassen und dar-
zustellen 

 Recherche und Auswertung von Literatur 
 Fähigkeit zum Arbeiten mit wissenschaftlichen 

japanischen Texten 
 mündliche Präsentation erarbeiteter  Inhalte in Referats-

Klausur  
oder 
mdl. Prüfung 

15 
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form 
 Konzeption von Thesenpapieren 
 wissenschaftliche Argumentation 
 Moderieren von Seminarsitzungen, Diskussionsleitung 
 schriftliche Darstellung von Arbeitsergebnissen in Form 

von Hausarbeiten 
 Formen wissenschaftlichen Arbeitens 
 Erschließung anwendungsbezogener Aspekte 

Wirtschaft und 
Gesellschaft 
Japans II 

(S, S, S) 

1 Sem. Wirtschaft und 
Gesellschaft  
Japans I 

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Erweiterung und Vertiefung der Kenntnisse zur Wirt-
schaft und Gesellschaft Japans 

 Erprobung japanbezogener und sozialwissenschaftlicher 
methodischer Kenntnisse und Fähigkeiten an Einzel-
themen 

 mündliche Präsentation von Inhalten in Referatsform 
 Konzeption von Thesenpapieren 
 Argumentieren über gegebene Inhalte 
 Moderieren von Seminarsitzungen 
 Diskussionsleitung 
 schriftliche Darstellung von Zusammenhängen in Form 

von Hausarbeiten 
 wissenschaftliche Arbeitsformen 
 Zitierformen 

Klausur  
oder 
mdl. Prüfung 

15 

Geschichte und 
Kultur Japans II  

(S, S, S) 

1 Sem. Geschichte und Kultur 
Japans I 

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Erweiterung und Vertiefung des Wissens auf dem Gebiet 
der Geschichte und der Kultur Japans 

 Fähigkeit zur eigenständigen Auswahl und Anwendung 
einschlägiger, dem jeweiligen Gegenstand angemessener 
wissenschaftlicher Methoden und der kritischen Ausein-
andersetzung mit Quellenmaterial, Theorien und 
Methoden 

 Recherche und Auswertung von Literatur 
 Fähigkeit zum Arbeiten mit wissenschaftlichen 

japanischen Texten 
 mündliche Präsentation erarbeiteter  Inhalte in Referats-

form 
 Konzeption von Thesenpapieren 
 wissenschaftliche Argumentation 
 Moderieren von Seminarsitzungen 
 Diskussionsleitung 

Klausur  
oder 
mdl. Prüfung 

15 



 

 

210

 schriftliche Darstellung von Arbeitsergebnissen in Form 
von Hausarbeiten 

 Formen wissenschaftlichen Arbeitens 
 Erschließung anwendungsbezogener Aspekte 

 
 
2. Studienjahr: Pflichtmodul 

Modul Dauer
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Aufbaumodul 
Japanisch III 

(Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. Aufbaumodul Japanisch 
II 

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Fähigkeit zur selbstständigen Erarbeitung einschlägiger 
Texte 

 Beherrschung der relevanten Sprachformen 
 inhaltliche und methodische Kompetenz im Umgang mit 

komplexen Texten 
 Einordnung von Texten in größere sachliche Zusammen-

hänge und Fachdiskussionen 
 Fähigkeit, auch komplexe Fachtexte terminologisch und 

stilistisch korrekt in die entsprechende deutsche Fach-
sprache zu übersetzen 

 Fähigkeit zur Lektüre und Übersetzung vormoderner 
Schriftstile 

 Erstellung von Kurzrezensionen 
 Umgang mit den relevanten sprachlichen und lexikali-

schen Hilfsmitteln 
 Fähigkeit zur Lektüre wissenschaftlicher japanischer 

Texte 
 Fähigkeit zur Lektüre vormoderner schriftsprachlicher 

Texte 
 Erstellung von Übersetzungen, Exzerpten und Rezensio-

nen 
 wissenschaftliche Arbeitsformen 
 Zitierformen 

Seminarprüfung 15 
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2. Studienjahr: Wahlpflichtmodule (es ist ein Modul zu wählen) 

Modul Dauer
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Seminarmodul 
Wirtschaft und 
Gesellschaft 
Japans 

 (S, S, S) 

1 Sem. Wirtschaft und 
Gesellschaft Japans II 

jeweils 1 Referat in jedem der drei Seminare  Erweiterung und Vertiefung der Kenntnisse zur Wirt-
schaft und Gesellschaft Japans 

 Erprobung japanbezogener und sozialwissenschaftlicher 
methodischer Kenntnisse und Fähigkeiten an Einzelthemen 

 mündliche Präsentation von Inhalten in Referatsform 
 Konzeption von Thesenpapieren 
 Argumentieren über gegebene Inhalte 
 Moderieren von Seminarsitzungen, Diskussionsleitung 
 schriftliche Darstellung von Zusammenhängen in Form 

von Hausarbeiten 
 wissenschaftliche Arbeitsformen, Zitierformen 

Seminarprüfung 15 

Seminarmodul 
Geschichte und 
Kultur Japans 

(S, S, S) 

1 Sem. Geschichte und Kultur 
Japans II 

jeweils 1 Referat in jedem der drei Seminare  Erweiterung des Wissens auf dem Gebiet der Geschichte 
und der Kultur Japans 

 Fähigkeit zur selbständigen Erarbeitung gegenstandsge-
rechter  wissenschaftlicher Methoden 

 Fähigkeit zur kritischen Auseinandersetzung mit Quel-
lenmaterial und Theorien 

 Kenntnisse zur Abfassung größerer wissenschaftlicher 
Arbeiten im Umfang und vom wissenschaftlichen An-
spruch einer Master-Arbeit 

 Recherche und Auswertung von Literatur 
 Fähigkeit zum Arbeiten mit wissenschaftlichen japani-

schen Texten 
 Erarbeitung der Quellenbasis für eine wissensch. Arbeit 
 Kenntnisse über die Quellensorten und -bestände 
 mündliche Präsentation von Inhalten in Referatsform 
 Konzeption von Thesenpapieren 
 Argumentieren über gegebene Inhalte 
 Moderieren von Seminarsitzungen, Diskussionsleitung 
 schriftliche Darstellung von komplexen Zusammenhän-

gen in Form von umfangreichen Hausarbeiten 
 wissenschaftliche Arbeitsformen, Zitierformen 
 Erschließung anwendungsbezogener Aspekte 

Seminarprüfung 15 
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Der Dekan kann weitere Wahlpflichtmodule genehmigen. Das Prüfungsamt gibt diese genehmigten Module rechtzeitig zu Beginn des Semesters 
durch Aushang oder elektronisch bekannt. 

weitere Prüfungsleistung im Studiengang Master Regionalwissenschaft Japan: Masterarbeit im Umfang von 30 LP 
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang: 
 
M.A. Regionalwissenschaft Südostasien 
 
(1) Zugangsvoraussetzungen, Eignungsfeststellung und Empfehlungen (§ 3) 
Zum Master-Studiengang „Regionalwissenschaft Südostasien“ können folgende 
Bewerberinnen und Bewerber zugelassen werden: 

a) Absolventinnen und Absolventen der Universität Bonn, die den Bachelor-
Studiengang „Asienwissenschaften“ der Philosophischen Fakultät abge-
schlossen und in ihrer BA-Arbeit mindestens die Note 2,5 erreicht haben; 

b) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss in orient- oder asienwissenschaftlichen Studiengängen erworben ha-
ben und in ihrer Abschlussarbeit mindestens die Note 2,5 bzw. das länderspe-
zifische Äquivalent erreicht haben; 

c) Absolventinnen und Absolventen anderer Studiengänge, die im Rahmen ih-
res Studiums orient- und asienwissenschaftliche Module im Umfang von 
mindestens 36 LP absolviert und in ihrer Abschlussarbeit mindestens die No-
te 2,5 bzw. das länderspezifische Äquivalent erreicht haben; 

d) Bewerberinnen und Bewerber, die im Semester der Bewerbung einen der o.g. 
Studiengänge abschließen werden, sofern sie bereits 132 LP erreicht und in 
ihrer Abschlussarbeit eine Note von mindestens 2,5 bzw. das länderspezi-
fische Äquivalent erreicht haben. Solche Bewerberinnen und Bewerber kön-
nen zugelassen werden, wenn sie bis zum 30. September das Zeugnis über 
das abgeschlossene Studium nachreichen. 

In Zweifelsfällen entscheidet das Prüfungsamt über die Gleichwertigkeit. 

Die Bewerberinnen und Bewerber müssen sich einem Verfahren zur Feststel-
lung der besonderen, studiengangbezogenen Eignung unterziehen, das in allge-
meiner Form in Anlage 1 der Masterprüfungsordnung geregelt ist. Das Verfah-
ren zur Feststellung der besonderen Eignung findet ein Mal im Studienjahr statt. 
Die Bewerbungsfrist wird rechtzeitig vom Prüfungsamt bekannt gegeben. 

In der Eignungsfeststellungsprüfung müssen die Bewerberinnen und Bewerber 
insbesondere Sprachkenntnisse nachweisen, die dem erfolgreichen Abschluss ei-
nes der folgenden Module des BA-Studiengangs „Asienwissenschaften“ ent-
sprechen: 
 
• Vertiefungsmodul Chinesisch III 
• Vertiefungsmodul Indonesisch II 
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Außerdem müssen die Bewerberinnen und Bewerber Kenntnisse nachweisen, 
die dem erfolgreichen Abschluss der folgenden Wahlpflichtmodule des BA-
Studiengangs „Asienwissenschaften“ entsprechen: 
 
• Gesellschaft und Kultur in Südostasien 
• Religion und Gesellschaft Südostasiens 

 
Die Kenntnisse und Fähigkeiten in den o.g. Bereichen sollen in einer schrift-
lichen oder mündlichen (protokollierten) Prüfung nachgewiesen werden. 
 
Die Eignung folgender Bewerberinnen und Bewerber gilt als festgestellt: 
Absolventinnen und Absolventen der o.g. Studiengänge, die die vorgenannten 
Vertiefungs- und Wahlpflichtmodule im Bachelor-Studiengang „Asienwissen-
schaften“ der Universität Bonn mit einer Durchschnittsnote von mindestens 2,5 
absolviert haben. 

 
(2) Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4) 
Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Masterprüfung vier Semester 
(zwei Studienjahre). Das Studium umfasst die in der Anlage genannten Module 
im Umfang von insgesamt 120 Leistungspunkten, die sich in vier Pflichtmodule 
(60 LP), zwei Wahlpflichtmodule (30 LP) und die Masterarbeit (30 LP) auf-
gliedern. 
 
(3) Studienleistungen als Voraussetzungen zur Teilnahme an Prüfungen 
Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige Teil-
nahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Teilnahme ist nicht regel-
mäßig, wenn ein Studierender eine Lehrveranstaltung von 2 SWS mehr als zwei 
Mal, bei einem Umfang von zwei Lehrveranstaltungen mit je 2 SWS mehr als 
vier Lehrveranstaltungen und in einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Un-
terrichtszeit versäumt. Wenn schwerwiegende Umstände für das Versäumnis 
geltend gemacht werden, kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Kon-
fliktfall entscheidet der Prüfungsbeirat. Weitere Studienleistungen, die Voraus-
setzung für die Teilnahme an den Prüfungen sind, werden im Modulplan ange-
führt und den Studierenden spätestens zu Beginn der Veranstaltung bekannt ge-
geben. 
 
(4) Wiederholung von Prüfungen (§ 13) 
Wird ein Wahlpflichtmodul endgültig nicht bestanden, so kann ein anderes, 
bisher nicht gewähltes Wahlpflichtmodul kompensierend gewählt werden. Eine 
solche Kompensation ist nur ein Mal möglich. 
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(5) Masterarbeit (§ 18) 
Die Masterarbeit kann in deutscher Sprache oder – bei Einverständnis des Be-
treuers/der Betreuerin – auf Antrag beim Prüfungsamt in englischer Sprache 
verfasst werden. Wird die Masterarbeit nicht in deutscher Sprache verfasst, dann 
ist ihr eine Zusammenfassung in deutscher Sprache im Umfang von mindestens 
2 Seiten beizufügen. 
 
(6) Module des M.A. Regionalwissenschaft Südostasien (§ 4 Abs. 7) lt. 
nachfolgendem Modulplan 
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Modulplan: M. A. Regionalwissenschaft Südostasien 

V = Vorlesung, S = Seminar, Ü = Übung 

 
1. Studienjahr: Pflichtmodule 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Aufbaumodul 
Südostasien I 

Entwicklung 
pluraler 
Gesellschaften  

(S, S, S) 

1 Sem. keine Referat in jedem der drei Seminare  Kenntnis der grundlegenden und für Südostasien relevanten 
Gesellschaftstheorien, insbesondere der Theorien zu pluralen 
Gesellschaften 

 Kenntnis und Analyse diverser Probleme pluraler Gesell-
schaften in Südostasien, wie z.B. Minderheitenproblematik, 
Nation Building, Multi-Ethnizität etc. 

 Fähigkeit, die einschlägigen Theorien auf charakteristische 
Probleme südostasiatischer Gesellschaften anzuwenden und 
auch aktuelle Entwicklungen in diesem Licht zu analysieren 
und zu bewerten 

Klausur 15 

Aufbaumodul 
Südostasien II 

Kultur und 
Entwicklung 

 (S, S, S) 

1 Sem. Aufbaumodul 
Südostasien I 

Referat in jedem der drei Seminare  Kenntnis von für Südostasien relevanten Kultur- und Ent-
wicklungstheorien, wie z.B. Zivilisationstheorie, Theorien 
zur interkulturellen Kommunikation, Modernisierungstheo-
rie, Theorien der Postmoderne, Theorien zur Wissensgesell-
schaft 

 Fähigkeit zur Anwendung dieser Theorien auf der Grundlage 
der spezifischen Situation der jeweiligen Länder Südost-
asiens 

 Überprüfung und kritische Beurteilung der Theorien anhand 
der gegenwärtigen Situation südostasiatischer Länder 

Klausur 15 

Aufbaumodul 
Südostasien III 

Politik und 
Gesellschaft  

(S, S, S) 

1 Sem. Aufbaumodul 
Südostasien I 

Referat in jedem der drei Seminare  breite Kenntnis der politischen Besonderheiten südostasiati-
scher Gesellschaften 

 Fähigkeit zur Einschätzung und Bewertung der politischen 
und gesellschaftlichen Entwicklung der Länder, in Bereichen 
wie der Rolle des Staates und der Zivilgesellschaft, Demo-
kratisierungsprozesse, wirtschaftliche Entwicklung etc. 

Klausur 15 
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1. Studienjahr: Wahlpflichtmodule (es  ist ein Modul zu wählen) 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Aufbaumodul 
Indonesisch I 

 (Ü, Ü) 

1 Sem. 
für Studierende mit Indo-
nesisch-Kenntnissen auf 
dem Niveau des Abschlus-
ses von Vertiefungsmodul 
Indonesisch II des BA-Stu-
diengangs Asienwissensch.

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Erwerb von fortgeschrittener fremdsprachlicher Kompetenz 
(Befähigung, mit Hilfe zweisprachiger Wörterbücher mittel-
schwere indonesische Texte zu verstehen bzw. zu 
übersetzen) 

 Erwerb von fortgeschrittener Kommunikationsfähigkeit 

Klausur 15 

Aufbaumodul 
Chinesisch I  

(Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. 
für Studierende mit Chine-
sisch-Kenntnissen auf dem 
Niveau des Abschlusses 
von Vertiefungsmodul 
Chinesisch III des BA-Stu-
diengangs Asienwissensch.

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Erwerb von fortgeschrittener fremdsprachlicher Kompetenz 
(Befähigung, mit Hilfe zweisprachiger Wörterbücher mittel-
schwere chinesische Texte zu verstehen bzw. zu übersetzen) 

 Erwerb von fortgeschrittener Kommunikationsfähigkeit 

Klausur 15 

 
 
1. / 2. Studienjahr: Wahlpflichtmodule (es ist ein Modul zu wählen) 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Aufbaumodul 
Indonesisch II 

 (Ü, Ü, Ü, Ü) 

2 Sem.  Aufbaumodul Indonesisch 
I 

schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Erwerb von umfassender fremdsprachlicher Kompetenz 
(Befähigung, mit Hilfe zweisprachiger Wörterbücher 
schwierige gemein-, fach- und sondersprachliche indonesi-
sche Texte zu verstehen bzw. zu übersetzen) 

 Befähigung zur kontrastiven Sprachanalyse (Indonesisch-
Deutsch) 

 Erwerb von Kommunikationsfähigkeit in fachspezifischen 
Situationen 

Klausur 15 

Aufbaumodul 
Chinesisch II  

(Ü, Ü, Ü, Ü) 

2 Sem. 

 

Aufbaumodul Chinesisch I schriftliche und/oder mündliche 
Studienleistungen 

 Erwerb von umfassender fremdsprachlicher Kompetenz 
(Befähigung, mit Hilfe zweisprachiger Wörterbücher 
schwierige gemein-, fach- und sondersprachliche 
chinesische Texte zu verstehen bzw. zu übersetzen) 

 Erwerb von Kommunikationsfähigkeit in fachspezifischen 
Situationen 

Klausur 15 
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2. Studienjahr: Pflichtmodul 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel 
Prüfun

gen LP 
Aufbaumodul 
Südostasien IV 

Globalisierung und 
lokale Entwicklung  

(S, S, S) 

1 Sem. Aufbaumodule 
Südostasien II und III 

Referat in jedem der drei Seminare  Kenntnis der relevanten Globalisierungstheorien 
 Fähigkeit, die erarbeiteten Theorien auf ihre Relevanz hinsichtlich 
der lokalen Entwicklung in Südostasien anzuwenden, z.B. in den 
Bereichen Wissensgesellschaft, Wissensmanagement, lokales 
Wissen, soziale Sicherungssysteme und soziale Ungleichheit 

 Fähigkeit zur Analyse und Einschätzung der aktuellen politischen 
und sozialen Entwicklung 

Klausur 15 

 

Der Dekan kann auf Vorschlag des Prüfungsbeirates weitere Wahlpflichtmodule genehmigen. Das Prüfungsamt gibt die genehmigten 
Wahlpflichtmodule rechtzeitig zu Beginn des Semesters durch Aushang oder elektronisch bekannt. 

 

weitere Prüfungsleistung im Studiengang Master Regionalwissenschaft Südostasien: Masterarbeit im Umfang von 30 LP 
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang: 
 
M.A. Religionen und Kunst in den Kulturen Asiens 
 
(1) Zugangsvoraussetzungen, Eignungsfeststellung und Empfehlungen (§ 3) 
Zum Master-Studiengang „Religionen und Kunst in den Kulturen Asiens“ 
können folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen werden: 

a) Absolventinnen und Absolventen der Universität Bonn, die den Bachelor-
Studiengang „Asienwissenschaften“ der Philosophischen Fakultät abge-
schlossen und in ihrer BA-Arbeit mindestens die Note 2,5 erreicht haben; 

b) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss in solchen Studiengängen erworben haben, die  und in ihrer Ab-
schlussarbeit mindestens die Note 2,5 bzw. das länderspezifische Äquivalent 
erreicht haben; 

c) Absolventinnen und Absolventen anderer Studiengänge, die im Rahmen 
ihres Studiums religionswissenschaftliche, theologische oder kunstwissen-
schaftliche Module im Umfang von mindestens 36 LP absolviert und in ihrer 
Abschlussarbeit mindestens die Note 2,5 bzw. das länderspezifische Äquiva-
lent erreicht haben; 

d) Bewerberinnen und Bewerber, die im Semester der Bewerbung einen der o.g. 
Studiengänge abschließen werden, sofern sie bereits 132 LP erreicht und in 
ihrer Abschlussarbeit eine Note von mindestens 2,5 bzw. das länderspezifi-
sche Äquivalent erreicht haben. Solche Bewerberinnen und Bewerber können 
zugelassen werden, wenn sie bis zum 30. September das Zeugnis über das 
abgeschlossene Studium nachreichen. 

In Zweifelsfällen entscheidet das Prüfungsamt über die Gleichwertigkeit. 

Die Bewerberinnen und Bewerber müssen sich einem Verfahren zur Feststel-
lung der besonderen studiengangbezogenen Eignung unterziehen, das in allge-
meiner Form in Anlage 1 der Masterprüfungsordnung geregelt ist. Das Verfah-
ren zur Feststellung der besonderen Eignung findet ein Mal im Studienjahr statt. 
Die Bewerbungsfrist wird rechtzeitig vom Prüfungsamt bekannt gegeben. 
 
In der Eignungsfeststellungsprüfung müssen die Bewerberinnen und Bewerber 
Kenntnisse nachweisen, die dem erfolgreichen Abschluss der folgenden Wahl-
pflichtmodule des BA-Studiengangs „Asienwissenschaften“ entsprechen: 
 
• Religion und Gesellschaft West- und Südasiens 
• Religion und Gesellschaft Südostasiens 
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• Orientalische Kunstgeschichte: Islam und Südasien 
• Orientalische Kunstgeschichte: Süd-, Südost- und Ostasien 
• Grundlagen zu Religion und Kunst in Asien und im Orient 
 
Die Kenntnisse und Fähigkeiten in den o.g. Bereichen sollen in einer schrift-
lichen oder mündlichen (protokollierten) Prüfung nachgewiesen werden. 
 
Die Eignung folgender Bewerberinnen und Bewerber gilt als festgestellt: 
Absolventinnen und Absolventen der o.g. Studiengänge, die 4 der vorgenannten 
Wahlpflichtmodule im Bachelor-Studiengang „Asienwissenschaften“ der Uni-
versität Bonn mit einer Durchschnittsnote von mindestens 2,5 absolviert haben. 

(2) Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4) 
Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Masterprüfung vier Semester 
(zwei Studienjahre). Das Studium umfasst die in der Anlage genannten Module 
im Umfang von insgesamt 120 Leistungspunkten, die sich in zwei Pflichtmodule 
(30 LP), zwei Wahlpflichtmodule (30 LP), zwei Sprachmodule (30 LP) und die 
Masterarbeit (30 LP) aufgliedern. 
 
(3) Studienleistungen als Voraussetzungen zur Teilnahme an Prüfungen 
Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige Teil-
nahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Teilnahme ist nicht regel-
mäßig, wenn ein Studierender eine Lehrveranstaltung von 2 SWS mehr als zwei 
Mal, bei einem Umfang von zwei Lehrveranstaltungen mit je 2 SWS mehr als 
vier Lehrveranstaltungen und in einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Un-
terrichtszeit versäumt. Wenn schwerwiegende Umstände für das Versäumnis 
geltend gemacht werden, kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Kon-
fliktfall entscheidet der Prüfungsbeirat. Weitere Studienleistungen, die Voraus-
setzung für die Teilnahme an den Prüfungen sind, werden im Modulplan ange-
führt und den Studierenden spätestens zu Beginn der Veranstaltung bekannt ge-
geben. 
 
(4) Wiederholung von Prüfungen (§ 13) 
Wird ein Wahlpflichtmodul endgültig nicht bestanden, so kann ein anderes, bis-
her nicht gewähltes Wahlpflichtmodul kompensierend gewählt werden. Eine 
solche Kompensation ist nur ein Mal möglich. 
 
(5) Masterarbeit (§ 18) 
Die Masterarbeit kann in deutscher Sprache oder – bei Einverständnis des Be-
treuers/der Betreuerin – auf Antrag beim Prüfungsamt in englischer Sprache 
verfasst werden. Wird die Masterarbeit nicht in deutscher Sprache verfasst, dann 
ist ihr eine Zusammenfassung in deutscher Sprache im Umfang von mindestens 
2 Seiten beizufügen. 
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(6) Module des M.A. Religionen und Kunst in den Kulturen Asiens (§ 4 
Abs. 7) lt. nachfolgendem Modulplan 
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Modulplan: M. A. Religionen und Kunst in den Kulturen Asiens 

V = Vorlesung, S = Seminar, Ü = Übung 

 
1. Studienjahr: Pflichtmodule 

Modul Dauer
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die Zulassung 

zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Religionen und 
Kunst in Süd-, 
Südost- und 
Ostasien 

(V, V, S, S) 

1 Sem. keine Referat mit anschließender schriftlicher 
Ausarbeitung (Hausarbeit) 

 Kenntnisse der Kulturgeschichte Süd-, Südost- und 
Ostasiens anhand der Interpretation literarischer 
Quellen 

 Kenntnisse der Kulturgeschichte Süd-, Südost- und 
Ostasiens anhand des Objektbestandes ausgewählter 
Bereiche der Skulptur, Malerei und Architektur 

 Kenntnisse der Arbeitsweisen der 
Religionswissenschaft und Kunstgeschichte 

Klausur oder mdl. 
Prüfung 

15 

Religionen und 
Kunst in der 
Islamischen Welt  

(V, V, S, S) 

1 Sem. Modul Religionen und 
Kunst in Süd-, Südost- 
und Ostasien 

Referat mit anschließender schriftlicher 
Ausarbeitung (Hausarbeit) 

 Kenntnisse der Kulturgeschichte der Islamischen Welt 
anhand der Interpretation der literarischen Quellen 

 Kenntnisse der Kulturgeschichte der Islamischen Welt 
anhand des Objektbestandes ausgewählter Bereiche 
der Malerei, Kleinkunst und Architektur 

Klausur oder mdl. 
Prüfung 

15 

 
 
1. Studienjahr: Wahlpflichtmodule (es sind zwei konsekutive Sprachmodule zu wählen) 

Modul Dauer
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die Zulassung 

zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Basismodul 
Arabisch I 

 (Ü, Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. keine schriftliche und/oder mdl. Studienleistungen  Erwerb von Grundkenntnissen des modernen Ara-
bisch in Wort und Schrift 

 Vermittlung von ca. 700 lexikalischen Einheiten 
 Das erreichte Niveau entspricht dem Niveau A1 des 
Europäischen Referenzrahmens. 

Klausur  15 

Basismodul  1 Sem. Basismodul schriftliche und/oder mdl. Studienleistungen  Erweiterung und Festigung von Grundkenntnissen des 
modernen Arabisch in Wort und Schrift 

Klausur 15 
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Arabisch II 

 (Ü, Ü, Ü, Ü) 

Arabisch I  Vermittlung von ca.800 lexikalischen Einheiten 
 Das erreichte Niveau entspricht näherungsweise dem 
Niveau A2 des europäischen Referenzrahmens. 

Basismodul  
Chinesisch I  

(V, Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. keine schriftliche und/oder mdl. Studienleistungen  Erwerb von Grundkenntnissen der chinesischen Spra-
che 

 Vermittlung von ca. 350 chinesischen Schriftzeichen 
und ca. 450 Wörtern 

 Das erreichte Niveau entspricht dem Niveau A1 des 
Europäischen Referenzrahmens. 

Klausur 15 

Basismodul  
Chinesisch II  

(V, Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. Basismodul  
Chinesisch I 

schriftliche und/oder mdl. Studienleistungen  Ausbau von Grundkenntnissen der chinesischen Sprache 
 Erwerb eines Repertoires an elementaren sprachlichen 
Mitteln für die Bewältigung unkomplizierter Alltags-
situationen 

 Vermittlung von ca. 450 Schriftzeichen und ca. 750 
Wörtern 

 Das erreichte Niveau entspricht näherungsweise dem 
Niveau A2 des europäischen Referenzrahmens. 

Klausur 15 

Basismodul Hindi I 

(Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. keine schriftliche und/oder mdl. Studienleistungen  Kenntnis grundlegender sprachwissenschaftlicher Be-
griffe 

 Lesen, Transliterieren und Schreiben der Devanagari-
Schrift 

 Kenntnis von Teilen der Grammatik des Hindi (Laut-
lehre, Teile der Formenlehre, Grundregeln der Syntax)

 Übersetzen sehr einfacher Hindisätze unter Verwen-
dung der gängigen Hilfsmittel 

 Ausdrucksfähigkeit in Hindi in Wort und Schrift auf 
allereinfachstem  Niveau 

Klausur 15 

Basismodul Hindi II 

(Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. Basismodul Hindi I schriftliche und/oder mdl. Studienleistungen  Kenntnis weiterer grundlegender sprachwissenschaft-
licher Begriffe 

 verbessertes Lesen, Transliterieren und Schreiben der 
Devanagari-Schrift 

 Kenntnis weiterer Teile der Grammatik des Hindi 
(weitere Teile der Formenlehre, weitere Grundregeln 
der Syntax) 

 Übersetzen einfacher Hindisätze und sehr einfacher 
Hinditexte unter Verwendung der gängigen Hilfsmittel 

 Ausdrucksfähigkeit in Hindi in Wort und Schrift auf 
einfachstem  Niveau 

Klausur 15 
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Basismodul 
Indonesisch I  

(Ü, Ü) 

1 Sem. keine schriftliche und/oder mdl. Studienleistungen  Erwerb von Grundkenntnissen der indonesischen 
Sprache 

 Erlernen eines elementaren Spektrums einfacher Wen-
dungen in Bezug auf persönliche Dinge und Bedürf-
nisse konkreter Art 

 Das am Ende des Moduls erreichte Niveau entspricht 
ungefähr dem Niveau A1 des Europäischen Referenz-
rahmens. 

Klausur 15 

Basismodul  
Indonesisch II 

(Ü, Ü) 

1 Sem. Basismodul  
Indonesisch I 

schriftliche und/oder mdl. Studienleistungen  Ausbau von Grundkenntnissen der indonesischen 
Sprache 

 Erlernen eines Repertoires an elementaren sprachli-
chen Mitteln für die Bewältigung unkomplizierter All-
tagssituationen 

 Das am Ende dieses Moduls erreichte Niveau ent-
spricht ungefähr dem Niveau A2 des Europäischen 
Referenzrahmens. 

Klausur 15 

Basismodul 
Japanisch I  

(V, Ü, Ü) 

1 Sem. keine schriftliche und/oder mdl. Studienleistungen  Erwerb von Grundkenntnissen in der japanischen 
Sprache 

 Einführung von ca. 500 Lexemen, den 92 Silben-
schriftzeichen sowie ca. 100 sinojapanischen Wort-
schriftzeichen (kanji) 

 Erreicht wird das Niveau A1 des Europäischen 
Referenzrahmens. 

Klausur 15 

Basismodul 
Japanisch II 

(V, Ü, Ü) 

1 Sem. Basismodul  
Japanisch I 

schriftliche und/oder mdl. Studienleistungen  Ausbau von Grundkenntnissen der japanischen 
Sprache 

 Erlernen eines Repertoires an elementaren sprachli-
chen Mitteln für die Bewältigung unkomplizierter 
Alltagssituationen 

 Einführung von ca. 700 bis 800 Lexemen sowie ca. 
150 bis 200 sinojapanischen Wortschriftzeichen 
(kanji) 

 Das zu erreichende Niveau entspricht je nach Fertig-
keit annähernd dem Niveau A1 bis A2 des Referenz-
rahmens. 

Klausur 15 

Basismodul 
Koreanisch I  

(Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. keine schriftliche und/oder mdl. Studienleistungen  Erwerb von Grundkenntnissen der koreanischen 
Sprache 

 Vermittlung von ca. 400 Wörtern und zusätzlich ca. 
250 chinesischen Zeichen 

 Das am Ende des Moduls erreichte Niveau entspricht 

Klausur 15 
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dem Niveau A1 des Europäischen Referenzrahmens. 

Basismodul  
Koreanisch II  

(Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. Basismodul  
Koreanisch I 

schriftliche und/oder mdl. Studienleistungen  Ausbau von Grundkenntnissen der koreanischen 
Sprache 

 Fähigkeit, einfache Sachverhalte mündlich und 
schriftlich auf Koreanisch wiederzugeben 

 Vermittlung von ca. 500 weiteren Wörtern und zusätz-
lich ca. 250 chinesischen Zeichen 

 Das am Ende des Moduls erreichte Niveau entspricht 
dem Niveau A2 des Europäischen Referenzrahmens. 

Klausur 15 

Basismodul  
Mongolisch I  

(Ü, Ü) 

1 Sem. keine schriftliche und/oder mdl. Studienleistungen  Einführung in die mongolische Schrift und ihre Trans-
literation 

 Erwerb von Grundkenntnissen sprachwissenschaft-
licher Terminologie 

 Einführung in die Grammatik der klassischen mongo-
lischen Schriftsprache (Wortbildung, Satzbau) 

 Erwerb eines Grundwortschatzes 
 Erwerb der Fähigkeit, in mongolischen Schriften ge-
schriebene Texte flüssig lesen und korrekt 
transliterieren zu können 

 Grundverständnis des Mongolischen als einer aggluti-
nierenden Sprache 

Klausur 15 

Basismodul 
Mongolisch II  

(Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. Basismodul Mongolisch 
I 

schriftliche und/oder mdl. Studienleistungen  Ausbau der grammatischen Grundkenntnisse zur 
klassischen mongolischen Schriftsprache 

 Ausbau des Wortschatzes 
 Benutzung der einschlägigen Wörterbücher 
 Lektüre leichter narrativer Texte 
 Erwerb von Grundkenntnissen in einer Varietät des 
modernen Mongolisch 

 Einführung in Phonetik, Phonologie und Grammatik 
 Erlernen der zeitgenössischen Aussprache der mongo-
lischen Schrift 

 Entwicklung von Strategien zur grammatischen Ana-
lyse mongolischer Texte 

Klausur 15 

Basismodul 
Persisch I  

(Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. keine schriftliche und/oder mdl. Studienleistungen  Erwerb von Grundkenntnissen der persischen Sprache 
 Vermittlung von ca. 450 Wörtern 
 Das erreichte Niveau entspricht dem Niveau A1 des 
Europäischen Referenzrahmens. 

Klausur 15 
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Basismodul 
Persisch II 

(Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. Basismodul 
Persisch I 

schriftliche und/oder mdl. Studienleistungen  Ausbau von Grundkenntnissen der persischen Sprache 
aus 

 Erwerb eines Repertoires an elementaren sprachlichen 
Mitteln für die Bewältigung unkomplizierter Alltags-
situationen 

 Vermittlung von ca. 750 Wörtern 
 Das erreichte Niveau entspricht näherungsweise dem 
Niveau A2 des europäischen Referenzrahmens. 

Klausur 15 

Basismodul Sanskrit 
I 

(Ü, Ü) 

1 Sem. keine schriftliche und/oder mdl. Studienleistungen  Kenntnis grundlegender sprachwissenschaftlicher Be-
griffe 

 Lesen, Transliterieren und Schreiben der Devanagari-
Schrift 

 Kenntnis von Teilen der Grammatik des klassischen 
Sanskrit (Lautlehre, Teile der Formen- und Kompo-
sitionslehre, Grundregeln der Syntax) 

 Übersetzen sehr einfacher Sanskritsätze unter Ver-
wendung der gängigen Hilfsmittel 

Klausur 15 

Basismodul Sanskrit 
II  

(Ü, Ü) 

1 Sem. Basismodul Sanskrit I schriftliche und/oder mdl. Studienleistungen  Kenntnis weiterer grundlegender sprachwissenschaft-
licher Begriffe 

 verbessertes Lesen, Transliterieren und Schreiben der 
Devanagari-Schrift 

 Kenntnis weiterer Teile der Grammatik des klassis-
chen Sanskrit (weitere Teile der Formen- und Kompo-
sitionslehre, weitere Grundregeln der Syntax) 

 Übersetzen einfacher Sanskritsätze und sehr einfacher 
Sanskrittexte unter Verwendung der gängigen Hilfs-
mittel 

Klausur 15 

Basismodul 
Tibetisch I  

(Ü, Ü) 

1 Sem. keine schriftliche und/oder mdl. Studienleistungen  Einführung in die tibetische Schrift und ihre Trans-
literation 

 Lesen und Schreiben der tibetischen Schrift 
 Einführung in Phonetik, Phonologie und Grammatik 
der tibetischen Standardsprache 

 Erwerb eines Grundwortschatzes 
 Bilden und Übersetzen sehr einfacher tibetischer Sätze
 Das erreichte Niveau entspricht dem Niveau A1 des 
europäischen Referenzrahmens 

Klausur 15 

Basismodul 
Tibetisch II 

1 Sem. Basismodul 
Tibetisch I 

schriftliche und/oder mdl. Studienleistungen  Ausbau der grammatischen Grundkenntnisse 
 Ausbau des Wortschatzes 

Klausur 15 
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(Ü, Ü, Ü)  Benutzung der einschlägigen Wörterbücher 
 Fähigkeit, sich in der modernen Umgangssprache un-
ter Verwendung einfacher syntaktischer Strukturen in 
alltäglichen Situationen auszudrücken, sofern die betr. 
Realien präsent bzw. vertraut sind 

 Verstehen kurzer einfacher Äußerungen zu vertrauten 
Sachverhalten 

 Das erreichte Niveau entspricht näherungsweise dem 
Niveau A2 des europäischen Referenzrahmens. 

Basismodul 
Türkisch I 

(Ü, Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. keine schriftliche und/oder mdl. Studienleistungen  Erwerb von Grundkenntnissen der türkischen Sprache 
 Das am Ende des Moduls erreichte Niveau entspricht 
Niveau A1 des Europäischen Referenzrahmens. 

Klausur 15 

Basismodul 
Türkisch II  

(Ü, Ü, Ü, Ü) 

1 Sem. Basismodul 
Türkisch I 

schriftliche und/oder mdl. Studienleistungen  Ausbau der Grundkenntnisse der türkischen Sprache  
 Das am Ende des Moduls erreichte Niveau entspricht 
Niveau A2 des Europäischen Referenzrahmens. 

Klausur 15 

 
 
1. / 2. Studienjahr: Wahlpflichtmodule (es ist ein Modul zu wählen) 

Modul Dauer
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die Zulassung 

zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Religionswissen-
schaft als 
Kulturwissenschaft 
(S, S, S) 

2 Sem.  Modul Religionen und 
Kunst in Süd-, Südost- 
und Ostasien 

Referat  

Referat mit anschließender schriftlicher 
Ausarbeitung (Hausarbeit) 

 Kenntnisse zu Theorien und Methoden einer kultur-
wissenschaftlich ausgerichteten Religionswissenschaft

 Fruchtbarmachung der Religions- und Sprachkompe-
tenz für systematische Fragestellungen z.B. in Berei-
chen des Verhältnisses von Religionen, von Ethik 
oder religiöser Interaktion 

Klausur oder mdl. 
Prüfung. 

15 

Orientalische  
Kunstgeschichte  

(S, S, S) 

2 Sem.  Modul Religionen und 
Kunst in Süd-, Südost- 
und Ostasien 

Referat 

Referat mit anschließender schriftlicher 
Ausarbeitung (Hausarbeit) 

 Vermittlung inhaltlicher und methodischer Kenntnisse 
am Beispiel ausgewählter Fallstudien 

 Fähigkeit zur umfassenden Analyse von Kunstwerken 
und ihrer Einbettung in historische, soziale und politi-
sche Zusammenhänge 

Klausur oder mdl. 
Prüfung 

15 

2. Studienjahr: Wahlpflichtmodule (es ist ein Modul zu wählen) 
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Modul Dauer
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die Zulassung 

zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
Religionen in den 
Gesellschaften 
Asiens 

(S, S, S) 

2 Sem. Modul Religionen und 
Kunst in der Islamischen 
Welt 

Referat 

Referat oder mdl. Präsentation der MA-Arbeit 

 Kenntnisse zu Theorien und Methoden einer sozial-
wissenschaftlich ausgerichteten Religionswissenschaft

 Erwerb der Fähigkeit zur Analyse der religionsbeding-
ten Entwicklungen in den asiatischen Gesellschaften 
und deren Ausstrahlung nach Europa in Bereichen wie 
z.B. Globalisierung, Migration und Minderheiten, 
Politik und Wirtschaft 

Klausur oder mdl. 
Prüfung 

15 

Aufbaumodul 
Orientalische 
Kunstgeschichte  

(S, S, S) 

2 Sem. Modul Religionen und 
Kunst in der Islamischen 
Welt 

Referat 

Referat oder mdl. Präsentation der MA-Arbeit 

 Vertiefung inhaltlicher und methodischer Kenntnisse 
 Kontextualisierung von Kunstwerken durch die 
Auswertung von Schriftquellen 

Klausur oder mdl. 
Prüfung  

15 

 

Der Dekan kann auf Vorschlag des Prüfungsbeirates weitere Wahlpflichtmodule genehmigen. Das Prüfungsamt gibt die genehmigten Module recht-
zeitig zu Beginn des Semesters durch Aushang oder elektronisch bekannt. 

weitere Prüfungsleistung im Studiengang Master Religionen und Kunst in den Kulturen Asiens: Masterarbeit im Umfang von 30 LP 
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Anlage 2 zur Prüfungsordnung für die Masterstudiengänge  
der Philosophischen Fakultät der Universität Bonn 

 
 
 
 
 

Studiengangspezifische Bestimmungen und Modulpläne 
 

 
 
 
 
 

Institut IX 
 
 

Kommunikationswissenschaften 
 
 
 
 
 
 

Studiengänge: 
 
- Medienwissenschaft 
- Sound Studies
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang: 
 
M.A. Medienwissenschaft 
 
(1) Zugangsvoraussetzungen, Eignungsfeststellung und Empfehlungen (§ 3) 
Zum Master-Studiengang „Medienwissenschaft“ können folgende Bewerberin-
nen und Bewerber zugelassen werden:  

a) Absolventinnen und Absolventen der Universität Bonn, die den Bachelor-
Studiengang der Philosophischen Fakultät „Kommunikationswissenschaften“ 
(Kernfach oder Studiengang ohne Begleitfach) mit der Gesamtnote von min-
destens 3,0 abgeschlossen und mindestens 30 LP in medienwissenschaft-
lichen Modulen erworben haben; 

b) Absolventinnen und Absolventen anderer Studiengänge der Universität 
Bonn, die das Fach „Medienkommunikation“ als Begleitfach studiert haben 
und dabei einen Notendurchschnitt von mindestens 3,0 erreicht haben; 

c) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss in den Fächer „Medienwissenschaft“, „Fernsehwissenschaft“, „Film-
wissenschaft“, „Theaterwissenschaft“, „Medienkultur“, „Kommunikations-
wissenschaft“, „Publizistik/Journalistik“ oder in anderen medien- oder kul-
turwissenschaftlichen Studiengängen (Kern-/Hauptfach) erworben und dabei 
eine Gesamtnote von mindestens 3,0 bzw. dem länderspezifischen Äquiva-
lent erreicht haben; 

d) Bewerberinnen und Bewerber, die im Semester der Bewerbung einen der o.g. 
Studiengänge abschließen werden, sofern sie 132 Leistungspunkte mit einem 
Notendurchschnitt von mindestens 2,7 bzw. dem länderspezifischen Äquiva-
lent erreicht haben oder in ihrer Bachelorarbeit eine Note von mindestens 2,0 
erzielt haben. Solche Bewerber und Bewerberinnen können zugelassen wer-
den, wenn sie bis zum 30. September das Zeugnis über das abgeschlossene 
Studium nachreichen. 

In Zweifelsfällen entscheidet das Prüfungsamt über die Gleichwertigkeit.  
 
Darüber hinaus sind folgende Fremdsprachenkenntnisse nachzuweisen:  
Englischkenntnisse im Umfang von mindestens vier Schuljahren oder von ent-
sprechenden, aufeinander aufbauenden Sprachkursen an Universitäten oder 
Sprach- und Kulturinstituten (CEF-Niveau: B1). 
 
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen sich einem Verfahren zur Fest-
stellung der besonderen studiengangbezogenen Eignung unterziehen, das in all-
gemeiner Form in Anlage 1 der Masterprüfungsordnung geregelt wird. Das 
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Verfahren zur Feststellung der besonderen Eignung findet ein Mal im Studien-
jahr statt. Die Bewerbungsfristen werden rechtzeitig vom Prüfungsamt bekannt 
gegeben. 
 
Die besondere Eignung beruht auf Fähigkeiten und vertieften Kenntnissen in 
folgenden Bereichen:  

• Kenntnisse des Mediensystems 

• Kenntnisse des Methodeninventars der Medienwissenschaft 

• Theorien der Einzelmedien sowie medienübergreifende Theoriemodelle 

• Medienpraktische Kenntnisse im Bereich audiovisueller Medien (Video/ 
Film, Audio/Radio, Multimedia), die durch Kurse an einer Hochschule belegt 
sind 

 
Die Kenntnisse und Fähigkeiten in den o.g. Bereichen sollen in einer schrift-
lichen oder mündlichen (protokollierten) Prüfung nachgewiesen werden.  
 
Die Eignung folgender Bewerberinnen und Bewerber gilt als festgestellt: 

a) Absolventinnen und Absolventen des Bachelor-Studiengangs „Kommunika-
tionswissenschaften“ (Kernfach oder Studiengang ohne Begleitfach) der 
Universität Bonn mit dem Schwerpunkt Medien, die diesen Studiengang mit 
einer Gesamtnote von mindestens 2,5 abgeschlossen haben;  

b) Absolventinnen und Absolventen des Bachelor-Studiengangs „Kommunika-
tionswissenschaften“ (Kernfach oder Studiengang ohne Begleitfach) der 
Universität Bonn mit einem anderen Schwerpunkt, die medienwissenschaft-
liche Module im Umfang von mindestens 30 LP erworben haben und eine 
Gesamtnote von mindestens 2,0 erreicht haben;  

c) Absolventinnen und Absolventen eines anderen Studiengangs der Universität 
Bonn mit dem Begleitfach „Medienkommunikation“, die in den Modulen des 
Begleitfachs einen Notendurchschnitt von mindestens 2,0 erreicht haben; 

d) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
oder Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss in „Me-
dienwissenschaft“, „Fernsehwissenschaft“, „Filmwissenschaft“, „Theaterwis-
senschaft“, „Medienkultur“, „Kommunikationswissenschaft“, „Publizistik/ 
Journalistik“ oder in vergleichbaren medienwissenschaftlichen Studiengän-
gen (Kern-/Hauptfach) mit einer Gesamtnote von mindestens 2,0 bzw. dem 
länderspezifischen Äquivalent erworben haben. 
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(2) Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4) 
Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Masterprüfung vier Semester 
(zwei Studienjahre). Insgesamt sind während des Studiums 120 Leistungspunkte 
zu erwerben. Das Studium umfasst Module im Umfang von insgesamt 120 
Leistungspunkten. Diese 120 LP gliedern sich auf in vier Pflichtmodule plus 
Pflichtpraktikum (54 LP), drei Module aus den Wahlpflichtbereichen „Medien 
in sozialer Kommunikation, Politik, Bildung und Wirtschaft“ und „Audiovisuel-
le Medien“, aus denen ein bzw. zwei Module zu wählen sind (36 LP), sowie die 
Masterarbeit (30 LP).  
 
(3) Studienleistungen als Voraussetzungen zur Teilnahme an Prüfungen 
Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige und 
aktive Teilnahme an den Lehrveranstaltungen. Die Teilnahme ist nicht regel-
mäßig, wenn ein Studierender in einer Lehrveranstaltung im Umfang von 2 
SWS mehr als zwei Mal, bei einem Umfang von 4 SWS mehr als vier Mal und 
in einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Unterrichtszeit versäumt. Wenn 
schwerwiegende Umstände für das Versäumnis geltend gemacht werden, kann 
von dieser Regel abgewichen werden. Im Konfliktfall entscheidet der Prüfungs-
beirat. Weitere Studienleistungen, die Voraussetzung für die Teilnahme an den 
Prüfungen sind, werden in den Modulbeschreibungen angeführt und werden mit 
dem jeweiligen Dozenten zu Beginn der Veranstaltungen abgestimmt. 
 
(4) Wiederholung von Prüfungen (§ 13) 
Wird ein Wahlpflichtmodul endgültig nicht bestanden, so kann ein anderes, 
bisher nicht gewähltes Wahlpflichtmodul kompensierend gewählt werden. Eine 
solche Kompensation ist nur ein Mal möglich. 
 
(5) Masterarbeit (§ 18) 
Die Masterarbeit kann in deutscher Sprache oder – bei Einverständnis des Be-
treuers/der Betreuerin – auf Antrag beim Prüfungsamt in englischer Sprache ver-
fasst werden. Wird die Masterarbeit nicht in deutscher Sprache verfasst, dann ist 
ihr eine Zusammenfassung in deutscher Sprache im Umfang von mindestens 2 
Seiten beizufügen. 
 
(6) Module des M.A. Medienwissenschaft (§ 4, Abs. 7) lt. nachfolgendem 
Modulplan 
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Modulplan: M.A. Medienwissenschaft 

V = Vorlesung, Pl = Plenum, S = Seminar, Ü = Übung 
 

1. Studienjahr: Pflichtmodule 

Modul Dauer 
Teilnahme- 

voraussetzung 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
G1 
Medientheorien 
(Pl, Ü, S) 

1 Sem. keine  vertiefte theoretische Kenntnisse zum Verständnis medialer Kom-
munikation, grundlegendes Verständnis theoretischer Zusammen-
hänge und der gegenseitigen Bedingtheit theoretischer Strukturen 
sowie grundlegende Kenntnisse in konzeptionellem und theore-
tischem Denken 

Klausur 12 

G2 
Medienpraxis 
(Ü, Ü) 

2 Sem. keine  vertiefte medienpraktische Kenntnisse in zwei der Bereiche Video/ 
Film, Audio/Radio und Multimedia mit dem Ziel der selbstständi-
gen Beherrschung der jeweiligen ästhetischen wie technischen 
Rahmenbedingungen in der praktischen Medienproduktion 

Seminarprüfung 
oder Klausur 
oder mdl. 
Prüfung 

12 

G3 
Mensch, Kultur 
und 
Technologie 
(Pl, Ü, S) 

2 Sem. keine  Kenntnisse über Zusammenhänge zwischen menschlicher Wahr-
nehmung und medialer Technologie, zwischen der Konstruktion 
der Realität und ihren Medialisierungsfaktoren sowie über kultu-
rellen Wandel durch Medien und Technologie  

Seminarprüfung 
oder Klausur 
oder mdl. 
Prüfung 

12 

 

1./ 2. Studienjahr: Wahlpflichtmodule (es sind insgesamt drei Module zu wählen) 

Schwerpunktbereich I Medien in sozialer Kommunikation, Politik, Bildung und Wirtschaft (es sind ein oder zwei Module zu wählen) 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
SOZ 1 
Medienge-

1-2 Sem. G1  Kenntnisse über Theorien zur Mediengeschichte und über die Ge-
schichte der Einzelmedien, über die gesellschaftlichen Zusammen-

Seminarprüfung 
oder Klausur oder 

12 



 

 

234

schichte und 
soziale 
Kommunikation 

(S, S) 

hänge zwischen Medienentwicklung und Gesellschaft sowie zu 
Kommunikationstheorien und Sprache in den Medien 

mdl. Prüfung 

SOZ 2  
Medien in 
Bildung und 
Wirtschaft 

 (S, S) 

1-2 Sem. G1  Kenntnisse über Medienwirtschaftsregeln und -strukturen, Unter-
nehmenskommunikation, Public Relations und medienbezogene 
Kommunikationsformen der Wirtschaft 

Seminarprüfung 
oder Klausur oder 
mdl. Prüfung 

12 

SOZ 3 
internationale 
Medien und 
Medienpolitik 

(S, S) 

1-2 Sem. G1  Kenntnisse über internationale Medien sowohl aus historischen wie 
auch aus aktuellen Bezügen; dabei  werden auch Medien in Ent-
wicklungszusammenhängen berücksichtigt; das Modul soll nach 
Möglichkeit in englischer Sprache angeboten werden. Die Studie-
renden erwerben zudem Kenntnisse über politische Kommunika-
tion, Medien und politische Öffentlichkeit, Medien und Recht so-
wie Medien und Parteien. Ziel des Moduls ist es, Kenntnisse über 
internationale Mediensysteme, Medien als politische Faktoren in 
den jeweiligen Ländern sowie länder- und kulturspezifische Aus-
prägungen zu vermitteln und die Zusammenhänge zwischen globa-
len Entwicklungen, Politik und Medien transparent zu machen. 

Seminarprüfung 
oder Klausur oder 
mdl. Prüfung 

12 

 
 
Schwerpunktbereich II Audiovisuelle Medien (es sind ein oder zwei Module zu wählen) 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
AV 1 
Ästhetik der 
audiovisuellen 
Medien 

(S, S) 

1-2 Sem. G1 Teilnahme an den seminarbegleitenden 
Sichtungen 

vertiefte Kenntnisse der Ästhetik audiovisueller Medien, insbeson-
dere des Films, seiner Gattungen und Genres; in der Filmanalyse 
werden die ästhetischen Parameter (Bild, Montage, Dialog, Ge-
räusch, Licht, Musik etc.) unter Berücksichtigung verschiedener 
kinematographischer Kulturen wie auch medienhistorischer Kon-
texte erarbeitet, mit dem Ziel, Film als arbeitsteilig produziertes 
Kunstwerk in Wechselwirkung mit dem jeweiligen Stand der tech-
nologischen Entwicklung zu begreifen. 

Seminarprüfung 
oder Klausur 
oder mdl. 
Prüfung 

12 

AV 2 
Intermedialität 
und  

1-2 Sem. G1 Teilnahme an den seminarbegleitenden 
Sichtungen 

Ansätze und Methoden der Betrachtung von medienüberschreiten-
den Phänomenen, wie z.B. Beziehungen zwischen Literatur und 
Film, Film bzw. Literatur und Bildender Kunst, Musik etc., die als 

Seminarprüfung 
oder Klausur 
oder mdl. 

12 
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Online Media 

(S, S) 

 

Kombination mindestens zweier als distinkt wahrgenommener  in 
ihrer Materialität präsenten Medien begriffen werden und die 
jeweils auf ihre eigene Weise zur Bedeutungskonstitution des Ge-
samtprodukts beitragen;  
Grundlagen der Online-Kommunikation wie Text-, Bild- und 
Sprachformen sowie kommunikativen Funktionen und Probleme 
der Netzkommunikation; dazu gehören Hypertexte und ihre Ver-
wendungsformen in privaten wie wirtschaftlichen Zusammenhän-
gen, soziale Nutzungsformen wie Online-Spiele oder die Ausbil-
dung von Netzkulturen in Chats und Foren. Bearbeitet werden sol-
len zudem die Frage nach dem Verhältnis von Mensch und Tech-
nologie sowie die Frage nach einer Medialisierung der Gesellschaft 
durch multimediale, ubiquitäre Medien.  
Das Modul soll z.T. in englischer Sprache angeboten werden. 

Prüfung 

AV 3 
Medienkulturen 
im historischen 
Prozess 

(S, S) 

1-2 Sem. G1 Teilnahme an den seminarbegleitenden 
Sichtungen 

Modelle der Mediengeschichtsschreibung, Entwicklungslinien von 
Medien und ihren Beziehungen im historischen Prozess, zeitge-
schichtliche Bezüge von Film und Fernsehen, ihre jeweiligen epist-
emischen Hintergründe und Diskurskontexte und die Typologie 
von Formen und Formaten; 
Vertiefende Kenntnisse zum Werk von Filmkünstlern im Span-
nungsfeld von auteur-Konzepten und Filmproduktion als Industrie 
sowie zu internationalen Fernsehkulturen;. 

Seminarprüfung 
oder Klausur 
oder mdl. 
Prüfung 

12 

 
 
2. Studienjahr: Pflichtmodule 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
G4 
Forschungs-
methoden 

(Pl, Ü, Ü) 

2 Sem. G1  sozialwissenschaftliche und hermeneutische Methoden der Daten-
gewinnung und Datenanalyse, Methoden wissenschaftlichen Arbei-
tens, Interviewtechniken, Inhaltsanalysen, Designplanungen und 
Untersuchungskonzeption 

Seminarprüfung 
oder Klausur 
oder mdl. 
Prüfung 

12 

Praktikum 5 W     Seminarprüfung 6 

 
weitere Prüfungsleistung im Studiengang Master Medienwissenschaft: Masterarbeit im Umfang von 30 LP 
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang: 
 
M.A. Sound Studies 
 
(1) Zugangsvoraussetzungen, Eignungsfeststellung und Empfehlungen (§ 3) 
Zum Master-Studiengang „Sound Studies“ können folgende Bewerberinnen und 
Bewerber zugelassen werden: 

a) Absolventinnen und Absolventen der Universität Bonn von Bachelor-
Studiengängen mit „Musikwissenschaft“ als Begleitfach;  

b) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitä-
ten, Kunsthochschulen oder Pädagogischer Hochschulen, die einen ersten 
berufsqualifizierenden Hochschulabschluss in einem musikpraktischen, mu-
sikpädagogischen oder musik-, medien- oder kulturwissenschaftlichen Stu-
diengang erworben haben; 

c) Absolventinnen und Absolventen anderer Studiengänge, die für den Studien-
gang „Sound Studies“ notwendige Kenntnisse und Fähigkeiten außerhalb von 
Hochschulen erworben haben. 

 
In Zweifelsfällen entscheidet das Prüfungsamt über die Gleichwertigkeit.  
 
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen sich einem Verfahren zur Feststel-
lung der besonderen studiengangbezogenen Eignung unterziehen, das in allge-
meiner Form in Anlage 1 der Masterprüfungsordnung geregelt wird. Das Ver-
fahren findet ein Mal im Studienjahr statt. Die Bewerbungsfristen werden recht-
zeitig vom Prüfungsamt bekanntgegeben. 
 
Die besondere Eignung beruht auf Fähigkeiten und vertieften Kenntnissen in 
den folgenden Bereichen: 

• Allgemeine Musiklehre und Grundlagen der musikalischen Satzlehre: Kennt-
nisse auf den Feldern Notation, rhythmische Strukturen, Intervalle, Tonlei-
tern, Harmonik (Quintenzirkel, einfache harmonische Analysen) 

• Grundlagen der Soundbearbeitung: praktischer Umgang mit einschlägiger 
Audiobearbeitungssoftware 

• neuere, auch interdisziplinär orientierte musik- und kulturwissenschaftliche 
Theorien und Forschungsansätze: Einblick in zentrale Themengebiete, Frage-
stellungen und Verfahren der „New Musicology“ oder damit korrelierender 
kultur- und medienwissenschaftlicher Ansätze; eigenständiger Umgang mit 
(auch anspruchsvollerer) wissenschaftlicher Literatur. 
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Die Kenntnisse und Fähigkeiten in den o.g. Bereichen sollen in einer schrift-
lichen oder mündlichen (protokollierten) bzw. praktischen Prüfung nachgewie-
sen werden. 

 
Die Eignung folgender Bewerberinnen und Bewerber gilt als festgestellt: 
Absolventinnen und Absolventen der Universität Bonn, die das Begleitfach der 
Philosophischen Fakultät „Musikwissenschaft“ mit einer Durchschnittsnote von 
mindestens 2,0 abgeschlossen haben. 
 
(2) Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4) 
Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Masterprüfung vier Semester 
(zwei Studienjahre). Insgesamt sind während des Studiums 120 Leistungspunkte 
zu erwerben. Das Studium umfasst die in der Anlage genannten Module im Um-
fang von insgesamt 120 Leistungspunkten. Diese 120 LP gliedern sich auf in 5 
Pflichtmodule (60 LP), 3 zu belegende Wahlpflichtmodule (30 LP) und die 
Masterarbeit (30 LP).  
 
(3) Studienleistungen als Voraussetzungen zur Teilnahme an Prüfungen 
Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige Teil-
nahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Teilnahme ist nicht regel-
mäßig, wenn ein Studierender eine Lehrveranstaltung von 2 SWS mehr als zwei 
Mal, bei einem Umfang von zwei Lehrveranstaltungen mit je 2 SWS mehr als 
vier Lehrveranstaltungen und in einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Un-
terrichtszeit versäumt. Wenn schwerwiegende Umstände für das Versäumnis 
geltend gemacht werden, kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Kon-
fliktfall entscheidet der Prüfungsbeirat. Weitere Studienleistungen, die Voraus-
setzung für die Teilnahme an den Prüfungen sind, werden im Modulplan ange-
führt und den Studierenden spätestens zu Beginn der Veranstaltung bekannt ge-
geben. 
 
(4) Wiederholung von Prüfungen (§ 13) 
Wird ein Wahlpflichtmodul eines Studienjahres nicht bestanden, so kann im dar-
auf folgenden Studienjahr ein anderes, bisher nicht gewähltes Wahlpflichtmodul 
des ursprünglichen Studienjahrs kompensierend gewählt werden. Eine solche 
Kompensation ist nur ein Mal möglich. 
 
(5) Masterarbeit (§ 18) 
Die Masterarbeit kann in deutscher Sprache oder – bei Einverständnis des Be-
treuers/der Betreuerin – auf Antrag beim Prüfungsamt in englischer Sprache 
verfasst werden. Wird die Masterarbeit nicht in deutscher Sprache verfasst, dann 
ist ihr eine Zusammenfassung in deutscher Sprache im Umfang von mindestens 
2 Seiten beizufügen. 
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(6) Module des M.A. Sound Studies (§ 4 Abs. 7) lt. nachfolgendem 
Modulplan 
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Modulplan: M.A. Sound Studies 

V = Vorlesung, S = Seminar, Ü = Übung 

 
1. Studienjahr: Pflichtmodule 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die  

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
M1 – Einführung in die 
Sound Studies 

(V, S)  

2 Sem. keine keine  historische und aktuelle Phänomene des Sound 
Designs 

 kulturwissenschaftliche Begriffsbildung 
 Techniken und Verfahren der Soundproduktion 

Seminarprüfung  

 

12 

M2 – Musikstrukturen 

(S, Ü, Ü) 

1 Sem. keine keine  musikalische Satzlehre (Harmonielehre, Kontra-
punkt)  

 musikanalytische Fähigkeiten 

Klausur 12 

M3 – Archiv von Formen 
und Satztechniken 

(S, Ü, Ü) 

1 Sem.  keine Kenntnisse auf dem Gebiet der Gattungs-, Stil- und 
Kompositionsgeschichte 

Klausur  12 

M4 – Klangkörper und 
Klangräume 

(S, S) 

2 Sem. keine keine historische Aspekte der Klanggestaltung und der 
Klangästhetik 

Seminarprüfung 12 

M5 – Wissenschaftstheorie 

(S, S) 

1 Sem. keine keine  Konzepte kulturwissenschaftlicher und ästhetischer 
Theoriebildung 

mündliche Prüfung  
oder Klausur  

12 
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2. Studienjahr: Wahlpflichtmodule (es sind drei aus vier Modulen zu wählen) 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die  

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungen LP 
MA – Sound/Musik in 
kulturellen Formationen 

(S, S) 

2 Sem. keine keine historische Kenntnisse sowie analytische und me-
thodische Kompetenzen in der Auseinandersetzung 
mit ausgewählten Phänomenen der Musikkultur 

Seminarprüfung  

 

10 

MB – Sound/Musik in 
medienästhetischen 
Kontexten  

(S, S) 

2 Sem. keine keine historische Kenntnisse sowie analytische und me-
thodische Kompetenzen in der Auseinandersetzung 
mit (inter-)medialen und medienästhetischen Aspek-
ten der Klanggestaltung 

Seminarprüfung  

 

10 

MC – Sound/Musik in 
generischen Systemen 

(S, S) 

2 Sem. keine keine historische Kenntnisse sowie analytische und me-
thodische Kompetenzen in der Auseinandersetzung 
mit ausgewählten Phänomenen der Gattungsge-
schichte 

Seminarprüfung  

 

10 

MD – Sound/Musik in der 
Gegenwartskultur 

(S, S) 

2 Sem. keine keine analytische und methodische Kompetenzen in der 
Auseinandersetzung mit musikalischen/klanglichen 
Phänomenen der Gegenwartskultur 

Seminarprüfung  

 

10 

 

weitere Prüfungsleistung im Studiengang Master Sound Studies: Masterarbeit im Umfang von 30 LP 
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Anlage 2 zur Prüfungsordnung für die Masterstudiengänge 
der Philosophischen Fakultät der Universität Bonn 

 
 
 
 
 

Studiengangspezifische Bestimmungen und Modulpläne 
 

 
 
 
 
 

Institut X 
 
 

Kunstgeschichte und Archäologie 
 
 
 
 
 
 

Studiengänge: 
 
- Klassische Archäologie 
- Kunstgeschichte  
- Frühgeschichtliche Archäologie Europas 
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang: 
 
M.A. Klassische Archäologie 
 
(1) Zugangsvoraussetzungen, Eignungsfeststellung und Empfehlungen (§ 3) 
Zum Master-Studiengang „Klassische Archäologie“ können folgende Bewerbe-
rinnen und Bewerber zugelassen werden: 

a) Absolventinnen und Absolventen der Universität Bonn, die den Bachelor-
Studiengang „Kunstgeschichte und Archäologie“ oder „Archäologien“ 
(Kernfach) mit mindestens 60 LP im Fach „Klassische Archäologie“ abge-
schlossen und eine Gesamtnote von mindestens 3,0 erreicht haben; 

b) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
oder Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss in einem archäologischen Studiengang (Kern-/Hauptfach) mit einer 
Gesamtnote von mindestens 3,0 bzw. dem länderspezifischen Äquivalent 
erworben haben; 

c) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
oder Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss in solchen Studiengängen erworben haben, die archäologische Mo-
dule im Umfang von mindestens 60 LP enthalten, und eine Gesamtnote von 
mindestens 3,0 bzw. dem länderspezifischen Äquivalent erreicht haben; 

d) Bewerberinnen und Bewerber, die im Semester der Bewerbung einen der o.g. 
Studiengänge abschließen werden, sofern sie bereits 132 Leistungspunkte mit 
einem Notendurchschnitt von mindestens 2,7 bzw. dem länderspezifischen 
Äquivalent erreicht haben. Solche Bewerber und Bewerberinnen können 
zugelassen werden, wenn sie bis zum 30. September das Zeugnis über das 
abgeschlossene Studium nachreichen. 

In Zweifelsfällen entscheidet das Prüfungsamt über die Gleichwertigkeit.  
 
Darüber hinaus sind folgende Fremdsprachenkenntnisse nachzuweisen:  

• Latinum oder Lateinkenntnisse, die durch den erfolgreichen Abschluss des 
im Freien Wahlpflichtbereich angebotenen Lateinkurses an der Universität 
Bonn im Umfang von 12 LP oder einem dazu äquivalenten Lateinkurs nach-
gewiesen werden; 

• eine moderne Fremdsprache aus dem europäischen Sprachraum im Umfang 
von mindestens drei Schuljahren oder von entsprechenden, aufeinander auf-
bauenden Sprachkursen an Universitäten oder Sprach- und Kulturinstituten 
(CEF-Niveau: A2); 
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• Graecum oder Griechischkenntnisse im Umfang des zweisemestrigen Kurses 
der Universität Bonn (12 LP) sind spätestens nach dem 1. Studienjahr nach-
zuweisen. 

 
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen sich einem Verfahren zur Fest-
stellung der besonderen studiengangbezogenen Eignung unterziehen, das in all-
gemeiner Form in Anlage 1 der Masterprüfungsordnung geregelt wird. Das Ver-
fahren findet ein Mal im Studienjahr statt. Die Bewerbungsfrist wird rechtzeitig 
vom Prüfungsamt bekannt gegeben. 
 
Die besondere Eignung beruht auf Fähigkeiten und vertieften Kenntnissen in 
den folgenden Bereichen: 

• Überblickskenntnisse der archäologischen Epochen (griechisch-römisch)  

• Überblickskenntnisse und Terminologie der wichtigsten Denkmälergattungen 
(Architektur, Malerei, Skulptur, Keramik) 

• Kenntnisse und Anwendungskompetenz archäologischer Methoden 

• Kenntnisse neuerer Forschungsansätze und Umgang mit wissenschaftlicher 
Literatur 

 
Maßstab für die Feststellung der Eignung ist der Kenntnisstand, der in den 
Bachelor-Studiengängen „Kunstgeschichte und Archäologie“ bzw. „Archäolo-
gien“ an der Universität Bonn in den archäologischen Modulen erreicht wird. 
Die Kenntnisse und Fähigkeiten in den o.g. Bereichen sollen in einer schriftli-
chen oder mündlichen (protokollierten) Prüfung nachgewiesen werden. 
 
Die Eignung folgender Bewerberinnen und Bewerber gilt als festgestellt: 

a) Absolventinnen und Absolventen des Bachelor-Studiengangs „Kunstge-
schichte und Archäologie“ oder „Archäologien“ (Kernfach) der Universität 
Bonn, die mindestens 60 LP im Bereich der Archäologien erworben und die-
se Module mit einem Notendurchschnitt von mindestens 2,0 abgeschlossen 
haben; 

b) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
oder Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss in einem archäologischen Fach mit einer Gesamtnote von mindestens 
2,0 bzw. dem länderspezifischen Äquivalent erworben haben. 

 
(2) Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4) 
Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Masterprüfung vier Semester 
(zwei Studienjahre). Insgesamt sind während des Studiums 120 Leistungspunkte 
zu erwerben. Das Studium umfasst die in der Anlage genannten Module im Um-
fang von insgesamt 90 Leistungspunkten sowie der Masterarbeit im Umfang von 
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30 Leistungspunkten. Die in den Modulen zu erwerbenden Leistungspunkte 
gliedern sich auf in sechs archäologische Pflichtmodule (60 LP), ein archäolo-
gisches Wahlpflichtmodul (10 LP) und zwei importierte Wahlpflichtmodule (20 
LP). 
 
(3) Studienleistungen als Voraussetzungen zur Teilnahme an Prüfungen 
Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige Teil-
nahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Teilnahme ist nicht regel-
mäßig, wenn ein Studierender eine Lehrveranstaltung von 2 SWS mehr als zwei 
Mal, bei einem Umfang von zwei Lehrveranstaltungen mit je 2 SWS mehr als 
vier Lehrveranstaltungen und in einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Un-
terrichtszeit versäumt. Wenn schwerwiegende Umstände für das Versäumnis 
geltend gemacht werden, kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Kon-
fliktfall entscheidet der Prüfungsbeirat. Weitere Studienleistungen, die Voraus-
setzung für die Teilnahme an den Prüfungen sind, werden im Modulplan ange-
führt und den Studierenden spätestens zu Beginn der Veranstaltung bekannt ge-
geben. 
 
(4) Wiederholung von Prüfungen (§ 13) 
Wird ein Wahlpflichtmodul endgültig nicht bestanden, so kann ein anderes, bis-
her nicht gewähltes Wahlpflichtmodul kompensierend gewählt werden. Eine 
solche Kompensation ist nur ein Mal möglich. 
 
(5) Masterarbeit (§ 18) 
Die Masterarbeit kann in deutscher Sprache oder – bei Einverständnis des Be-
treuers/der Betreuerin – auf Antrag beim Prüfungsamt in englischer Sprache ver-
fasst werden. Wird die Masterarbeit nicht in deutscher Sprache verfasst, dann ist 
ihr eine Zusammenfassung in deutscher Sprache im Umfang von mindestens 2 
Seiten beizufügen. 
 
(6) Module des M.A. Klassische Archäologie (§ 4 Abs. 7) lt. nachfolgendem 
Modulplan 
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Modulplan: M.A. Klassische Archäologie 

V = Vorlesung, Ü = Übung, S = Seminar, Koll = Kolloquium 

 
1. Studienjahr: Pflichtmodule 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die  

Zulassung zur Modulprüfung 
Prüfungsgegenstand / 

Lernziel Prüfungen LP 
1 Kulturräume und 
Epochen 1  

(V, S) 

1-2 Sem. keine mündliches Referat und/oder schriftliche 
Tischvorlage sowie Hausarbeit im Seminar  

vertiefte Kenntnisse, Auswertung und In-
terpretation von griechischen Kunstwerken 
sowie Formen der Rezeption 

mündliche Prüfung oder 
Seminarprüfung 

10 

2 Kulturräume und 
Epochen 2  

(V, S) 

1-2 Sem. keine mündliches Referat und/oder schriftliche 
Tischvorlage sowie Hausarbeit im Seminar 

vertiefte Kenntnisse, Auswertung und In-
terpretation von römischen Kunstwerken 
sowie Formen der Rezeption 

mündliche Prüfung oder 
Seminarprüfung 

10 

3 Gattungen und Medien  

(Ü, Ü) 

1-2 Sem. keine in beiden Übungen jeweils ein mündliches 
Referat und/oder schriftliche Tischvorlage 

vertiefte Kenntnisse, Auswertung und In-
terpretation unterschiedlicher Gattungen 
und Medien der antiken materiellen Kultur 

mündliche Prüfung oder 
Seminarprüfung 

10 

4 Praxis 

(Ü, Exkursion (8 Tage)) 

1-2 Sem. keine in Übung und Exkursion  jeweils ein 
mündliches Referat und/oder schriftliche 
Tischvorlage. 

Es werden forschungsorientiert und praxis-
orientiert  Fragen von Kunstwerken und 
Topographie vermittelt und diskutiert. 

mündliche Prüfung oder 
Seminarprüfung 

10 

 
1. Studienjahr: Wahlpflichtmodule 
Wahlpflichtbereich 1: Es sind zwei Module im Umfang von insgesamt 20 LP zu wählen, je eines aus den beiden folgenden Bereichen des 
Lehrangebots der Philosophischen Fakultät: 

(1) Wahlpflichtmodul Sprache: a) Altgriechisch (Erwerb von Griechischkenntnissen), b) Klassische Philologie, c) moderne Sprache 
(2) Wahlpflichtmodul Kunst und Altertumswissenschaften: a) Kunstgeschichte, b) Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie, c) Alte 

Geschichte, d) Christliche Archäologie, e) Klassische Philologie 
Die wählbaren Module werden auf Vorschlag des Prüfungsbeirates vom Dekan genehmigt. Das Prüfungsamt gibt die genehmigten 
Wahlpflichtmodule rechtzeitig zu Beginn des Semesters durch Aushang oder elektronisch bekannt.  
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2. Studienjahr: Pflichtmodule 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die  

Zulassung zur Modulprüfung 
Prüfungsgegenstand / 

Lernziel Prüfungen LP 
5 Funktionen und 
Kontexte  

(V, S) 

1-2 Sem. Graecum oder dazu 
äquivalente Kenntnisse des 
Altgriechischen 

mündliches Referat und/oder schriftliche 
Tischvorlage sowie Hausarbeit im Seminar 

Es werden forschungsorientiert komplexe-
re Zusammenhänge von Funktion, Ver-
wendungskontext und Rezeption von anti-
ken Kunstwerken vermittelt und diskutiert. 

mündliche Prüfung oder 
Seminarprüfung 

10 

6 Methoden  

Kolloqium (4 SWS) 

2 Sem. Graecum oder dazu 
äquivalente Kenntnisse des 
Altgriechischen 

in beiden Kolloquien  mündliches Referat 
und/oder schriftliche Tischvorlage oder 
Protokoll 

Präsentation und Diskussion neuer For-
schungen 

mündliche Prüfung oder 
Seminarprüfung 

10 

 
 
2. Studienjahr  
Wahlpflichtbereich 2: (es ist eines von zwei Modulen zu wählen) 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die  

Zulassung zur Modulprüfung 
Prüfungsgegenstand / 

Lernziel Prüfungen LP 
7 Formanalyse und 
Ikonographie 1 
Klassische Archäologie 

(V, S) 

1-2 Sem. Graecum oder dazu 
äquivalente Kenntnisse des 
Altgriechischen 

mündliches Referat und/oder schriftliche 
Tischvorlage sowie Hausarbeit im Seminar 

Es werden forschungsorientiert komplexe-
re Zusammenhänge von Formen und Iko-
nographie von antiken Kunstwerken und 
ihrer Rezeption vermittelt und diskutiert. 

mündliche Prüfung oder 
Seminarprüfung 

10 

7 Formanalyse und 
Ikonographie 2 
Christliche Archäologie 

(V, S) 

1-2 Sem. keine mündliches Referat und/oder schriftliche 
Tischvorlage sowie Hausarbeit im Seminar 

Es werden forschungsorientiert komplexe-
re Zusammenhänge von Formen und Iko-
nographie von antiken Kunstwerken und 
ihrer Rezeption vermittelt und diskutiert. 

mündliche Prüfung oder 
Seminarprüfung 

10 

 
weitere Prüfungsleistung im Studiengang M. A. Klassische Archäologie: Masterarbeit im Umfang von 30 Leistungspunkten 
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang: 
 

M.A. Kunstgeschichte 
 
(1) Zugangsvoraussetzungen, Eignungsfeststellung und Empfehlungen (§ 3) 
Zum Master-Studiengang „Kunstgeschichte“ können folgende Bewerberinnen 
und Bewerber zugelassen werden: 

a) Absolventinnen und Absolventen der Universität Bonn, die den Bachelor-
Studiengang der Philosophischen Fakultät „Kunstgeschichte und Archäo-
logie“ bzw. „Kunstgeschichte“ als Kernfach mit mindestens 60 LP im Fach 
Kunstgeschichte mit einer Gesamtnote von mindestens 3,0 absolviert haben; 

b) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
oder Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss  im Fach „Kunstgeschichte“ (Kern-/Hauptfach) mit einer Gesamtnote 
von mindestens 3,0 bzw. dem länderspezifischen Äquivalent erworben ha-
ben; 

c) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
oder Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss in solchen Studiengängen erworben haben, die kunsthistorische 
Module im Umfang von mindestens 60 LP enthalten, und eine Gesamtnote 
von mindestens 3,0 bzw. dem länderspezifischen Äquivalent erreicht haben; 

d) Bewerberinnen und Bewerber, die im Semester der Bewerbung einen der o.g. 
Studiengänge abschließen werden, sofern sie bereits 132 Leistungspunkte mit 
einem Notendurchschnitt von mindestens 2,7 bzw. dem länderspezifischen 
Äquivalent erreicht haben. Solche Bewerber und Bewerberinnen können zu-
gelassen werden, wenn sie bis zum 30. September das Zeugnis über das ab-
geschlossene Studium nachreichen. 

In Zweifelsfällen entscheidet das Prüfungsamt über die Gleichwertigkeit. 
 
Darüber hinaus sind folgende Fremdsprachenkenntnisse nachzuweisen:  

• Latinum oder Lateinkenntnisse, die durch den erfolgreichen Abschluss des 
im Freien Wahlpflichtbereich angebotenen Lateinkurses an der Universität 
Bonn im Umfang von 12 LP oder einem dazu äquivalenten Lateinkurs nach-
gewiesen werden; 

• eine moderne Fremdsprache aus dem europäischen Sprachraum im Umfang 
von mindestens drei Schuljahren oder von entsprechenden, aufeinander auf-
bauenden Sprachkursen an Universitäten oder Sprach- und Kulturinstituten 
(CEF-Niveau: A2). 
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Die Bewerberinnen und Bewerber müssen sich einem Verfahren zur Feststel-
lung der besonderen, studiengangbezogenen Eignung unterziehen, das in allge-
meiner Form in Anlage 1 der Masterprüfungsordnung geregelt wird. Das Ver-
fahren findet ein Mal im Studienjahr statt. Die Bewerbungsfrist wird rechtzeitig 
vom Prüfungsamt bekanntgegeben. 
 
Die besondere Eignung beruht auf Fähigkeiten und vertieften Kenntnissen in 
den folgenden Bereichen: 

• Überblickskenntnisse in den Epochenbereichen Spätantike/Mittelalter, Neu-
zeit und Moderne 

• Überblickskenntnisse und Terminologie der Gattungen Architektur, Malerei, 
Skulptur, Graphik 

• Kenntnisse und Anwendungskompetenz kunsthistorischer Methoden (Bild-
wissenschaft, Bauanalyse, Ikonologie, Stilkritik, Befundanalyse, Denkmal-
pflege, Museologie etc.) 

• Kunsthistorische Objektbestimmungskompetenz 

• Überblickswissen Quellenkunde und Kunsttheorie 
 
Die Kenntnisse und Fähigkeiten in den o.g. Bereichen sollen in einer schrift-
lichen oder mündlichen (protokollierten) Prüfung nachgewiesen werden. 
 
Die Eignung folgender Bewerberinnen und Bewerber gilt als festgestellt: 
a) Absolventinnen und Absolventen des Bachelor-Studiengangs „Kunstge-

schichte und Archäologie“ bzw. „Kunstgeschichte“ (Kernfächer) der Univer-
sität Bonn, die mindestens 60 LP im Fach Kunstgeschichte erworben haben 
und in diesen Modulen einen Notendurchschnitt von mindestens 2,0 erreicht 
haben;  

b) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
und Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss im Fach „Kunstgeschichte“ (Kern-/Hauptfach) mit einer Gesamtnote 
von mindestens 2,0 bzw. dem länderspezifischen Äquivalent erworben ha-
ben. 

 
(2) Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4) 
Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Masterprüfung vier Semester 
(zwei Studienjahre). Insgesamt sind während des Studiums 120 Leistungspunkte 
zu erwerben. Das Studium umfasst die in der Anlage genannten Module im 
Umfang von insgesamt 90 Leistungspunkten sowie die Masterarbeit im Umfang 
von 30 Leistungspunkten. Die in den Modulen zu erwerbenden Leistungspunkte 
gliedern sich auf in sieben kunsthistorische Pflichtmodule (70 LP) und zwei zu 
belegende Wahlpflichtmodule (Import, 20 LP). 
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(3) Studienleistungen als Voraussetzungen zur Teilnahme an Prüfungen 
Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige Teil-
nahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Teilnahme ist nicht regel-
mäßig, wenn ein Studierender eine Lehrveranstaltung von 2 SWS mehr als zwei 
Mal, bei einem Umfang von zwei Lehrveranstaltungen mit je 2 SWS mehr als 
vier Lehrveranstaltungen und in einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Un-
terrichtszeit versäumt. Wenn schwerwiegende Umstände für das Versäumnis 
geltend gemacht werden, kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Kon-
fliktfall entscheidet der Prüfungsbeirat. Weitere Studienleistungen, die Voraus-
setzung für die Teilnahme an den Prüfungen sind, werden im Modulplan ange-
führt und den Studierenden spätestens zu Beginn der Veranstaltung bekannt ge-
geben. 
 
(4) Wiederholung von Prüfungen (§ 13) 
Wird ein Wahlpflichtmodul eines Studienjahres nicht bestanden, so kann ein an-
deres, bisher nicht gewähltes Wahlpflichtmodul kompensierend gewählt werden. 
Eine solche Kompensation ist nur ein Mal möglich. 
 
(5) Masterarbeit (§ 18) 
Die Masterarbeit kann in deutscher Sprache oder – bei Einverständnis des Be-
treuers/der Betreuerin – auf Antrag beim Prüfungsamt in englischer Sprache 
verfasst werden. Wird die Masterarbeit nicht in deutscher Sprache verfasst, dann 
ist ihr eine Zusammenfassung in deutscher Sprache im Umfang von mindestens 
2 Seiten beizufügen. 
 
(6) Module des M.A. Kunstgeschichte (§ 4 Abs. 7) lt. nachfolgendem 
Modulplan 
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Modulplan: M. A. Kunstgeschichte  

V = Vorlesung, Ü = Übung, S = Seminar 

1./ 2. Studienjahr: Pflichtmodule  

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand/Lernziel Prüfungen LP 
A Aufbaumodul 
Kunstgeschichte 
des Mittelalters 
(V, S) 

1-2 Sem. keine mdl. Referat und Hausarbeit im Seminar   vertiefte Kenntnisse, Auswertung und Interpretation 
von mittelalterlichen Kunstwerken sowie Formen 
der Rezeption.  

 Forschungsorientierte Anwendung kunsthistorischer 
Methoden 

mündliche 
Prüfung 

10 

B Aufbaumodul 
Kunstgeschichte 
der Neuzeit 
(V, S) 

1-2 Sem. keine mündliches Referat in einem Seminar  vertiefte Kenntnisse, Auswertung und Interpretation 
von neuzeitlichen Kunstwerken sowie Formen der 
Rezeption  

 forschungsorientierte Anwendung kunsthistorischer 
Methoden 

mündliche 
Prüfung 

10 

C 
Kunstgeschichte 
der Moderne 
(V, S) 

1-2 Sem. keine mündliches Referat in einem Seminar  vertiefte Kenntnisse, Auswertung und Interpretation 
von modernen Kunstwerken sowie Formen der Re-
zeption;  

 Forschungsorientierte Anwendung kunsthistorischer 
Methoden 

mündliche 
Prüfung 

10 

D Aufbaumodul 
Praxisfelder der 
Forschung 
(S, Exkursion) 

1-2 Sem. keine Exkursion und zwei Übungen vor 
Originalen, je Exkursion und Seminar ein 
mündliches Referat  

forschungs- und praxisorientierte Anwendung kunst-
historischer Methoden 

Seminarprüfung 10 

E Aufbaumodul 
Gattungen und 
Medien 
(Ü, Ü) 

1-2 Sem. keine je Übung ein mündliches Referat  mit 
Hausarbeit 

vertiefte Kenntnisse, Auswertung und Interpretation 
von Gattungs- und Medienfragen 

Seminarprüfung 10 

G 
Forschungsmodul 
Kunsthistorisches 
Kolloquium 
(V, 2 Kolloquien) 

1-2 Sem. Teilnahme am 
Beratungsgespräch 
 

mündliches Referat forschungsorientierte Anwendung kunsthistorischer 
Methoden in Hinsicht auf mündliche Präsentation und 
Durchführung schriftlicher Forschungsarbeiten 

Seminarprüfung 10 



 

 

251

H 
Forschungsmodul 
Kunsthistorische 
Systematik und 
Kritik 
(V, Ü) 

1-2 Sem.  mündliches Referat mit Hausarbeit   Forschungsberichte in Form von kommentierten 
Bibliographien; Analytische Deskription 

 Rezension eines Buches 

Seminarprüfung 10 

 

weitere Prüfungsleistungen im Studiengang Master Kunstgeschichte: 
(1) Wahlpflichtbereiche (F, I): Importmodule im Umfang von insgesamt 20 Leistungspunkten. Diese können aus dem Angebot für die 
Masterstudiengänge der Philosophischen Fakultät oder aus einem anderen Fach der Universität Bonn gewählt werden. Die Wahlpflichtmodule 
werden auf Vorschlag des Prüfungsbeirates vom Dekan genehmigt. Das Prüfungsamt gibt die genehmigten Wahlpflichtmodule rechtzeitig zu 
Beginn des Semesters durch Aushang oder elektronisch bekannt. 

(2) Masterarbeit im Umfang von 30 LP 
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Studiengangspezifische Bestimmungen für den Studiengang: 
 
M. A. Frühgeschichtliche Archäologie Europas 
 
(1) Zugangsvoraussetzungen, Eignungsfeststellung und Empfehlungen (§ 3) 
Zum Master-Studiengang „Frühgeschichtliche Archäologie Europas“ können 
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen werden: 

a) Absolventinnen und Absolventen der Universität Bonn, die den Bachelor-
Studiengang der Philosophischen Fakultät mit „Kunstgeschichte und Archäo-
logie“ bzw. „Archäologien“ (Kernfach) mit mindestens 60 LP im Fach 
„Christliche Archäologie“ bzw. „Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie“ 
abgeschlossen und eine Gesamtnote von mindestens 3,0 erreicht haben; 

b) Absolventinnen und Absolventen der Universität zu Köln, die den Bachelor-
Studiengang der Philosophischen Fakultät mit „Antike Sprachen und Kul-
turen“ mit einem Schwerpunkt im Fach „Provinzialrömische Archäologie“ 
abgeschlossen und eine Gesamtnote von mindestens 3,0 erreicht haben; 

c) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
oder Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss in den Fächern „Christliche Archäologie“, „Vor- und Frühgeschicht-
liche Archäologie“ oder „Provinzialrömische Archäologie“ erworben und ei-
ne Gesamtnote von mindestens 3,0 bzw. dem länderspezifischen Äquivalent 
erreicht haben; 

d) Absolventinnen und Absolventen anderer Studiengänge in- und ausländi-
scher Universitäten oder Hochschulen, die in ihrem Studium Module mit Be-
zug zur Christlichen Archäologie, zur Vor- und Frühgeschichtlichen Archäo-
logie oder zur Provinzialrömischen Archäologie im Umfang von mindestens 
60 LP erworben und eine Gesamtnote von mindestens 3,0 erreicht haben; 

e) Bewerberinnen und Bewerber, die im Semester der Bewerbung einen der o.g. 
Studiengänge abschließen werden, sofern sie bereits 132 LP mit einem 
Notendurchschnitt von mindestens 2,7 erreicht haben. Solche Bewerberinnen 
und Bewerber können zugelassen werden, wenn sie bis zum 30. September 
das Zeugnis über das abgeschlossene Studium nachreichen. 

In Zweifelsfällen entscheidet das Prüfungsamt über die Gleichwertigkeit. 
 
Darüber hinaus sind folgende sprachlichen Voraussetzungen zu erfüllen: 

• Latinum oder Lateinkenntnisse, die durch den erfolgreichen Abschluss des 
im Freien Wahlpflichtbereich angebotenen Lateinkurses an der Universität 
Bonn im Umfang von 12 LP oder einem dazu äquivalenten Lateinkurs nach-
gewiesen werden; 
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• zwei moderne Fremdsprachen aus dem europäischen Sprachraum im Umfang 
von mindestens drei Schuljahren oder von entsprechenden, aufeinander auf-
bauenden Sprachkursen an Universitäten oder Sprach- und Kulturinstituten 
(CEF-Niveau: A2). 

 
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen sich einem Verfahren zur Feststel-
lung der besonderen studiengangbezogenen Eignung unterziehen, das in allge-
meiner Form in Anlage 1 der Masterprüfungsordnung geregelt wird. Das Ver-
fahren findet ein Mal im Studienjahr statt. Die Bewerbungsfrist wird rechtzeitig 
vom Prüfungsamt bekanntgegeben. 
 
Die besondere Eignung beruht auf Fähigkeiten und vertieften Kenntnissen in 
den folgenden Bereichen: 

• Überblickskenntnisse der archäologischen Epochen (Vorgeschichte – Früh-
geschichte/ Mittelalter) 

• Überblickskenntnisse und Terminologie der archäologischen Quellengattun-
gen 

• Kenntnisse und Anwendungskompetenz archäologischer Methoden 

• Kenntnisse neuerer Forschungsansätze und Umgang mit wissenschaftlicher 
Literatur 

 
Maßstab für die Feststellung der Eignung ist der Kenntnisstand, der in den Ba-
chelor-Studiengängen „Kunstgeschichte und Archäologie“ bzw. „Archäologien“ 
an der Universität Bonn in den archäologischen Modulen erreicht wird. Die 
Kenntnisse und Fähigkeiten in den o.g. Bereichen sollen in einer schriftlichen 
oder mündlichen (protokollierten) Prüfung nachgewiesen werden 
 
Die Eignung folgender Bewerberinnen und Bewerber gilt als festgestellt: 

a) Absolventinnen und Absolventen der Bachelor-Studiengänge „Kunstge-
schichte und Archäologie“ bzw. „Archäologien“ der Universität Bonn, die 
diesen Studiengang mit mindestens 60 LP in den Fächern „Christliche Ar-
chäologie“ bzw. „Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie“ abgeschlossen 
und in diesen Modulen einen Notendurchschnitt von mindestens 2,0 erreicht 
haben; 

b) Absolventinnen und Absolventen des Bachelor-Studiengangs „Antike Spra-
chen und Kulturen“ der Universität zu Köln mit einem Schwerpunkt im Fach 
„Provinzialrömische Archäologie“, die in diesen Modulen einen Noten-
durchschnitt von mindestens 2,0 erreicht haben; 

c) Absolventinnen und Absolventen anderer in- und ausländischer Universitäten 
oder Hochschulen, die einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
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schluss in einem archäologischen Studiengang mit der Gesamtnote von 
mindestens 2,0 bzw. dem länderspezifischen Äquivalent erworben haben. 

 
(2) Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots (§ 4) 
Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Masterprüfung vier Semester 
(zwei Studienjahre). Insgesamt sind während des Studiums 120 Leistungspunkte 
zu erwerben. Das Studium umfasst die in der Anlage genannten Module im Um-
fang von insgesamt 90 Leistungspunkten sowie der Masterarbeit im Umfang von 
30 Leistungspunkten. Die in den Modulen zu erwerbenden Leistungspunkte 
gliedern sich auf in 4 archäologische Wahlpflichtmodule (40 LP), 3 archäolo-
gische Pflichtmodule (30 LP) und 2 zu belegende Wahlpflichtmodule (Import, 
20 LP). 
 
(3) Studienleistungen als Voraussetzungen zur Teilnahme an Prüfungen 
Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen ist die regelmäßige Teil-
nahme an den Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Teilnahme ist nicht regel-
mäßig, wenn ein Studierender eine Lehrveranstaltung von 2 SWS mehr als zwei 
Mal, bei einem Umfang von zwei Lehrveranstaltungen mit je 2 SWS mehr als 
vier Lehrveranstaltungen und in einer Blockveranstaltung mehr als 20% der Un-
terrichtszeit versäumt. Wenn schwerwiegende Umstände für das Versäumnis 
geltend gemacht werden, kann von dieser Regel abgewichen werden. Im Kon-
fliktfall entscheidet der Prüfungsbeirat. Weitere Studienleistungen, die Voraus-
setzung für die Teilnahme an den Prüfungen sind, werden im Modulplan ange-
führt und den Studierenden spätestens zu Beginn der Veranstaltung bekannt ge-
geben. 
 
(4) Wiederholung von Prüfungen (§ 13 Abs. 3) 
Wird ein Wahlpflichtmodul endgültig nicht bestanden, so kann ein anderes, bis-
her nicht gewähltes Wahlpflichtmodul kompensierend gewählt werden. Eine 
solche Kompensation ist nur ein Mal möglich. 
 
(5) Masterarbeit (§ 18) 
Die Masterarbeit kann in deutscher Sprache oder – bei Einverständnis des Be-
treuers/der Betreuerin – auf Antrag beim Prüfungsamt in englischer Sprache ver-
fasst werden. Wird die Masterarbeit nicht in deutscher Sprache verfasst, dann ist 
ihr eine Zusammenfassung in deutscher Sprache im Umfang von mindestens 2 
Seiten beizufügen. 
 
(6) Module des M.A. Frühgeschichtliche Archäologie Europas (§ 4 Abs. 7) 
lt. nachfolgendem Modulplan 
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Modulplan: M.A. Frühgeschichtliche Archäologie Europas 

V = Vorlesung, Ü = Übung, S = Seminar, Koll = Kolloquium 

 
1. Studienjahr: Wahlpflichtbereich 1 (es sind zwei aus drei Modulen zu wählen) 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungem LP 
A 1 
Provinzialrömische 
Archäologie (Import 
Univ. Köln) 

(V, S ) 

1-2 Sem. keine mündliches Referat und/oder schriftliche 
Tischvorlage sowie Hausarbeit im Seminar 

 vertiefte Kenntnisse, Auswertung und Interpretation 
archäologischer Funde und Befunde aus dem Bereich 
der provinzialrömischen Archäologie 

 forschungsorientierte Anwendung archäologischer 
Methoden 

mündliche 
Prüfung oder 
Seminarprüfung 

10 

A 2 Vor- und Früh-
geschichtliche  
Archäologie 

(V, S) 

1-2 Sem. keine mündliches Referat und/oder schriftliche 
Tischvorlage sowie Hausarbeit im Seminar 

 vertiefte Kenntnisse, Auswertung und Interpretation 
archäologischer Funde und Befunde aus dem Bereich 
der europäischen Frühgeschichte 

 forschungsorientierte Anwendung archäologischer 
Methoden 

mündliche 
Prüfung oder 
Seminarprüfung 

10 

A 3 Christliche  
Archäologie 

(V, S) 

1-2 Sem. keine mündliches Referat und/oder schriftliche 
Tischvorlage sowie Hausarbeit im Seminar 

 vertiefte Kenntnisse, Auswertung und Interpretation 
archäologischer Funde und Befunde aus dem Bereich 
der Christlichen Archäologie 

 forschungsorientierte Anwendung archäologischer 
Methoden 

mündliche 
Prüfung oder 
Seminarprüfung 

10 

 
 
1. Studienjahr: Pflichtmodul 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungem LP 
B Masterkolloquium 

(Koll.) 

2 Sem. keine Literaturrecherche und ein mündliches 
Referat, jeweils mit Präsentation 

forschungsorientierte Anwendung archäologischer 
Methoden in Hinsicht auf mündliche Präsentation und 
Durchführung schriftlicher Forschungsarbeiten. 

mündliche 
Prüfung oder 
Seminarprüfung 

10 
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1. Studienjahr: Wahlpflichtbereich 2 (Importmodule) (es sind zwei aus fünf Modulen zu wählen) 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungem LP 
C 1 Klassische  
Archäologie 
(römisch) 

 (V, S)  

1-2 Sem. keine mündliches Referat und/oder schriftliche 
Tischvorlage sowie Hausarbeit im Seminar 

vertiefte Kenntnisse, Auswertung und Interpretation von 
römischen Kunstwerken sowie Formen der Rezeption 

mündliche 
Prüfung oder 
Seminarprüfung 

10 

C 2 Kunstgeschichte 
(Mittelalter) 

 (V, S) 

1-2 Sem. keine mdl. Referat und Hausarbeit im Seminar  vertiefte Kenntnisse, Auswertung und Interpretation von 
mittelalterlichen Kunstwerken sowie Formen der 
Rezeption. Forschungsorientierte Anwendung 
kunsthistorischer Methoden 

mündliche 
Prüfung 

10 

C 3 Historische  
Geographie 

(V, S)  

 

1-2 Sem. keine aktive Teilnahme, Referate oder 
Präsentationen 

 

 Einsicht in und reflexive Auseinandersetzung mit der 
Dimension „Zeit“ 

 Kenntnisse mit Bezug auf differierende Konzepte von 
Geschichtlichkeit 

 Einsichten in die Geschichtlichkeit rezenter 
Raumstrukturen (genetischer Ansatz) 

 Fundierte Kenntnisse mit Bezug auf die Hauptphasen 
der Landschaftsgeschichte auf regionaler (Europa ver-
tieft) und globaler Ebene 

 Kenntnisse über den Wandel von Wahrnehmungen 
und Bewertungen von Landschaft(en) 

 Fähigkeit zum komplementären Einsatz ausgewählter 
Methoden und Werkzeuge der Landschaftsgeschichte 

 Einsicht in die Notwendigkeit und rechtlichen 
Möglichkeiten des Schutzes von Landschaft innerhalb 
verschiedener Politikfelder 

 2 Teilprüfungen 

Klausur 
(Vorlesung) 
und 
Seminarprüfung 
oder mündliche 
Prüfung 

Gewichtung: 1:1 

10 

C 4 Aufbaumodul  
Antike und Mittelalter 

(V, V,  Ü)  

 

1 Sem. keine ggf. Referat, Sitzungsprotokoll, schriftliche 
Hausaufgaben 

 

 Problemorientierte Vertiefung der im Bachelor er-
worbenen Kenntnisse zur alten und mittelalterlichen 
Geschichte. 

 Fähigkeit zur Strukturierung des Wissens 
 sichere Beherrschung der erforderlichen Hilfsmittel 
 zunehmend selbständige Analyse von Quellen 
 angeleitete Reflexion von Forschungskontroversen 
und -ergebnissen 

Seminarprüfung 10 
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C 5 Vertiefungsmodul 
Antike und Mittelalter 

 (V ,S)  

 

1 Sem. keine ggf. Referat, Sitzungsprotokoll, schriftliche 
Hausaufgaben 

 

 Problemorientierte Spezialkenntnisse zu einer ausge-
wählten Teilepoche bzw. einem Problemkreis der al-
ten oder mittelalterlichen Geschichte 

 selbständige Erfassung und Sichtung der historischen 
Überlieferung und der Forschungsliteratur zu einem 
ausgewählten Thema 

 angeleitete Reflexion und Diskussion des Forschungs-
ganges und des aktuellen Forschungsstandes zu einem 
ausgewählten Thema 

Seminarprüfung 10 

 
 
1. / 2. Studienjahr: Pflichtmodul 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungem LP 
D Praxis 

Ü vor Originalen und 
Exkursion = insg. 8 
Tage 

alternativ zur Übung 
oder Exkursion: 

Praktikum (4 
Wochen) im Museum 
oder in der 
Denkmalpflege 

1-4 Sem. keine in Übung und Exkursion  jeweils ein 
mündliches Referat und/ oder eine 
schriftliche Tischvorlage 

 vertiefte Kenntnisse und praktischer Umhang mit ar-
chäologischen Denkmälern 

  vertiefte Kenntnisse und Anwendung archäologischer 
Fachterminologie vor Originalen 

 

mündliche 
Prüfung oder 
Seminarprüfung 

10 

 
 
2. Studienjahr: Wahlpflchtbereich 3 (Forschungsmodule) (es sind zwei aus drei Modulen zu wählen) 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungem LP 
E 1 
Provinzialrömische 
Archäologie (Import 

1-2 Sem. keine mündliches Referat und/oder schriftliche 
Tischvorlage sowie Hausarbeit im Seminar 

 vertiefte Kenntnisse, Auswertung und Interpretation 
archäologischer Funde und Befunde aus dem Bereich 
der provinzialrömischen Archäologie 

mündliche 
Prüfung oder 

10 
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Univ. Köln) 
 (V, S)  

 forschungsorientierte Anwendung archäologischer 
Methoden 

Seminarprüfung 

E 2 Vor- und Früh-
geschichtliche  
Archäologie 

(V, S)  

 

1-2 Sem. keine mündliches Referat und/oder schriftliche 
Tischvorlage sowie Hausarbeit im Seminar 

 vertiefte Kenntnisse, Auswertung und Interpretation 
archäologischer Funde und Befunde aus dem Bereich 
der europäischen Frühgeschichte 

 forschungsorientierte Anwendung archäologischer 
Methoden 

mündliche 
Prüfung oder 
Seminarprüfung 

10 

E 3 Christliche 
Archäologie 

(V, S)  

1-2 Sem. keine mündliches Referat und/oder schriftliche 
Tischvorlage sowie Hausarbeit im Seminar 

 vertiefte Kenntnisse, Auswertung und Interpretation 
archäologischer Funde und Befunde aus dem Bereich 
der christlichen Archäologie 

 forschungsorientierte Anwendung archäologischer 
Methoden 

mündliche 
Prüfung oder 
Seminarprüfung  

10 

 
 
2. Studienjahr: Pflichtmodul 

Modul Dauer 
Teilnahme-

voraussetzungen 

Studienleistungen als 
Voraussetzung für die 

Zulassung zur Modulprüfung Prüfungsgegenstand / Lernziel Prüfungem LP 
B Masterkolloquium 

(2 Koll) 

2 Sem. keine Literaturrecherche und ein mündliches 
Referat, jeweils mit Präsentation 

 

forschungsorientierte Anwendung archäologischer 
Methoden in Hinsicht auf mündliche Präsentation und 
Durchführung schriftlicher Forschungsarbeiten 

mündliche 
Prüfung oder 
Seminarprüfung 

10 

 
weitere Prüfungsleistungen im Studiengang Master Frühgeschichtliche Archäologie Europas:  Masterarbeit im Umfang von 30 LP 


